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1. Anlagen zum Haushaltsplan und Haushaltssicherungskonzept

1.1 Rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan und dem Haushaltssicherungskonzept sind verschiedene Anlagen beizufiigen. Dies ergibt sich aus verschiedenen rechtlichen
Grundlagen, bspw. § 79 GO NRW sowie insb. § 1 KomHVO NRW. Dabei sind nach § 133 Abs. 3 GO NRW die Muster fiir die Haushaltsplanung und die
Anlagen verpflichtend anzuwenden. Diese sind als VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW aufgefiihrt und werden bei der Haushaltsplanung der

Gemeinde Much genutzt.

1.2 Stellenplan der Gemeinde Much nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW

Im Stellenplan fiir die Beamten verindert sich die Gesamtzahl der Stellen von 12,378 nicht. Es gibt jedoch folgende Anderungen:

e 1,000 Stelle In der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt A 12 (Wechsel der stellvertretenden Fachbereichsleitung von Beamten nach
Beschiftigten)

e 1,000 Stelle in der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt A 11 (Wechsel der SGL Liegenschaften von Beschéftigten nach Beamten)

Im Stellenplan fiir tariflich Beschdftigte erhoht sich die Gesamtzahl der Stellen von 98,562 auf 99,743 Stellen. Die Erh6hung resultiert aus der

Saldierung folgender Verdnderungen:
Zugange:

e Neue Stelle EG 11 mit einem Stundenanteil von 1,000 als stellvertretende Fachbereichsleitung FB 3 (Umwandlung in eine Beschéftigtenstelle)
e Neue Stelle EG 09c mit einem Stundenanteil von 1,000 als Sachbearbeiter Bauverwaltung
e Neue Stelle EG 06 mit einem Stundenanteil von 1,000 als Sachbearbeiter Sozialamt

e Neue Stelle EG 10 mit einem Stundenanteil von 1,000 als Sachbearbeiter Personalmanagement
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Abgange:
e 1,000 Stelle der EG 11 Personalgestellung Jobcenter
e 1,000 Stelle der EG 9a Personalgestellung rhenag (k.w. Vermerk)
e 1,000 Stelle der EG 10 SGL Liegenschaften (Umwandlung in eine Beamtenstelle)

Aufgrund von Aufgabeninderungen und neuen Stellenbewertungen wurden/mussten einige tarifliche Stellen neu bewertet werden, was zu Anderungen

in der Eingruppierung fiihrte:

e Anhebung einer Stelle von EG 1 nach EG 6 (Hausmeister)
e Reduzierung einer Stelle von EG 9a auf EG 8 (Sachbearbeitung Steuern)
e Umwandlung einer Stelle von EG S12UE SuE auf EG S12 SuE (Leitung Jugendzentrum auf Grund Stellenwechsel)

sowie einiger geringfiigiger Stundenanpassungen.
Die Gesamtzahl der vollzeitverrechneten Ist-Stellen betragt 112,121.
4,245 Stellen werden von Mitarbeiter/Innen besetzt, die im Wege der Personalgestellung bei der rhenag bzw. beim Jobcenter beschaftigt werden.

Eine Stelle der Personalgestellung an die rhenag sowie eine Stelle im Personalmanagement sind mit einem k.w. Vermerk versehen. Das bedeutet, dass

sie nach ihrem Freiwerden wegfallen.

Nach Abzug der Personalgestellung an Dritte verbleibt ein Personaleinsatz bei der Gemeindeverwaltung inkl. der externen Dienststellen (Schulen,

Kindergarten, Jugendzentrum, Hallenbad und Tourist-Information) von 107,876 vollzeitverrechneten Stellen. Davon entfallen auf:



Bereich Stellen
Hallenbad 3,269
Jugendzentrum 2,718
Kernverwaltung 72,052
Kindertagesstatten 26,006
Schulen 2,718
Tourismus 1,113

BERGISCH. SCHON.
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Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschaftigte

Zahl der Stellen

Zahl der Stellen

Ist-Besetzung

Erlduterungen

Tarifart Entgeltgruppe 2024 2023 am 30.06.2023 ku w
01.01.2024 01.01.2023

TVOD VKA
E12 2,000 2,000 0,821
E11 7,000 7,000 6,000
E10 7,769 7,769 3,769 1,000
E09C 4,885 3,885 3,885
EO9B 7,846 7,846 6,846
E09A 9,769 11,769 9,769
EO8 8,910 7,910 7,500 1,000
EO7 2,000 2,000 2,000
EO6 15,510 13,510 13,510
EO5 1,000 1,000 1,000
EO4 2,180 2,180 1,667
EO3 1,269 1,269 0,756
EO1 4,013 5,013 3,038
Summe 74,151 73,151 60,561

BT-V Soz.&Erz.Dienst
S13 2,000 2,000 2,000
S12UE 0,000 1,000 1,000
S12 0,949 0,000 0,000
S11B 2,949 2,718 1,000
S10 0,769 0,769 0,769
S09 1,000 1,000 1,000
SO08A 14,924 14,924 13,609
S03 3,000 3,000 3,000
Summe 25,592 25,411 22,378

Insgesamt 99,743 98,562 82,939
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Stellentibersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschéftigte
TVOD VKA BT-V Soz.&Erz.Dienst
P;:::::- Bezeichnung E12 E11 E10 | E09C | E09B | EO9A E08 E07 E06 EO5 E04 EO3 EO1 s13 S$12 | s11B | S10 S09 SO8A S03 [Summe
1.01.01 |Politischwe Gremien 0,25 0,250
1.01.02 [Verwaltungsfiihrung 1,000 0,350 1,350
1.01.03 [Gleichstellung von Mann und Frau 0,270 0,270
1.01.06 |Zentrale Dienste 1,000 | 2,769 | 0,663 | 0,334 | 1,000 [ 0,340 8,124 0,667 0,250 15,147
1.01.07 [Bauhof 0,050 0,050
1.01.08 [Personalmanagement 1,850 0,650 2,500
1.01.09 [Finanzmanagement und Rechnungswesen 0,800 | 1,000 2,000 | 2,970 6,770
1.01.10 |Grundstiicks- und Gebdudemanagement 2,200 0,221 | 1,000 | 1,000 0,454 4,875
1.02.01 [AllgemSicherheit und Ordnung 0,350 1,000 1,000 0,200 2,550
1.02.02 |Gewerbewesen 0,200 0,200
1.02.03 |[Verkehrsangelegenheiten 0,050 0,050 0,300 0,400
1.02.04 [Einwohnerservice 0,050 2,214 2,264
1.02.05 |Personenstandswesen 0,150 1,000 0,350 1,500
1.02.06 [Statistik und Wahlen 0,100 0,026 0,050 0,176
1.02.07 |Brandschutz 0,100 1,000 1,000 2,100
1.03.01 (Zentrale schulbezogene Leistungen 0,450 0,350 0,800
1.03.02 |Grundschulen 0,974 0,974
1.03.05 |Gesamtschule 1,744 1,744
1.04.01 [Kultur und Heimatpflege 0,100 0,100 0,200
1.05.01 [Senioren 0,400 0,400
1.05.02 |Hilfe bei Einkommensdefiziten 1,000 | 1,987 1,000 1,000 1,000 5,987
1.06.01 |Forderung Kinder in Tageseinrichtungen 0,400 0,350 3,513 2,000 0,769 | 1,000 | 14,924 3,000 | 25,956
1.06.02 |Kinder- und Jugendarbeit 0,050 0,020 0,050 [ 0,020 0,949 | 1,949 3,038
1.08.01 |Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen 0,010 0,070 0,080
1.08.03 [Bereitstellung und Betrieb von Badern 0,030 1,000 | 1,000 1,269 3,299
1.09.01 |Raumliche Planung und Entwicklung 0,500 0,340 0,840
1.10.01 [Bau- und Grundstiicksordnung 0,500 1,970 | 1,000 | 0,500 | 0,260 4,230
1.10.03 |Fo6rderung fiir Wohnraum 0,500 | 0,769 1,269
1.11.01 [Wasserversorgung 1,000 | 1,000 2,000
1.11.02 |Abfallwirtschaft 0,150 0,150
1.12.01 |Offentliche Verkehrsflachen 1,000 0,970 0,720 0,930 3,620
1.12.03 |OVPN 0,400 0,400
1.12.04 ([StraRenreinigung und Winterdienst 0,250 0,250
1.13.01 |Offentliches Griin 0,020 0,020
1.13.02 |Wald- und Forstwirtschaft 0,040 0,040
1.13.04 [Friedhofe 0,010 0,430 0,440
1.14.01 |MaRnahmen des Umweltschutzes 2,000 0,090 2,090
1.15.01 |Wirtschftsférderung 0,400 0,400
1.15.02 (Tourismus 0,600 0,513 1,113
Gesamtsumme 2,000 | 7,000 | 7,769 | 4,885 | 7,847 [ 9,769 | 8,910 | 2,000 [ 15,510 | 1,000 | 2,180 | 1,269 | 4,013 | 2,000 | 0,949 [2,949 | 0,769 | 1,000 | 14,924 | 3,000 | 99,743
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Stellenplan
Teil A: Beamte

Besoldungs- Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 Ist-Besetzung Erlduterungen
Laufbahngruppen
gruppe 01.01.2024 01.01.2023 am 30.06.2023 ku kw

Wahlbeamte

B3 1,000 1,000 1,000

A15 1,000 0,000 0,000

Al4 0,000 1,000 1,000

Summe 2,000 2,000 2,000
L2 E2

Al4 2,000 2,000 2,000

Summe 2,000 2,000 2,000
L2 E1

A13L2E1 2,000 2,000 2,000

A12 0,476 1,476 0,476

Al1 1,951 0,951 0,951

A10L2E1 2,000 2,000 1,878

Summe 6,427 6,427 5,305
L1E2

A8 1,951 1,951 1,951

Summe 1,951 1,951 1,951
Insgesamt 12,378 12,378 11,256

- N -
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Stelleniibersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte
Wahlbeamte L2 E2 L2 E1 L1 E2

P;fj;pk:' Bezeichnung B3 A15 Al4 |A13L2E1| A12 A11 |A10L2E1| A8 | Summe
1.01.01 Politische Gremien 0,761 0,250 1,011
1.01.02 Verwaltungsfiihrung 1,000 0,100 1,100
1.01.06 Zentrale Dienste 0,050 0,400 0,476 0,290 0,090 1,306
1.01.07 Bauhof 0,070 0,070
1.01.08 Personalmanagement 0,200 0,200
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen 0,350 2,000 1,611 3,961
1.01.10 Grundstiicks- und Gebdudemanagement 0,050 0,070 0,900 1,020
1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung 0,200 0,200
1.02.02 Gewerbewesen 0,100 0,100
1.02.03 Verkehrsangelegenheiten 0,050 0,050
1.02.04 Einwohnerservice 0,050 0,050
1.02.06 Statistik und Wahlen 0,050 0,050
1.02.07 Brandschutz 0,050 0,050
1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen 0,200 0,200
1.05.01 Senioren 0,050 0,050
1.05.02 Hilfe bei Eonkommensdefiziten 0,300 0,300
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit 0,010 0,010
1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bidern 0,010 0,010
1.09.01 Raumliche Planung und Entwicklung 0,400 0,150 0,550
1.10.01 Bau- und Grundstiicksordnung 0,450 0,550 1,000
1.11.04.01 Abwasserbeseitigung 1,000 1,000
1.12.01 Offentliche Verkehrsflachen 0,070 0,070
1.12.03 OVPN 0,020 0,020
Gesamtsumme 1,000| 1,000| 2,000| 2,000| 0,476| 1,951 2,000| 1,951]|12,378

SCHON.
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Stelleniibersicht

Teil B: Dienstkrdfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskrafte und informatorisch beschaftigte Dienstkrafte

BERGISCH., SCHON.

Vorgesehen fiir

Vorgesehen fiir

Beschaftigt am

Bezeich i a
zeichnung Art der Vergiitung 2024 2025 01.10.2023 Erlauterungen
Auszubildende Ausbildungsvergiitung 1 1
Insgesamt 1 1

11
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1.3 Ubersicht iiber den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Ubersicht

tiber den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand am Ende

Voraussichtlicher

Voraussichtlicher

Art des Vorvorjahres Stand Stand
zu Beginn zum Ende
des Haushaltsjahres des Haushaltsjahres
31.12.2022 01.01.2024 31.12.2024
1. Anleihen
Verbindlichkeiten aus Krediten fiir Investitionen 38.095.476 € 38.761.712 € 51.220.302 €
2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermoégen
2.4 vom offentlichen Bereich
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 38.095.476 € 38.761.712 € 51.220.302 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditdatssicherung 20.850.868 € 22.385.893 € 30.681.573 €
3.1 von Sondervermégen 1.040.000 € 1.660.000 €
3.2 vom offentlichen Bereich 9.960.000 €
3.3 vom privaten Kreditmarkt 19.810.869 € 10.765.893 € 13.188.618 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgangen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.715.928 € 1.025.674 € 700.000 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 368 € 3.471 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten 6.237.498 € 8.355.508 € 3.500.000 €
Summe aller Verbindlichkeiten 66.900.138 € 70.532.258 € 86.101.875 €

Nachrichtlich
Es bestehen keine Haftungen aus der Bestellung von Sicherheiten.

12
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1.4 Ubersicht iiber die Entwicklung des Eigenkapitals nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW
Erdffnungshilanz,

01.01.2003 31.12.2020 3122021 31122022 31122023 31122024 31122025 31122026 31.12.2007
Allgemeine Riicklage 49.919.135€ | 3L902.337€  28.379.507€ 28.255483€ 27517.274€ 26.557918€ 20534.963€ 13.672230€ 9.254.783€
Sonderriicklage - £ - £ - £ - £ - £ - £ - £ - £ - £
Ausgleichsriicklage 4815194 € - £ - £ - £ - £ - £ - £ 46.653 € 55.858 €
Jahrestiberschuss/-fehlbatrag (ohne Isolation) - €]- 3476.355€ - 1514.330€ - 1.499.096€ - 3.303.384€ - 6.852.955€ - 1.7A2U13€ - BIAAVE - B54142€
Isolation COVID-15-Pandemie Belastungen =a.0. Ertrag gem. § SNKF-CIG - £ 453.505¢ 952.336€  760.882€  1.614.000€ - £ - £ - £ - £
Isolation der Belastungen infolge des Ukrainekrieges = a.0. Ertrag gem. § SNKF-CIG - £ - £ - € T30.028¢ - £ - £ - £ - £
Glohaler Minderaufwand, nachrichtlich - £ - £ - £ - £ - £ B30.000€  A70.000€ B30,000€  910.000€
erfolgsneutrale Aufl. COVID-19-Pandemie Belastungen gem. § 6 NKF-CIG - £ - £ - £ - £ - £ - £ - £ - 4510771€ - £
Eigenkapital insgesamt 54.734329€ | 28819.507€  28.311.513€ 27517.274€ 26.557.918€ 20.534.0963€ 13.672.250€  9.254.785€  0.366.501€
Eigenkapitalverzehrin % zum Vorjahr 9,40% 1,95% 2,83% 3,49% 22,68% 33,42% 32,31% -1,21%

13



1.5 Ubersicht iiber die Verpflichtungserméchtigungen § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW

Ubersicht iiber die aus Verpflichtungsermichtigungen voraussichtlich féilligen Auszahlungen

2023 2024 2025 2026 2027
75.001111.710.003 Fahrzeuge Feuerwehr (Ersatzbeschaffung) 606.729 € - € - € - €
Summe 2023 606.729,00 € - € - € - €
2024
%5.001011.700.004 Rathaus Modernisier. Tiir, Windfang, Uberdach., Zugang Sitzungzi. - € 80.000 €
%5.001011.710.002 Rathaus EDV (Erwerb) - € 30.000 €
75.001011.710.003 Rathaus Fahrzeuge Hausmeisterpool / Rathaus - € 40.000 €
’5.001111.700.004 Feuerwehr Neubau Feuerwache - £ 1.500.000 € 3.000.000 € 3.000.000 €
%5.001111.710.001 Feuerwehr BGA (Erwerb) inkl. Ausstatt. Werkstatt - £ 60.000 € 60.000 € 60.000 €
"5.001111.710.003 Feuerwehr Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung) - € 450.000 € 150.000 €
’5.001112.700.005 Feuerwehr M-feld Neubau - € 2.000.000 €
75.001207.700.006 Gesamtschule Schulhofiiberwachung - € 100.000 €
75.001207.700.007 Gesamtschule Schmutzwasserkanal (Erneuerung) - € 360.000 €
%5.001207.700.010 Gesamtschule Ertiichtigung Sicherheitsbeleuchtung - € 250.000 €
'5.001207.710.001 Gesamtschule BGA - £ 20.000 €
%5.001207.710.002 Gesamtschule EDV - € 40.000 €
%5.001211.700.004 Grundschule Klosterstr. Erweiterungsbau - € 2.000.000 € 3.000.000 € 650.000 €
%5.001211.710.001 Grundschule Klosterstr. BGA (Erwerb) - € 100.000 € 250.000 €
%5.001211.710.002 Grundschule Klosterstr. EDV (Erwerb) - € 45.000 € 45.000 €
75.001213.700.004 Grundschule Marienf. Alarmierungsanlage+Sicherheitsbeleuchtung - € 90.000 €
%5.001213.700.005 Grundschule Marienf. Erweiterungsbau - € 3.500.000 € 450.000 €
%5.001213.710.001 Grundschule Marienf. BGA (Erwerb) - € 250.000 € 10.000 €
75.001213.710.002 Grundschule Marienf. EDV (Erwerb) - € 35.000 € 35.000 €
75.001305.700.004 Bovingen 144/144a Ersatzbau Modulbauweise - € 200.000 € 3.000.000 €
'5.001403.700.005 Kita Wellerscheid AuRenanlage (Aufwertung) - € 30.000 €
%5.001403.710.001 Kita Wellerscheid BGA (Erwerb) - € 20.000 €
'5.001605.700.005 Sporthalle Gesamtschule Fensterfassade Siid+Wests.0G 100.000 €
75.001702.700.004 Trauerhalle Much (Kolumbarien) 60.000 €
%5.001750.700.004 StraBBenausbau (A1) 2.626.456 € 2.478.990 € 303.781 €
75.001750.800.004 StraBenentwédsserungskanile (A2) 159.923 € 183.563 €
75.002005.710.001 Offene Ganztagsgrundschule BGA(alle Schulen !!) (Erwerb) 30.000 €
Summe 2024 - € 14.116.379 € 12.722.553 € 953.781 €
Summe 606.729 € 14.116.379 € | 12.722.553 € 4.013.781 €
Nachrichtlich:
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme

12.388.949 € 13.104.958 € 12.008.719 € 3.305.787 €

(ohne Umschuldungen)

In den Folgejahren nach 2027 sind keine Verpflichtungsermachtigungen geplant.

. ]
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1.6 Ubersicht iiber die kostenrechnenden Einheiten Friedhofe und Straenreinigung

Friedhofe
Plan Plan Plan Plan
2024 2025 2026 2027
Ertrage 224.438 € 224.438 € 224.438 € 223.857 €
Aufwendungen - 389.909 € |- 376.231 € |- 412.607 € |- 412.615 €
Ergebnis - 165.471 € |- 151.793 € |- 188.169 € |- 188.758 €
Nachrichtlich: Wesentliche Abweichungen des Ergebnisses zur Gebiihrenkalkulation
Differenz zwischen kalkulatorischen und effektiven Zinsen 45,783 € 43.804 € 44,400 € 44,509 €
Differenz zwischen Gebiihreneinnahmen und PRAP Gebiihrenertragen aus Vorjahren 20.000 € 22.000 € 25.000 € 28.000 €
Anteil 6ffentliches Griin (10 %) 22.248 € 22.248 € 22.248 € 22.248 €

Die Gebiihrenkalkulation fiir die Friedhdfe wurde Mitte 2023 in Kooperation mit der Kommunal Agentur NRW neu kalkuliert.

15
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StraBenreinigung

Plan Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027
Ertrdge 120.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
Deckungsarad (v. H.) 64% 54% 53% 53%
Aufwendungen 186.168 £ |- 186.910 € |- 187.416 € |- 137.740 €
Ergebnis - 66.168€ |- B86.910€ |- 87.416€ |- 87.740€
Hinweis:

Die Defizite resultieren daraus, dass 45 % der Gesamtreinigungsgstrecke fiir den Winterdienst auBerhalb der Ortslagen liegen und somit nichtin die
Gebiihrenkalkulation einbezogen werden kinnen. Durch die jetzt durchzufiihrende Uberarbeitung der Veranlagung werden die Daten genauer und
kinnen in den n&chsten Kalkulationen beriicksichtigt werden. Die Kalkulation wird in Kooperation mit der Kommunal Agentur NRW durchgefiihrt und ist
zum 01.01.2021 grundlegend iiberarbeitet worden. Die Gebiihrenausgleichsriicklage betrdgt zum 31.12.2022 rund 22 T€ und wird in den n3chsten

Kalkulationen beriicksichtigt.

Zum 01.01.2021 ist eine neue Strafenreini gungssatz mit neuen EinteilungsmaRstdben und ein neues Strafenverzeichnis in Kraft getreten. Die
Umstellungsarbeiten bei der Veranlagung werden sich weit hinziehen, sodass mit einem Teil der Ertrige erst ab dem Jahr 2024 gerechnet wird.

16



1.7 Ubersicht iiber die Zuwendungen an Fraktionen nach § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW
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Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil: A Geldleistungen

Nr.|Fraktion, Gruppen, Im Haushaltsplan enthalten Ergebnis
Ratsmitglieder aus Jahresabschluss Erlduterungen
2024 2023 2022
Euro Euro Euro
1. |CDU 4,868 4.868 4.868
5. |spp 2684 5684 5 684 je Fraktion 500 € Grundbetrag zzgl.
3. |Biindnis 90 / Die Griinen 2.372 2.372 2.684 je Ratsmitglied
ein Pro-Kopf-Betrag
4. |FDP Fraktion 1.436 1.436 1.436 von 26 € pro Monat
5. |Ratsmitglied (Volksabstimmung) 312 312 312
6. |Ratsmitglied Biindnis 90 / Die Griinen 312 312 0

17



Fraktion: CDU

Zweckbestimmung

BERGISCH

Teil: B Geldwerte Leistungen

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2023

mehr (+) / weniger (-)

- S | ]
SCHON.

Erlduterung

1.

1.1

1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1

Gestellung von Personal der kommunalen Kérperschaft fiir die Fraktions-

arbeit

fiir die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und
sonstige Dienste (Geschéftsstellenbetrieb)

fiir Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

fiir Fahrer von Dienstfahrzeugen

Bereitstellung von Fahrzeugen

Bereitstellung von Rdumen

fiir die Fraktionsgeschaftsstelle

dauernd oder bedarfsweise fiir die Durchfiihrung von Fraktionssitzungen
Bereitstellung von Biiroausstattung

Biiromobel und -maschinen

sonstiges Biiromaterial

Ubernahme laufender oder einmaliger Kosten fiir
bereitgestellte Rdume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)

Fachliteratur und -zeitschriften

Telefon, Telefax, Dateniibertragungsleitungen

Rechnerzeiten auf zentraler ADV

Sonstiges

Tablets fiir die digitale Ratsarbeit

- £

1.560

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.400

- £

1.560

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.400

€

dh dh dh dh dbh dbh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh b
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Zweckbestimmung

Fraktion: Griine

BERGISCH

Teil: B Geldwerte Leistungen

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2023

mehr (+) / weniger (-)

- | |
SCHON.

Erlduterung

1.

11

1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1

Gestellung von Personal der kommunalen Korperschaft fiir die Fraktions-
arbeit

fiir die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und
sonstige Dienste (Geschiftsstellenbetrieb)

fiir Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

fiir Fahrer von Dienstfahrzeugen

Bereitstellung von Fahrzeugen

Bereitstellung von Raumen

fiir die Fraktionsgeschaftsstelle

dauernd oder bedarfsweise fiir die Durchfiihrung von Fraktionssitzungen
Bereitstellung von Biiroausstattung

Biiromdbel und -maschinen

sonstiges Biiromaterial

Ubernahme laufender oder einmaliger Kosten fiir

bereitgestellte Riume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)

Fachliteratur und -zeitschriften

Telefon, Telefax, Dateniibertragungsleitungen

Rechnerzeiten auf zentraler ADV

Sonstiges

Tablets fiir die digitale Ratsarbeit

- €

780

dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dbh dh dh dh dh dh dh

600

- €

780

700

dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh

€

dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh

-
o
o

Fraktionsaustritt
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Fraktion: SPD

Zweckbestimmung

- S | ]

BERGISCH., SCHON.

Teil: B Geldwerte Leistungen

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2023

mehr (+) / weniger (-)

Erlduterung

1.

1.1

1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1

Gestellung von Personal der kommunalen Kdrperschaft fiir die Fraktions-
arbeit

fiir die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und
sonstige Dienste (Geschiftsstellenbetrieb)

fiir Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

fiir Fahrer von Dienstfahrzeugen

Bereitstellung von Fahrzeugen

Bereitstellung von Raumen

fiir die Fraktionsgeschaftsstelle

dauernd oder bedarfsweise fiir die Durchfiihrung von Fraktionssitzungen
Bereitstellung von Biiroausstattung

Biiromdbel und -maschinen

sonstiges Bliromaterial

Ubernahme laufender oder einmaliger Kosten fiir

bereitgestellte Rdume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)

Fachliteratur und -zeitschriften

Telefon, Telefax, Dateniibertragungsleitungen

Rechnerzeiten auf zentraler ADV

Sonstiges

Tablets fiir die digitale Ratsarbeit

- €

dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dbh dbh dh dh dh dh dh

700

- €

dah dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dbh dbh dh db

700

€

dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh
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Fraktion: FDP

Zweckbestimmung

- Y L ]

BERGISCH., SCHON.

Teil: B Geldwerte Leistungen

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2023

mehr (+) / weniger (-)

Erlduterung

1.

1.1

1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1

Gestellung von Personal der kommunalen Kdérperschaft fiir die Fraktions-
arbeit

fiir die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und
sonstige Dienste (Geschiftsstellenbetrieb)

fiir Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

fiir Fahrer von Dienstfahrzeugen

Bereitstellung von Fahrzeugen

Bereitstellung von Raumen

fiir die Fraktionsgeschaftsstelle

dauernd oder bedarfsweise fiir die Durchfiihrung von Fraktionssitzungen
Bereitstellung von Biiroausstattung

Biiromobel und -maschinen

sonstiges Biiromaterial

Ubernahme laufender oder einmaliger Kosten fiir

bereitgestellte Riume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)

Fachliteratur und -zeitschriften

Telefon, Telefax, Dateniibertragungsleitungen

Rechnerzeiten auf zentraler ADV

Sonstiges

Tablets fiir die digitale Ratsarbeit

- €

780

dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dbh dh dbh db

w
o
o

- €

780

dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dbh dh dbh db

w
o
o

€

dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dbh dh dh db
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Fraktion: Ratsmitglied (Volksabstimmung)

Zweckbestimmung

b S L ]

BERGISCH., SCHON.

Teil: B Geldwerte Leistungen

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2023

mehr (+) / weniger (-)

Erlduterung

1.

1.1

1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1

Gestellung von Personal der kommunalen Kérperschaft fiir die Fraktions-
arbeit

fiir die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und
sonstige Dienste (Geschiftsstellenbetrieb)

fiir Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

fiir Fahrer von Dienstfahrzeugen

Bereitstellung von Fahrzeugen

Bereitstellung von Raumen

fiir die Fraktionsgeschéftsstelle

dauernd oder bedarfsweise fiir die Durchfiihrung von Fraktionssitzungen
Bereitstellung von Biiroausstattung

Biiromobel und -maschinen

sonstiges Biiromaterial

Ubernahme laufender oder einmaliger Kosten fiir

bereitgestellte Riume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)

Fachliteratur und -zeitschriften

Telefon, Telefax, Dateniibertragungsleitungen

Rechnerzeiten auf zentraler ADV

Sonstiges

Tablets fiir die digitale Ratsarbeit

- £

dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dbh dbh dh dbh dbh dh

100

- £

dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh A dh dh dh dbh dh dh

-
(=}
o

€

dh dh dh dh dh dh dh dh dbh dh dh dh db dh dbh dbh dh
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il | |
BERGISCH SCHON.

Teil: B Geldwerte Leistungen
Fraktion: Ratsmitglied (Biindnis 90 / Die Griinen)

Zweckbestimmung Haushaltsjahr 2024 [Haushaltsjahr 2023 [mehr (+) / weniger (-)|Erlduterung
1. Gestellung von Personal der kommunalen Korperschaft fiir die Fraktions-

arbeit - £ - £ - £
1.1 fiir die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und

sonstige Dienste (Geschiftsstellenbetrieb) € € €
1.2 fiir Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) € € €
1.3 fiir Fahrer von Dienstfahrzeugen € € €
2. Bereitstellung von Fahrzeugen € € €
3. Bereitstellung von Rdumen € € €
3.1 fiir die Fraktionsgeschiftsstelle € € €
3.2 dauernd oder bedarfsweise fiir die Durchfiihrung von Fraktionssitzungen € € €
4. Bereitstellung von Biiroausstattung € € €
4.1 Biiromgbel und -maschinen € € €
4.2 sonstiges Biiromaterial € € €
5. Ubernahme laufender oder einmaliger Kosten fiir € € €
5.1 bereitgestellte Riume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) € € €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften € € €
5.3 Telefon, Telefax, Dateniibertragungsleitungen € € €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV € € €
6. Sonstiges € € €
6.1 Tablets fiir die digitale Ratsarbeit 100 € 100 € €
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1.8 Ergebnisrechnung 2022 nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

BERGISCH

A 4 ]

SCHON.

[ =] EQ
Gemeinde-Mucho £
o cQ
fortgeschriebane davons fstea Ermdchtigungs |~
Ergabriss Eomaghi.-— Ercabni Verglaicie -
Ergebnisrechnungo 2021 Ansatz- fibertrag.e— %22'_, Ansatz/iste fibertragung -
EURD 20224 20214 et EURG das-Folgejahrs
EURD EURa ELRn
18 [ = | Steuemn-und-zhnliche-Abgabens _19.823 751,00 -19.717.374,00-4 8| 2267156352 § -2.954.189,52- = o
& |y | Zuwendungen-und-aligemeine- _5.491 517,85~ -8.793.566,26-5 B -5.943.317,335 155.251 57~ 3 [T
Umlagend
38 | 4m Sonstige-Transfereriragen -11.029, 24 -5.000,00-4 H -9.893,19--5 -3.893,19- [
48| | | Offentlich-rechiliche- _661.064,31-- _§92.924 59-4 B _826.570,74- 4 _133.646,05 3 [
Leistungsentgelted
51 | +u | Privatrechtliche Leistungsentgelter 122 383 36 -162.800,00-4 ] 211.516,45-4 _48.716,48- = I
87|, | Kostenerstattungen-und- -1.127.425,33- -1.086.935,00-1 -935.483, 344 151.454,66-- = o
Kostenumlagens
71 | 11 | Sonstige-ordentliche-Ertrages _1175.187,32- -1.619.110,264 ] 1.340.700,90-4 _231.590,64- = |
100 | o | Ordentliche-Ertréigen 31.412.890,00~]  -32.078.713,21-1 o 35444546001 -3.365.832,70- = |
114 | . | Personalaufwendungens 5930 896,59 5.655.500,58 1 ] 7.071.312,12-4 415.502,54- = |
128 | g Versorgungsaufwendungens 521.334,69-- 279.587,00-5 " 256.250,76--4 -19.336,24- ol e
137, | Aufvendungen-fiir-Sach--und- 5.9656.499 44-- 7303 420,005 " 7.541.275,69-1 237.855,60-- x [0
Dienstleistungens
147 | o | Bilanzielle-Abschreibungenn 2 557 800,23 3 629.508,52-1 ] 2.692.613,10-1 63.104,58- = o
154 | u | Transferaufwendungens 14.995 441,73 16.026.250,00-4 ] 16.468 760,461 443 480,46 = |
161 |  |Sonsfige-ordentiiche- 1.673.283 63 2.491.566,00-5 = 2558527 335 66.961,33~ - [T
Aufirendungens
170 | =0 | Ordentliche-Aufwendungenao 32.875.306,41 36.682.171,10+ o 36.388.730,46~1]  1.206.563,36~ = |
180 Ordentliches-Ergebnis -+ o o]
=0 | Callom 10 1170 1.462.416,41- 3.603.457,88 1.444.193,46~0  -2.159.264,43- =
199 | 1 | Finanzertragen 501.738,35- _474.262,00-4 C] 497 856,574 _23.594,87- = |
208 | , | Zinsen-und-sonstige- 553 652,60 574.123,00-4 " 552,758,914 -21.364,09- = O
Finanzaufwendungend
2o | _, ;L’;E"R’QEh""'EE"E"'19'”“"' 51.913,22- 99.861,00- o 54,902,045 _44,958,96- o [T
- \
220 Ergebnis-der-laufenden- o le]
=0 | Verwaltungstatigkeit-s 1.614.329,63- 3.703.318,89-1 1.499.095,50~1  -2.204.223,39- =
[(Zeilen-13-und-2110
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BERGISCH

o

SCHON.

= (=-Zeilen-29-bis-32)n

o to
Gemeinde-Muchno oo
a EQ
fortgeschriebene davon [t Erméchtigungs |
Ergebniss Enmacht.-— . Verglaichs- -t
Ergebnisrechnungn 20214 Ansatz- fibertrag.s E%gz.mf“ Ansatzilste dbertragung-in-st
EURD %ﬂ:_z.r;g: %ﬂjﬂh—' ELIRa EURoD ms-?tfn%.%iahru
o
238 | +n | AuRerordentliche Ertragen -952 336,164 -1.582.298,00-4 -760.881,90-4 &21.416,10-5 o |
24z Aulerordentliche- 9]
-+t Aufwendungens 0,00= 0,000 0,00= 0,00= -]
230 |_, | AuBerordentliches-Ergebnis- 952.336,16~q  -1.582.298,00-q 760,884,904 821.416,10- w [
(Zeilen-23-und-24)o
260 (0 fjﬁ?&ﬂ%ﬁﬂfj‘_‘;ﬂn £64.993,47 g 2.121.020,89--q 738.213,60~0  -1.382.807,29-g @ [
27Ta| % globaler-Minderaufwands o -250.000,00-- g 250.000,00-g B |
Jahresergebnis-nach-Abzug+ [#]
280 |0 globaler-Minderaufwands+ 561.993,47d 1.871.020,89-q 738.213,60~d  -1.132.807,29-d Y
(=-Zeilen-26-und-27)z
Machrichtlich: -« o
290 | o Vemschnete-Ertrdges -66.265,80% o - o %
bei-Vermdigensgegenstandens
Vemmechnete-Errdges! o
300 |+ bei-Finanzanlagenx o o T o o
Vemechnete-Aufwendungens o
i ; - = 0 % . 0 0 %
3o |- bei-Vermdgensgegenstandens 12.025,30
Vermaechnete-Aufwendungen+ o
i il . 0 % . 0 0 %
324 = bei-Finanzanlagen= 39.739,74 50.000,00
o
330 Verrechnungssaldos -26.526,06% Lo 62.025,30% Ly %




1.9

Finanzrechnung 2022 nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

BERGISCH

Gemeinde Much

BERGISCH

St
SCHON,

Investitionsmalnahmen

davon. ] "
) . . Vergleich Ermécht.-
) Forigeschriebener Erméchi.- Ist-Ergebnis -
Finanzrechnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 iibertragung 2022 Fortgeschr. bertrag.
EUR ; Ansaizist Folgejahr
EUR aus dem Vorjahr EUR
EUR EUR
EUR
1 Steuern und ahnliche Abgaben -19.442 334 55 -19.717.374,00 -21.752 505,30 -2.035.131,30
2 ﬁ‘;q"'l'jggg‘“ge“ und aligemeine 7.215.246,15 7.501.008,00 7.880.800,23|  -388.792,33
3| + [Sonstige Transfereinzahlungen 8.813.40 -6.000,00 -12.951 83 -6.951,83
QOffentlich-rechtliche
- -B5 - .
4 Le_istungsentgelte 650.018,60 650.757,00 775.831,54 125.074,54
5| + |Privatrechtliche 117.666.28 -162.800,00 211.200,16 -48.400,16
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen,
6 Kostenumlagen -1.324 076,74 -1.086.938,00 -1.008.488 65 78.449 35
T Sonstige Einzahlungen -895 169 76 -675.685,00 -941.183,05 -265.498,05
Zinsen u. sonstige
8 Finanzeinzahlungen -429 605 34 -474 262 00 -569.621,74 -95.359,74
Einzahlungen aus laufender
9 Verwaltungstatigkeit -30.082.950,82 -30.274.914,00 -33.161.672,60 -2.886.758,60
10 Personalauszahlungen 5.711.006 83 6.327 276,58 6.079.104 24 -248.172,34
11| - |versorgungsauszahlungen 487.237.00 554.311,00 511.050,86 -43.260,14
Auszahlungen fir Sach- und
12 Diensteistungen 6.074 268,90 7.303.420,00 7.094 697 92 -208.722,08
Zinsen u. sonstige
13 Finanzauszahlungen 541.471,99 574.123,00 54% 398 23 -24.724.77
14 Transferauszahlungen 15.032.746,19 16.026.280,00 16.301.425 80 275.149,80
15 Sonstige Auszahlungen 2.304 697 33 2 446 566,00 2.164.861,08 -281.704,92
Auszahlungen aus laufender
16 Verwaltungstatigkeit 30.152.328,24 33.231.976,58 32.700.542,13 -531.434,45
Saldo aus laufender
17 Verwaltungstatigkeit (Zeilen 9 69.377,42 2.957.062,58 -461.130,47 -3.418.193,05
u. 16)
18| + [Zuwendungen fur 2.494.251,20 -3.574.535,00 -3.776.982,57 197.552,43

. | |

SCHON.
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BERGISCH

Gemeinde Much

e

BERGISCH. SCHUN.

davon., . .
) o . Vergleich Ermachr.-
. Fortgeschriebener Ermachi.- Ist-Ergebnis w
Finanzrechnung Ergetg;st'OZT Ansarz 2022 fibertragung 2022 Fg:;ge;ﬁ!;: gg;er;r_:ﬁ}
EUR aus dem Vorjahr EUR gl
EUR EUR
EUR
Einzahlungen aus der
18]+ VerduBerung von Sachanlagen -60,00 -5.000,00 0,00 5.000,00
Einzahlungen aus der
200+ Verduferung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen aus Beitrigen u. : : £
21| + 4. Entgelten 285.563,45 0,00 14.336,58 -14.336,58
37| + [Sonstige 703.603,74 0,00 1376.972,05| -1.376.972,05
Investitionseinzahlungen
_ |Einzahlungen aus
23| = Investitionstatigkeit -3.483.468,39 -3.979.535,00 -5.168.291,20 -1.188.756,20
Auszahlungen fiir den Erwerb
24| - |von Grundsticken und 17.507 39 220.000,00 682140, 45 462.140,45
Gebauden
Auszahlungen fur
25| - Baumainahmen 2400433 86 14 342 574,00 7.506.698,00 3582 150,54| -10.760.423,46 6.338.673,00
Auszahlungen fur Erwerb von =
28| - beweglichem Anlagevermagen 408.924 44 1.463.943,00 854.643,00 630.809,84 -#33.133,16 467.945,00
Sonstige
28| - Investitionsauszahlungen 315373782 4 908.000,00 2.141.303,60 -2.766.696,40
_ (Auszahlungen aus
30| = Investitionstatigkeiten 5.980.603,61 20.934.517,00 8.361.341,00 7.036.404,43| -13.898.112,57 6.806.618,00
_ |Saldo aus Investitionstatigkeit
3| = (Zeilen 23 und 30} 2.497.135,22 16.954.982,00 8.361.341,00 1.868.113,23| -15.086.868,77 6.806.618,00
Finanzmitteliiberschuss / -
i2| = fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 2.566.512,64 19.912.044,58 8.361.341,00 1.406.982,76| -18.505.061,82 6.806.618,00
Einzahlungen aus der Aufnahme
und durch Rickflisse von
Krediten fir Investitionen
33| + und diesen wirtschaftlich -8.870.000,00 -9.312 389,00 -2 000.000,00 7.312.389,00
gleichkommenden
Rechtsverhilinissen

SCHON.
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Gemeinde Much

Sl
BERGISCH

scHUw.

davon. . o
) A . Vergleich Erméchr.-
. Forigeschriebener Ermécht.- Ist-Ergebnis )
Finanzrechnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 fibertragung 2022 Forigeschr. lbertrag.
EUR : Ansarz/ist Folgejahr
EUR aus dem Vorjahr EUR
EUR EUR
EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme
34| + |Und durch -30.254.000,00 -6.382 503,00 -59.902 161,05 -53.519.658,05
Riickflisse von Krediten zur e REEE SR TR R
Liguidititssicherung
Auszahlungen fur die Tilgung
und Gewahrung
von Krediten fur Investitionen
35 und diesen 2.041.667,36 4.144 188,00 2.374 204,60 -1.769.983,40
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechisverhilinissen
Auszahlungen fur die Tilgung
36 und Gewahrung von 33.954.000,00 58.551.292 45 58.551.292,45
Krediten zur Liquiditatssicherung
Saldo aus
3T Finanzierungstatigkeit -3.128.332,64 -11.550.704,00 -976.664,00 10.574.040,00
Anderung des Bestands an
ki) eigenen Finanzmitteln (Zeilen -561.820,00 8.361.340,58 8.361.341,00 430.318,76 -7.931.021,82 6.806.618,00
32 und 37)
Anfangshestand
35 an Finanzmitteln -195.413,42 -271.225,48 -271.225,48
4p| + |Bestand an fremden 486.007,94 9707227 A97.072,27
Fl_narjzmlth_eln i
41 t:‘%“d'tg‘; Mittel (Zeilen 38, 39 271.225,48 £.361.340,58 8.361.341,00 37.978.90|  8.390.319,57 6.806.618,00

BERGISCH

A 4 ]

SCHON.
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1.10 Bilanz 2022 nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

Aktiva 312 2022 N2 Passiva 3112 2022 3122021
EUR EUR EUR EUR
0. Aufivendungen zur Erhaliung der gemeindl. | eisiungsishighkeit 2.166.743.05 1.405 851 15 1. Figenkapital -27.517.274 48 -28.317.513 38
1. Anlagevermdgen 134.830.425 87| 130.725 374 85] 1.1 ABgemeine Riicklage -28.255.488 08| -28.879.506 85
1.1, Immaienclie Vermigensoegensiande 115,845 04 90.852 76] 1.2 Sondemicklagen

1.2 Sachanlagen

99.638.915,03]

96.483.036 84/

1.3 Ausglsichsricklage

1.2 1 Unbebaute Grundsticke u. grundsticksglsiche Rechie

4.561.850,12

4.607 601 04

1.4 Jahresichibefrang

738.213 60

561.993 47

1.2.1.1 Grinfachen 4047 B4 7B 4.0%6.745 32| 2._Senderposten —33.127.907 56, 32,557 701, 41
1.2.1.2 Ackedand 28.300,50| 28.300,50] 2.1 Sonderposten fiir Zuwendungen -28.788.352 05| -28.741.972 71
1.2 1.3 Wald_Forsien 432,007 89| 426873 04] 2.2 Sonderposien fiir Beiirage -1.157.983 17| -1.205.237 45|
1.2 1.4 SonsSoe unbehaute Grundsticke 53.546 95| 53.681 17) 2 3 Sondesposten fiir den Gebiihrensusalsich -58.367 45 -57.896 81
1.2 2 Bebaute Grundetiicke und grundssicksgleiche Rechie 50.318.523 37| 49.644 858 78] 2 4 Sonsfge Sonderposien -3.122.680 79 -2.552.554 43
1.2.2 1 Kinder- und Jugendemrichungen 5.955 494 29| 7122 517 (4] 3. Riicksi=slungen -12.945 555 82| -12.137.748 24/

1.2.2.2 Schulen

37.973.570.01

37.725.064 41

3.1 Pensionsnicksielungen

-10.015.337 00,

-9.214 655,00

1.2.2 3 Wohnbauten

919.919,55

244,730 82

3.2 Riickstellungen fir Deponien und Alasien

1.2.2 4 Sonsbge Dienst Geschifiew. a Befiebsgebdude 4458 538 92 4.552.545 53] 3.3 instandhaliungenickstelungen -1.643.530 06 -1.732 582 44
173 Infrastruliurvermdgen 37.530.455 04 36.693.584 48] 3 4 Soneiige Riickstellungen -1.287 680 75| -1.150.510 80|
1.2.3 1 Grund und Boden des Infrasiurkiunvermogens 10,106 407 55| 10103 322 85] 4. Verbndhchkeiien 656900137 93| 62 840222 62|

Briicken und Tunne!

2,236 283 37|

2,203 B9 55|

4.1 Anleinen

Gletsanl. m. Streckenausristung u.

4.1.1 Anleihen fir InvesiSonen

1.238.248 89|

1,063 5964 21

4 1.2 Anlsthen zur LiguidiiSissicherung

wralennets m.Wegen Platzen u.

22 651.519, 36|

21.945 575 77|

4 2 Verhindichkeilen sus Krediten fir InvessSonen

-38.095.475 75|

-38.526.451 16|

3
3.2

11

3.3

3 4 Entwidzserungs- u. Abwiasserhessiigungsaniagen
35S

36

Sonsige Bauien des Infrasfrukurvermigens

1.308.035 95

1.255.835 10|

4.2 1 Verbindl. von verbundenen Uniemehmen

1.2.4 Bauten auf fremvdem Grund und Boden

4.2 2 Verbindl. won Beteligungen

1.2 5 Kunsigegensidnde, Kuburdenkmdler

918522

9.185 22|

4.2 .3 Verbindl. von Sondervermagen

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2.3654.821 63|

1.906.325 20

4.2 4 Verbindl. wom dfienfichen Beseich

1.2.7 Berebs und Ceschafisaussiatung

1.682 583 14|

1.736.217 52

4.2.5 Verbindl. von KrediSnsStuten

1.2 8 Gelsiziets Anzahlungen, Anlagen im Bau

171.452 51

1.885.254 55

4.3 Verbindichkeiien aus Kredilen zur LiquiditSissicherung

-20.850.858 80

=19 500000, 00|

1.3._Fnanzanlagen

q
35.075.565,80)

34 151,485 25

4 4 Verbindl,_a_‘organg  die Kreditauin warisch,

1.3.1 Ansile an werbundenen Unismehmen 4 5 Verhindichkeiien sus Lisienungen und | sistungen -1.715.927 59 -1 .29‘.425.&
1.3.2 Beteiligungen 200.921 50| 250921 50) 4 & Verbindichksiien sus Transiereicungen -358 10 -1.085 77
1.3.3 Sondervermdgen 17727 557 70| 17.727.587 70] 4 7 Sonsfge Verhindlichkeiten 6. 237 457 89 -3.521.260 47|
3.4 Werhapiere des Anlapewvermogens 115.6.30, 66| 115,630 66| 4 8 Erhaliens Anzahlungen
1.3.5 Ausiethungen 7.031. 6,057,335 38) 5 Passive Rechnungeabarenzundg -2. 206500 81 _2.267.650 06/
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Uniemehmen 5.054 450 &
.3.5.2 Ausieihungen an Beteiligungen
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermanen 17,028 540 44
| 1.3.5.4 SonsSige Auslchungen 2 875 50 2 875,50 Auigesielt: Bestaigh:
2. Unnisufvermdgen 5.503 852 87| 58593 855 02| Much, den 26002023
2.1 Vomrsis
2.1.1 Roh Hife und Betiehestofie, Waten - p -
2.1.2 Geleisiete Anzahlungen __l(_‘, - [‘\Cy ;

2.2 Forderungen und sonsige Vermbgensgegensinds

5.622.635 54

2.2 1 Ofi-rechd_Forder. u. Forderungen aus 2199 .648 26|
2.2.2 Privatrechfiche Forderungen 1.578.527 07
2.2.3 Sensfge Vermdgensgegensisnde 1.844 484 21
2.3 Weripapiers des Umilsufuermdgens
2.4 Liguide Mt 37.978 99| 271,225 48|
3 Akive Rechnun TN ZUn 196.955 21 95.744 &9

4. Nicht durch Figenkapital gedeckier Fehlbetrag

Kammersr

Biingermeisier

142697 987 00|

138.120.845. 71

-142 697 987 00]

-138.120.845 71

BERGISCH
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1.11 Wirtschaftspldne und neueste Jahresabschliisse fiir Sondervermégen sowie Unternehmen und Einrichtungen mit

eigener Rechtspersonlichkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW

Als Sondervermogen werden die Gemeindewerke Much mit den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung aufgefiihrt. Zu den
Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersonlichkeit zahlt zudem das Kommunalunternehmen der Gemeinden Much — Neunkirchen-

Seelscheid. Dieses wird als Anstalt 6ffentlichen Rechts gefiihrt.

e Wirtschaftsplan 2024 der Gemeindewerk Much (Wasserversorgung)

e Jahresabschluss 2022 der Gemeindewerk Much (Wasserversorgung)

e Wirtschaftsplan 2024 der Gemeindewerk Much (Abwasserentsorgung)

e Jahresabschluss 2021 der Gemeindewerk Much (Abwasserentsorgung)

e Jahresabschluss 2022 der Gemeindewerk Much (Abwasserentsorgung)

e Wirtschaftsplan 2024 des Kommunalunternehmen Much — Neunkirchen-Seelscheid
e Jahresabschluss 2020 des Kommunalunternehmen Much — Neunkirchen-Seelscheid

Eine aktuellere Version des Jahresabschlusses liegt derzeit noch nicht vor.
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Des Weiteren ist die Gemeindeentwicklungsgesellschaft Much mbH aufzufiihren.

e Wirtschaftsplan 2024 der Gemeindeentwicklungsgesellschaft Much mbH
Da die Gesellschafter der Gemeindeentwicklungsgesellschaft Much mbH die Liquidation der Gesellschaft im Jahr 2023 beschlossen haben
wird im laufenden Jahr 2024 kein Wirtschaftsplan mehr erstellt.

e Jahresabschluss 2021 der Gemeindeentwicklungsgesellschaft Much mbH wurde dem HHP 2023 beigefiigt.

Der Jahresabschluss 2022 liegt derzeit noch nicht vor.

Detaillierte Informationen iiber die Beteiligungen der Gemeinde Much kdonnen dem Beteiligungsbericht 2022 entnommen werden. Dieser wurde vom
Rat in seiner Sitzung vom 13.12.2023 gem. § 117 Abs. 1 S. 2 GO NRW beschlossen. Da die entsprechenden Wirtschaftsplane und Jahresabschliisse
eigenstdandige Dokumente darstellen, werden diese ohne Bezug auf das Inhaltsverzeichnis des Teil Il am Ende dem endgiiltigen Haushaltsplan

beigefiigt.
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Wirtschaftsplan 2024

Kaufmannische und technische Betriebsfiihrung

1
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Energ e und mehr



Wirtschaftsplan der Gemeindewerke ,,Wasserversorgung*
fiir das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), zuletzt gedndert durch Verordnung vom
22.03.2021 (GV NRW S. 348), hat der Rat der Gemeinde Much am 13.12.2023 folgenden Wirt-
schaftsplan beschlossen:

1. Festsetzung der Planungsergebnisse 2024

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden Gesamtertrage in Hohe von 830.000 € und Gesamtaufwendungen in Hoéhe
von 830.000 € festgesetzt.

Vermégensplan

Im Vermdgensplan werden Ausgaben und Deckungsmittel (Einnahmen einschliellich Kreditbedarf) in
Héhe von jeweils 2.249.000 € festgesetzt. Es wurden Investitionen in H6he von 1.673.000 € beriick-
sichtigt. Der Vermdégensplan enthalt keine Verpflichtungserméachtigungen.

Kreditermachtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermdgensplanes
erforderlich ist, wird auf 1.633.000 € festgesetzt.

Hinweis: Aufgrund von Anforderungen in der Finanzstatistik werden seit dem Wirtschaftsjahr 2021 die
zur Finanzierung der Investitionen des Wasserwerks erforderlichen Kredite von der Gemeinde aufge-
nommen und dem Eigenbetrieb als Ausleihung zur Verfligung gestellt. Die Festsetzung der Krediter-
machtigung erfolgt in der Haushaltsatzung der Gemeinde. Die Ausweisung im Wirtschaftsplan des
Wasserwerks hat daher lediglich deklaratorische Bedeutung.

Zur Liquiditatssicherung diirfen Kassenkredite in Anspruch genommen werden, deren Héchstbetrag
auf 1.500.000 € festgesetzt wird.

2. Vorbericht

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermégens- und dem Bauplan, sowie einer 5—
jéhrigen Ergebnis- und Finanzplanung. Der Wirtschaftsplan enthalt die vorlaufigen Ergebnisse der
abgelaufenen Rechnungsperiode 2022 und die Uberschaubaren kinftigen Entwicklungen gemafl dem
Wirtschaftsplan firr das Jahr 2023 sowie dem Voranschlag fur das maf3gebende Planjahr 2024.

Seit dem 1.1.2007 beschrankt sich die Tatigkeit des Eigenbetriebs ,Wasserversorgung” auf die Vor-
haltung und Finanzierung der notwendigen Wasserverteilungsanlagen und deren Verpachtung an die
rhenag. Grundlage hierfiir sind ein Konzessionsvertrag sowie ein Pachtvertrag mit der rhenag; beide
Vertrage sind zum 1.1.2007 in Kraft getreten.
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Erfolgsplan 2024

Wasser
Gemeindewerke als Verpachter (ab 2007) Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024
vorlaufig (€) T€ T€
1. Umsatzerlése 648.208 694 772
2. Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
3. sonstige betriebliche Ertrage 61.198 85 58
Summe Betriebsertrag 709.406 749 830
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen flr bezogene Waren 0 0 0
b) Aufwendungen fir bezogene Leistungen 0 0 0
Summe Materialaufwand 0 0 0
5. Personalaufwand 0 0 0
6. Abschreibungen -474.071 -487 -501
7. sonstige betriebliche Aufwendungen -87.960 -81 -86
Summe Betriebsaufwand -562.031 -568 -587
8. Zinsen
a) Zinsertrage / dhnliche Ertrage 0 0 0
b) Zinsaufwendungen / ahnl. Aufwendunge -147.375 -181 -243
-147.375 -181 -243
[Ergebnis der gewdhnl. Gescharftstatigkeit 0 0 0
9. Steuern

a) vom Einkommen und Ertrag 0 0
b) sonstige Steuern 0 0 0
10. Ruckstellungen 0 0 0
Jahresiiberschuss / -fehibetrag 0 0 0
+ Gewinnvortrag 0 0 1]
Bilanzgewinn/-verlust 0 0 0




Gemeindewerke Much
Zerancn sonen Erfolgsplan 2024

Erlduterungen zum Erfolgsplan 2024

Zu 1. Umsatzerlése
Die Umsatzerlése setzen sich wie folgt zusammen:

a) Pachtzins

- Abschreibungen

- Ertrage aus der Auflésung Ertragszuschisse

- Zinsen fur Fremdkapital

- sonstige Verwaltungskosten des Verpachtungsbetriebes (siehe Punkt 7)
b) Ertrage aus der Auflésung von Ertragszuschiissen (bis 2002)

Gesamt

Zu 2. Aktivierte Eigenleistungen

Im Rahmen des Verpachtungsbetriebes entféllt diese Position, da der Verpachter
kein eigenes Personal beschaftigt.

Zu 3. Sonstige betriebliche Ertrage

Auflésung empf. Ertragszuschiisse (WasseranschluB3beitréage, Erst. HausanschluBkosten

Erst. Hydranten ab 2003)
Gesamt

Zu 4. Materialaufwand

Der Wasserbezug obliegt dem Netzbetreiber (rhenag). Eine eigene Materialbevorratung existiert nicht.

Insofern bestehen keine Aufwendungen fiir bezogene Waren.

Zu 5. Personalaufwand

Im Rahmen des Verpachtungsbetriebes beschaftigen die Gemeindewerke kein eigenes Personal.

Zu 6. Abschreibungen

Abschreibungen

501

243
86

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Werte 2022 unter Beriicksichtigung der

erwarteten Zu- und Abgénge 2023 und 2024 ermittelt.
Die hierfiir anfallenden Abschreibungen wurden nach der linearen Methode errechnet.

2024
T€

772

772

2024
T€
58

58

2024
T€
501

501
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# cxucres, Soxwn.® Erfolgsplan 2024

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Versicherungen
b) EDV-Kosten
c) Kostenerstattung an Gemeinde
- Miete Buroraume
Betriebshof

- Personal- und Sachkosten
Kostenanteil fur Betriebsleitung
Kostenanteil Beitreibung
Kostenanteil Buromébel
Diverse Versicherungen
Sonstiges

d) Kostenerstattung an rhenag
- kfm. Betriebsfiihrung

e) Priifungs- und Beratungskosten
f) Sonstiges

Gesamt

3.000 €
12.000 €

16.500 €
3.100 €
300 €
1.750 €
200 €

rhenag

rgie und mehr

2024

28

(o]

86

Die Kostenerstattung an die rhenag (kfm. Betriebsfiihrung) beinhaltet die Erstellung des Jahresabschlusses

und die Finanzbuchhaltung (inkl. Anlagenbuchhaltung).

Zu 8 a) Zinsertriage
und dhnliche Ertrige

Aufgrund der zu erwartenden Liquiditatslage wird nicht mit Zinsertrdgen gerechnet.

Zu 8 b) Zinsaufwendungen

und dhnliche Aufwendungen

Zinsaufwand

Hierbei handelt es sich um Zinsen fiir aufgenommene Investitionsdarlehen

(Ausleihungen von Gemeinde).

Zu 9. Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag

Steuern

2024
T€
243

243

2024
T€
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5-jahriger Erfolgsplan

4rhenag

Energie und mehr

Wasser
Plan 2023|Plan 2024|Plan 2025|Plan 2026{Plan 2027
T€ T€ T€ T€ T€
1. Umsatzerlése 694 772 881 955 1.027
2. Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0
3. sonstige betriebliche Ertréage 55 58 60 61 63
Summe Betriebsertrag 749 830 941 1.016 1.090
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen fiir bezogene Waren 0 0 0 0 0
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen 0 0 0 0 0
Summe Materialaufwand 0 0 0 0 0
5. Personalaufwand 0 0 0 0
6. Abschreibungen -487 -501 -545 -573 -600
7. sonstige betriebliche Aufwendungen -81 -86 -88 -89 -92
Summe Betriebsaufwand -568 -587 -633 -662 -692
8. Zinsen
a) Zinsertrage / ahnliche Ertrage 0 0 0 0 0
b) Zinsaufwendungen / dhnl. Aufwendunge -181 -243 -308 -354 -398
-181 -243 -308 -354 -398
Ergebnis der gewo6hnl. Geschiftstatigkeit 0 0 0 0 0
9. Steuern
a) vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 0 0
b) sonstige Steuern 0 0 0 0 0
10. Riickstellungen 0 0 0 0 0
Jahresiiberschuss / -fehlbetrag 0 0 0 0 0
+ Gewinnvortrag 0 0 0 0 0
Bilanzgewinn 0 0 0 0 0
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Vermdgensplan 2024

rhenag

Energie und mehr

Wasser
Gemeindewerke als Verpéachter (ab 2007) Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024
vorlaufig (€) T€ T€
Ausgaben (Bedarf)
1. Rohrnetzerneuerungen/erweiterungen 572.560 1.250 1.420
2. Digitalisierung von Bestandsplédnen 34.282 8 8
3. Herstellung und Erneuerung von Hausanschliissen 100.242 150 150
4. Austausch Be/Entlaftungsventile + Druckminderer 0 0 0
5. Fernmessanlagen 0
6. Messschachte/ Pumpstationen 0 150 85
7. Speicheranlagen 25.899
8. Beschaffung von Wasserzahlern 8.661 10 10
9. Anlagen im Bau 286.798 0 0
10. Tilgung von Darlehen 433.550 457 467
11. Umschuldung von Darlehen 355 0 109
12. Betriebs- und Geschéftsausstattung 0 0 0
13. Jahresfehlbetrag 0 0 0
Summe Ausgaben 1.462.347 2.025 2.249
Einnahmen (Deckung)
1. Anschlussbeitrage 8.067 10 10
2. Kostenersatz fur Hydranten 6.549 15 15
3. Kostenersatz fur Hausanschliisse 96.600 30 40
4. Investitionszuschiisse 0 0 0
5. Kostenersatz fur Investitionen 0 0 0
6. Gewinn 0 0 0
7. Uberschuss aus laufender Téatigkeit 417.996 432 442
8. Umsatzsteuer-Uberschuss
9. Kreditaufnahme 1.250.000 1.538 1.633
10. Umschuldung 355 0 109
Summe Einnahmen 1.779.567 2.025 2.249
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5-jahriger Finanzplan

Wasser
Plan 2023|Plan 2024|Plan 2025|Plan 2026]Plan 2027
T€ T€ T€ T€ T€
Einnahmen bzw. Deckungsmittel
1. Ruckflisse aus Darlehen und Kapitaleinlagen 0 0 0 0 0
2. Ertragszuschisse und sonstige Bauzuschtisse] 85 65 65 55 95
3. Zuschisse 0 0 0 0 0
4. Abschreibungen 487 501 545 573 600
5. Umschuldung 280 109 597 38 266
6. Kreditaufnahmen 1.538 1.633 12353 1.345 1.300
7. sonstige Einnahmen 0 0 0 0 0
8. Gewinn 0 0 0 0 0
Summe Einnahmen 2.360 2.308 2.560 2.011 2.221
Ausgaben und Verplichtungserméchtigungen

1. Gewahrung von Darlehen und Kapitalanlage 0 0 0 0 0
2. Auflésung von Zuschiissen 55 59 61 62 63
3. Investitionen 1.568 1.673 1.400 1.400 1.400
4. Tilgung 457 467 502 Silid 492
5. Umschuldung von Darlehen 280 109 597 38 266
6. sonstige Ausgaben 0 0 0 0 0
Summe Ausgaben 2.360 2.308 2.560 2.011 2.221
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Bauplan 2024 der Gemeindewerke Much

Projekt-Nr. Bezeichnung Lange DN Baukosten Bemerkungen/Erlduterungen
01 Grundstiicke, Bauten
Summe Grundstiicke, Bauten - €
02 Pumpstationen, Schichte, Transportleitungen
42.01 Erneuerung Schrank n.n. 65.000 €
42.02 FW-Stationen/ Steuerungen 20.000 € |2 St (Schacht n.n.)
Summe Pumpstation, Schdchte, Transportleitungen 85.000 €
03 Netzerweiterungen
43.01 kleine Erweiterungen n.n. 150 m 15.000 €
Summe Netzerweiterungen 150 m 15.000 €
04 Netzerneuerungen in Folge von Kanal und
StraBenbaumaBnahmen
44.01 Séntgerath 900 m 110 400.000 € |Ausschreibung
44.21 Unvorhergesehenes 250 m 100.000 € |Elektro-Klaus
Summe Folgekosten 900 m 500.000 €
05 Betriebsnotwendige Erneuerungen
45.01 Werschberg 1 290 m d110 120.000 € |Ausschreibung HDD (Elektro Klaus mit Laton)
45.02 Werschberg 2 300 m d110 115.000 € |Elektro-Klaus
45.03 Heinrich-Boll-Weg 600 m d160/110 200.000 € |Ausschreibung
45.04 Herferath-Oberdreisbach 1.650 m d160 450.000 € |Ausschreibung
45.21 Unvorhergesehenes 50 m 20.000 € |Elektro-Klaus
Summe Erneuerungen 2.890 m 905.000 €
06 Hausanschliisse
46.01 Hausanschlussleitungen erweitern 80 90.000 €
46.02 Hausanschlussleitungen erneuern 60 60.000 €
Summe Hausanschliisse 150.000 €
07 Zdhler- und Messgerdte
47.01 Wasserzdhler 2.000 €
47.02 Messungen 5.000 €
47.03 Standrohre 3.000 €
Summe Zdhler- und Messgerate 10.000 €
08 Dokumentation
48.01 Planwerk 8.000 €
Summe Hausanschliisse 8.000 €
Zusammenstellung: Baukosten
01 Grundstiicke und Bauten -€
02 Pumpstationen, Schéchte, Transportleitungen 85.000 €
03 Netzerweiterungen 15.000 €
04 Netzerneuerungen im Zuge Kanal-/StraRenbau 500.000 €
05 Betriebsnotwendige Erneuerungen 905.000 €
06 Hausanschlisse 150.000 €
07 Zahler- und Messgerate 10.000 €
08 Planwerk 8.000 €
Bauplansumme gesamt 1.673.000 €
Summe Erneuerungsmafinahmen Lénge 3.790 m

Hinweis: Mitverlegung von Leerohren erfolgt nach Abstimmung mit der Gem. Much
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HINWEIS

Die Rodl & Partner GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft weist darauf
hin, dass es sich bei dem vorliegenden Dokument um eine elektronisch Ubersandte Kopie handelt.
Allein die in Papierform Gbergebenen Unterlagen sind maf3geblich. Die elektronisch tbersandte Kopie|
ist nur zur internen Verwendung durch die Organe des Unternehmens bestimmt, sofern nicht
gesetzliche Regelungen oder Bestimmungen in der Auftragsvereinbarung eine Weitergabe oder
Einsichtnahme vorsehen. Eine darliber hinausgehende Weitergabe oder Einsichtnahme ist nur nach
vorheriger schriftlicher Freigabe durch die Rddl & Partner GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft zulassig und im Ubrigen nicht gestattet.

Gemeindewerke Much
- Ver- und Entsorgungsbetriebe

-Eigenbetrieb Wasserversorgung-
Much

Bericht Uber die Prifung des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2022

und des Lageberichts

fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
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Rodl & Partner GmbH

Wirtschaftspriifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kranhaus 1

Im Zollhafen 18

D-50678 Koln

Telefon +49 (2 21) 94 99 09-0
Telefax +49 (2 21) 94 99 09-900
E-Mail koeln@roedl|.com
Internet www.roedl|.de

Die fur die Produktion dieser Mappe verwendeten Materialien inklusive Deckfolie mit den Bestandteilen PET
(Polyethylentherephthalat) und PP (Polypropylen) sind biologisch abbaubar und recyclingféahig.
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1. PRUFUNGSAUFTRAG

Der Betriebsauschuss der

Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -Eigenbetrieb
Wasserversorgung-
Much

- nachfolgend auch Gemeindewerke, Eigenbetrieb oder Betrieb genannt - wahlte uns in
seiner Sitzung vom 18. Mai 2022 zum Abschlussprifer fir das Geschéftsjahr vom 1. Januar
bis 31. Dezember 2022.

Daraufhin beuftragte uns die Betriebsleitung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
(Anlagen 7.1.2 bis 7.1.4) unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht fir das
Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 (Anlage 7.1.1) gemal3 § 317 HGB zu
prifen.

Die Gemeindewerke werden als Eigenbetrieb gemaB den Vorgaben des § 114 GO NRW nach
den Vorschriften der EigvO NRW sowie der Betriebssatzung gefihrt. Die Prifungspflicht
ergibt sich aus § 103 GO NRW.

Unser Prifungsauftrag wurde gemaB § 53 HGrG erweitert. Grundlage unserer Prifung war
der Prifungsstandard: Berichterstattung Uber die Erweiterung der Abschlussprifung nach
§ 53 HGrG des Instituts der Wirtschaftsprifer in Deutschland e.V. (IDW PS 720).

Wir bestatigen gemaB § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprifung die
anwendbaren Vorschriften zur Unabhdngigkeit beachtet haben.

Uber das Ergebnis der Abschlusspriifung berichtet dieser Priifungsbericht, der gemaB dem
IDW Prifungsstandard: Grundsatze ordnungsmaBiger Erstellung von Prifungsberichten (IDW
PS 450 n.F.(10.2021)) erstellt wurde.

Im Rahmen der Jahresabschlussprifung wurden wir beauftragt, weitergehende, gesetzlich
nicht geforderte Aufgliederungen und Erlduterungen zu einzelnen Posten des
Jahresabschlusses vorzunehmen. Wir haben diese ergdnzenden Aufgliederungen und
Erlauterungen in der Anlage 7.2.1 zu diesem Prifungsbericht dargestellt.

Dem Auftrag liegen die als Anlage 7.2.3 beigefligten Allgemeinen Auftragsbedingungen fir
Wirtschaftsprifer und Wirtschaftspriifungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017
zugrunde. Soweit in den fir den Auftrag geltenden gesetzlichen Vorschriften eine
Haftungshdchstsumme nicht festgelegt ist, bestimmt sich diese nach Nr. 9 der Allgemeinen
Auftragsbedingungen und gegebenenfalls nach erganzenden schriftlichen Vereinbarungen.
Im Verhaltnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen
maBgebend.

Dieser Prifungsbericht ist an die Gemeindewerke gerichtet.
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2. GRUNDSATZLICHE FESTSTELLUNGEN

Lage des Unternehmens
Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter
2.1 Wirtschaftliche Lage und Geschaftsverlauf

Die gesetzlichen Vertreter haben nach unserer Auffassung in Jahresabschluss sowie
Lagebericht folgende wesentliche Aussagen zum Geschaftsverlauf und zur Lage des
Eigenbetriebes getroffen:

"Im Berichtsjahr betrdgt die Gesamtleistung des Betriebs 709.407,82 Euro und liegt mit
59.366,96 Euro Uber der Gesamtleistung des Vorjahres in Hohe von 650.040,86 Euro.

Mit der Ubertragung der Betriebsfiihrung auf die rhenag hat sich die Leistung des
Eigenbetriebs im  Wesentlichen auf die Erneuerung und  Erweiterung der
Wasserversorgungsanlagen und deren Verpachtung reduziert. Die Finanzierung der damit
verbundenen Aufwendungen (Abschreibungen, Zinsen und sonstiger Sachaufwand fir
Verwaltung und Betrieb) erfolgt GUber Ertrdge aus Pachtzinsen und aus der Auflésung von
Baukostenzuschiissen und Sonderposten. Die Steigerung der Gesamtleistung resultiert aus
einer Erhéhung des Pachtentgeltes (+ 68.568,55 Euro) sowie hdheren Ertrdgen aus dem
Abgang von Gegenstdnden des Anlagevermdgens (+ 35,06 Euro), dem geringere Ertrage aus
der Auflésung von Baukostenzuschiissen/Sonderposten Investitionszuwendungen (- 9.236,65
Euro) gegenlberstehen.

Der gesamte betriebliche Aufwand lag im Berichtsjahr bei 709.407,82 Euro (Vorjahr:
650.109,61 Euro). Die Abschreibungen erhéhten sich um 29.835,00 Euro, die sonstigen
betrieblichen Aufwendungen erhdhten sich um 16.602,22 Euro. Der Zinsaufwand erhohte
sich um 12.860,99 Euro.

Gegeniber dem Wirtschaftsplan fallen die Aufwendungen insgesamt um rd. 41.000 Euro
hoher aus als prognostiziert. Dies ist auf hdhere Abschreibungen (ca. + 16.000 Euro),
gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen (ca. + 12.000 Euro) und hohere Kreditzinsen
(ca. + 13.000 Euro) zurtickzufihren.

Die Mehraufwendungen werden durch héhere Pachterlése (ca. + 32.000 Euro) und hohere
sonstige betriebliche Ertrage (ca. + 9.000 Euro) gedeckt, so dass sich aus der
Gegeniberstellung von Ertrdgen und Aufwendungen im Berichtsjahr ein ausgeglichenes
Ergebnis nach Steuern ergeben hat."

Aufgrund unserer Priifung stellen wir fest:

Die Aussagen der gesetzlichen Vertreter zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschéaftsverlauf
des Eigenbetriebes vermitteln insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage des
Unternehmens.
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2.2 Kinftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der kiinftigen
Entwicklung

Die gesetzlichen Vertreter haben nach unserer Auffassung im Lagebericht folgende
wesentliche Aussagen zur kUnftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der
kinftigen Entwicklung des Eigenbetriebes getroffen:

"Die Inflation (Verbraucherpreisindex) hat sich im Jahr 2023 zwar etwas abgeschwaécht, sie
bewegt sich jedoch weiterhin auf hohem Niveau. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung
der Erzeugerpreise flir gewerbliche Produkte und den Baupreisindizes wider.

Der seit dem 24. Februar 2022 von Russland gegen die Ukraine geflihrte Krieg hélt an. Die
konkreten Auswirkungen auf die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage kdnnen noch nicht
verlasslich abgeschatzt werden. Insbesondere die Kostenentwicklung hinsichtlich Energie und
bei der Beschaffung von Rohstoffen birgt Risiken.

Nach einer langen Niedrigzinsphase hat die Europaische Zentralbank (EZB) aufgrund er hohen
Inflation den Leitzins seit Mitte 2022 in mehreren Schritten erhdht. Nach dem Beschluss des
EZB-Rates vom 15.06.2023 betragt der Leitzins mit Wirkung vom 21.06.2023 nunmehr 4,0
%. Die Zinsaufwendungen flr die Neuaufnahme von Darlehen bzw. bei Zinsanpassungen
nach Ablauf der Zinsbindung erhdhen sich damit deutlich. Insbesondere vor dem Hintergrund,
dass die Investitionen in Anlagenerneuerungen vollstdndig Uber Kredite finanziert werden,
erhoéht sich der Zinsaufwand in den nachsten Jahren voraussichtlich erheblich. Nach der
mittelfristige Ergebnisplanung des Wirtschaftsjahres 2023 ist fir das Jahr 2026 ein
Zinsaufwand in H&he von 299.000 Euro prognostiziert (Zinsaufwand 2023: Ansatz
Wirtschaftsplan 181.000 Euro).

Chancen fir den Betriebszweig Wasserversorgung der Gemeindewerke Much ergeben sich
aus der Verpachtung der Wasserversorgung an die rhenag. Aufgrund der Berechnung des
Pachtzinses auf Basis der Abschreibungen und Verrechnung mit den Ertragen aus der
Auflésung der empfangenen Ertragszuschisse und der Fremdkapitalzinsen st die
Refinanzierung des der Versorgung dienenden Anlagevermégens gesichert. Solange der
Pachtvertrag Bestand hat (Ende der Laufzeit 31.12.2026), ist sichergestellt, dass keine
Verluste entstehen."

Aufgrund unserer Priifung stellen wir fest:
Die Aussagen der gesetzlichen Vertreter im Lagebericht spiegeln insgesamt die kilnftige

Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der kinftigen Entwicklung nach unserer
Auffassung zutreffend wider.

e Kople
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3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRUFUNG
3.1 Gegenstand der Priifung

Die gesetzlichen Vertreter tragen fir den Jahresabschluss einschlieBlich der diesem zugrunde
liegenden Buchflhrung, den Lagebericht sowie die dazu eingerichteten internen Kontrollen
die Verantwortung.

Gegenstand unserer Abschlussprifung sind der Jahresabschluss (unter Einbeziehung der
Buchflhrung) zum 31. Dezember 2022, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
sowie Anhang (Anlagen 7.1.2 bis 7.1.4), und der Lagebericht fir das Geschéftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 (Anlage 7.1.1) der Gemeindewerke Much - Ver- und
Entsorgungsbetriebe -Eigenbetrieb Wasserversorgung-, Much.

Die  bei  unserer  Prifung  des  Jahresabschlusses  zu  berlcksichtigenden
Rechnungslegungsvorschriften umfassen die §§ 242 bis 256a sowie §§ 264 bis 288 HGB, die
Sondervorschriften der EigvVO NRW und die ergdnzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.
Erganzende Bilanzierungsbestimmungen aus der Betriebssatzung ergeben sich nicht.
Prafungskriterien fir den Lagebericht waren die Vorschriften des § 289 HGB sowie § 25
EigVO NRW.

Der Prifungsgegenstand wurde gemaB § 53 HGrG um die Prifung der OrdnungsmaBigkeit
der Geschaftsfihrung erweitert.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir die Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften Uber den Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchfihrung) und den
Lagebericht geprift. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die
Aufdeckung und Aufklarung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestande,
soweit sie nicht die OrdnungsmaBigkeit des Jahresabschlusses betreffen, nicht Gegenstand
unserer Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat unsere Prifung sich nicht darauf zu erstrecken, ob
der Fortbestand des gepriften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit
der Geschaftsfihrung zugesichert werden kann.

3.2 Art und Umfang der Priifung

Wir haben unsere Prifung nach § 103 GO NRW i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsédtze ordnungsmaBiger
Abschlusspriifung nach unserem geschaftsrisikoorientierten Prifungsansatz vorgenommen.

Diese Grundsdtze erfordern es, die Prifung so zu planen und durchzuflihren, dass ein
hinreichend sicheres Urteil darlber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtmern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss
sowie mit den bei der Priifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zuklnftigen
Entwicklung zutreffend darstellt.
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Unserem  geschaftsrisikoorientierten  Prifungsansatz  geméaB haben wir eine am
Geschaftsrisiko des Eigenbetriebes ausgerichtete Prifungsplanung durchgefiihrt. Diese
Priafungsplanung erfordert unser Verstandnis der Geschaftstatigkeit und des wirtschaftlichen
und rechtlichen Umfeldes sowie der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes auf der
Grundlage von Auskiinften der gesetzlichen Vertreter sowie anderer Auskunftspersonen und
erster analytischer Prifungshandlungen sowie einer grundsatzlichen Beurteilung des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Eigenbetriebes.

Mit  diesem  Verstdndnis haben wir ein  priffeldbezogenes  risikoorientiertes
Prifungsprogramm entwickelt, das auf der Grundlage der festgestellten unternehmens- und
priffeldbezogenen Risikofaktoren unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Eigenbetriebes Schwerpunkte, Art
und Umfang der Priifungshandlungen festlegt.

Unsere Abschlusspriifung schlieBt die Prifung der Nachweise flr die Bilanzierung und die
Angaben in Jahresabschluss und Lagebericht unter Verwendung von Auswahlverfahren
(Vollerhebung, bewusste Auswahl und Stichproben) ein. Sie beinhaltet die Prifung der
angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsatze und wesentlicher
Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Gegenstand unserer Prifungshandlungen im Rahmen der Prifung des Lageberichts waren
die Vollstandigkeit, Richtigkeit und Darstellung der im Lagebericht anzugebenden
Sachverhalte. Bei prognostischen Angaben haben wir uns von der Zuverlassigkeit und
Funktionsfahigkeit des relevanten unternehmensinternen Planungssystems Uberzeugt, die der
Prognose zugrunde liegenden Annahmen auf Vollstdndigkeit und Plausibilitat geprift sowie
untersucht, ob das verwendete Prognosemodell fir die betreffende Problemstellung
sachgerecht ist und richtig gehandhabt wurde. Wir haben die Angaben im Lagebericht unter
Berlicksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir wahrend der Abschlussprifung gewonnen
haben, beurteilt, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, den gesetzlichen
Vorschriften entsprechen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes
vermitteln und die Chancen und Risiken der kiinftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Unsere Tatigkeiten umfassen aussagebezogene analytische und einzelfallorientierte
Prifungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionspriifungen. Bei der Festlegung unseres
Prifungsprogramms haben wir die Grundsatze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung
beachtet und daher unser Prifungsurteil auf Basis einer bewussten risikoorientierten Auswahl
bzw. von Stichproben getroffen.

In Anbetracht der Gberschaubaren GréBe des Eigenbetriebes und der Ubersichtlichkeit der
vorzufindenden  Verfahrensablaufe haben wir im Wesentlichen aussagebezogene
einzelfallorientierte Prifungshandlungen in den Bereichen Forderungen/Verbindlichkeiten
sowie sonstige Rlckstellungen durchgefihrt.

Insbesondere wurden folgende Priifungshandlungen durchgefthrt:

Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen im Gemeindeverbund haben wir uns durch Einholung von
Saldenbestatigungen Uberzeugt.

Die Ruckstellungen haben wir durch Befragung von Mitarbeitern und der gesetzlichen
Vertreter auf Vollstdndigkeit untersucht. Die zutreffende Ermittlung der Rickstellungshdhe
haben wir durch eine Prifung der Berechnungen aufgrund einer bewussten risikoorientieren
Auswahl und eine kritische Beurteilung der vorgenommenen Schatzungen gepriift.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fur unser
Prafungsurteil bildet.

-10 -
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Alle von uns erbetenen Aufklarungen und Nachweise wurden uns durch die gesetzlichen
Vertreter erteilt. Die gesetzlichen Vertreter bestatigten uns die Vollstdndigkeit des
Jahresabschlusses und des Lageberichts am 24. Oktober 2023 schriftlich.

Die Prifung flhrten wir in den Monaten Juni bis Oktober 2023 durch. Die Prifung wurde am
24. Oktober 2023 abgeschlossen.

-11 -
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4, FESTSTELLUNGEN UND ERLAUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG
41 OrdnungsmaBigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchfiihrung und weitere gepriifte Unterlagen

Nach unseren Feststellungen gewahrleistet der im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine
klare und Ubersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. Die Geschéaftsvorfélle wurden
vollstandig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemaf
angewiesen, ausreichend erldutert und Ubersichtlich abgelegt. Die Zahlen der
Eroffnungsbilanz wurden ordnungsgemaB aus dem Vorjahresabschluss Gbernommen. Der
Jahresabschluss wurde aus der Buchfiihrung zutreffend entwickelt und von dem Eigenbetrieb
erstellt.

Die Buchfihrung und die weiteren gepriiften Unterlagen entsprechen nach unseren
Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den
weiteren gepriften Unterlagen entnommenen Informationen wurden in allen wesentlichen
Belangen ordnungsgemaf in Buchflhrung und Jahresabschluss abgebildet.

41.2 Jahresabschluss

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind den gesetzlichen Vorschriften
entsprechend gegliedert. Die Vermbgensgegenstande, die Schulden sowie das Kapital und die
Rechnungsabgrenzungsposten wurden in allen wesentlichen Belangen nach den gesetzlichen
Bestimmungen sowie den Grundsdtzen ordnungsmaBiger Buchfiihrung angesetzt und
bewertet, flr erkennbare Risiken wurden Rickstellungen in Héhe des nach vernlnftiger
kaufmannischer Beurteilung notwendigen Erflillungsbetrages gebildet.

Der Anhang enthédlt die notwendigen Erlduterungen der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung, insbesondere die von dem Eigenbetrieb angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsatze, sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Im  Jahresabschluss  sind alle  gréBenabhédngigen,  rechtsformgebundenen  und
wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet.

Aufgrund unserer Priifung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2022 ordnungsgemaB aus der Buchfiihrung und den weiteren gepriften

Unterlagen abgeleitet worden ist und in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen
Vorschriften entspricht.

4.1.3 Lagebericht
Der von den gesetzlichen Vertretern aufgestellte Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage

7.1.1 beigefugt.

Unsere Priifung ergab, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen
Vorschriften entspricht.

-12 -
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundséatze ordnungsmaBiger
Buchfiihrung ein den tatsdchlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-,
Finanz- und Ertragslage.

4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Wir verweisen auf die Angaben der gesetzlichen Vertreter im Anhang der Gesellschaft
(Anlage 7.1.4).

4.2.3 Anderungen in den Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegeniiber dem Vorjahr unverandert
angewandt.

4.2.4 Sachverhaltsgestaltende MaBnahmen

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden MaBnahmen mit wesentlichen
Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

4.2.5 Aufgliederungen und Erlduterungen

Von Aufgliederungen und Erlduterungen haben wir an dieser Stelle abgesehen, da sie nicht
zum Verstandnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind.

Wir verweisen auf unsere weitergehenden sonstigen Aufgliederungen und Erlduterungen in

den Anlagen unter Punkt ,7.2.1 Aufgliederungen und Erlduterungen der Posten der Bilanz
und der Gewinn- und Verlustrechnung”.

-13 -
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5. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRUFUNGSAUFTRAGES

Feststellungen aus Erweiterung der Abschlusspriifung gemaB § 53 HGrG

Unser Prifungsauftrag wurde um die Prifung nach § 53 Abs. 1 HGrG erweitert. Danach ist
die OrdnungsmaBigkeit der Geschaftsfihrung zu prifen, wobei insbesondere auf die
OrdnungsméaBigkeit ~ der  Geschaftsfihrungsorganisation,  des  Geschaftsfiihrungs-
instrumentariums und der Geschéaftsfiihrungstatigkeit einzugehen ist.

Grundlage unserer Prifungshandlungen war der IDW Prifungsstandard Berichterstattung
Uber die Erweiterung der Abschlussprifung nach § 53 HGrG (IDW PS 720).

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage ,7.2.2
Feststellungen im Rahmen der Prifung nach § 53 HGrG" dieses Priifungsberichts dargestellt.
Uber diese Feststellungen hinaus hat unsere Priifung keine Besonderheiten ergeben, die nach
unserer Auffassung fur die Beurteilung der OrdnungsmaBigkeit der Geschaftsfiihrung von
Bedeutung sind.

Insgesamt hat die Prifung der OrdnungsmaBigkeit der Geschaftsfihrung und der
wirtschaftlichen Verhaltnisse des Eigenbetriebes keine Beanstandungen ergeben.

- 14 -

e Kople



airala Ko pﬁ@

Al
Rodl & Partner

6. WIEDERGABE DES BESTATIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Nach dem Ergebnis unserer Priifung haben wir dem als Anlagen 7.1.2 bis 7.1.4 beigefligten
Jahresabschluss der Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -
Eigenbetrieb Wasserversorgung-, Much, zum 31. Dezember 2022 und dem als Anlage
7.1.1 beigeflgten Lagebericht fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
den folgenden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk erteilt:

.Bestatigungsvermerk des unabhdngigen Abschlussprifers

An die Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -Eigenbetrieb
Wasserversorgung-, Much:

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -
Eigenbetrieb Wasserversorgung-, Much, — bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der
Gewinn- und Verlustrechnung fir das Geschaftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
sowie dem Anhang, einschlieBlich der Darstellung der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden - geprift. Darlber hinaus haben wir den Lagebericht der
Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -Eigenbetrieb Wasserversorgung-,
Much, fir das Geschaftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 gepriift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefiigte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen der
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsdtze ordnungsmaBiger Buchflihrung sowie der
landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsachlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31.12.2022 sowie seiner Ertragslage fir
das Geschéftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 und

e vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der
landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen
Entwicklung zutreffend dar.

GemaB § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Priifung zu keinen Einwendungen
gegen die OrdnungsmaéBigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefiihrt hat.

Grundlage fir die Prifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung
mit § 103 Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze
ordnungsmaBiger Abschlussprifung durchgefihrt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprifers fir die
Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts” unseres Bestatigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhéngig in Ubereinstimmung
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere
sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage fur unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen \Vertreter und des Betriebsausschusses flr den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafir, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsédtze ordnungsméaBiger Buchflhrung sowie der landesrechtlichen
Vorschriften ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz-
und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich fur die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen
Grundsédtzen ordnungsmaBiger Buchfiihrung als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen falschen
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung
und Vermdgensschadigungen) oder Irrtiimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafur verantwortlich,
die Fahigkeit des Eigenbetriebes zur Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit zu beurteilen.
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortflhrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Darlber hinaus sind
sie daftr verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortflhrung der Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von
der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zuklnftigen
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die
Vorkehrungen und MaBnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die
Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermdglichen, und um
ausreichende geeignete Nachweise flr die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kénnen.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich far die Uberwachung des
Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprifers fiur die Prifung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darlber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtimern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der
landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prifung
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung
des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der
zukunftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestdtigungsvermerk zu erteilen,
der unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaB an Sicherheit, aber keine Garantie dafir, dass eine
in Ubereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 Gemeindeordnung des Bundeslandes
Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung durchgefiihrte
Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen
aus dolosen Handlungen oder Irrtiimern resultieren und werden als wesentlich angesehen,
wenn verniinftigerweise erwartet werden kdnnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Wahrend der Prifung Uben wir pflichtgeméaBes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darlber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern,
planen und fuhren Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prifungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur
unsere Prifungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist héher als das Risiko, dass
aus Irrtmern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden,
da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte
Unvollstandigkeiten, irrefiihrende Darstellungen bzw. das AuBerkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten kénnen.

e gewinnen wir ein Verstandnis von dem fur die Prifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den fir die Prifung des Lageberichts relevanten
Vorkehrungen und MaBnahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den
gegebenen Umstanden angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil
zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.

e Dbeurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

e ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern —angewandten  Rechnungslegungsgrundsatzes der  Fortfihrung der
Unternehmenstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit des Eigenbetriebes zur Fortfihrung der
Unternehmenstatigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die
dazugehorigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prifungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten  Prifungsnachweise. Zukinftige
Ereignisse oder Gegebenheiten kdnnen jedoch dazu fihren, dass der Eigenbetrieb seine
Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfihren kann.

e Dbeurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschlieBlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsdtze ordnungsmaBiger Buchfiihrung sowie der landesrechtlichen
Vorschriften ein den tatsdchlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-,
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

e beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
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e fihren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prifungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenstdndiges Prifungsurteil zu den zukunftsorientierten
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass kinftige Ereignisse wesentlich von den
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erdértern mit den fir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen,
einschlieBlich etwaiger bedeutsamer Méngel im internen Kontrollsystem, die wir wahrend
unserer Prifung feststellen.

Koln, den 24. Oktober 2023

Rod| & Partner GmbH
Wirtschaftspriifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Richter gez. Quost
Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprufer

(An dieser Stelle endet die Wiedergabe des Bestatigungsvermerks.)”

Den vorstehenden Priifungsbericht erstatten wir in Ubereinstimmung mit den deutschen
gesetzlichen Vorschriften  unter Beachtung des IDW Prifungsstandards: Grundsatze
ordnungsmaBiger Erstellung von Prifungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestdtigungsvermerks auBerhalb dieses
Prifungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Verdffentlichungen oder
Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestatigten
Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei
unser Bestatigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prifung hingewiesen wird; auf § 328 HGB
wird verwiesen.

Koln, den 24. Oktober 2023

Rodl & Partner GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Richter Quost
Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprufer
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Anlage 7.1.1

7.11 Lagebericht fiir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
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Gemeindewerke Much, Ver- und Entsorgungsbetriebe
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Lagebericht fiir das Wirtschaftsjahr 2022

Gemal § 25 Eigenbetriebsverordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen hat die Betriebsleitung
einen Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 289 Handelsgesetzbuch aufzustellen.
Der Lagebericht ist dem Rat zur Kenntnis zu geben. Anschliel3end ist er 6ffentlich auszulegen.

Der Lagebericht soll Auskunft geben tber

» den Geschéaftsverlauf und die Lage des Eigenbetriebs und
» die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs inklusive der Einschatzung von
Chancen und Risiken.

1. Geschaftsverlauf und Lage des Versorgungsbetriebs

Zum Beginn des Geschéftsjahres 2007 ist die Betriebsfiuihrung fir die Wasserversorgung im We-
ge eines Konzessions- und Pachtmodells fur die Dauer von 20 Jahren auf die rhenag ubertragen
worden. Die Gemeinde ist weiterhin Eigentimerin aller Versorgungsanlagen und fir deren Erwei-
terung und Erneuerung zustandig. Die Versorgungsanlagen sind an den Betriebsflihrer verpach-
tet. Der daflir zu zahlende Pachtzins wird so bemessen, dass daraus die Aufwendungen des
Anlagevermogens (Abschreibungen und Zinsen) und die sonstigen Aufwendungen des gemeind-
lichen Eigenbetriebs gedeckt werden. Die Gemeinde erhalt von der rhenag fiir die Ubertragung
der Wasserversorgung eine Konzessionsabgabe, mit der sie den Gemeindehaushalt nachhaltig
verbessern kann. Bisher wurde aus dem Eigenbetrieb der Wasserversorgung keine Konzessi-
onsabgabe erwirtschaftet. Die Aufwendungen der laufenden Betriebsflihrung werden wie bisher
Uber ein Wasserverbrauchsentgelt finanziert, das von der rhenag auf der Grundlage der AVB-
WasserV von den Kunden erhoben wird. Dazu wurde vereinbart, dass durch den Betriebsfiih-
rungswechsel keine Preiserhdhung stattfinden darf. Mit einer Preisanpassungsklausel wurde
sichergestellt, dass in der Zukunft nur solche Kosten an die Kunden weitergegeben werden dir-
fen, welche die Gemeinde auch beim weiteren Eigenbetrieb in die Preisgestaltung hatte einbe-
ziehen mussen. Das sind insbesondere die Kosten des Wassereinkaufs, die tariflichen Verande-
rungen bei den Personalkosten und die Folgekosten aus der Investitionstatigkeit (Abschreibun-
gen und Zinsen). Damit wurde auch ausgeschlossen, dass die an die Gemeinde zu zahlende
Konzessionsabgabe Uber eine Preiserh6hung refinanziert wird.

Das bisher beim Eigenbetrieb eingesetzte Personal wird der rhenag im Wege einer Personalge-
stellung gegen Kostenerstattung zur Verfiigung gestellt. Die Verglitung und Abrechnung des ge-
stellten Personals erfolgt seit dem 01. Januar 2007 aus dem Gemeindehaushalt.
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Im Berichtsjahr betragt die Gesamtleistung des Betriebs 709.407,82 Euro und liegt mit 59.366,96
Euro Uber der Gesamtleistung des Vorjahres in Hohe von 650.040,86 Euro. Die Gesamtleistung
setzt sich wie folgt zusammen:

2022 2021

Euro Euro
Umsatzerlose 648.208,89 592.067,31
sonstige betriebliche Ertrage 61.198,93 57.973,55
insgesamt 709.407,82 650.040,86

Mit der Ubertragung der Betriebsfiihrung auf die rhenag hat sich die Leistung des Eigenbetriebs
im Wesentlichen auf die Erneuerung und Erweiterung der Wasserversorgungsanlagen und deren
Verpachtung reduziert. Die Finanzierung der damit verbundenen Aufwendungen (Abschreibun-
gen, Zinsen und sonstiger Sachaufwand fir Verwaltung und Betrieb) erfolgt tber Ertrage aus
Pachtzinsen und aus der Auflésung von Baukostenzuschiissen und Sonderposten. Die Steige-
rung der Gesamtleistung resultiert aus einer Erhdhung des Pachtentgeltes
(+ 68.568,55 Euro) sowie hoheren Ertragen aus dem Abgang von Gegenstanden des Anlage-
vermogens (+ 35,06 Euro), dem geringere Ertrage aus der Aufldsung von Baukostenzuschus-
sen/Sonderposten Investitionszuwendungen (- 9.236,65 Euro) gegeniberstehen.

Durch die Uberleitung des bisher im Eigenbetrieb tatigen Personals in den Gemeindehaushalt
fallen auch keine aktivierungsfahigen Eigenleistungen mehr an.

Der gesamte betriebliche Aufwand lag im Berichtsjahr bei 709.407,82 Euro (Vorjahr:
650.109,61 Euro). Die Abschreibungen erhéhten sich um 29.835,00 Euro, die sonstigen betrieb-
lichen Aufwendungen erhéhten sich um 16.602,22 Euro. Der Zinsaufwand erhdhte sich um
12.860,99 Euro.

Gegenuber dem Wirtschaftsplan fallen die Aufwendungen insgesamt um rd. 41.000 Euro héher
aus als prognostiziert. Dies ist auf hdhere Abschreibungen (ca. + 16.000 Euro), gestiegene sons-
tige betriebliche Aufwendungen (ca. + 12.000 Euro) und hdhere Kreditzinsen (ca. + 13.000 Euro)
zuruckzufuhren.

Die Mehraufwendungen werden durch héhere Pachterlése (ca. + 32.000 Euro) und héhere sons-
tige betriebliche Ertrage (ca. + 9.000 Euro) gedeckt, so dass sich aus der Gegenliberstellung von
Ertragen und Aufwendungen im Berichtsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis nach Steuern ergeben
hat.
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Die Lage des Versorgungsbetriebs wird im Vermdgens- und Finanzierungsbereich durch zu-
sammengefasste Zahlen der Bilanz dargestellt; die Ertragslage durch aufbereitete Zahlen der

Gewinn- und Verlustrechnung.

Vermogens- und Kapitalverhiltnisse

31.12.2022 31.12.2021
Euro % Euro %
Anlagevermdgen 12.446.314,00 98,36% 11.906.833,00 96,38%
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 159.541,98 1,26% 104.025,14 0,84%
Forderungen gegen die Gemeinde und
andere Eigenbetriebe der Gemeinde 20.886,83 0,17% 27.560,40 0,22%
sonstige Vermodgensgegenstande 13.840,56 0,11% 282.459,48 2,29%
Guthaben bei Kreditinstituten 12.296,62 0,10% 29.056,15 0,24%
Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00% 3.166,29 0,03%
Gesamtvermogen 12.652.879,99 100,00% 12.353.100,46 100,00%
31.12.2022 31.12.2021
Euro % Euro %

Eigenkapital 2.092.854,21 16,54% 2.092.854,21  16,94%
Ertragszuschisse/Sonderposten
fur Investitionszuwendungen 1.641.778,51 12,98% 1.586.638,97 12,84%
nicht rickzahlbares Kapital insgesamt 3.734.632,72 29,52%  3.679.493,18 29,78%
Ruckstellungen 125.457,00 0,99% 75.501,00 0,61%
langfristige Darlehen 8.083.098,63 63,88% 7.266.649,56 58,83%
kurzfristige Schulden
- gegenuber der Gemeinde und

anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 698.760,46 552% 1.320.185,46 10,69%
- bei Fremden 10.931,18 0,09% 11.271,26 0,09%
Gesamtkapital 12.652.879,99 100,00% 12.353.100,46 100,00%
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Im Vergleich zum Vorjahr erhéht sich das Bilanzvolumen um 299.779,53 Euro. Der Anstieg auf
der Vermogensseite wird durch eine Erhéhung des Anlagevermoégens (539.481,00 Euro) bewirkt.

Das Anlagevermdgen erhoht sich wie folgt:

Anlagenzugange 1.028.442,00 Euro
lineare Abschreibungen - 474.071,00 Euro

554.371,00 Euro
Abschreibung von Restbuchwerten fir erneuerte Anlagen - 14.890,00 Euro

539.481,00 Euro

Das Umlaufvermdgen verringerte sich um 236.535,18 Euro, was im Wesentlichen auf eine um
268.618,92 Euro niedrigere Forderungen auf Erstattung von Umsatzsteuer beruht.

Auf der Kapitalseite erhoht sich das nichtriickzahlbare Kapital von 3.679.493,18 Euro um
55.139,54 Euro auf 3.734.632,72 Euro.

Diese Erhdhung ergibt sich aus folgenden Veranderungen bei den passivierten Sonderposten:

Zugange bei passivierten Sonderposten:

Wasseranschlussbeitrage (Baukostenzuschiisse): 8.067,37 Euro
Kostenersatz flr Hausanschliisse: 96.600,00 Euro
Kostenersatz fir Lé6schwasserhydranten 6.549,00 Euro  111.216,37 Euro
abzuglich ertragswirksame Auflésungen - 56.076,83 Euro

55.139,54 Euro

Die Verbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen (Ausleihungen von der Gemeinde) haben sich
bei einer Kreditneuaufnahme in Héhe von 1.250.000,00 Euro und der planmaRigen Tilgung in
Hohe von 433.550,93 Euro um 816.449,07 Euro erhdht.

Die Ubrigen Verbindlichkeiten beinhalten folgende kurzfristigen Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten gegentiber der Gemeinde und

anderen Eigenbetrieben der Gemeinde 698.760,46 Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 373,06 Euro
Zinsabgrenzung 10.558,12 Euro

Die Verbindlichkeiten gegenuber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben enthalten u. a. einen
Liquiditatskredit (675.000,00 Euro) sowie Verwaltungskostenerstattungen (24.250,14 Euro).
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Die Liquiditat des Versorgungsbetriebs war im Berichtsjahr zu keinem Zeitpunkt gefahrdet. Das
langfristige Vermodgen — Anlagevermégen — betragt am Bilanzstichtag 12.446.314,00 Euro. Zur
Finanzierung steht langfristig verfligbares Kapital von 11.943.188,35 Euro zur Verfligung.

Die Kapitalflussrechnung ergibt folgendes Bild:

2022 2021
TEUR TEUR
Jahresergebnis 0 0
+ Abschreibungen auf Gegenstande
des Anlagevermogens 474 444
-/+ Ab-/ Zunahme Rickstellungen 50 -163
+/- Auflosung der Ertragszuschiisse und Sonderposten -56 -65
-/+ Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenstanden
des Anlagevermogens 15 -4
+/- Ab-/ Zunahme der Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sowie andere Aktiva 223 -223
-/+ Ab-/ Zunahme der Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva -622 -467
+/- Zinsaufwendungen/ Zinsertrage 147 135
= Mittelzufluss aus laufender Geschaftstitigkeit 231 -343
+ Einzahlungen aus Abgangen von Gegenstanden
des Anlagevermogens 0 5
- Auszahlungen fir Investitionen in das
Anlagevermogen -1.028 -1.215
= _Mittelabfluss aus der Investitionstatigkeit -1.028 -1.210
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschiissen 111 175
- Auszahlung von (Liquiditats-) Krediten 0 0
+ Einzahlungen von (Finanz-) Krediten 1.250 1.896
- Auszahlung fur die Tilgung von (Finanz-) Krediten -434 -406
- gezahlte Zinsaufwendungen -147 -135
= Mittelzufluss aus Finanzierungstatigkeit 780 1.530
Zahlungswirksame Veranderungen des
Finanzmittelbestandes -17 -23
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 29 52
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode 12 29
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Zur Ertragslage ist auszufihren, dass aufgrund der zum 01. Januar 2007 veranderten Betriebs-
tatigkeit die Wirtschaftsplanung auf eine ausgeglichene Ergebnisrechnung ausgerichtet ist. Die
zur Deckung der Aufwendungen zur Verfiigung stehenden Ertrage beschranken sich im Wesent-
lichen auf den Pachtzins der rhenag und die Erlése aus der Auflésung von Baukostenzuschis-
sen und Sonderposten.

Weitere Angaben

Von den am 31. Dezember 2022 registrierten Einwohnern (14.758) waren mit wenigen Ausnah-
men alle an die 6ffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen.

Das Verhaltnis der Rohrnetzlange zur Anzahl der Hausanschliisse zeigt eine sehr geringe, Uber-
wiegend durch die Siedlungsstruktur bedingte, Anschlussdichte. Sie betragt ca. 38,4 Ifdm. Haupt-
leitung je Hausanschluss.

2. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs

Grundlage flr die weitere Betriebsentwicklung ist der Wirtschaftsplan 2023. In ihm sind folgende
Anlagenerweiterungen/ -erneuerungen vorgesehen:

» Messschachte/Pumpstationen 150.000,00 Euro
» Rohrnetzerweiterungen/ -erneuerungen 1.250.000,00 Euro
» Hausanschlisse (Erneuerungen/ Erweiterungen) 150.000,00 Euro
» Wasserzahler 10.000,00 Euro
» Digitalisierung von Bestandsplanen 8.000,00 Euro

Bei Ertragen und Aufwendungen in Héhe von jeweils 749.000,00 Euro wird fur 2023 wiederum
ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

3. Chancen und Risiken der kiinftigen Entwicklung

Die Inflation (Verbraucherpreisindex) hat sich im Jahr 2023 zwar etwas abgeschwéacht, sie be-
wegt sich jedoch weiterhin auf hohem Niveau. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der
Erzeugerpreise fir gewerbliche Produkte und den Baupreisindizes wider.

Der seit dem 24. Februar 2022 von Russland gegen die Ukraine gefiihrte Krieg halt an. Die kon-
kreten Auswirkungen auf die Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage kénnen noch nicht verlasslich
abgeschatzt werden. Insbesondere die Kostenentwicklung hinsichtlich Energie und bei der Be-
schaffung von Rohstoffen birgt Risiken.

Nach einer langen Niedrigzinsphase hat die Europaische Zentralbank (EZB) aufgrund der hohen
Inflation den Leitzins seit Mitte 2022 in mehreren Schritten erhéht. Nach dem Beschluss des
EZB-Rates vom 15.06.2023 betragt der Leitzins mit Wirkung vom 21.06.2023 nunmehr 4,0 %.
Die Zinsaufwendungen flr die Neuaufnahme von Darlehen bzw. bei Zinsanpassungen nach Ab-
lauf der Zinsbindung erhéhen sich damit deutlich. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die
Investitionen in Anlagenerneuerungen vollstandig Uber Kredite finanziert werden, erhéht sich der
Zinsaufwand in den nachsten Jahren voraussichtlich erheblich. Nach der mittelfristigen Ergeb-
nisplanung des Wirtschaftsjahres 2023 ist fur das Jahr 2026 ein Zinsaufwand in H6he von
299.000 Euro prognostiziert (Zinsaufwand 2023: Ansatz Wirtschaftsplan 181.000 Euro).
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Chancen fur den Betriebszweig Wasserversorgung der Gemeindewerke Much ergeben sich aus
der Verpachtung der Wasserversorgung an die rhenag. Aufgrund der Berechnung des Pachtzin-
ses auf Basis der Abschreibungen und Verrechnung mit den Ertragen aus der Auflésung der
empfangenen Ertragszuschiusse und der Fremdkapitalzinsen ist die Refinanzierung des der Ver-
sorgung dienenden Anlagevermoégens gesichert. Solange der Pachtvertrag Bestand hat (Ende
der Laufzeit 31.12.2026), ist sichergestellt, dass keine Verluste entstehen.

4. Risikofriiherkennungssystem

Gemal § 10 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung NRW ist gemeinsam mit den benachbarten
Wasserwerken (Eitorf, Lohmar, Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichteroth) unter der Moderati-
on eines Wirtschaftsprifers ein den Bedirfnissen der Betriebe angepasstes Risikolberwa-
chungssystem entwickelt worden, das am 06. November 2006 im Betriebsausschuss vorgestellt
worden ist. Aus dem Risikobericht haben sich keine besonderen Gefahren fir den Eigenbetrieb
~Wasserversorgung“ ergeben.

5. Prifung nach § 53 HGrG

Der Abschlussprifer hat auftragsgemaf eine Prifung nach § 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 HGrG
durchgefihrt. Wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte, Gber die zu berichten ware, haben sich
nicht ergeben.

Much, den 16.06.2023

Gemeindewerke Much
Ver- und Entsorgungsbetriebe
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Karsten Schafer Christopher Salaske
(technischer Betriebsleiter) (kaufmannischer Betriebsleiter)
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Anlage 7.1.2

7.1.2 Bilanz zum 31. Dezember 2022
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Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -Eigenbetrieb Wasserversorgung-, Much
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
A. ANLAGEVERMOGEN

I. Immaterielle Vermogensgegenstinde

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und

dhnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 288.347,00 275.246,00
II. Sachanlagen

1. Grundstiicke, grundstiicksgleiche Rechte und Bauten einschlieSlich der
Bauten auf fremden Grundstiicken 177.055,00 177.055,00

2. Verteilungsanlagen

3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

11.694.114,00

286.798.00

11.225.276,00

229.256.00

12.157.967.00

11.631.587,00

12.446.314.00 11.906.833.00
UMLAUFVERMOGEN

I. Forderungen und sonstige Vermogensgegenstinde
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 159.541,98 104.025,14
2. Forderungen gegen die Gemeinde und anderen Eigenbetriebe der Gemeinde 20.886,83 27.560,40
3. Sonstige Vermogensgegenstinde 13.840,56 282.459.48
194.269.37 414.045.02
II. Guthaben bei Kreditinstituten 12.296.,62 29.056.15
206.565.99 443.101,17
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00 3.166.29

12.652.879,99

12.353.100,46




digitale Kopie

PASSIVSEITE

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Stammkapital 2.020.000,00 2.020.000,00
II. Kapitalriicklage 48.902,28 48.902,28
III. Gewinnvortrag 23.951.93 23.951.93
2.092.854.21 2.092.854.21
B. SONDERPOSTEN FUR
INVESTITIONSZUWENDUNGEN 1.641.778,51 1.586.638,97
C. RUCKSTELLUNGEN
Sonstige Riickstellungen 125.457,00 75.501,00
D. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 373,06 218,84
2. Verbindlichkeiten gegeniiber der Gemeinde und anderen
Eigenbetrieben der Gemeinde 8.781.859,09 8.586.835,02
3. Sonstige Verbindlichkeiten 10.558,12 11.052.42
8.792.790.27 8.598.106.28

12.652.879,99 12.353.100,46
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Anlage 7.1.3

7.1.3 Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Geschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
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Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -Eigenbetrieb Wasserversorgung-,Much
Gewinn- und Verlustrechnung
fiir das Geschiiftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

2022 Vorjahr
EUR EUR
1. Umsatzerlose 648.208,89 592.067,31
2. Sonstige betriebliche Ertrige 61.198,93 57.973,55
3. Abschreibungen
Abschreibungen auf immaterielle
Vermogensgegenstinde des Anlagevermogens und
Sachanlagen (474.071,00) (444.236,00)
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen (87.961,61) (71.359,39)
5. Sonstige Zinsen und dhnliche Ertrige 0,00 68,75
6. Zinsen und dhnliche Aufwendungen (147.375,21) (134.514,22)

- davon an die Gemeinde Much: EUR 147.375,21 (Vj.:
EUR 134.514,22)

7. [Ergebnis nach Steuern = Jahresiiberschuss /-fehlbetrag 0,00 0,00
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7.1.4 Anhang fiir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
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Gemeindewerke Much, Ver- und Entsorgungsbetriebe
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Anhang fiir das Wirtschaftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Vorschriften fiir grol3e Kapitalgesellschaften des
Handelsgesetzbuchs und speziellen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung fir das Land
Nordrhein-Westfalen aufgestellt. Gemal § 265 Abs. 5 S. 2 HGB wurden geschaftstatigkeitsbe-
dingte Posten in der Bilanz hinzugefligt. Folgende Posten wurden gebildet:

o Verteilungsanlagen,

o Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegen/gegentber der Gemeinde und anderen
Eigenbetrieben der Gemeinde und

e Sonderposten flr Investitionszuwendungen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Seit dem 01. Januar 2007 ist die Betriebsflihrung flrr die Wasserversorgung im Wege eines Kon-
zessions- und Pachtmodells auf die rhenag Ubertragen worden. Die Geschaftstatigkeit des ge-
meindlichen Eigenbetriebes konzentriert sich seit dem 01. Januar 2007 im Wesentlichen auf die
Vorhaltung, Erneuerung und Erweiterung der betriebsnotwendigen Sachanlagen (ohne BGA) und
deren Verpachtung an die rhenag.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Aktiva

Erworbene Immaterielle Vermoégensgegenstande werden zu Anschaffungskosten erfasst und
linear entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmafig abgeschrieben. Die Be-
standsplane haben eine Nutzungsdauer von 25 Jahren und werden mit einem Abschreibungs-
satz von 4% abgeschrieben.

Die Sachanlagen werden zu den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Der
Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB. Leistungsbedingter Werteverzehr,
soweit abnutzbar, wird durch planmafige Abschreibung erfasst, die auf der Grundlage steuerlich
anerkannter Satze unter Zugrundelegung der linearen Methoden ermittelt werden. Die Herstel-
lungskosten der Sachanlagen umfassen Einzelkosten und anteilige angemessene Gemeinkos-
ten.
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Die Abschreibung der Ortsverteilungen wurde mit einer durchschnittlichen Abschreibungsdauer
von 50 Jahren (Abschreibungssatz 2%) und die der Hausanschlisse mit 33 Jahren (Abschrei-
bungssatz 3%) ermittelt. Die Abschreibungen erfolgen im Jahr des Zugangs anteilig.

Die Forderungen und sonstigen Vermogensgegenstande sind mit dem Nennwert oder dem
beizulegenden Wert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird das allgemeine Kreditrisiko durch
eine Pauschalwertberichtigung berlcksichtigt, die nicht schon durch Einzelwertberichtigungen
wertberichtigt sind. Spezifische Ausfallrisiken wurden unter Berucksichtigung der Wahrschein-
lichkeit des Zahlungseingangs mit pauschalen Einzelwertberichtigungen zwischen 50% und
100% berucksichtigt.

Guthaben bei Kreditinstituten werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Passiva

Der Sonderposten fiir Investitionszuwendungen wurde im Wirtschaftsjahr 2004 erstmalig ge-
bildet. Entsprechend der betriebsgewdhnlichen Nutzungsdauer erfolgte eine Aufldésung des Son-
derpostens zugunsten der sonstigen betrieblichen Ertrage.

Bei der Bemessung der sonstigen Riickstellungen wird allen erkennbaren Risiken sowie un-
gewissen Verbindlichkeiten ausreichend Rechnung getragen. Die Rickstellungen werden in Ho-
he des nach kaufmannischer Beurteilung notwendigen Erflllungsbetrags angesetzt. Zukinftige
Preis- und Kostensteigerungen werden soweit erforderlich bei der Ermittlung des Erfillungsbe-
trages berlcksichtigt. Rlckstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden
nach § 253 (2) HGB auf den Abschlussstichtag abgezinst. Langfristige Rickstellungen liegen
nicht vor.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erflillungsbetrag angesetzt.

Erlauterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Anlagevermdgens und ihre
Entwicklung im Wirtschaftsjahr sind in der Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

Eine Anderung des Bestands der Grundstiicke und grundstiicksgleichen Rechte hat sich in 2022
nicht ergeben.

Bei dem Bestand, der Leistungsfahigkeit und dem Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen
haben sich keine wesentlichen Anderungen ergeben.
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Der Anlagenbestand ist im Berichtsjahr wie folgt erweitert worden:

Euro Euro
Digitalisierung Bestandsplane 34.282,00
Speicheranlagen 25.899,00
Leitungsnetz 572.560,00
Hausanschlisse 100.242,00
Messeinrichtungen 8.661,00 707.362,00
Anlagen im Bau 286.798,00
1.028.442,00
Zum 31.12.2022 befanden sich folgende Anlagen im Bau: Euro
Erneuerung Hauptleitung Markelsbach 11.744,00
Erneuerung Hauptleitung Niedermiebach 87.502,48
Erneuerung Hauptleitung Herchenrath 4.963,57
Erneuerung Hauptleitung Neuenhaus 50.295,54
Erneuerung Hauptleitung Weillenportz 20.187,11
Erneuerung Druckminderungsanlage Stompen 89.976,51
Wasseranschlisse herstellen 14.820,33
Wasseranschliisse erneuern 7.160,48
sonstige 147,98
Summe 286.798,00

Unter Berticksichtigung der Zugange (1.028.442,00 Euro), der planmaRigen Abschreibungen
(474.071,00 Euro) und Buchwertabgangen aus dem Anlagevermdgen (14.890,00 Euro) hat sich
der Gesamtbestand des Anlagevermégens zum Bilanzstichtag (12.446.314,00 Euro) gegeniber
dem Vorjahr (11.906.833,00 Euro) um 539.481,00 Euro erhéht.

Die technischen Betriebsmittel waren am 31.12.2022 31.12.2021
Hochbehalter Much 500 cbm 1 1
Hochbehalter Much 700 cbm 1 1
Hochbehalter Vogelsangen 500 cbm 1 1
Hochbehalter Vogelsangen  1.200 cbm 1 1
Zuleitungen zu Hochbehaltern 2 2
Rohrnetzlange in km 199,9 200,1
Fernmess- und Fernsteuerungseinrichtung 1 1
Druckerh6hungsanlagen 2 2
Messschéachte 25 25
Eingebaute Hydranten 1.272 1.270
Eingebaute Druckminderungsventile 66 66
Eingebaute Liftungsventile 32 32
HausanschlUsse 5.211 5.170
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Im Wirtschaftsjahr 2023 sind folgende Anlagenerweiterungen/ -erneuerungen vorgesehen:

» Rohrnetzerweiterungen/ -erneuerungen 1.250.000,00 Euro
» Pumpstationen/Schachte 150.000,00 Euro
» Hausanschlisse (Erneuerungen/ Erweiterungen) 150.000,00 Euro
» Wasserzahler 10.000,00 Euro
» Digitalisierung von Bestandsplanen 8.000,00 Euro

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen Forderungen aus Wasseran-
schlussbeitragen und Kostenerstattungen fir Hausanschlisse, die nach Wertberichtigung mit
insgesamt 58.013,73 Euro (Vorjahr: 51.006,20 Euro) bilanziert sind, sowie Pachtforderung und
Schrottverkaufsforderungen gegen rhenag in Héhe von 101.528,25 Euro (Vorjahr: 53.018,94
Euro).

Die Forderungen gegen die Gemeinde in Hohe von 20.886,83 Euro (Vorjahr: 27.560,40 Euro)
betreffen eine Forderung aus Kostenerstattung fir den Einbau von Ldschwasserhydranten
(7.793,31 Euro) sowie Umsatzsteuerforderungen (13.093,52 Euro).

Die sonstigen Vermoégensgegenstinde in Hobéhe von 13.840,56 Euro (Vorjahr:
282.459,48 Euro) beinhalten Umsatzsteuer-Forderungen gegen das Finanzamt.

Der Bestand auf dem Girokonto bei der VR Bank Bonn/Rhein-Sieg eG betragt am Bilanzstichtag
12.296,62 Euro (Vorjahr: 29.056,15 Euro).
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Stand Zugang Abgang Stand
01.01.2022 Abdeckung 31.12.2022
Euro Euro Euro Euro
Eigenkapital
Stammekapital 2.020.000,00 0,00 0,00 2.020.000,00
Kapitalriicklage 48.902,28 0,00 0,00 48.902,28
Gewinnvortrag 23.951,93 0,00 0,00 23.951,93
Summe Eigenkapital 2.092.854,21 0,00 0,00 2.092.854,21
Empfangene
Ertragszuschiisse
Sonderposten fiir
Investitionszuschiisse 1.586.638,97 111.216,37 56.076,83 1.641.778,51
nicht riickzahlbares
Kapital 3.679.493,18 111.216,37 56.076,83 3.734.632,72

Das Stammkapital entspricht § 3 der Betriebssatzung.

Der Zugang aus passivierten Sonderposten setzt sich wie folgt zusammen:

Wasseranschlussbeitrage (Baukostenzuschisse): 8.067,37 Euro

Kostenersatz flir Hausanschliisse: 96.600,00 Euro

Kostenersatz fir Loschwasserhydranten 6.549,00 Euro 111.216,37 Euro
Stand Inanspruch- Aufldsung Zufuhrung Stand

01.01.2022 nahme 31.12.2022

Euro Euro Euro Euro Euro

Riickstellungen

Priifungskosten 8.000,00 7.322,20 677,80 8.000,00 8.000,00

Sonstige Ruckstellungen 67.501,00 61.726,00 0,00 111.682,00 117.457,00

Summe 75.501,00 69.048,20 677,80 119.682,00 125.457,00

Die sonstigen Rickstellungen betreffen zu erwartende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen, die von der rhenag fur die Erneuerung und Erweiterung der Wasserversorgungsan-
lagen bezogen worden sind (111.682,00 Euro) sowie eine Rickstellung fiir Archivierungskosten
(5.775,00 Euro).
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Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Héhe von 373,06 Euro (Vorjahr:
218,84 Euro) beinhalten insbesondere Dienstleistungsrechnungen Gebaudereinigung. Die Rest-
laufzeit betragt bis zu einem Jahr.

Bei den Verbindlichkeiten gegeniiber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben der Ge-
meinde in Hohe von 8.781.859,09 Euro (Vorjahr: 8.586.835,02 Euro) handelt es sich um Investi-
tionsdarlehen, die als Ausleihungen von der Gemeinde ausgewiesen sind (8.083.098,63 Euro),
um Umsatzsteuer und Zinsen (-489,68 Euro) sowie um einen kurzfristigen Liquiditatskredit von
der Gemeinde (675.000,00 Euro). Gegenuber dem Betriebszweig Entsorgung bestehen Verbind-
lichkeiten aus der Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten (24.250,14 Euro).

Die Verbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen haben sich gegeniber dem Vorjahr wie folgt ver-
andert:

Kreditaufnahmen 1.250.000,00 Euro
Kredittilgung 433.550,93 Euro

Die Verbindlichkeiten gegentber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde ha-
ben folgende Restlaufzeiten:

©6.124.891,78 Euro (VJ 5.296.411,07 Euro) eine Restlaufzeit von mehr als finf Jahren,
¢ 7.653.094,58 Euro (VJ 6.847.246,03 Euro) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
¢ 1.128.764,51 Euro (VJ 1.739.588,99 Euro) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten in Hohe von 10.558,12 Euro (Vorjahr: 11.052,42 Euro)
handelt es sich um die Zinsabgrenzung. Diese Position hat eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
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Erlauterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlése setzen sich wie folgt zusammen:

2022 2021

Euro Euro
Pachtzinsen 648.208,89 579.640,34
Aufldsung passivierter Baukostenzuschiisse 0,00 12.426,97
Summe 648.208,89 592.067,31

Mit der Ubertragung der Betriebsfilhrung auf die rhenag fallen die Erlése aus dem Wasserver-
kauf inkl. der Grundgebiihren dem Betriebsflhrer zu. Das Wasserwerk erhalt im Gegenzug vom
Betriebsfiihrer einen Pachtzins fir die Bereitstellung der Wasserversorgungsanlagen. Dieser
Zins deckt nach Abzug der sonstigen betrieblichen Ertrage die Aufwendungen (Abschreibungen,
Zinsen, Sonstige), die dem Gemeindewerk im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Erneue-
rung und Erweiterung der Wasserversorgungsanlagen entstehen.

Von den sonstigen betrieblichen Ertrdgen in Hohe von 61.198,93 Euro (Vorjahr: 57.973,55
Euro) entfallen 56.076,83 Euro auf Ertrage aus der Auflésung von Sonderposten (Wasseran-
schlussbeitrage und Kostenerstattungen fiir Hausanschllisse und Hydranten).

Infolge der Ubertragung der Betriebsfiihrung fallen beim Gemeindewerk seit dem 01. Januar
2007 keine Materialaufwendungen und Personalaufwendungen mehr an.

Die Abschreibungen in Héhe von 474.071,00 Euro (Vorjahr: 444.236,00 Euro) beinhalten aus-
schliel3lich planmaRige Abschreibungen auf immaterielle Vermégensgegenstande und Sachan-
lagen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Hoéhe von 87.961,61 Euro (Vorjahr:
71.359,39 Euro) betreffen im Wesentlichen Mieten und Betriebskosten flir den Betriebshof, Ver-
waltungskostenerstattungen an die Gemeinde/Abwasserbetrieb, mit denen auch anteilige Perso-
nalkosten fir die Betriebsleitung abgegolten sind, Prifungs- und Beratungskosten, Betriebsversi-
cherungen und Berufsgenossenschaftsbeitrdge, ADV-Kosten, Archivierungskosten sowie Ver-
waltungskostenerstattungen an die rhenag flir Dienstleistungen im Bereich der Buchflihrung.
Dartber hinaus sind Verluste aus Anlagenabgangen in Héhe von 14.890,00 Euro (Vorjahr:
138,00 Euro) entstanden. Samtliche Aufwendungen werden im Rahmen des Pachtzinses, den
das Wasserwerk von der rhenag erhalt, abgedeckt.

Die Zinsen fir das aus Investitionsdarlehen (Ausleihungen von der Gemeinde) resultierende
Fremdkapital (Stand 31. Dezember 2022: 8.083.098,63 Euro) beliefen sich auf 146.983,04 Euro
(Vorjahr: 134.514,22 Euro).

Ertrage und Aufwendungen von aullergewohnlicher Groflenordnung und Bedeutung lagen im
Wirtschaftsjahr 2022 nicht vor.
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Organe des Eigenbetriebs
Betriebsausschuss
Mitglieder im Betriebsausschuss waren im Wirtschaftsjahr 2022:

Ratsmitglieder Peter Steimel, Vorsitzender, Finanzbeamter
Andreas Weber, stv. Vorsitzender, Berufssoldat a. D.
Thomas Glass, Schornsteinfegermeister
Theresa Herschel, Heilerziehungspflegerin
Klaus Koppen, Bauschlosser
Carsten Richter, technischer Angestellter
Walfried Stocker, Rentner

Sachkundige Burger Karl-Heinz Ludwig, Rentner
Sebastian Michels, kfm. Angestellter
Helmut Mduller, Elektromeister
Heiner Schnitker, Lehrer
Markus WeilRenberg, Fliesenleger
Wolfgang Weyer, Industriekaufmann

Die Sitzungsgelder der Ratsmitglieder sind mit den monatlichen Aufwandsentschadigungen ab-
gegolten. Diese wurde ebenso wie die Sitzungsgelder der sachkundigen Birger von der Ge-
meinde geleistet.

Die Betriebsleitung/Stellvertretung setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebsleiter
Christof Siebert bis 02.05.2023

Karsten Schafer (technischer Betriebsleiter) ab 02.05.2023
Christopher Salaske (kaufmannischer Betriebsleiter) ab 02.05.2023

Stellvertreter/in
Dagmar Ottersbach

Sonstige Angaben

Das Honorar des Abschlussprifers fur Abschlussprifungsleistungen fir das Jahr 2022 betragt
5.390,00 Euro netto, zzgl. Auslagen.
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Vorgidnge besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschiftsjahres

Der seit dem 24. Februar 2022 von Russland gegen die Ukraine gefiihrte Krieg halt an. Die kon-
kreten Auswirkungen auf die Vermogens-, Finanz- und Ertragslage kénnen noch nicht verlasslich
abgeschatzt werden. Insbesondere die Kostenentwicklung hinsichtlich Energie und bei der Be-
schaffung von Rohstoffen birgt Risiken.

Die Inflation (Verbraucherpreisindex) hat sich im Jahr 2023 zwar etwas abgeschwécht, sie be-
wegt sich jedoch weiterhin auf hohem Niveau. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der
Erzeugerpreise fir gewerbliche Produkte und den Baupreisindizes wider.

Nach einer langen Niedrigzinsphase hat die Européaische Zentralbank (EZB) aufgrund er hohen
Inflation den Leitzins seit Mitte 2022 in mehreren Schritten erhdht. Nach dem Beschluss des
EZB-Rates vom 15.06.2023 betragt der Leitzins mit Wirkung vom 21.06.2023 nunmehr 4,0 %.
Die Zinsaufwendungen fir die Neuaufnahme von Darlehen bzw. bei Zinsanpassungen nach Ab-
lauf der Zinsbindung erhéhen sich damit deutlich.

Much, den 16.06.2023

Gemeindewerke Much
Ver- und Entsorgungsbetriebe
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Karsten Schafer Christopher Salaske
(technischer Betriebsleiter) (kaufmannischer Betriebsleiter)
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Entwicklung des Anlagevermégens
in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Nettowerte
1.1.2022 Zugang Abgang Umbuchung 31.12.2022 1.1.2022 Zugang Abgang 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021 Durchschnitt-
licher
Restbuchwert
%
I. Immaterielle Vermdgensgegenstinde
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und dhnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
Gegebene Bauzuschiisse 8.141,00 0,00 0,00 0,00 8.141,00 8.141,00 0,00 0,00 8.141,00 0,00 0,00 0,00
EDV-Software (Bestandsplane) 9.203,00 0,00 0,00 0,00 9.203,00, 9.203,00 0,00 0,00 9.203,00] 0,00 0,00 0,00
EDV-Software (F u U.Anlage) 2.433,00 0,00 0,00 0,00 2.433,00 2.433,00 0,00 0,00 2.433,00 0,00 0,00 0,00
Bestandsplane 539.436,00 34.282,00 0,00 0,00 573.718,00 264.190,00 21.181,00 0,00 285.371,00 288.347,00 275.246,00 50,26
559.213,00 34.282,00 0,00 0,00 593.495,00 283.967,00 21.181,00 0,00 305.148,00 288.347,00 275.246,00 48,58
Il. Sachanlagen
1. Grundstiicke, grundstlicksgleiche Rechte und
Bauten einschlieRlich der Bauten auf fremden
Grundstlicken
Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte 100,00
177.055,00 0,00 0,00 0,00 177.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.055,00 177.055,00 !
Bauten auf fremden Grundstuicken 92.813,00 0,00 0,00 0,00 92.813,00) 92.813,00 0,00 0,00 92.813,00] 0,00 0,00 0,00
269.868,00 0,00 0,00 0,00 269.868,00 92.813,00 0,00 0,00 92.813,00 177.055,00 177.055,00 65,61
2. Verteilungsanlagen
Fernmessunganlagen 451.979,00 0,00 0,00 0,00 451.979,00 393.282,00 3.190,00 0,00 396.472,00 55.507,00 58.697,00) 12,28
Messschachte 426.282,00 0,00 0,00 0,00 426.282,00 205.742,00 6.596,00 0,00 212.338,00 213.944,00 220.540,00 50,19
Speicheranlagen 1.100.564,00 25.899,00 0,00 30.194,00 1.156.657,00) 877.125,00 21.876,00 0,00 899.001,00 257.656,00 223.439,00 22,28
Pumpstationen 83.607,00 0,00 0,00 0,00 83.607,00] 60.221,00 1.084,00 0,00 61.305,00] 22.302,00 23.386,00] 26,67
Transportleitungen 119.503,00 0,00 0,00 0,00 119.503,00 89.315,00 2.806,00 0,00 92.121,00] 27.382,00 30.188,00] 22,91
Ortsverteilungen 15.318.743,00 572.560,00 78.246,00 191.600,00 16.004.657,00) 6.475.166,00 308.360,00 64.186,00 6.719.340,00 9.285.317,00 8.843.577,00 58,02
Hausanschlisse 4.394.947,00 100.242,00 4.750,00 6.610,00 4.497.049,00) 2.592.855,00 101.728,00 3.920,00 2.690.663,00 1.806.386,00 1.802.092,00| 40,17
Messeinrichtungen 41.284,00 8.661,00 3.518,00 852,00 47.279,00 17.927,00 7.250,00 3.518,00 21.659,00] 25.620,00 23.357,00 54,19
21.936.909,00 707.362,00 86.514,00 229.256,00 22.787.013,00 10.711.633,00 452.890,00 71.624,00 11.092.899,00 11.694.114,00 11.225.276,00 51,32
Betriebs- und Geschaftsausstattung 3.406,00 0,00 0,00 0,00 3.406,00 3.406,00 0,00 0,00 3.406,00 0,00 0,00 0,00
3. Anlagen im Bau 229.256,00 286.798,00 0,00 -229.256,00 286.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.798,00 229.256,00 100,00
22.439.439,00 994.160,00 86.514,00 0,00 23.347.085,00 10.807.852,00 452.890,00 71.624,00 11.189.118,00 12.157.967,00 11.631.587,00 52,07
22.998.652,00 1.028.442,00 86.514,00 0,00 23.940.580,00 11.091.819,00 474.071,00 71.624,00 11.494.266,00, 12.446.314,00 11.906.833,00, 51,99
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7.1.5 BESTATIGUNGSVERMERK

Bestatigungsvermerk des unabhéngigen Abschlussprifers

An die Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -Eigenbetrieb
Wasserversorgung-, Much:

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -
Eigenbetrieb Wasserversorgung-, Much, — bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der
Gewinn- und Verlustrechnung fir das Geschaftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
sowie dem Anhang, einschlieBlich der Darstellung der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden - geprift. Darlber hinaus haben wir den Lagebericht der
Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -Eigenbetrieb Wasserversorgung-,
Much, fur das Geschaftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 geprdft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

e entspricht der beigefigte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen der
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsdtze ordnungsmaBiger Buchfiihrung sowie der
landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsachlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild
der Vermogens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31.12.2022 sowie seiner
Ertragslage flr das Geschaftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 und

e vermittelt der beigefliigte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der
landesrechtlichen Vorschriften ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukinftigen
Entwicklung zutreffend dar.

GemaB § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Priifung zu keinen Einwendungen
gegen die OrdnungsmaBigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefiihrt hat.

Grundlage fir die Prifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung
mit § 103 Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze
ordnungsmaBiger Abschlussprifung durchgefihrt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsétzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprifers fir die
Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts” unseres Bestatigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhéngig in Ubereinstimmung
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere
sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Priifungsnachweise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage flr unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen \Vertreter und des Betriebsausschusses flr den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafir, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsédtze ordnungsméaBiger Buchflhrung sowie der landesrechtlichen
Vorschriften ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz-
und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich fur die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen
Grundsédtzen ordnungsmaBiger Buchfiihrung als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen falschen
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung
und Vermdgensschadigungen) oder Irrtiimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafur verantwortlich,
die Fahigkeit des Eigenbetriebes zur Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit zu beurteilen.
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortflhrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Darlber hinaus sind
sie daftr verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortflhrung der Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von
der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zuklnftigen
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die
Vorkehrungen und MaBnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die
Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermdglichen, und um
ausreichende geeignete Nachweise flr die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kénnen.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich far die Uberwachung des
Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprifers fiur die Prifung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darlber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtimern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der
landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Priifung
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung
des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der
zukunftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestdtigungsvermerk zu erteilen,
der unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaB an Sicherheit, aber keine Garantie dafir, dass eine
in Ubereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 Gemeindeordnung des Bundeslandes
Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung durchgefiihrte
Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen
aus dolosen Handlungen oder Irrtiimern resultieren und werden als wesentlich angesehen,
wenn verniinftigerweise erwartet werden kdnnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

e Kople
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Waéhrend der Prifung Uben wir pflichtgeméaBes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Dartber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern,
planen und fuhren Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prifungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur
unsere Prifungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist héher als das Risiko, dass
aus Irrtmern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden,
da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte
Unvollstandigkeiten, irreflihrende Darstellungen bzw. das AuBerkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten kénnen.

e gewinnen wir ein Verstandnis von dem fiur die Prifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den fir die Prifung des Lageberichts relevanten
Vorkehrungen und MaBnahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den
gegebenen Umstanden angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil
zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.

e beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

e ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern  angewandten  Rechnungslegungsgrundsatzes der  Fortfihrung  der
Unternehmenstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit des Eigenbetriebes zur Fortfihrung der
Unternehmenstatigkeit aufwerfen koénnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die
dazugehorigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prifungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten  Prifungsnachweise. Zukinftige
Ereignisse oder Gegebenheiten kdnnen jedoch dazu fihren, dass der Eigenbetrieb seine
Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfihren kann.

e Dbeurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschlieBlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsdtze ordnungsmaBiger Buchfiihrung sowie der landesrechtlichen
Vorschriften ein den tatsdchlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-,
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

e beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
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e flhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prifungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenstdndiges Prifungsurteil zu den zukunftsorientierten
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass kinftige Ereignisse wesentlich von den
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen,
einschlieBlich etwaiger bedeutsamer Méngel im internen Kontrollsystem, die wir wahrend
unserer Prifung feststellen.

Koln, den 24. Oktober 2023

Rod| & Partner GmbH
Wirtschaftspriifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Richter Quost
Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprufer
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7.2.1 Aufgliederungen und Erlduterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn-
und Verlustrechnung

1. Aufgliederungen und Erlduterungen der Posten der Bilanz zum 31.
Dezember 2022
AKTIVSEITE
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
A.  ANLAGEVERMOGEN 12.446.314,00 11.906.833,00

Eine von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der
Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermdgens enthalt der
Anlagespiegel 7.1.4// 2.

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
L Immaterielle
Vermoégensgegenstande 288.347,00 275.246,00
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
Entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und dhnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten 288.347,00 275.246,00

Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
Bestandsplane 288.347,00 275.246,00
288.347,00 275.246,00

Der Posten setzt sich aus den digitalen Bestandsplanen zusammen. Die Nutzungsdauer
betragt 25 Jahre.
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31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
Il Sachanlagen 12.157.967,00 11.631.587,00

Das Verhéltnis der Restbuchwerte zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten zeigt
folgendes Bild:

Anschaf- Buchwert
fungs- und Buchwert  in % der An-
Herstellungs-  Stand am schaffungs-
kosten 31.12.2022 werte
TEUR TEUR
Grundstiicke, grundstlicksgleiche Rechte und
Bauten einschlieBlich der Bauten auf fremden
Grundstlcken 270 177 65,56
Verteilungsanlagen 22.790 11.694 51,31
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 287 287 100,00
23.347 12.158 52,08
22.439 11.632 51,84

Vorjahr

Die Sachanlagen sind in einer mittels EDV geflhrten Anlagenbuchhaltung erfasst, die
samtliche notwendigen Angaben fiir die einzelnen Anlagegegenstdnde umfasst.

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
1. Grundstiicke, grundstiicksgleiche
Rechte und Bauten einschlieBlich
der Bauten auf fremden
Grundstiicken 177.055,00 177.055,00

Ausgewiesen sind die Grundstlicke der Hochbehalter Much und Vogelsangen.



Al
Rodl

31.12.2022
EUR

Alrala

& Partner

Kopie

Anlage 7.2.1/3

Vorjahr
EUR

2. Verteilungsanlagen 11.694.114,00

11.225.276,00

Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
Fernmessanlage 55.507,00 58.697,00
Messschachte 213.944,00 220.540,00
Speicheranlagen 257.656,00 223.439,00
Pumpstationen 22.302,00 23.386,00
Transportleitungen 27.382,00 30.188,00
Ortsverteilungsleitungen 9.285.317,00 8.843.577,00
Hausanschlussleitungen 1.806.386,00 1.802.092,00
Wasserzahler 25.620,00 23.357,00

11.694.114,00

11.225.276,00

Der Buchwert hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

EUR

11.225.276,00

936.618,00

EUR
Stand am 1.1.2022
Zugange 707.362,00
Umbuchungen 229.256,00
Abgange (14.890,00)
Abschreibungen (452.890,00)

(467.780,00)

Stand am 31.12.2022

11.694.114,00
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Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Der Buchwert hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Stand am 1.1.2022

Zugénge
Umbuchungen

Stand am 31.12.2022

Der Posten beinhaltet im Wesentlichen geleistete
BaumafBnahmen an den Verteilungsanlagen.

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
286.798,00 229.256,00
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
286.798,00 229.256,00
EUR
229.256,00
286.798,00

(229.256,00)

286.798,00

Anzahlungen fir im Bau befindliche
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31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
B. UMLAUFVERMOGEN 206.565,99 443.101,17
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
I Forderungen und sonstige
Vermoégensgegenstande 194.269,37 414.045,02
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 159.541,98 104.025,14
Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 164.555,48 109.038,64
Einzelwertberichtigung (4.713,50) (4.713,50)
Pauschalwertberichtigung (300,00) (300,00)
159.541,98 104.025,14
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
2. Forderungen gegen die Gemeinde
und anderen Eigenbetriebe der
Gemeinde 20.886,83 27.560,40

Der Posten beinhaltet Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr gegeniber der

Gemeinde Much.
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31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
3. Sonstige Vermdgensgegenstinde 13.840,56 282.459,48

Der Posten beinhaltet im Wesentlichen Umsatzsteuerforderungen.

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
Il. Guthaben bei Kreditinstituten 12.296,62 29.056,15

Der Posten weist den Kontostand des laufenden Kontos bei der VR Bank Bonn Rhein-Sieg eG
aus.

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00 3.166,29




Die Beitrdge werden aufgrund der
Sonderposten flr Wasseranschlussbeitrdge sowie der Sonderposten flir Hydranten werden
Hausanschlusskosten mit 3 % p.a.
betriebsgewdhnlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Vermdgensgegenstande aufgeldst.
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PASSIVSEITE
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
A. EIGENKAPITAL 2.092.854,21 2.092.854,21
Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
L Stammbkapital 2.020.000,00 2.020.000,00
Il Kapitalriicklage 48.902,28 48.902,28
Gewinnvortrag 23.951,93 23.951,93
2.092.854,21 2.092.854,21
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
B. SONDERPOSTEN FUR
INVESTITIONSZUWENDUNGEN 1.641.778,51 1.586.638,97
Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
Hausanschlusskosten 791.375,90 728.465,01
Wasseranschlussbeitrage 696.032,03 706.768,56
Hydranten 154.370,58 151.405,40
1.641.778,51 1.586.638,97

Beitrags-

% p.a. und far

und GebUhrensatzung erhoben.

Der

entsprechend der
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31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
C. RUCKSTELLUNGEN 125.457,00 75.501,00
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
Sonstige Riickstellungen 125.457,00 75.501,00

Der Bestand hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Inanspruch-
1.1.2022 nahme Aufldésung  Zuflhrung 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR EUR
Prifungskosten 8.000,00 (7.322,20) (677,80) 8.000,00  8.000,00
ausstehende
Eingangsrechnungen  61.726,00 (61.726,00) 0,00 111.682,00 111.682,00
Archivierungskosten 5.775,00 0,00 0,00 0,00 5.775,00
75.501,00 (69.048,20) (677,80) 119.682,00 125.457,00
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
D. VERBINDLICHKEITEN 8.792.790,27 8.598.106,28
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 373,06 218,84




2. Verbindlichkeiten gegeniiber der
Gemeinde und anderen
Eigenbetrieben der Gemeinde
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Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Gemeinde Much
Liefer- und Leistungsverkehr
Liquiditatskredite
Investitionsdarlehen

offentliche Einrichtung Abwasser
Liefer- und Leistungsverkehr

3. Sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten setzt sich im Berichtsjahr aus der Zinsabgrenzung zusammen.

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
8.781.859,09 8.586.835,02
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
(489,68) 475.757,25
675.000,00 820.000,00
8.083.098,63 7.266.649,56
8.757.608,95 8.562.406,81
24.250,14 24.428,21
24.250,14 24.428,21
8.781.859,09 8.586.835,02
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
10.558,12 11.052,42

Kopie
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Aufgliederungen und Erlduterungen der Posten der Gewinn- und

Verlustrechnung fiir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

2.
1. Umsatzerl6se
Pachterltse

Ertrdge Aufldsung Ertragszuschisse

2. Sonstige betriebliche Ertrdage

Ertrédge aus Auflésung des Sonderpostens flr
HausanschlUsse

Ertrédge aus Auflésung des Sonderpostens flr
Anschlussbeitrage

Ertrdge aus dem Abgang von Gegenstdnden des
Anlagevermdgens

Ertrédge aus Auflésung des Sonderpostens flr
Hydranten

Ertrédge aus Auflésung von Rickstellungen

2022 Vorjahr
EUR EUR
648.208,89 592.067,31
2022 Vorjahr
EUR EUR
648.208,89 579.640,34
0,00 12.426,97
648.208,89 592.067,31
2022 Vorjahr
EUR EUR
61.198,93 57.973,55
2022 Vorjahr
EUR EUR
33.689,11 30.791,11
18.803,90 18.642,56
4.444,30 4.409,24
3.583,82 3.452,84
677,80 677,80
61.198,93 57.973,55

Kopie
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2022 Vorjahr
EUR EUR
3. Abschreibungen 474.071,00 444 236,00
2022 Vorjahr
EUR EUR
Abschreibungen auf immaterielle
Vermogensgegenstande des
Anlagevermdgens und Sachanlagen 474.071,00 444.236,00
474.071,00 444.236,00

Wir verweisen im Ubrigen auf die Darstellung im Anlagespiegel (vgl. Anhang).

2022 Vorjahr
EUR EUR
4, Sonstige betriebliche
Aufwendungen 87.961,61 71.359,39
2022 Vorjahr
EUR EUR
Betriebsflihrung rhenag 25.788,75 25.398,20
Verwaltungskosten 17.775,69 17.165,33
Verluste aus dem Abgang von Gegenstanden
des Sachanlagevermdgens 14.890,00 138,00
Miete 14.187,31 14.187,31
Prifungs- und Beratungskosten 8.945,00 8.000,00
EDV-Kosten 4.188,74 4.381,57
Ubrige sonstige Aufwendungen 2.066,40 1.885,65
Kosten des Zahlungsverkehrs 119,72 120,33
Mahngebuhren 0,00 83,00

87.961,61 71.359,39




5.

6.

Sonstige Zinsen und dhnliche
Ertrage

Zinsen und dhnliche Aufwendungen

Zinsen langfristiges Fremdkapital
Zinsen flr kurzfristiges Fremdkapital

7.

Ergebnis nach Steuern =
Jahresiiberschuss /-fehlbetrag

Al
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2022 Vorjahr
EUR EUR
0,00 68,75
2022 Vorjahr
EUR EUR
147.375,21 134.514,22
2022 Vorjahr
EUR EUR
146.983,04 134.514,22
392,17 0,00
147.375,21 134.514,22
2022 Vorjahr
EUR EUR
0,00 0,00

ple
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7.2.2 Feststellungen im Rahmen der Priifung nach § 53 HGrG

Wir haben diese Priifung auf Grundlage des IDW Prifungsstandards:

Fragenkatalog zur Prifung der OrdnungsmaBigkeit der Geschéaftsfihrung sowie der
wirtschaftlichen Verhaltnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720) des Instituts der Wirtschaftsprifer
in Deutschland e.V., DUsseldorf, durchgefiihrt.

Nachfolgend stellen wir das Ergebnis unserer Prifung in kursiver Schrift dar. Entsprechend
der Empfehlung des Instituts der Wirtschaftsprifer in Deutschland e.V., Disseldorf, stellen wir
unseren Feststellungen die einzelnen Fragen und Unterfragen des Kataloges voran. Soweit
wir in unserer Berichterstattung nach § 53 HGrG im Einzelfall Verweise auf andere
Ausfihrungen im Prifungsbericht zum Jahresabschluss vornehmen, geschieht dies unter
konkreter Angabe der Bezugsstelle.

Fragenkreis 1: Tatigkeit von Uberwachungsorganen und Geschéftsleitung sowie
individualisierte Offenlegung der Organbeziige

a) Gibt es Geschéftsordnungen flr die Organe und einen Geschéaftsverteilungsplan fir die
Geschéftsleitung sowie ggf. fir die Konzernleitung? Gibt es darlber hinaus schriftliche
Weisungen des Uberwachungsorgans zur Organisation fur die Geschéfts- sowie ggf. fur
die Konzernleitung (Geschaftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Be-
dirfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Der Eigenbetrieb hatte im Wirtschaftsjahr 2022 einen Betriebsleiter und einen Stellvertreter;
ein schriftlicher Geschéftsverteilungsplan liegt nicht vor. Es gelten die Regelungen in § 4 der
Betriebssatzung. Die Einbindung des Betriebsausschusses und des Rats der Gemeinde ist in
der Eigenbetriebsverordnung (EigVVO NRW) sowie in der Betriebssatzung geregelt. Aufgrund
der BetriebsgréBe entsprechen die Regelungen den Bedlirfnissen des Betriebs.

b) Wieviele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschisse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hiertber erstellt?

Der Betriebsausschuss tagte viermal im Wirtschaftsjahr 2022. Der Rat der Gemeinde Much
befasste sich in einer Sitzung mit Themen des Eigenbetriebes. Niederschriften hierliber
wurden erstellt und uns zur Verfigung gestellt.

c) In welchen Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG
sind die einzelnen Mitglieder der Geschaftsleitung tatig?

Der Betriebsleiter war nach den gegebenen Ausk(inften in keinem Aufsichtsrat und anderen
Kontrollgremien i.5.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tétig.

d) Wird die Vergitung der Organmitglieder (Geschéftsleitung, Uberwachungsorgan)
individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach
Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger
Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begriindet?

Nicht anwendbar, da keine Veerglitungen vom Eigenbetrieb gezahlt werden.
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Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedurfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus
dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zustandigkeiten/\Weisungsbefugnisse

ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmé&Bige Uberpriifung?

Einen Organisationsplan, der schriftlich fixiert ist, gibt es nicht. Aufgrund der BetriebsgréBe ist
dies auch nicht notwendig. Die diesbeziglichen Regelungen in der EigVO NRW und der
Betriebssatzung entsprechen den Bedlirfnissen des Betriebs und sind ausreichend.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?

Siehe oben zu Frage 2 a).

) Hat die Geschéaftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionspravention ergriffen und
dokumentiert?

Es besteht eine Dienstanweisung (ber das Verhalten bei der Annahme von Belohnungen und
Geschenken (Vorteile) der Gemeinde Much vom 25. Februar 2002 in der Anderungsfassung
vom 26. Februar 2006. Allerdings beschéftigt der Eigenbetrieb seit 2008 kein eigenes
Personal mehr.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen  flr  wesentliche
Entscheidungsprozesse  (insbesondere  Auftragsvergabe und  Auftragsabwicklung,
Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewéhrung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben,
dass diese nicht eingehalten werden?

Regelungen diesbezliglich enthalten die EigVO NRW und die Betriebssatzung. Uns sind keine
Vorgdnge bekannt geworden, in denen die Regelungen nicht eingehalten wurden. Bezliglich
der Auftragsvergabe von Erneuerungen und Erweiterungen von Pachtgegensténden gelten
die Regelungen des Pachtvertrags vom 29. November 2006 zwischen der rhenag und der
Gemeinde Much. Der Pachtvertrag wurde am 15. Januar 2010 mit Wirkung ab dem 017.
Januar 2010 modifiziert.

e) Besteht eine ordnungsmaBige Dokumentation von Vertragen (z.B.
Grundsticksverwaltung, EDV)?

Die Dokumentation von Vertrédgen erfolgt durch verschiedene Amter der Gemeinde Much
(z.B. Grundsticksvertrdge durch das Liegenschaftsamt).

e Kople
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Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und
Controlling
a) Entspricht das Planungswesen — auch im Hinblick auf Planungshorizont und

Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhdnge von
Projekten — den Bedurfnissen des Unternehmens?

Der Eigenbetrieb erstellt vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan. Das
Planungswesen entspricht den Bed(rfnissen des Betriebs.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden auskunftsgemélB bei Bedarf untersucht.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschlieBlich der Kostenrechnung der GréBe und den
besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht den Bedlrfnissen des Betriebs. Eine klassische
Kostenrechnung besteht nicht.

Das Pachtentgelt wird aufgrund privatrechtlicher Regelung berechnet. Das KAG NRW findet
keine Anwendung.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende
Liquiditatskontrolle und eine Kreditiberwachung gewahrleistet?

Die laufende Liquiditdtskontrolle und Kreditliiberwachung erfolgt durch den Betrieb in
Zusammenarbeit mit der Gemeindekasse der Gemeinde Much. Im Wirtschaftsjahr 2022
bestanden keine Liquiditdtsengpédsse. Im Mai 2022 wurde zur Finanzierung von Investitionen
ein Darlehen in H6he von 1.250 TEUR aufgenommen (Krediterméchtigung des Jahres 2021).

e) Gehort zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfir geltenden Regelungen nicht eingehalten worden
sind?

Nicht anwendbar, da kein zentrales Cash-Management besteht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollstdndig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist
durch das bestehende Mahnwesen gewabhrleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah
und effektiv eingezogen werden?

Die Entgelte werden nach unseren Feststellungen im Wesentlichen vollstdndig und zeitnah in
Rechnung gestellt. Das Mahnwesen wird mit Unterstitzung eines EDV-Programms vom
Eigenbetrieb durchgefihrt. Vollstreckungen erfolgen durch die Gemeindekasse.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst
es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Es gibt derzeit kein klassisches Controllingsystem. Aufgrund der Betriebsgré3e ist dies derzeit
auch noch nicht notwendig.
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h) Ermoglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Uberwachung
der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung
besteht?

Nicht anwendbar, da keine Tochterunternehmen vorhanden sind.

Fragenkreis 4: Risikofriiherkennungssystem

a) Hat die Geschafts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frihwarnsignale definiert und
MaBnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefahrdende Risiken rechtzeitig erkannt
werden kdnnen?

In 2006 wurde ein schriftlich fixiertes Risikofriherkennungssystem im Wege der
interkommunalen Zusammenarbeit mit den umliegenden Wasserwerken entwickelt. Das
Risikofriherkennungssystem ist im Wesentlichen auf das Anlagevermdgen und die
Kreditverbindlichkeiten beschrénkt, da das Wasserwerk ab 2007 im Wesentlichen als
Verpachtungsbetrieb fungiert.

b) Reichen diese MaBnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erflllen? Haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die MaBnahmen nicht durchgefihrt werden?

Nach den Feststellungen im Rahmen der Prifung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben,
dass die MaBBhahmen nicht ausreichend oder nicht geeignet sind, ihren Zweck zu erfiillen.

¢) Sind diese MaBnahmen ausreichend dokumentiert?

Die MaBnahmen sind ausreichend dokumentiert.

d) Werden die Frihwarnsignale und MaBnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem
aktuellen Geschaftsumfeld sowie mit den Geschéaftsprozessen und Funktionen abgestimmt
und angepasst?

Im Rahmen unserer Priifung konnten wir keine Erkenntnisse gewinnen, dass die MaBnahmen
aktuellen Entwicklungen nicht angepasst worden waéren.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschafte, Optionen und Deri-
vate

a) Hat die Geschafts-/Konzernleitung den Geschaftsumfang zum Einsatz von
Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschaften, Optionen und Derivaten
schriftlich festgelegt? Dazu gehort:

- Welche Produkte/Instrumente diirfen eingesetzt werden?

- Mit welchen Partnern durfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Betrdgen
eingesetzt werden?

- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem
Umfang dirfen offene Posten entstehen?

- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschlieBlich
zulassig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgefihrt werden durfen (z.B.
antizipatives Hedging)?

e Kople
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b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von
Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

) Hat die Geschafts-/Konzernleitung ein dem Geschaftsumfang entsprechendes
Instrumentarium zur Verfligung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschafte
- Beurteilung der Geschafte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschafte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschafte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle fir nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende
Derivatgeschafte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e) Hat die Geschafts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
f) Ist die unterjahrige Unterrichtung der Geschafts-/Konzernleitung im Hinblick auf die

offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Der Fragenkreis ist nicht einschldgig, da der Eigenbetrieb keine Finanzinstrumente, andere
Termingeschéfte, Optionen und Derivate tatigt bzw. hélt.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedirfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne
Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenstandige Stelle oder wird diese Funktion
durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision als eigenstdndige Stelle besteht aufgrund der BetriebsgroBe derzeit
nicht. Die Uberwachung des Betriebs obliegt im weiteren Sinne dem Betriebsausschuss.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?
Besteht bei ihrer Tatigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

) Welches  waren die  wesentlichen  Tatigkeitsschwerpunkte  der  Internen
Revision/Konzernrevision im  Geschéftsjahr?  Wurde auch gepriift, ob wesentlich
miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug)
organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal Uber
Korruptionspravention berichtet? Liegen hierliber schriftliche Revisionsberichte vor?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

d) Hat die Interne Revision ihre Prifungsschwerpunkte mit dem Abschlussprifer
abgestimmt?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).
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e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Méngel aufgedeckt und um
welche handelt es sich?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen
Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne
Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

Fragenkreis 7: Ubereinstimmung der Rechtsgeschifte und MaBnahmen mit
Gesetz, Satzung, Geschaftsordnung, Geschéaftsanweisung und
bindenden Beschliissen des Uberwachungsorgans

a) Haben sich  Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des
Uberwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschaften und MaBnahmen
nicht eingeholt worden ist?

Anhaltspunkte dafir sind uns nicht bekannt geworden.

b) Wurde vor der Kreditgewdhrung an Mitglieder der Geschaftsleitung oder des
Uberwachungsorgans die Zustimmung des Uberwachungsorgans eingeholt?

Solche Kreditgewédhrungen sind im Geschéftsjahr nicht erfolgt.

¢) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedirftiger MaBnahmen
dhnliche, aber nicht als zustimmungsbedirftig behandelte MaBnahmen vorgenommen
worden sind (z.B. Zerlegung in TeilmaBnahmen)?

Anhaltspunkte dafir sind uns nicht bekannt geworden.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschafte und MalBnahmen nicht mit Gesetz,
Satzung, Geschéftsordnung, Geschaftsanweisung und bindenden Beschliissen des
Uberwachungsorgans Ubereinstimmen?

Anhaltspunkte dafir sind uns nicht bekannt geworden.

e Kople
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Fragenkreis 8: Durchfiihrung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle
Anlagewerte und Vorrdte) angemessen geplant und vor Realisierung auf
Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprift?

Die Planung der Investitionen ist angemessen. Die Planung beinhaltet eine angemessene be-
triebswirtschaftliche Untersuchung. Es gelten die Regelungen des Pachtvertrags vom 29.
November 2006/ 15. Januar 2010 zwischen der rhenag und der Gemeinde Much.

Derzeit werden (berwiegend Ersatzinvestitionen durchfihrt. Das heiBt, es werden
vorhandene, alte \Versorgungsanlagen durch neue ersetzt. Alternativen, die einer

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen werden kénnen, sind dabei in der Regel nicht
gegeben.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung
nicht ausreichend waren, um ein Urteil Uber die Angemessenheit des Preises zu
ermdglichen (z.B. bei Erwerb bzw. VerduBerung von Grundstiicken oder Beteiligungen)?

Anhaltspunkte dafir sind uns nicht bekannt geworden.

) Werden Durchfihrung, Budgetierung und Verdnderungen von Investitionen laufend
Uberwacht und Abweichungen untersucht?

Die Durchflihrung von Investitionen wird ebenso Uberwacht wie die Verdnderung der
Budgetierung. Auftretene Abweichungen werden auskunftsgemdlB untersucht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Uberschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Hohe und aus welchen Grinden?

Bei den abgeschlossenen Investitionen des Geschéftsjahres 2022 haben sich keine
wesentlichen Uberschreitungen ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Vertrdge nach
Ausschdpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nicht anwendbar, da keine Leasing- oder vergleichbaren Vertrdge abgeschlossen wurden.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte fir eindeutige VerstoBe gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB,
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Offenkundige VerstéBe sind uns nicht bekannt geworden.
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b) Werden  fir  Geschafte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen,
Konkurrenzangebote (z.B. auch fur Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

AuskunftsgemalB ist dies der Fall.

Fragenkreis 10:  Berichterstattung an das Uberwachungsorgan

a) Wird dem Uberwachungsorgan regelmé&Big Bericht erstattet?

Dem Betriebsausschuss wird regelméaBig Bericht erstattet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach unserer Beurteilung vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die
wirtschaftliche Lage des Betriebs.

c) Wurde das Uberwachungsorgan iber wesentliche Vorgédnge angemessen und zeitnah
unterrichtet? Liegen insbesondere ungewdohnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemaf
abgewickelte Geschéaftsvorfélle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche
Unterlassungen vor und wurde hierliber berichtet?

Ungewéhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemaB abgewickelte Geschéftsvorfélle lagen

nach unseren Erkenntnissen nicht vor. Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind
uns nicht bekannt geworden.

d) Zu welchen Themen hat die Geschéafts-/Konzernleitung dem Uberwachungsorgan auf
dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Berichtsjahr wurde keine Berichterstattung analog § 90 Abs. 3 AktG durchgefihrt.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fallen ausreichend war?

Anhaltspunkte dafir sind uns nicht bekannt geworden.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?
Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Uberwachungsorgan
erortert?

Es besteht eine Vermdgenseigenschadenversicherung mit einem separaten D & O-Baustein
der Gemeinde Much, Uber die die Mitglieder der Betriebsleitung versichert sind.

g) Sofern Interessenkonflikte ~der  Mitglieder ~der  Geschaftsleitung ~ oder  des
Uberwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverziglich dem Uberwachungsorgan
offengelegt worden?

AukunftsgemdB lagen keine Interessenkonflikte vor.

e Kopie
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Fragenkreis 11: Ungewdhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermogen?

Nach unseren Feststellungen besteht kein wesentliches nicht betriebsnotwendiges Vermégen.

b) Sind Bestande auffallend hoch oder niedrig?

Nach unseren Feststellungen bestehen keine auffélligen Bestdnde.

¢) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermdgenslage durch im Vergleich zu den
bilanziellen ~ Werten erheblich hdhere oder niedrigere  Verkehrswerte  der
Vermdgensgegenstdande wesentlich beeinflusst wird?

Daflr haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 12:  Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen
zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen
Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Bezliglich der Kapitalstruktur wird auf den Lagebericht des Eigenbetriebs verwiesen. Die

Investitionen sollen durch Aufnahme von Fremdmitteln, aus Anschlussbeitrdgen und
Kostenersatz fiir Hausanschlisse finanziert werden.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der
Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Nicht anwendbar, da kein Konzern vorliegt.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Férdermittel einschlieBlich Garantien
der offentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit
verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Betrieb hat keine Finanz-/ Férdermittel der 6ffentlichen Hand erhalten.

Fragenkreis 13:  Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen
Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalquote betrdgt 16,5 %. Finanzierungsprobleme bestehen aufgrund der
Eigenkapitalausstattung derzeit nicht.
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b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschittungspolitik, Ricklagenbildung) mit der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Aus der Gegentberstellung von Ertrdgen und Aufwendungen hat sich im Berichtsjahr ein
ausgeglichenes Ergebnis ergeben.

Fragenkreis 14:  Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des  Unternehmens/Konzerns  nach
Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Ein segmentiertes Betriebsergebnis im eigentlichen Sinne liegt nicht vor. Das Wasserwerk

erzielte Pachteinnahmen i.H.v. rd. 648 TEUR sowie Ertrdge aus der Auflbsung von
Investitionszuwendungen in Héhe von 56 TEUR.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgangen gepragt?

Dies ist nicht der Fall.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere
Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern
eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Dafdr haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Nicht einschldgig.

Fragenkreis 15:  Verlustbringende Geschifte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschafte, die fir die Vermdgens- und Ertragslage von
Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Wesentliche verlustbringende Einzelgeschéfte sind offensichtlich nicht angefallen.

b) Wurden MaBnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche
MaBnahmen handelt es sich?

Es wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwirtschaftet. MalBnahmen waren unterjahrig
nicht notwendig.
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Fragenkreis 16:  Ursachen des Jahresfehlbetrages und MaBnahmen zur
Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Siehe zu Fragenkreis 15, b).

b) Welche MaBnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des
Unternehmens zu verbessern?

Siehe zu Fragenkreis 15, b). Derzeit sind keine besonderen MalBnahmen zur Verbesserung der
Ertragslage vorgesehen. Aufgrund des abgeschlossenen Pachtvertrags ist in Zukunft nicht mit
(wesentlichen) Verlusten zu rechnen.
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7.2.3 Allgemeine Auftragsbedingungen
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Allgemeine Auftragsbedingungen

fiir

Wirtschaftspriifer und Wirtschaftsprufungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fir Vertrage zwischen Wirtschaftspriifern
oder Wirtschaftsprifungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send ,Wirtschaftspriifer” genannt) und ihren Auftraggebern tber Priifungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Auftrage, soweit nicht etwas anderes ausdriicklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kdnnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdriicklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegeniber.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsétzen ordnungs-
maRiger Berufsausiibung ausgefihrt. Der Wirtschaftsprifer Gbernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschéftsfiih-
rung. Der Wirtschaftspriifer ist fir die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprifer ist berechtigt,
sich zur Durchfiihrung des Auftrags sachverstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berlicksichtigung ausléndischen Rechts bedarf — auRer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prifungen — der ausdriicklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlieRenden
beruflichen AuBerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschaftspriifer alle fir
die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig Gbermittelt werden und ihm von allen Vorgangen und
Umsténden Kenntnis gegeben wird, die fir die Ausfiihrung des Auftrags von
Bedeutung sein kénnen. Dies gilt auch fiir die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wahrend der Tatigkeit des
Wirtschaftspriifers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
priifer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Vollstan-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskiinfte und Erklarungen in einer vom Wirtschaftspriifer formu-
lierten schriftlichen Erklarung zu bestatigen.

4. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftspriifers gefahrdet. Dies gilt fur die Dauer des
Auftragsverhéltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder Uber-
nahme von Organfunktionen und fir Angebote, Auftrdge auf eigene Rech-
nung zu Gbernehmen.

(2) Sollte die Durchfiihrung des Auftrags die Unabhéngigkeit des Wirtschafts-
prifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftspriifer, in anderen Auftragsverhaltnissen beeintrachtigen, ist der
Wirtschaftspriifer zur auBerordentlichen Kiindigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftspriifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
mafdgebend. Entwirfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mindliche Erklarungen und Auskinfte des
Wirtschaftspriifers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden.
Erklarungen und Auskiinfte des Wirtschaftspriifers aulerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

Lizensiert fir/Licensed to: Rod| & Partner | 5480268

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers

(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers (Arbeits-
ergebnisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen — sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information tber das Tatigwerden des Wirtschafts-
priifers fiir den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behdrdlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und die

Information Uber das Tatigwerden des Wirtschaftsprifers fir den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzuléssig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfillung
durch den Wirtschaftsprifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfil-
lung kann er die Vergiitung mindern oder vom Vertrag zuriicktreten; ist der

Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktreten, wenn die erbrach-

te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder

Unméglichkeit der Nacherfiillung flr ihn ohne Interesse ist. Soweit dariiber
hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mangeln muss vom Auftraggeber
unverziiglich in Textform geltend gemacht werden. Anspriiche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, verjadhren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mangel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom Wirt-
schaftspriifer auch Dritten gegentiber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers enthaltene

Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuBerung auch Dritten
gegeniiber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fallen ist der Auftragge-

ber vom Wirtschaftsprifer tunlichst vorher zu horen.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprifer ist nach MaRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Giber Tatsachen und Umsténde, die ihm

bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprifer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Fir gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprifers, insbe-
sondere Prifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-

tungsbeschrénkungen, insbesondere die Haftungsbeschréankung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprifers fiur Schadensersatzanspriiche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schaden aus der Verletzung von Leben, Kdrper und Gesundheit,
sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begriinden, bei einem fahrlassig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemaR § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegeniber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftspriifer
bestehenden Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahrlassigen Pflichtver-

letzung des Wirtschaftsprifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Héchstbetrag
fur die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.

50261
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezlglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sdmtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Riicksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftspriifer nur bis zur Hohe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fiinffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prifungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
fur Schadensersatzanspriche, die auf vorsatzliches Verhalten zuriickzufiih-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kérper oder
Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begrliinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung geltend zu
machen, bleibt unberihrt.

10. Ergénzende Bestimmungen fiir Priifungsauftriage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriften und mit einem Bestétigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftspriifer durchgefiihrte Priifung im Lage-
bericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftspriifers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulassig.

(2) Widerruft der Wirtschaftspriifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fiinf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestelit.

11. Erganzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstan-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch fur Buchfliihrungsauftrage. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftspriifer hierzu
ausdriicklich den Auftrag ibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftspriifer alle fir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklarungen fur die Einkommensteuer,
Koérperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermdgensteuererkla-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlisse und sonstiger fiir die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachpriifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehorden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftspriifer beriicksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veréffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhalt der Wirtschaftsprifer fur die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert zu honorie-
ren,

(5) Sofern der Wirtschaftspriifer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergiitungsverordnung fiir die Bemessung der Vergiitung anzuwenden ist,
kann eine hohere oder niedrigere als die gesetzliche Vergiitung in Textform
vereinbart werden.
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(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kdrper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermégensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fiir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhéhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsverauferung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstitzung bei der Erflllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als
zusétzliche Tatigkeit ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung
etwaiger besonderer buchmafiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Verglinstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewahr fir die vollstandige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht ibernommen.

12, Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftspriifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschllsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftspriifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftspriifer hat neben seiner Geblihren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zuséatzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschisse auf Vergltung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprifers auf Vergiitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Forderungen zuléssig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftspriifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fir den Auftrag, seine Durchfilhrung und die sich hieraus ergebenden An-
spriche gilt nur deutsches Recht.



Wirtschaftsplan 2024
Abwasserbeseitigung



Gemeindewerke Much
Entsorgungsbetrieb

Wirtschaftsplan fiir das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NW
S. 644), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 22.03.2021 (GV. NRW. S. 348), hat der Rat der Gemeinde Much am 05.03.2024 folgenden
Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2024 wird

im Erfolgsplan mit Aufwendungen von 4.532.050,00 EUR
mit Ertrdgen von 5.183.200,00 EUR
im Vermogensplan mit Ausgaben von 5.510.000,00 EUR
mit Deckungsmitteln von 5.510.000,00 EUR
festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermogensplanes erforderlich ist, wird auf 4.761.150,00 EUR
festgesetzt.

Hinweis: Aufgrund von Anforderungen in der Finanzstatistik werden seit dem Wirtschaftsjahr 2021 die zur Finanzierung der Investitionen des
Abwasserbetriebes erforderlichen Kredite von der Gemeinde aufgenommen und dem Abwasserbetrieb als Ausleihung zur Verfiigung gestellt. Die
Festsetzung der Krediterméchtigung erfolgt in der Haushaltsatzung der Gemeinde. Die Ausweisung im Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes hat
daher lediglich deklaratorische Bedeutung.

3. Verpflichtungsermichtigungen sind nicht veranschlagt.

4. Der Hochstbetrag der Kassenkredite, dic im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden diirfen,
wird auf 700.000,00 EUR festgesetzt.



Erlauterungen zum Wirtschaftsplan 2024
I. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 1.1.1992 als Sondervermdgen nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts gefiihrt. Rechts-
grundlage hierfiir ist § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung NW (GO).

Fiir Eigenbetriebe ist gem. § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) fiir jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser
besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermogensplan und der Stelleniibersicht.

Im Erfolgsplan werden alle voraussichtlichen Ertrige und Aufwendungen veranschlagt; er ist entsprechend der fiir die Gewinn- und Ver-
lustrechnung vorgeschriebenen Gliederung aufzustellen. Neben den Ansétzen fiir das Wirtschaftsjahr 2024 enthélt der Erfolgsplan zum
Zwecke des Vergleichs den Ansatz fiir das Wirtschaftsjahre 2023 sowie das Rechnungsergebnis fiir das Jahr 2022.

Der Vermogensplan enthilt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenédnderungen (Er-
neuerung, Erweiterung, Neubau, Verdullerung) und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflich-

tungserméchtigungen.

Die Stelleniibersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen fiir Beschiftige und Beamte zu enthalten.



Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist fliir das Wirtschaftsjahr 2024 Ertrige in Hohe von 5.183.200 EUR und Aufwendungen in Hohe von
4.532.050 EUR auf. Im Ergebnis ergibt sich ein Gewinn von 651.150 EUR, wovon eine Eigenkapitalverzinsung von 172.800 EUR an
den Gemeindehaushalt abgefiihrt werden soll.

Die veranschlagten Aufwendungen haben sich lediglich um 350 EUR im Vergleich zum fiir das Wirtschaftsjahr 2023 prognostizierten
Gesamtaufwand erhoht. Bezogen auf die Posten des Wirtschaftsplanes ergeben sich folgende Verdanderungen gegeniiber den Vorjahres-
ansatzen:

= Materialaufwand - 142,900 EUR
= Personalaufwand + 63.300 EUR
= Abschreibungen + 2.000 EUR
= sonstige betriebliche Aufwendungen +  63.950 EUR
= Zinsaufwand + 14.000 EUR

Der Materialaufwand liegt mit 2.361.700 EUR um 142.900 EUR unter dem Niveau des Vorjahresansatzes. Die Unterhaltung/Sanierung
von Entwisserungsanlagen ist mit 976.000 EUR (-404.000 EUR) neben der Umlage an den Aggerverband von 1.590.000 EUR
(+98.000 EUR) die bedeutendste Position in diesem Bereich. Die nachstehende Tabelle gibt einen Uberblick iiber die im Wirtschafts-
jahr 2024 vorgesehenen Unterhaltungs-/Sanierungsmafinahmen. Da der Aufwand durch die Auflésung von Riickstellungen in Hohe von
912.000 EUR (Vorjahr 960.000 EUR) entlastet werden kann, reduziert sich die Belastung gegeniiber dem Vorjahr um rd. 356.000 EUR.
Die Sanierung der Kanéle Schmerbach (offene Bauweise) sowie die Sanierung der Kanéle in der Dr.-Wirtz-Strale und Auf dem Beie-
mich und die Sanierung des Schmutzwasserkanals in Neuenhaus und Weillenporz-Eigen waren bereits im Wirtschaftsjahr 2023 veran-
schlagt, haben sich jedoch verschoben. Den Entlastungen im Bereich der Kanalsanierung stehen hohere Aufwendungen (+ 42.000 EUR)
bei der Kanalnetzreinigung und den Untersuchungen von Abwasseranlagen gegeniiber. Die Stromkosten sind durch die Auswirkungen
des Ukrainekrieges im letzten Jahr exorbitant gestiegen. Fiir die Planung ab 2024 werden hierfiir wieder niedrigere Aufwendungen er-
wartet (-24.000 EUR). Der Ansatz bei den sonstigen Leistungen (+ 90.000 EUR) hat sich u.a. durch Anderung der Abrechnungsmodali-




tidten sowie der vermehrten Saugwageneinsitze am Pumpwerk Kraniichel erhoht und es wurden Aufwendungen fiir die Aktualisierung
der Kanalnetzanzeige Much und des hydraulischen Kanalnetznachweises vorgesehen.

Unterhaltungsaufwand

investiver
MalBnahme Kosten , Anteil abziglich
Kostenanteil .
Unterhaltungsaufwand Riickstellung
Sanierung Kanal
Hauptstralle, L 312, KantstraRe 35.000 € 0€ 35.000 € -35.000 €
Sanierung Kanal
Schmerbach, offene Bauweise und Schachtsan. 904.000 € 370.000 € 534.000 € -534.000 €
Sanierung Kanal
TalstralRe, BlichlerstralRe, Heldweg 125.000 € 125.000 € 0€ 0€
Sanierung Kanal
Zanderstrale 950.000 € 950.000 € 0€ 0€
Kanalsanierung
Aullenorte 849.000 € 572.000 € 277.000 € -243.000 €
Stauraumkanal
Auf dem Beiemich 1.530.000 € 1.530.000 € 0€ 0€
Sanierung Kanal
Dr. Wirtz-StralRe 200.000 € 100.000 € 100.000 € -100.000 €
Fremdwassersanierung
Kreuzkapelle 800.000 € 800.000 € 0€ 0€
Sanierung Kanal
Scheid 80.000 € 80.000 € 0€ 0€
Erweiterung der offentlichen
Entwasserungsanlage 200.000 € 200.000 € 0€ 0€
laufende Unterhaltung
der Abwasseranlagen 30.000 € 0€ 30.000 € 0€
Summe 5.703.000 € 4.727.000 € 976.000 € -912.000 €




Die veranschlagten Personalkosten erhéhen sich um 63.300 EUR. In 2023 wurde davon ausgegangen, dass eine zusitzliche Stelle ab
01.08.2023 besetzt wird. Diese Stelle ist noch nicht besetzt. Deren Besetzung wird zum 01.04.2024 angenommen. Dariiber hinaus sind
aufgrund der Tariferh6hung bei den tariflich Beschiftigten der Inflationsausgleich fiir Januar und Februar sowie ab Marz 2024 die 200 €
und die 5,5% Steigerung fiir den Rest des Jahres einkalkuliert worden. Fiir die Beamten wurde in den Planungen fiir 2024 davon ausge-
gangen, dass der Tarifvertrag iibernommen wird. Hier wird ggfs. noch eine Korrekturberechnung erforderlich sein.

Die Abschreibungen sind entsprechend den Verdnderungen beim Anlagevermdgen fortgeschrieben worden. Auf der Basis des Anlagen-
bestandes zum 31.12.2022 sowie getétigter und geplanter Investitionen wird fiir das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem um 2.000 EUR hé-
heren Aufwand gerechnet als im Wirtschaftsjahr 2023. Der Aktivierung von neuen/erneuerten Anlagen steht der Wegfall von Abschrei-
bungen bei Altanlagen gegeniiber.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhohen sich insbesondere die Personalkostenerstattung an die Gemeinde
(+25.500 EUR), durch die Anderung der Betriebsleitung. Die Kosten werden zum Teil vom Wasserwerk erstattet. Eine Erhohung der
Rechts- und Beratungskosten in Héhe von 12.000 EUR ist veranschlagt fiir die Erstellung einer Gebiihrenkalkulation. Die ADV-Kosten
steigen um 9.600 EUR, da zusitzliche Speicherkapazititen fiir die Ubernahme der TV-Befahrungen in das GIS erforderlich sind und ein
Workflow fiir die Erfassung der Ausgangsrechnungen in SAP erstellt werden soll. Eine Erhdhung der Miete und Bewirtschaftungskosten
erfolgt aufgrund einer Mieterhdhung und der Anderung der Abrechnungsmodalititen mit der Gemeinde. Aufgrund der Anderungen in
der Betriebsleitung erhdhen sich die veranschlagten Kosten bei den Aus- und Fortbildungskosten um 3.500 EUR.

Der Zinsaufwand ist gegeniiber dem Vorjahr um 14.000 EUR hoher veranschlagt worden. Durch die nachteilige Zinsentwicklung ab
dem Jahr 2022 werden fiir die Jahre 2024 — 2027 sehr viel hohere Zinsaufwendungen eingeplant als bisher. Im Rahmen von Umschul-
dungen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist werden die Aufwendungen aufgrund des hoheren Zinsniveaus steigen.



Die veranschlagten Ertrdge fallen um 70.030 EUR hoher aus als im Vorjahr. Das entspricht einer Verdnderung um ca. 1,37 %. Sie setzen
sich wie folgt zusammen:

= Umsatzerlose 5.080.800 EUR  (+65.330 EUR)
= sonstige betriebliche Ertrage 85.100 EUR (- 12.300 EUR)
= Zinsen und dhnliche Ertrige 17.300 EUR  (+17.000 EUR)

Zu den Umsatzerlsen gehdren in erster Linie die Abwassergebiihren. Die Ertrdge aus Abwassergebiihren wurden auf folgender Basis
veranschlagt:

Bei der Gebiihrenkalkulation fiir den Zeitraum 01.04.2024 - 31.12.2024 wurde die Abwassermenge bei den Kanalbenutzungsgebiihren
fiir die Schmutzwasserbeseitigung um 10.000 m?® niedriger angesetzt. Auf der Grundlage der Kalkulation wurde der Gebiihrensatz fiir die
Schmutzwasserbeseitigung um 0,23 €/m?* erhdht (48. Anderung der Beitrags- und Gebiihrensatzung).

Bei den Schmutzwassergebiihren wird im Wirtschaftsjahr 2024 drei Viertel (aufgrund des Rumpfzeitraumes bei der Abrechnung der
Abwassergebiihren) der Kosteniiberdeckung aus dem Jahr 2021 (135.800 EUR) ausgeglichen. Die Auflosung der in der Vorjahresbilanz
ausgewiesenen Verbindlichkeit stellt einen Ertrag dar. Im Wirtschaftsplan 2023 war der Ausgleich der Kosteniiberdeckung 2020 veran-
schlagt, der um rd. 22.000 EUR héher war.

Bei der Niederschlagswassergebiihr sind folgende Aspekte zu beriicksichtigen: Die Summe der gebiihrenpflichten Flachen ist aufgrund
erwarteter Flachenzugidnge um 13.000 m? hoher angesetzt worden als im Vorjahr. Auf der Grundlage der Kalkulation wurde der Gebiih-
rensatz fiir die Niederschlagswasserbeseitigung um 0,04 EUR/m? erhht (48. Anderung der Beitrags- und Gebiihrensatzung).

Bei den Gebiihren fiir die Kldarschlammabfuhr sind die Abwassermengen um 1.500 m® niedriger angesetzt worden. Die Gebiihrensétze
fiir die Kliarschlammabfuhr aus Grundstiickskldranlagen sind bei herkdmmlichen Anlagen um 0,84 EUR/m? und bei vollbiologischen
Anlagen um 0,42 €/m? erhdht worden (48. Anderung der Beitrags- und Gebiihrensatzung).



Der Kalkulation der Umsatzerldse liegen entsprechend der 48. Anderung der Beitrags- und Gebiihrensatzung folgende Gebiihrensitze
zugrunde:

Schmutzwassergebtihren

— Grundstiicke, fiir die die Kanalanschlussbeitragspflicht vor dem 01.07.1996 entstanden ist:
bis 31.03.2024: 5,66 EUR/m?, ab 01.04.2024: 5,89 EUR/m?

— Grundstiicke, fiir die die Kanalanschlussbeitragspflicht nach dem 30.06.1996 entstanden ist:
bis 31.03.2024: 5,93 EUR/m?, ab 01.04.2024: 6,16 EUR/m?

Niederschlagswassergebiihren

— Grundstiicke, fiir die die Kanalanschlussbeitragspflicht vor dem 01.07.1996 entstanden ist:
bis 31.03.2024: 0,89 EUR/m?, ab 01.04.2024: 0,93 EUR/m?

— Grundstiicke, fiir die die Kanalanschlussbeitragspflicht nach dem 30.06.1996 entstanden ist:
bis 31.03.2024: 0,98 EUR/m?, ab 01.04.2024: 1,02 EUR/m?

Klérschlammabfuhr
— aus herkdmmlichen Grundstiickskldranlagen:

bis 31.03.2024: 3,11 EUR/m?, ab 01.04.2024: 3,95 EUR/m?
— aus vollbiologischen Grundstiicksklaranlagen:

bis 31.03.2024: 1,22 EUR/m?, ab 01.04.2024: 1,64 EUR/m?

abflusslose Gruben
— abwassermengenbezogene Komponente

bis 31.03.2024: 5,66 EUR/m?, ab 01.04.2024: 5,89 EUR/m?
— personenbezogene Komponente

140,00 EUR/Person (unverindert)

Die Ertrage aus der Auflosung von Baukostenzuschiissen verringern sich um 6.300 EUR; Zugédngen in geringem Umfang steht der Weg-
fall vollstdndig aufgeloster Baukostenzuschiisse aus fritheren Jahren gegeniiber.



Unter den sonstigen betrieblichen Ertrdgen ist im Wesentlichen der Landeszuschuss zur Entlastung der Abwassergebiihren veranschlagt.
Fiir das Jahr 2024 erhélt die Gemeinde mit rd. 83.100 EUR eine Abwassergebiihrenhilfe, die um 12.300 EUR geringer ausfillt als im
Vorjahr. Durch den Landeszuschuss konnen die Schmutzwassergebiihren voraussichtlich um ca. 0,19 EUR/m? entlastet werden. Die
Entlastung wird voraussichtlich um 0,03 EUR/m? hoher ausfallen als in 2023. Dies liegt an der Umstellung des Erhebungszeitraumes
(bisher 01.04. eines Jahres bis zum 31.03. des Folgejahres) auf den Rumpferhebungszeitraum von neun Monaten (01.04.2024 bis zum
31.12.2024). Im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung stehen der Gemeinde Much keine Mittel aus der Abwassergebiihrenhilfe
mehr zur Verfligung.

Aufgrund der Liquiditdtslage sowie des steigenden Zinsniveau bei Guthabenzinsen wird mit Einnahmen aus der Verzinsung des Kassen-
bestandes in Hohe von 17.000 EUR gerechnet.

Im Erfolgsplan 2024 wird ein Uberschuss aus laufender Titigkeit in Hohe von 431.850 EUR erwirtschaftet. Ein Uberschuss aus laufen-
der Tatigkeit ergibt sich dann, wenn die mit Geldfluss verbundenen Ertrdge hoher sind als die mit Geldfluss verbundenen Aufwendun-
gen. Bei dieser Saldierung der Einnahmen und Ausgaben bleiben die Ertrdge und Aufwendungen aufler Betracht, die lediglich kalkulato-
rischer bzw. buchhalterischer Art sind (Abschreibungen, Zufiihrungen zu Riickstellungen, Ertrige aus Auflosung von Baukostenzu-
schiissen, Ausgleich Gebiihreniiberdeckung). Hinzuzurechnen ist der Verbrauch von Riickstellungen (Sanierungsmafinahmen), der mit
dem Abfluss von Geldmitteln verbunden ist. Der Uberschuss wird im Vermogensplan als Deckungsmittel veranschlagt.



Vermogensplan

Der Vermdgensplan beinhaltet Gesamtausgaben von 5.510.000 EUR.

Hiervon entfallen 546.000 EUR auf die Tilgung von Darlehen, 217.000 EUR auf Umschuldungen.

Fiir die Erneuerung von Abwasseranlagen im Rahmen des Sanierungskonzeptes sind Mittel in Hohe von 1.545.000 EUR vorgesehen.
Hierbei handelt es sich um die Kanédle Schmerbach (offene Bauweise/Schachtsanierungen), Talstrale, Biichlerstrale und Heldweg sowie
Dr.-Wirtz-Stralle und Zanderstraf3e. In den Erldauterungen zum Erfolgsplan (Materialaufwand) sind in einer Aufstellung die Gesamtkos-
ten und deren Aufteilung in Unterhaltungs- und investiven Bereich dargestellt.

In der StraBe Auf dem Beiemich ist aufgrund der Anderungen des Bebauungsplanes die Errichtung eines Stauraumkanals mit einem Vo-
lumen von ca. 340 m? vorgesehen sowie die Erneuerung des Mischwasserkanals (1.530.000 EUR).

Die Fremdwassersanierung in Kreuzkapelle ist mit 800.000 EUR veranschlagt.

Nach dem Abwasserbeseitigungskonzept sind Schmutzwasserkanile in den Aullenorten zu sanieren. Der investive Anteil (in der Regel
Renovation [Inliner]) wurde mit 572.000 EUR angesetzt. Aufgrund einer StraBenbaumalBnahme ist der Schmutzwasserkanal in Scheid
zu sanieren. Der investive Anteil (Renovation) wurde mit 80.000 EUR angesetzt.

Unter der Position Erweiterung der 6ffentlichen Abwasseranlage (200.000 EUR) sind Mittel fiir den Anschluss einzelner Baugrundstii-
cke, z. B. bei Baugenehmigungen im Au3enbereich sowie die nachtrégliche Erstellung von Grundstiicksanschliissen vorgesehen.



Die Finanzierung des Vermogensplanes stellt sich wie folgt dar:

Kanalanschlussbeitrage 100.000 EUR
Uberschuss aus laufender Titigkeit 431.850 EUR
Kreditaufnahme 4.761.150 EUR

Aufgrund von Anforderungen in der Finanzstatistik werden seit dem Wirtschaftsjahr 2021 die zur Finanzierung der Investitionen des
Abwasserbetriebes erforderlichen Kredite von der Gemeinde aufgenommen und dem Abwasserbetrieb als Ausleihung zur Verfiigung
gestellt. Der Abwasserbetrieb tragt die Kapitaldienstkosten (Zinsen, Tilgung) als Erstattung an die Gemeinde in vollem Umfang, so dass
die Ausleihung von der Gemeinde fiir den Abwasserbetrieb wirtschaftlich einer eigenen Kreditaufnahme entspricht.

Der Stand der Darlehensverpflichtungen des Abwasserbetriebes betrug am 31.12.2023 rd. 8,86 Mio. EUR. Fiir die Finanzierung von
Investitionen werden im Laufe des Jahres voraussichtlich Darlehen in einem Umfang von 0,63 Mio. EUR aufgenommen werden. Unter
Berticksichtigung der Darlehenstilgung (rd. 0,55 Mio. EUR) wird der Schuldenstand am 31.12.2024 voraussichtlich rd. 8,94 Mio. EUR
betragen.




II. Einzelerliuterungen
Erfolgsplan

1.

In der Gebiihrenkalkulation fiir den Zeitraum 01.04.2024 - 31.12.2024 wurde die Abwassermenge bei den Kanalbenutzungsgebiihren fiir
die Schmutzwasserbeseitigung um 10.000 m? niedriger angesetzt. Auf der Grundlage der Kalkulation wurde beschlossen, den Gebiihren-
satz fiir die Schmutzwasserbeseitigung um 0,23 €/m?® zu erhdhen.

Bei der Niederschlagswassergebiihr sind folgende Aspekte zu berticksichtigen: Die Summe der gebiihrenpflichten Flachen ist aufgrund
erwarteter Flachenzuginge um 13.000 m? hoher angesetzt worden als im Vorjahr. Der Gebiihrensatz filir die Niederschlagswasserbeseiti-
gung wird um 0,04 EUR/m? erhoht. Die veranschlagten Niederschlagswassergebiihren beinhalten auch die Erlose fiir die Niederschlags-
wasserbeseitigung von 6ffentlichen Stralen, Wegen und Plitzen (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraf3en).

Aufgrund von Anderungen in der Methodik der Berechnungen des Landeszuschusses erhilt die Gemeinde Much seit 2022 keine Mittel
aus dem Forderbereich Niederschlagswassergebiihren.

Bei den Gebiihren fiir die Kldrschlammabfuhr sind die Abwassermengen um 1.500 m? niedriger angesetzt worden. Der Gebiihrensatz fiir
die Kliarschlammabfuhr aus Grundstiickskldranlagen ist bei den herkdmmlichen Anlagen mit eine Erhéhung um 0,84 EUR/m? als auch bei
den vollbiologischen Anlagen mit einem um 0,42 €/m? héheren Gebiihrensatz veranschlagt.

Im Ubrigen wird auf die Ausfiihrungen zu den Abwassergebiihren im allgemeinen Teil der Erlduterungen zum Wirtschaftsplan verwiesen.

2.

Aufgrund der hoheren gebiihrenpflichtigen Abwassermenge sowie der wesentlich geringer als kalkulierten Unterhaltungsaufwendungen
schlieBt die Gebiihrenabrechnung 2021 im Schmutzwasserbereich mit einer Uberdeckung in Hohe von EUR 181.040 ab. Diese Uberde-
ckung ist nach den gebiihrenrechtlichen Vorschriften innerhalb der folgenden vier Jahre auszugleichen. Der Gebiihrenausgleich ist bei der
Kalkulation der Schmutzwassergebiihren 2023 zu drei Viertel beriicksichtigt worden. Die anteilige Beriicksichtigung erfolgt aufgrund des
Rumpferhebungszeitraumes. Die Auflosung der in der Vorjahresbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeit stellt einen Ertrag dar.



3.

Die empfangenen Baukostenzuschiisse (insbesondere die von den Grundstiickseigentiimern erhobenen Kanalanschlussbeitrige aber auch
der Wert von kostenlos iiberlassenen Abwasseranlagen [z. B. aufgrund von Vereinbarungen in ErschlieBungsvertrigen]) werden passi-
viert und in jedem Wirtschaftsjahr teilweise aufgelost. Die Auflosung der Baukostenzuschiisse erfolgt liberwiegend mit 1,7 %; Neuzu-
ginge werden mit 1,5 % p. a. aufgelost.

4.
Insbesondere fiir die Erteilung von Kanalanschlussgenehmigungen und die Abnahme von Zwischenzéhlern fiir den Nachweis von
Frischwassermengen, die nicht in den Kanal eingeleitet werden, werden Verwaltungsgebiihren erhoben.

5.

Fiir die zwangsweise Einziehung von Forderungen entstehen Vollstreckungsgebiihren/Sdumniszuschldge, die der Schuldner neben der
Hauptforderung zu zahlen hat. Da die Abwassergebiihren in der Regel von der Rhenag festgesetzt und eingezogen werden, fallen Neben-
forderungen insbesondere fiir die vom Abwasserbetrieb selbst festzusetzenden Kanalanschlussbeitrige und Verwaltungsgebiihren an.

6.
Der Abwasserbetrieb erhilt Personalkostenerstattungen von der Gemeinde und dem Wasserwerk fiir die Sachbearbeitung Erschliefungs-/
Anliegerbeitrage und die Betriebsleitung Wasserversorgung.

7.

Das Land NRW gewéhrt Kommunen mit tiberdurchschnittlich hohen Abwassergebiihren eine Zuweisung, die liber eine Reduzierung der
Abwassergebiihren an die Gebiihrenpflichtigen weitergegeben wird. Diese Abwassergebiihrenhilfe reduziert sich auf 83.100 EUR.

Der ErmiBligungssatz bei den Schmutzwassergebiihren betrégt voraussichtlich ca. 0,19 €/m?. Bei der Niederschlagswassergebiihr entfallt
die ErméBigung, da der Gebiihrensatz der Gemeinde Much {iber dem vom Land NRW festgelegten Schwellenwert liegt.

8.
Unter dieser Position werden Kostenerstattungen fiir die Benutzung des Dienstfahrzeuges z. B. durch die Gemeinde vereinnahmt. Dartiber
hinaus wird einen Gemeinkostenzuschlag auf die Personalkostenerstattung fiir die Betriebsleitung Wasserversorgung erhoben.



9.
Die Kosten fiir Strom sind durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges im letzten Jahr exorbitant gestiegen. Fiir die Planung ab 2024
werden hierfiir wieder niedrigere Aufwendungen erwartet. Der Ansatz wurde auf der Basis des Stromlieferungsvertrages kalkuliert.

10.
Beim Schmutzwasserpumpwerk Noverhof werden zur Vermeidung von Geruchsbelédstigungen Chemikalien in das Abwasser eingespeist.

Dartiber hinaus sind in Einzelféllen weitere Malnahmen zur Vermeidung von Geruchsbeldstigungen sowie zur Rattenbekdmpfung erfor-
derlich.

11.

Fiir die Behandlung des Abwassers in den Kldranlagen des Aggerverbandes zahlt der Abwasserbetrieb eine Umlage. Die Hebesétze haben
sich zu 2023 teilweise erheblich erhoht (bei der Umlage fiir Einwohner, die an eine Kldranlage des Aggerverbandes angeschlossen sind
um ca. 6,5 %). Bei den an Kldranlagen angeschlossenen Einwohnern wird mit einem Zuwachs gegeniiber 2023 gerechnet. Die Umlage
setzt sich wie folgt zusammen:

a) Umlage fiir Einwohner, die an eine Kliranlage des Aggerverbandes angeschlossen sind 1.476.500 EUR

b) Umlage fiir Einwohner, die liber eine abflusslose Grube entwissern 1.900 EUR

c) Umlage fiir Kleineinleiter 17.000 EUR

d) Umlage fiir Fremdwasser 47.300 EUR

e) Niederschlagswasserabgabe 14.700 EUR

f) Umlage fiir Regeniiberlautbecken 32.600 EUR
12.

Fiir folgende UnterhaltungsmaBBnahmen sind im Jahr 2024 Mittel vorgesehen:

a) pauschaler Ansatz fiir allgemeine Unterhaltung des Kanalnetzes 30.000 EUR
b) Restarbeiten Sanierung Mischwassersystem Hauptstral3e/L 312/Kantstral3e 35.000 EUR
c) Sanierung Trennsystem Much, Schmerbach (offene Bauweise/Schachtsanierungen) 534.000 EUR
d) Sanierung Mischwassersystem Dr.-Wirtz-Stral3e 100.000 EUR

e) Sanierung Schmutzwasserkanal in Au3enorten 277.000 EUR



Der Aufwand wird durch die Auflésung von Sanierungsriickstellungen in einem Umfang von 912.000 EUR entlastet. Zur Darstellung der
Gesamtkosten unter Beriicksichtigung der investiven Kanalsanierung und dem Verbrauch von Riickstellungen wird auf die Darstellung
im Vorbericht (Erfolgsplan, Materialaufwand) verwiesen.

13.

Fiir die Abwasserpumpstationen und Sonderbauwerke (Regeniiberlaufbecken, Regenriickhaltebecken, Bodenfilterbecken) wird auf der
Grundlage der Kostenentwicklung in den Vorjahren in 2024 —einschlielich der Mdharbeiten bei den Regenbecken- mit Aufwendungen in
Hoéhe von rd. 250.000 EUR gerechnet. Die Wartungsarbeiten an den technischen Anlagen werden iiberwiegend vom Aggerverband auf-
grund vertraglicher Vereinbarungen durchgefiihrt.

14.

Die Mittel sind veranschlagt fiir turnusméBige Reinigung des gemeindlichen Kanalnetzes sowie fiir Sondereinsétze, z. B. bei Verstopfun-
gen. Die Kosten haben sich aufgrund einer Preiserhohung des Aggerverbandes (8,5 %) und aufgrund des hoheren Bedarfes an Reinigun-
gen fiir Sondereinsétze erhoht.

15.
Der Planansatz beinhaltet Mittel fiir folgende Zwecke:

a) TV-Untersuchungen im Rahmen der Selbstiiberwachungsverordnung Abwasser 30.000 EUR
Zu untersuchen sind sowohl Hauptkanile als auch Grundstiicksanschlussleitungen.

b) TV-Kanaluntersuchungen im Rahmen des allgemeinen Betriebs
(z. B. Uberpriifung von Schiden) und fiir Unvorhergesehenes 5.000 EUR

c) TV-Kanaluntersuchungen im Rahmen des Ablaufes der Gewédhrleistungsfrist 30.000 EUR

16.

Veranschlagt ist der voraussichtliche Kostenaufwand fiir den Abtransport des Klidrschlammes aus privaten Grundstiickskldranlagen und
des Schmutzwassers aus abflusslosen Gruben einschlieBlich der Ubernahmegebiihren des Aggerverbandes. Bei vollbiologischen Anlagen
erfolgt die Kliarschlammabfuhr in der Regel alle zwei Jahre, bei den herkémmlichen Anlagen einmal jdhrlich. Die Abfuhrkosten haben
sich mit Wirkung vom 01.01.2024 um 9,5 % erhdht.



17.
Der Abwasserbetrieb muss bei Notfdllen auch auBBerhalb der regulidren Dienstzeit erreichbar sein. Der Bereitschaftsdienst wird im Rah-
men einer vertraglichen Vereinbarung iiber die ,,Wasserleitstelle” und den Bereitschaftsdienst des Aggerverbandes gewéhrleistet.

18.

Der nach den Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes zu bestellende Gewdsserschutzbeauftragte wird vom Aggerverband fiir mehrere
Gemeinden eingesetzt. Der Verband legt die Kosten des Gewdsserschutzbeauftragten nach den Einwohnerzahlen und der Zahl der Einlei-
tungen auf die beteiligten Kommunen um.

19.
Fiir die Mitbenutzung von folgenden Abwasseranlagen zahlt die Gemeinde auf der Basis von vertraglichen Regelungen Entgelte an die
Anlagenbetreiber:

a) Mitbenutzung Transportsammler Nackhausen-Seelscheid sowie Einleitung Schmutzwasser Gewerbegebiet Bitzen in das Netz der
Gemeinde Neunkirchen Seelscheid

b) Kostenbeteiligung an den Betriebskosten des Pumpwerks Schonthal/Hardt der Gemeinde Niimbrecht fiir die Einleitung des Schmutz-
wassers aus der Ortslage Herfterath

c) Einleitung Niederschlagswasser des nordlichen Bereichs der Dr.-Wirtz-Stralle in den Niederschlagswasserkanal der Kreisstra3e 46

20.

Unter dem Aufwandskonto ,,sonstige Leistungen* sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

a) Kanalvermessungen (nach Erneuerung sowie zur Erh6hung der Darstellungsgenauigkeit) 15.000 EUR
b) Fortschreibung des Bestandskatasters (Bestandsdaten, Sanierungen, Zustandsklassen) 25.000 EUR
c) Saugwageneinsitze bei der Uberlastung von Pumpwerken 35.000 EUR
d) Fortschreibung der Kanalnetzanzeige Much und hydraulischer Kanalnetznachweis 65.000 EUR

e) sonstige Ing.-Leistungen/Unvorhergesehenes 10.000 EUR



Durch Anderung der Abrechnungsmodalititen sowie der vermehrten Saugwageneinsitze am Pumpwerk Kraniichel erhohen sich die Kos-
ten um 25.000 €. Die Kanalnetzanzeige Much und der hydraulische Kanalnetznachweis (65.000 EUR) sollte aufgrund der vorangegange-
nen bzw. laufenden Bauleitplanverfahren aktualisiert werden.

21.

Die veranschlagten Personalkosten erhohen sich um 63.300 EUR. In 2023 wurde davon ausgegangen, dass eine zusitzliche Stelle ab
01.08.2023 besetzt wird. Diese Stelle ist noch nicht besetzt. Deren Besetzung wird zum 01.04.2024 angenommen. Dariiber hinaus sind
aufgrund der Tariferhohung bei den tariflich Beschéftigten der Inflationsausgleich fiir Januar und Februar sowie ab Mérz 2024 die 200 €
und die 5,5% Steigerung fiir den Rest des Jahres einkalkuliert worden. Fiir die Beamten wurde in den Planungen fiir 2024 davon ausge-
gangen, dass der Tarifvertrag tibernommen wird. Hier wird ggfs. noch eine Korrekturberechnung erforderlich sein.

22.

Die Abschreibungen sind entsprechend den Verdnderungen beim Anlagevermdgen fortgeschrieben worden. Auf der Basis des Anlagen-
bestandes zum 31.12.2022 sowie getétigter und geplanter Investitionen wird fiir das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem um 2.000 EUR hohe-
ren Aufwand gerechnet als im Wirtschaftsjahr 2023. Der Aktivierung von neuen/erneuerten Anlagen steht der Wegfall von Abschrei-
bungen bei Altanlagen gegentiber.

23.

Fiir die Einleitung von gereinigtem Abwasser aus Grundstiickskldranlagen, die nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechen, wird die Gemeinde zur Zahlung einer Abwasserabgabe (sog. Kleineinleiterabgabe) veranlagt, die im Rahmen der Gebiihrenkal-
kulation auf die Eigentiimer umgelegt wird.

24.
Im Planansatz sind die Kosten fiir die Beratungsvereinbarung mit der Kommunalagentur in Héhe von rd. 3.300 EUR sowie der Mitglied-

schaft im Kommunalen Netzwerk Grundstiicksentwésserung in Hohe rd. 4.900 EUR enthalten. Fiir die Erstellung einer Gebiihrenkalkula-
tion sind 12.000 EUR veranschlagt.



25.
Die Aufwendungen fiir die Pflichtpriifung nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts werden auf 13.500 EUR geschitzt.

26.

Die Personalsachbearbeitung und die Vollstreckung von Geldforderungen werden vom Personalamt der Gemeinde bzw. der Gemeinde-
kasse wahrgenommen.

Der Beigeordnete und der Kdémmerer sind im Rahmen der Dezernats- bzw. Betriebsleitung auch fiir den Bereich Abwasserbeseitigung
tatig. Der Abwasserbetrieb erstattet der Gemeinde die anteiligen Personalkosten zzgl. eines Gemeinkostenzuschlags.

27.

Fir die Nutzung der Biirordume zahlt der Abwasserbetrieb ein Nutzungsentgelt (Miete und Bewirtschaftungskosten) an die Gemeinde,
die Vertragspartner des Eigentlimers ist. Aufgrund einer Mieterh6hung und der Anderung der Abrechnungsmodalititen mit der Gemeinde
hat sich der geplante Ansatz fiir 2024 erhoht.

28.
Die Pumpwerke sind iiberwiegend mit einem Wasseranschluss ausgestattet. Fiir den anfallenden Wasserverbrauch sind Entgelte an die
Rhenag zu zahlen.

29.

Die ADV-Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erstattung an Gemeinde (gemeinsam genutzte Anlagen/Anwendungen, Benutzerservice) 33.500 EUR
b) SAP-Software fiir Buchhaltung (Lizenzen, Softwarepflege, Support) 11.500 EUR
c) Softwarepflege, Support GIS, Datensicherung 15.000 EUR
d) Softwarepflege WINgbm (Niederschlagswassergebiihr) 2.000 EUR
e) Software fiir mobiles Arbeiten 2.500 EUR

f) sonstiger Aufwand (Verbrauchsmaterial, Reparaturen, Hosting Website) 1.500 EUR



30.
Die Fernmeldegebiihren fiir die Ferniiberwachungseinrichtungen der Pumpwerke und Sonderbauwerke werden seit Ende 2021 iiber den
Aggerverband im Rahmen der Wartung der Anlagen abgerechnet.

31.

Unter dem Aufwandskonto ,,sonstige betriebliche Aufwendungen® sind folgende Kosten veranschlagt:

a) Personalnebenaufwendungen (z. B. drztliche Untersuchungen, Stellenausschreibungen, Gemeinkosten) 1.500 EUR
b) Dienstschutzkleidung 1.000 EUR
c) Kleingerite, Verbrauchsmaterial 500 EUR
d) fiir Unvorhergesehenes 2.000 EUR
32.

Aufgrund der Liquidititslage sowie des steigenden Zinsniveau bei Guthabenzinsen wird mit Einnahmen aus der Verzinsung des Kas-
senbestandes in Hohe von 17.000 EUR gerechnet.

33.

Der Zinsaufwand ist gegeniiber dem Vorjahr um 14.000 EUR hoher veranschlagt worden. Durch die nachteilige Zinsentwicklung ab dem
Jahr 2022 werden fiir die Jahre 2024 — 2027 sehr viel hohere Zinsaufwendungen eingeplant als bisher. Im Rahmen von Umschuldungen
nach Ablauf der Zinsbindungsfrist werden die Aufwendungen aufgrund des héheren Zinsniveaus steigen.

34.
Der Erfolgsplan schlieit mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von EUR 651.150 ab. Nach Abfiihrung einer Eigenkapitalverzinsung
(172.800 EUR) an den Gemeindehaushalt ergibt sich ein Netto-Gewinn in Hohe von EUR 478.350.

Nachdem das OVG Miinster seine stindige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Wirt-
schaftsgiitern mit Urteil vom 17.05.2022 aufgegeben hatte, hat der Landesgesetzgeber durch eine Anderung des KAG Ende 2022 gere-
gelt, dass bei der Eigenkapitalverzinsung auf den Durchschnittszinssatz eines 30-jdhrigen Zeitraumes abgestellt werden darf. Im Zuge der
Gebiihrenkalkulation fiir den Zeitraum April 2023 - Mérz 2024 sind die Auswirkungen dieser Anderung vertiefend betrachtet worden.



Dabei wurde deutlich, dass die Gemeinde den zuldssigen Rahmen einer Eigenkapitalverzinsung nicht ausgeschopft hat, da der Verzinsung
nicht (nur) das Stammkapital, sondern das insgesamt in den Abwasseranlagen -auch unter Beriicksichtigung der Reinvestierung von Ab-
schreibungserldsen- gebundene Eigenkapital zugrunde gelegt werden kann. Eine Berechnung nach diesen Vorgaben hat zu dem Ergebnis
gefiihrt, dass in den Abwasseranlagen des Abwasserbetriebes zum Stichtag 31.12.2023 ein Eigenkapital in Hohe von rd. 10.302 TEUR
gebunden ist. Auf der Basis eines Zinssatzes von 3,02 % (Durchschnitt der fiir das Jahr 2024 mal3geblichen Jahre 1993 - 2022) wire so-
mit eine Eigenkapitalverzinsung bis zu einer Hohe von ca. 311 TEUR zuléssig.

Die Verwaltung schlédgt in der Gebiihrenkalkulation vor, Eigenkapitalzinsen in der bisherigen Hohe von 172.800 EUR -und damit deut-
lich unter dem zuldssigen Hochstbetrag- in die Gebiihrenkalkulation einzustellen und an die Gemeinde abzufiihren.



Vermogensplan

3s.
Es sind Mittel fiir die (Ersatz-)Beschaffung von Betriebs- und Geschéftsausstattung (insbesondere Hardware, Software, Ausriistungsge-
genstdnde) vorgesehen.

36.

Fiir die Erneuerung/Renovation von Abwasseranlagen im Rahmen des Sanierungskonzeptes sind Mittel in Hohe von 1.545.000 EUR vor-
gesehen. Hierbei handelt es sich um die Kanéle in Schmerbach, Talstrale, Biichlerstrale, Heldweg, Zanderstrale und Dr.-Wirtz-Stral3e.
In den Erliduterungen zum Erfolgsplan (Materialaufwand) sind in einer Aufstellung die Gesamtkosten und deren Aufteilung in Unterhal-
tungs- und investiven Bereich dargestellt.

37.

Auf der Grundlage der TV-Untersuchungen nach der Selbstiiberwachungsverordnung Abwasser sind im Abwasserbeseitigungskonzept
auch Sanierungen der Schmutzwasserkanile in den AuBenorten vorgesehen. Die im Wirtschaftsjahr 2023 veranschlagten Mittel sind fiir
die Sanierung der Schmutzwasseranlagen in Neuenhaus/Oberbruchhausen, Niederheiden und weiteren Orten, die im Laufe des Jahres
konkretisiert werden, vorgesehen.

38.
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Kleverhof wurde die Hydraulik des Mischwassernetzes sowie die Belastung des Regen-
iiberlaufbeckens vor der Kldranlage Much berechnet. Es wurde festgestellt, dass zur Ableitung des Mischwasser und zur Vermeidung
einer zusdtzlichen Entlastung iiber das Regeniiberlaufbeckens eine Riickhaltung mit einem Volumen von rd. 340 m? erforderlich ist. Fiir
die Errichtung eines Stauraumkanals sowie die Erneuerung des Mischwasserkanals wird mit Kosten in der veranschlagten Hohe gerech-
net.



39.

Fiir die Ertiichtigung der bisherigen Stralenentwésserungsanlagen in Kreuzkapelle und deren Umgestaltung in eine 6ffentliche Nieder-
schlagswasseranlage zur Reduzierung des Fremdwasseranfalls im Schmutzwasserkanal wird mit Investitionsaufwendungen in der veran-
schlagten Hohe gerechnet.

40.

In Scheid im Abschnitt zwischen ca. Haus Nr. 51 und 60 ist von der Gemeinde geplant, Vorflutkanile mit Regenwasserbehandlung und
Regenriickhaltung zu errichten. Im Vorfeld wurde der Schmutzwasserkanal in diesem Bereich untersucht und es wurden Schéden festge-
stellt. Die Behebung der Schiden ist im Renovationsverfahren geplant.

41.
Unter der Position ,,Erweiterung der offentlichen Abwasseranlage™ sind Mittel fiir den Anschluss einzelner Baugrundstiicke, z. B. bei
Baugenehmigungen im Aufenbereich, sowie die nachtrdgliche Erstellung von Grundstiicksanschliissen vorgesehen.

42.
Der planméBige Tilgungsaufwand fiir die zurzeit valutierten Darlehen. Hinzu kommen Tilgungsleistungen fiir ein Darlehen, das wahr-
scheinlich im 2. Quartal 2024 aufgenommen werden muss.

43.
Veranschlagt sind Anschlussbeitrdge fiir die Veranlagung von Einzelgrundstiicken, z. B. Auflenbereichsgrundstiicke, die aufgrund tat-
sdchlichen Anschlusses beitragspflichtig werden.



44.

Um aus den im Erfolgsplan veranschlagten Ertrigen und Aufwendungen die Hohe eines Uberschusses (Differenz zwischen Einnahmen
und Ausgaben) abzuleiten, ist zu beriicksichtigen, dass Abschreibungen, Zufiihrungen zu Riickstellungen, Ertrige aus der Auflosung der
Baukostenzuschiisse sowie der Ausgleich der Kosteniiberdeckung lediglich kalkulatorischer/buchhalterischer Natur sind und nicht mit
Geldfliissen zusammenhéngen. Der Verbrauch von Riickstellungen, die zu Lasten der Vorjahre gebildet wurden, ist als Ausgabe bei der
Ermittlung des Uberschusses zu beriicksichtigen.

Ertrage Erfolgsplan insgesamt 5.183.200 EUR

abzgl. Auflésung Baukostenzuschiisse - 700.700 EUR

abzgl. Ausgleich Kosteniiberdeckung Schmutzwasser 2021 - 135.800 EUR

Einnahmen 4.346.700 EUR
Aufwendungen Erfolgsplan insgesamt -4.532.050 EUR

Eigenkapitalverzinsung - 172.800 EUR

abzgl. Abschreibungen +1.273.000 EUR

Verbrauch von Sanierungsriickstellungen - 483.000 EUR

Zufiihrung zu Sanierungsriickstellungen 0 EUR

Ausgaben -3.914.850 EUR
Uberschuss aus laufender Titigkeit 431.850 EUR
45.

Zur Finanzierung des Vermogensplanes sind neue Kreditaufnahmen in Héhe von EUR 4.761.150 veranschlagt.

Aufgrund von Anforderungen der Finanzstatistik werden seit dem Wirtschaftsjahr 2021 die zur Finanzierung der Investitionen des Ab-
wasserbetriebes erforderlichen Kredite von der Gemeinde aufgenommen und dem Abwasserbetrieb als Ausleihung zur Verfiigung ge-
stellt. Der Abwasserbetrieb trigt die Kapitaldienstkosten (Zinsen, Tilgung) als Erstattung an die Gemeinde in vollem Umfang, so dass die
Ausleihung von der Gemeinde fiir den Abwasserbetrieb wirtschaftlich einer eigenen Kreditaufnahme entspricht.



Erfolgsplan



1. Umsatzerlose

Kanalbenutzungsgebihren Schmutzwasserbeseitigung
Ausgleich Kosteniiberdeckung Schmutzwassergebihren
Kanalbenutzungsgebiihren Niederschlagwasserbeseitigung
Grundgebihren fir abfluBlose Gruben

Gebduhren fir Klarschlammabfuhr (Kleineinleiterabgabe)
Auflésung von Baukostenzuschiissen
Verwaltungsgebiihren

Gebihren aus Vollstreckung von Forderungen
Personalkostenerstattung von Gemeinde/Wasserwerk

periodenfremde Umsatzerlése

Umsatzerlése insgesamt:

2. sonstige betriebliche Ertrage

Abwassergebuhrenhilfe des Landes NRW
sonstige betriebliche Ertrage

periodenfremde Erlése

sonstige betriebliche Ertrage insgesamt:

Erl.
Nr.

[ NN &) B - N V]

Planansatz
2024
EUR

3.377.000
135.800
771.600

4.000
62.200
700.700
4.000
500
25.000
0

5.080.800

83.100
2.000

85.100

Planansatz
2023
EUR

3.330.000
157.870
737.000

4.000
53.100
707.000
5.000
500
21.000
0

5.015.470

95.400
2.000

97.400

Ergebnis
2022
EUR

3.234.936
-1.260
683.531
3.850
47.895
713.332
4.466

658
22.005
-45.694

4.663.719

94.401
2.726
195

97.322



3. Materialaufwand

a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren

Stromkosten Pumpwerke 9 96.000 120.000 53.034
Werkzeuge, Ausristung, Kleinmaterial 500 500 33
sonstiger Materialverbrauch 10 7.000 7.000 7.491

b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen

Umlage an den Aggerverband 11 1.590.000 1.492.000 1.481.815
Unterhaltung der Entwasserungsanlagen 12 976.000 1.380.000 478.477
Auflésung Ruckstellung Kanalunterhaltung 12 -912.000 -960.000 0
Unterhaltung der Pumpwerke und Sonderbauwerke 13 250.000 250.000 216.609
Kanalnetzreinigung 14 70.000 58.000 60.668
Untersuchung von Abwasseranlagen 15 65.000 35.000 33.497
Klarschlammabfuhr aus Grundsticksklaranlagen 16 22.000 19.500 17.802
Entsorgung Schmutzwasser aus abflulosen Gruben 16 17.600 15.000 14.291
Bereitschaftsdienst 17 6.600 6.600 5.514
Gewasserschutzbeauftragter 18 11.000 10.000 9.774
Nutzung Abwasseranlagen Dritter 19 12.000 11.000 10.983
sonstige Leistungen 20 150.000 60.000 52.786

Materialaufwand insgesamt: 2.361.700 2.504.600 2.442.774



4,

5.

Personalaufwand

a) Loéhne und Gehalter
Dienstbeziige und Gehalter

Beihilfen und Zuflhrung zur Beihilfertickstellung

b) soziale Abgaben und Aufwendungen fir die Altersversorgung und fur Unterstiitzung
Umlage an Versorgungskasse/Zuflihrung Pensionsriickstellung
Beitrage zur ZVK
Sozialversicherung

Ruckstellung Urlaub

Personalaufwand insgesamt:

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermogensgegenstande
des Anlagevermdégens und Sachanlagen

Abschreibungen insgesamt:

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Abwasserabgabe

Rechts- und Beratungskosten

21

22

23
24

393.500
13.800

36.000
24.400
63.600

531.300

1.273.000

1.273.000

5.000
20.200

355.000
4.000

30.000
22.000
57.000

468.000

1.271.000

1.271.000

5.000
8.000

307.791
3.573

4.307
17.903
49.423
-9.500

373.497

1.263.152

1.263.152

4.635
7.684



Prifungs- und Abschlusskosten 25 13.500

Kostenerstattung an Gemeinde flir Personalsachbearbeitung und Vollstreckung 26 13.500
Personalkostenerstattung an Gemeinde 26 33.000
Mieten, Bewirtschaftungskosten 27 22.500
Wasserverbrauchsgebiihren 28 3.600
Aus- und Fortbildung 6.500
Fahrzeugkosten 2.500
Burotechnik 1.050
Reparatur von Maschinen und Geraten 500
Beitrage, Gebuhren, Versicherungen 6.000
ADV-Kosten 29 66.000
Telefongebiihren 30 1.000
Burobedarf, Drucksachen, Porto 2.500
Bucher, Zeitschriften 700
Reisekosten 2.000
sonstige Geschéaftsaufwendungen 1.000
sonstige betriebliche Aufwendungen 31 5.000
Verluste aus Abgang Anlageverm. 0

periodenfremde ordentliche aufw.

sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt: 206.050

13.000
10.500
7.500
15.000
3.500
3.000
2.500
1.000
500
5.000
56.400
1.000
2.500
700
1.000
1.000
5.000

142.100

12.019
10.095
4.144
13.714
3.370
530
2.257
972

5.065
45.296
1.215
2.360
658
589
172
2.257

117.036



7. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage

Stundungs- und Aussetzungszinsen
Kontokorrentzinsen von Banken/Zinsen von Gemeinde

andere sonstige Finanzertrage

sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage insgesamt:

8. Zinsen und ahnliche Aufwendungen

Zinsen fir Darlehen

Kassenkreditzinsen

Zinsen und dhnliche Aufwendungen insgesamt:

9. Ergebnis

Ertrdge insgesamt

Aufwendungen insgesamt

Jahresgewinn

10. Abfiihrung Eigenkapitalverzinsung an Gemeindehaushalt

32

33
33

34

34

300
17.000

17.300

160.000
0

160.000

5.183.200
4.532.050

651.150

172.800

300

300

146.000
0

146.000

5.113.170
4.531.700

581.470

172.800

179
1.434
7.600

9.213

133.145
0

133.145

4.770.254
4.329.604

440.650

172.761



Vermogensplan



Lfd.
Nr.

10

11

Wirtschaftsplan Abwasser

Bezeichnung

Betriebseinrichtung

Vermdgensplan

Mittelverwendung

Sanierung/Erneuerung Kanal Talstralle, Blchlerstrae, Heldweg

Sanierung Kanal Schmerbach, 2. Bauabschnitt
Sanierung Kanal Dr.-Wirtz-Stralle

Erneuerung Kanal Zanderstralie

Sanierung Kanal in Auf3enorten

Stauraumkanal Auf dem Beiemich
Fremdwassersanierung Kreuzkapelle
Renovierung/Erneuerung Kanal Scheid
Erweiterung der offentlichen Entwasserungsanlage
Umschuldung von Darlehen

Tilgung von Darlehen

insgesamt

Ansatz 2024
EUR

20.000

125.000

370.000

100.000

950.000

572.000

1.530.000

800.000

80.000

200.000

217.000

546.000

5.510.000

Erl.
Nr.

35

36

36

36

36

37

38

39

40

41

42



Kanalanschlussbeitréage
Uberschuss aus laufender Téatigkeit
Umschuldung von Darlehen

Kreditaufnahme

insgesamt:

Wirtschaftsplan Abwasser
Vermoégensplan

Mittelherkunft

100.000

431.850

217.000

4.761.150

5.510.000

43

44

45



Stellenubersicht



Stelleniibersicht Abwasserwerk

Besoldungsgruppe Zahl der Stellen Zahl der Stellen tatsachlich besetzte Vermerke
Entgeltgruppe 2024 2023 Stellen am 30.06.2023 |Erlauterungen
Beamte Beschéftigte Beamte | Beschaftigte
A13 1,0 1,0 1,0 nachrichtlich gem. § 17
Eigenbetriebsverordnung

10 1,0 1,0 1,0
9b 4,0 4,0 1,6
6 1,0 1,0 1,0

6,0 6,0 3,6

ebb_74_16726656_1438861566




Mittelfristige Ergebnis-
und Finanzplanung



Ergebnisplanung

1. Umsatzerlose
2. sonstige betriebliche Ertrage
Summe betriebliche Ertrage

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen flir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren
b)  Aufwendungen flir bezogene Leistungen

Summe Materialaufwand

4. Personalaufwand
a) Lohne und Gehalter
b)  soziale Abgaben und Aufwendungen fur Altersversorgung und Unterstutzung

Summe Personalaufwand

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermogensgegenstande
des Anlagevermogens und Sachanlagen

6. sonstige betriebliche Aufwendungen
Summe betriebliche Aufwendungen
7. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage

8. Zinsen und ahnliche Aufwendungen

Finanzergebnis
9. Jahresiiberschuss/-fehlbetrag

10 Abfiihrung Eigenkapitalverzinsung an Gemeindehaushalt

Planansatz

2023
Euro

5.015.470

97.400

5.112.870

-127.500
-2.377.100
-2.504.600

-359.000
-109.000
-468.000

-1.271.000

-142.100

-4.385.700

300

-146.000
-145.700

581.470

-172.800

Planung
2024
Euro

5.080.800

85.100

5.165.900

-103.500
-2.258.200
-2.361.700

-407.300
-124.000
-531.300

-1.273.000

-206.050

-4.372.050

17.300

-160.000
-142.700

651.150

-172.800

Planung
2025
Euro

5.245.000

87.000

5.332.000

-106.000
-2.585.000
-2.691.000

-441.000
-140.000
-581.000

-1.315.000

-210.000

-4.797.000

17.000

-324.000
-307.000

228.000

-172.800

Planung
2026
Euro

5.528.000

95.000

5.623.000

-109.000
-2.735.000
-2.844.000

-455.000
-147.000
-602.000

-1.397.000

-207.000

-5.050.000

17.000

-399.000
-382.000

191.000

-172.800

Planung
2027
Euro

5.615.000

97.000

5.712.000

-112.000
-2.793.000
-2.905.000

-469.000
-153.000
-622.000

-1.375.000

-213.000

-5.115.000

17.000

-421.000
-404.000

193.000

-172.800



Finanzplanung

Ubersicht iiber die Deckungsmittel und Auszahlungen (Euro)

Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027
Deckungsmittel

Ruckflisse aus Darlehen und Kapitalanalgen 0 0 0 0 0
Ertragszuschisse und sonstige Bauzuschisse 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Landeszuschisse 0 0 0 0 0
Abschreibungen 1.271.000 1.273.000 1.315.000 1.397.000 1.375.000
Umschuldungen 0 217.000 716.000 0 244.000
Kreditaufnahmen 4.902.200] 4.761.150 981.000 978.000 1.028.000
sonstige Einnahmen 170.800 0 0 19.000 0
Auszahlungen

Ruckfihrung Eigenkapital an Gemeinde 0 0 0 0 0
Aufldsung von Zuschissen 707.000 700.700 691.000 689.000 688.000
Investitionen 5.150.000f 4.747.000 776.000 1.092.000 1.053.000
Umschuldungen 0 217.000 716.000 0 244.000
Tilgung von Krediten 587.000 546.000 665.000 713.000 697.000
sonstige Ausgaben 0 140.450 264.000 0 65.000




Finanzplanung

Ubersicht iiber die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung
fur den Haushalt der Gemeinde auwirken (Euro)

Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027
Einzahlungen
Zuweisungen der Gemeinde
zur Eigenkapitalaufstockung 0 0 0 0 0
zum Verlustausgleich 0 0 0 0 0
Darlehen der Gemeinde 4.902.200| 4.761.150 981.000 978.000 1.028.000
Auszahlungen
Ablieferungen an die Gemeinde
von Gewinnen 172.800 172.800 172.800 172.800 172.800
von Konzessionsabgaben 0 0 0 0 0
von Verwaltungskostenbeitragen 107.300 148.000 158.000 168.000 178.000
Ruckfihrung Eigenkapital an Gemeinde 0 0 0 0 0
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Prafungsauftrag

Durch Beschluss des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes vom 15. April 2021 der

eigenbetriebsahnlichen Einrichtung

Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe, Much,

-nachfolgend kurz "Eigenbetrieb", "Betrieb" oder "Abwasserwerk” genannt-

wurden wir zum Abschlussprifer fur das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember
2021 gewahlt. Daraufhin beauftragte uns die Betriebsleitung des Eigenbetriebs den Jahresabschluss
unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht fir das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar
2021 bis zum 31. Dezember 2021 gemaR § 317 ff. HGB und § 103 i.V.m. § 102 der Gemeindeord-
nung fir das Land Nordrhein-Westfalen -GO NRW- und der Verordnung uber die Durchfuhrung der
Jahresabschlusspriifung bei Eigenbetrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen zu prifen und Gber

die Prifung schriftlich Bericht zu erstatten.

Unser Prufungsauftrag ist entsprechend § 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsétzegesetz
-HGrG- erweitert worden. Dabei ist nach § 103 Abs. 3 Satz 2 GO NRW die Prifung Uber die Ord-
nungsmafigkeit der Geschéaftsfihrung im Rahmen der Jahresabschlussprifung durchzufiihren und
Uber die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte zu berichten.

Auftragsgeman haben wir zusatzlich einen Erlauterungsteil erstellt, der diesem Bericht als eigenen
Berichtsteil beigefigt ist. Der Erlauterungsteil enthélt Aufgliederungen und Hinweise zu jedem Posten

des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 unter Angabe der jeweiligen Vorjahresbetrage.

Wir bestatigen geman § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprifung die anwendbaren

Vorschriften zur Unabhéngigkeit beachtet haben.

Uber Art und Umfang sowie Uber das Ergebnis unserer Prifung erstatten wir den nachfolgenden Be-
richt, der in Ubereinstimmung mit den Grundsatzen ordnungsmaRiger Erstellung von Priifungsbe-
richten des Instituts der Wirtschaftsprifer e.V., Dusseldorf, (IDW PS 450 n.F.) erstellt wurde.

Nach & 21 Eigenbetriebsverordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) finden fur den
Jahresabschluss von Eigenbetrieben die Vorschriften groRer Kapitalgesellschaften im Dritten Buch
des Handelsgesetzbuchs (HGB) sinngemafll Anwendung. Gleichzeitig ist nach § 25 EigVO NRW mit
dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 289 HGB aufzustellen.
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Der Bericht enthélt in Abschnitt 2. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzli-
chen Vertreter. Die Prifungsdurchfihrung und die Feststellungen zur Rechnungslegung sind in den
Abschnitten 3. und 4. im Einzelnen dargestellt. Die Feststellungen aus Erweiterung der Abschlusspri-
fung nach § 53 HGrG sind im Abschnitt 5. angegeben. Der aufgrund der Prifung erteilte
uneingeschrankte Bestatigungsvermerk wird in Abschnitt 6. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den gepriften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der
Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) sowie den gepriiften Lage-
bericht (Anlage 4) beigefligt. Die Anlage 5 beinhaltet den Bestatigungsvermerk des unabhéngigen
Abschlussprifers.

Die rechtlichen Verhaltnisse haben wir in der Anlage 6 dargestellt. Umfassendere Aufgliederung und
Erlauterung der Posten des Jahresabschlusses ergeben sich aus Anlage 7.

Die Berichterstattung Uber die Erweiterung der Abschlussprifung nach § 53 HGrG ist als Anlage 8
beigefigt.

Dieser Bericht ist ausschlieBlich an den Eigenbetrieb Gemeindewerke Much - Ver- und
Entsorgungsbetriebe, Much, gerichtet.

Unserem Auftrag liegen die vereinbarten und als Anlage beigefigten Allgemeinen
Auftragsbedingungen fur Wirtschaftspriufer und Wirtschaftsprifungsgesellschaften in der Fassung
vom 01. Januar 2017 zu Grunde. Die Hohe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB.
Im Verhaltnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs.2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen
maf3gebend.
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21

Grundsatzliche Feststellungen
Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Gemal § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprifer mit den anschlieBenden Ausfiih-
rungen vorweg zur Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs im Jahresabschluss und im Lagebericht

durch die gesetzlichen Vertreter Stellung:
e Wesentliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2021

Der Lagebericht der gesetzlichen Vertreter enthalt unseres Erachtens folgende Kernaussagen zur
wirtschaftlichen Lage und zum Geschéftsverlauf:

Der Eigenbetrieb erzielte im Wirtschaftsjahr 2021 einen Jahresiberschuss in Hohe von 522 TEUR.
Damit ergab sich gegentber dem Vorjahr ein Ergebnisriickgang in Hohe von 468 TEUR.

Der im Wirtschaftsplan 2021 ausgewiesene Gewinn von 216 TEUR wurde somit um 306 TEUR
Uberschritten. Diese Verbesserung resultiert aus héheren Ertragen in einem Umfang von 33 TEUR
und geringeren Aufwendungen in Hoéhe von 273 TEUR.

e Die hoheren Ertrage setzen sich im Wesentlichen aus einem leichten Umsatzriickgang in Héhe
von 37 TEUR und einem Anstieg der sonstigen betrieblichen Ertrage in H6he von 67 TEUR
zusammen.

e Die Aufwendungen sind im Wesentlichen im Bereich der Sanierung und Unterhaltung des
Kanalnetzes um TEUR 348 geringer als geplant ausgefallen. Die MaRnahmen Sanierung Kanal
Schmerbach in offener Bauweise/Schachtsanierung und Kanalsanierung Neuenhaus wurden
2021 noch nicht begonnen. Bei den abgeschlossenen MaRnahmen Kanalsanierung Hohe Fuhr
und Hevinghausen war die Belastung des Wirtschaftsjahres niedriger als geplant, da der

Aufwand in gréRerem Umfang dem Vorjahr zuzurechnen war.

Die Gesamtleistung hat sich im Berichtsjahr gegenuber dem Vorjahr von 4.778 TEUR um 116 TEUR
auf 4.662 TEUR verringert. Die Schmutzwassergebuhren fallen um 69 TEUR niedriger aus. Zum 01.
April 2021 erfolgte eine Gebuhrenerhéhung um 0,03 EUR/m?3 (nach Saldierung mit Landeszuschuss).
Dem steht jedoch ein Rickgang der gebuhrenpflichtigen Abwassermenge um 16.900 m3 gegeniber.
In die Ertragsrechnung 2021 ist eine ertragsmindernde Kosteniberdeckung bei den
Schmutzwassergebiihren in H6he von 181 TEUR eingeflossen. Im Vorjahr betrug der Saldo aus
Kostenlberdeckung 2020 und Ausgleich der Kostentiberdeckung 2018 17 TEUR. Die Mehrbelastung
des Ergebnisses 2021 betragt somit 164 TEUR. Die Niederschlagswassergebiihren erhdhten sich
gegeniber dem Vorjahr bei unveranderten Gebuhrenséatzen um TEUR 38 TEUR.
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Die sonstigen betriebliche Ertrdge erhohten sich um 102 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf
Mehrertrdge bei der Abwassergebihrenhilfe (49 TEUR), den Aufldsungen/Herabsetzungen von
Wertberichtigungen (20 TEUR) sowie Riickstellungen (41 TEUR) zuriickzufiihren.

Der Materialaufwand stieg im Vorjahresvergleich von 2.078 TEUR um ca. 370 TEUR auf
2.448 TEUR. Erh6hungen gab es bei der Kanalnetz- und Pumpwerkeunterhaltung und bei der

Kanalnetzreinigung.

Die Personalkosten erhdhten sich von 339 TEUR um 27 TEUR auf 365 TEUR. Dazu fuhrte i.W. der
erhbhte und vom Abwasserbetrieb zu tragende Anteil an den Beitrdgen zur Versorgungskasse,
Nachberechnungen von Beitrdgen zur Versorgungskasse fir Vorjahre und hohere

Urlaubsriickstellungen.

Die Abschreibungen sind um 49 TEUR gestiegen. Dies resultiert aus der Aktivierung von Anlagen, die
im Laufe des Berichtsjahres fertiggestellt wurden. Dartber hinaus fielen fir die im Laufe des Jahres

2020 aktivierten Anlagen erstmals Abschreibungen fur ein ganzes Wirtschaftsjahr an.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhdhten sich um 23 TEUR. Im Wesentlichen handelt es
sich hierbei um Aufwendungen fiir den Einsatz von Saugwagen bei Uberlastung von Pumpwerken

und héhere Aufwendungen fur Abschreibungen von Forderungen.
e Liquiditat

Der Finanzmittelbestand entspricht dem Stand des laufenden Kontos bei der Hausbank in Hohe von
14 TEUR. Den Mittelzufliissen aus laufender Geschéftstatigkeit in Hohe von 20 TEUR und der
Finanzierungstétigkeit in Hoéhe von 1.748 TEUR steht ein Mittelabfluss aus der Investitionstétigkeit in
Hohe von 1.820 TEUR gegenuber.

e Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital des Betriebs erhéhte sich um 349 TEUR. Von dem Jahresgewinn in Hohe von
522 TEUR wurde die Eigenkapitalverzinsung fir 2021 von 173 TEUR an den Gemeindehaushalt
abgesetzt. Das Abwasserwerk verfugt am Bilanzstichtag Uber ein Eigenkapital in Hohe von
20.596 TEUR. Die Eigenkapitalquote betragt rd. 36,9 % und stellt sich als gut dar.
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e Voraussichtliche Entwicklung, Prognose fur das Wirtschaftsjahr 2022 sowie Chancen und

Risiken der kunftigen Entwicklung

Der Lagebericht der gesetzlichen Vertreter enthélt dazu nach unserer Auffassung folgende Kern-
aussagen:

Im Wirtschaftsplan 2022 wird ein Jahresliberschuss in Héhe von rd. 490 TEUR veranschlagt. Nach
derzeitiger Einschatzung wird davon ausgegangen, dass das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2022
den Planungen im Wesentlichen entspricht. Der Wirtschaftsplan fur das Jahr 2023 wurde vom
Gemeinderat am 23. Februar 2023 verabschiedet. Der Erfolgsplan sieht einen Gewinn in H6he von
581 TEUR vor.

Die geplanten Investitionen fur das Jahr 2022 betragen 3.050 TEUR. Wovon sich ca. 2.200 TEUR in
das Folgejahr verlagern werden.

Chancen sieht die Betriebsleitung in aus der Vergangenheit abgeleitete bestimmte Umsatzvolumen
und die Einfuhrung des FlachenmalRstabes.

Risiken sieht die Betriebsleitung im kaum beeinflussbaren Faktor Verbraucherverhalten und in den
klimatischen Witterungsverhéltnissen. Darlber hinaus bestehen Risiken in der in 2022 und 2023
gestiegenen Inflationsrate (Verbraucherpreisindex) und den erhdhten Baupreisindex fur Straf3enbau
bzw. Ortskanéle. Des weiteren wiesen die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im September 2022
im Vergleich zum Vorjahresmonat eine Veranderungsrate von +45,8 % aus. Uberdies hat die
Européische Zentralbank (EZB) aufgrund er hohen Inflation den Leitzins in mehreren Schritten erhoht.
Nach dem Beschluss des EZB-Rates betragt der Leitzins mit Wirkung vom 22. Méarz 2023 nunmehr
3,5 %. Die Zinsaufwendungen fir die Neuaufnahme von Darlehen bzw. bei Zinsanpassungen nach
Ablauf der Zinsbindung erhthen sich damit gravierend. In der mittelfristigen Ergebnisplanung des
Wirtschaftsjahres 2023 wird fur das Jahr 2026 mit Zinsaufwendungen fir Investitionsdarlehen in Héhe
von rd. 220 TEUR gerechnet. Das entspricht gegenuber dem Ergebnis 2021 (133 TEUR) einer
Steigerung um 87 TEUR (rd. 65 %).

Seit dem 24. Februar 2022 fihrt Russland einen Krieg gegen die Ukraine. Die konkreten
Auswirkungen auf die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage kdnnen noch nicht verlasslich
abgeschatzt werden. Es ist jedoch mit weiteren Kostensteigerungen hinsichtlich Energie und bei der
Beschaffung von Rohstoffen zu rechnen.
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Das Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) hat mit Urteil vom 17. Mai 2022 (Az.:
9 A 1019/20) die seit dem Jahr 1994 geltende, stindige Rechtsprechung zur kalkulatorischen
Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegutern (wie z. B. dffentlichen Abwasserkanéalen)
im Rahmen der Kalkulation von Benutzungsgebiihren (hier: Abwassergebihren) aufgegeben und
geandert. Der Landesgesetzgeber hat mit einer Anderung des Kommunalabgabengesetzes
Nordrheinwestfalen (KAG NRW) (Gesetz vom 09. Dezember 2022) auf dieses Urteil reagiert. Die
Gemeinde Much hat die Auswirkungen der geénderten Rechtsprechung sowie der Anderung des
Kommunalabgabengesetzes geprift und bei der Kalkulation der Kanalbenutzungsgebuhren fir den
Erhebungszeitraum 2023/2024 berucksichtigt. Die Kalkulation fir den Erhebungszeitraum 2022/2023
wurde Uberarbeitet und vom Gemeinderat ohne Verdnderung der urspriinglich festgelegten

Gebuhrensatze erneut beschlossen.
Die Betriebsleitung sieht keine bestandsgefahrdenden Risiken fur den Betrieb.

Die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs, insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes und der
Chancen und Risiken der kunftigen Entwicklung des Eigenbetriebs, ist plausibel und folgerichtig
abgeleitet. Zusammenfassend stellen wir fest, dass der Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vor-
stellung von der Lage des Eigenbetriebs gibt, und die Chancen und Risiken der kinftigen Entwicklung
zutreffend darstellt.



WTL ..

WEeBER - THONES - LINDEN

2.2

Feststellungen zur Einhaltung von Gesetz und Satzung

Nach § 26 Abs. 1 EigvO NRW ist der Jahresabschluss bis zum Ablauf von drei Monaten nach
Schluss des Wirtschaftsjahres aufzustellen und dem Betriebsausschuss vorzulegen. In 8§ 14 der
Betriebssatzung ist der Wortlaut zur Aufstellungsfrist des Jahresabschlusses nach Schluss des
Wirtschaftsjahres ebenfalls auf drei Monate anzupassen. Diese Frist wurde fir den Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2021 nicht eingehalten. Die Ursache hierfir ist die Gebuhrenabrechnung mit der
rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft, Koéln, die wegen des abweichenden

Erhebungszeitraumes (01. April bis 31. Mé&rz) erst im 3. Quartal des Folgejahres erfolgen kann.

Damit wurde die Frist, den gepriften Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des
Wirtschaftsjahres festzustellen und den gepriften Lagebericht zur Kenntnis zu nehmen - i.S.v. § 26
Abs. 3 EigvVO NRW -, ebenfalls nicht eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist am 22. Februar 2022 vom Rat der Gemeinde Much
festgestellt worden.

Nach § 12 der Betriebssatzung i.V.m. § 14 Abs. 1 EigvVO NRW hat der Eigenbetrieb spatestens einen
Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Diese Frist wurde

fur den Wirtschaftsplan 2021 nicht eingehalten.

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde unter dem Datum 08. Februar 2021 aufgestellt und am 23. Februar
2021 vom Rat der Gemeinde Much beschlossen.

Die beschriebenen Feststellungen haben keine Sanktionen zur Folge.
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3.1

Prafungsdurchfuhrung
Gegenstand der Prufung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemaf § 317 ff. HGB die Buchfiihrung, den Jahres-
abschluss und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlagigen gesetzlichen Vorschriften und
der sie erganzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geprift. Geman 88 114 Abs. 1 GO NRW
i.V.m. 21 EigVO NRW ist der Jahresabschluss nach den deutschen Vorschriften des Dritten Buches
des Handelsgesetzbuchs (HGB) fur gro3e Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prifen.

Gemal § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prifung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des
gepruften Eigenbetriebs oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert

werden kann.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung fir die Rechnungslegung und die gegeniber uns
als Abschlussprifer erteilten Aufklarungen und Nachweise. Unsere Aufgabe als Abschlussprufer ist
es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen unter Einbeziehung der Buchfiihrung und die
erteilten Aufklarungen und Nachweise im Rahmen unserer pflichtgemé&nRen Prifung zu beurteilen.

Daruber hinaus wurde die Prifung nach § 103 i.V.m. § 102 GO NRW erweitert um die Prufung der
OrdnungsmaRigkeit der Geschaftsfuhrung und der wirtschaftlichen Verhaltnisse gemaf § 53 Abs. 1

Nr. 1 und 2 HGrG. AuBBerdem ist Uber wirtschaftliche bedeutsame Sachverhalte zu berichten.

Die Aufdeckung und Aufklarung strafrechtlicher Tatbestande, wie z.B. Unterschlagungen sowie die
Feststellung auBBerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind grundsatzlich
nicht Gegenstand unserer Abschlussprifung. Der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs ist fir die
Einrichtung und Durchsetzung geeigneter MalBnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unre-
gelmaRigkeiten verantwortlich. Die Uberwachung obliegt dem Betriebsausschuss, der dabei auch das
Risiko der Umgehung von KontrollmalBnahmen zu berlcksichtigen hat. Im Verlaufe der Prifung
haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erfor-
derlich gemacht hatten.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes des Eigenbetriebs, insbesondere ob
alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten
Auftrags zur Jahresabschlussprifung.
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3.2

Art und Umfang der Prifung

Die Prufung erfolgte nach den Vorschriften der 8§ 317 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprifer in Deutschland e. V., Dusseldorf, festgestellten deutschen Grundséatze ordnungs-
maBiger Abschlussprifung. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrich-
tigkeiten und VerstoR3e, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsatze ordnungsmagiger Buchfuhrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermogens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt

werden.

Ausgangspunkt unserer Prifung war der geprufte und mit einem uneingeschrankten Bestatigungs-
vermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und Lagebericht fir das Wirtschafts-
jahr 2020. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde am 22. Februar 2022 vom Rat der
Gemeinde Much festgestellt.

Im Rahmen der Prifung werden Nachweise flr die Angaben in der Buchflhrung und Jahresab-
schluss auf der Basis von stichprobengestitzen Verfahren - bei bewusster Auswahl - beurteilt. Die
Prufung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungs-
grundséatze.

Wir sind der Auffassung, dass die Art und der Umfang unseres im Folgenden dargestellten Prifungs-
vorgehens eine hinreichend sichere Grundlage fur unser Prifungsurteil bilden:

Auf der Grundlage des risikoorientierten Prifungsansatzes (IDW PS 261) haben wir zunachst eine
Prufungsstrategie erarbeitet. Diese basiert

e zum einen auf Risikoeinschatzungen in den Bereichen
— Beziehungen zu nahe stehenden Personen,
— UnregelmaRigkeiten sowie

— Going Concern und

e zum anderen auf einer Beurteilung des inharenten Risikos und des Kontrollrisikos auf der
Ebene des (Gesamt-)Unternehmens, entsprechend IDW PS 261. Hierzu gehdrt u.a. auch die
Beschaftigung

— mit der Geschéftstatigkeit und dem wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld des Eigenbe-
triebs sowie

— mit dem IT-System des Betriebs.
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In einem nachsten Schritt erfolgte eine Beurteilung des inharenten Risikos fur jedes Pruffeld unter
Berlcksichtigung der Erkenntnisse aus der Beurteilung des Fehlerrisikos auf der
Gesamtunternehmensebene. Entsprechend der sich hieraus ergebenden Resultate wurden dann in
dem jeweiligen Priffeld

¢ entweder IKS- und gegebenenfalls Einzelfallprifungshandlungen

¢ oder die Mindestprufungshandlungen durchgefihrt.

Aufgrund des soeben dargestellten Prifungsvorgehens ergaben sich die folgenden
Prufungsschwerpunkte:

e Bestand und Bewertung der Sachanlagen, insbesondere der Entwasserungsanlagen und
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ,

¢ Vollstandigkeit und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
Ausweis und Vollstandigkeit der Umsatzerlose,

¢ Vollstandigkeit und Bewertung der Sonderposten fiir Zuschiisse zum Anlagevermdgen,

e Bestand und Vollstandigkeit der Verbindlichkeiten gegeniiber der Gemeinde /
anderen Eigenbetrieben,

¢ Vollstandigkeit der Angaben im Anhang und

o Plausibilitat der Angaben im Lagebericht.

Die Prufungshandlungen zur Erlangung von Prifungsnachweisen umfassten Prifungshandlungen zur
Risikobeurteilung, analytische Prifungshandlungen sowie Einzelfallprifungen. Unter Anwendung von
stichprobengestutzten Verfahren bei bewusster Auswahl haben wir auch geprift, ob einzelne Rech-
nungsbetrage sachlich und rechnerisch vorschriftsmafig begriindet und belegt sind.

Bei der Beurteilung des internen Kontrollsystems (IKS) sind wir wie folgt vorgegangen: bei den Prif-
feldern, die:

e durch ein mittleres bzw. hohes inharentes Risiko gekennzeichnet und/ oder
e mit einem bedeutsamen Risiko versehen und/ oder

¢ als wesentlich im Vergleich zur Bilanzsumme eingestuft

wurden, erfolgte in jedem Fall eine IKS-Beurteilung.

Im Rahmen dieser Beurteilung wurde untersucht, inwieweit ein internes Kontrollsystem besteht, das
geeignet ist, das Kontrollrisiko und damit das Fehlerrisiko des jeweiligen Priffelds zu reduzieren. In

einem weiteren Schritt haben wir dann die Ergebnisse aus der durchgefuhrten IKS-Beurteilung bei der
Auswabhl der analytischen Prufungshandlungen und der Einzelfallprufungen beriicksichtigt.

10
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Sowohl die Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems durch Kontroll-
tests als auch die Durchfuhrung von Einzelfallprifungen erfolgte jeweils in einer Auswahl von bewusst
ausgewahlten Elementen. Die Bestimmung der jeweiligen Auswahl erfolgte in Abhangigkeit von un-
seren Erkenntnissen Uber das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie von Art und

Umfang der Geschaftsvorfalle.

Bankbestatigungen lagen uns nicht vor. Auf die Einholung konnte gemaR IDW PS 302 n.F. verzichtet
werden. Wir haben stattdessen alternative Prifungshandlungen im Bereich der Verbindlichkeiten
gegenuber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben durchgefiihrt, durch die eine vergleichbare
Prufungssicherheit erlangt werden konnte.

Im Bereich der Debitoren wurden keine Saldenbestatigungen zum 31. Dezember 2021 eingeholt, da
die Gebihren und Beitrdge Uberwiegend von den Birgern der Gemeinde ("Privatkunden") erhoben
werden und daher nicht mit einem reprasentativen Ricklauf zu rechnen ist. Durch alternative
Prifungshandlungen konnte jedoch eine vergleichbare Prifungssicherheit erlangt werden. Im Bereich
der Kreditoren wurden ebenfalls keine Saldenbestéatigungen eingeholt, da die Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen im Verhéltnis zur Bilanzsumme nicht wesentlich sind.

Im Rahmen unserer Prufung des Lageberichts haben wir geprift, ob der Lagebericht mit dem Jahres-
abschluss und den bei unserer Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs ver-
mittelt. Weiterhin haben wir geprift, ob die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung des Ei-
genbetriebs zutreffend dargestellt sind.

Die Prufungsarbeiten haben wir in der Zeit vom 13. Méarz 2023 bis zum 28. April 2023 durchgefiihrt.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemaRem Ermessen zur ordnungsmaRigen Durchfihrung der
Prufung von den gesetzlichen Vertretern benétigten Aufklarungen und Nachweise sind erteilt worden.
Die Betriebsleitung hat uns schriftlich im Rahmen einer Vollstandigkeitserklarung bestétigt, dass alle
bilanzierungspflichtigen Vermdgenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen im Jah-
resabschluss zum 31. Dezember 2021 bertcksichtigt wurden, samtliche Aufwendungen und Ertrdge
enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind. Die Betriebsleitung hat ferner er-
klart, dass der Lagebericht auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle fur die Beurteilung der La-
ge des Betriebs wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben ent-
halt.

Art, Umfang und Ergebnis unserer Prufungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren fest-
gehalten.

11
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4.1

41.1

Feststellungen zur Rechnungslegung
Ordnungsmaligkeit der Rechnungslegung

Buchfilhrung und weitere gepriifte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) des Eigenbetriebs erfolgt auf
EDV-Systemen der Gemeinde Much unter Verwendung der Software SAP ERP der Firma SAP SE —
Systemanalyse und Programmentwicklung, Walldorf. Eine Zulassungsbescheinigung von der
Gemeindeprufungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpaNRW) zum Einsatz des finanzwirksamen
Softwareverfahrens SAP ERP vom 06. Dezember 2021 wurde uns vorgelegt. Im Rahmen von
Basisprufungen wurden die Programmfunktionalitdten getestet und anschliel3end festgestellt, dass
das Verfahren bei sachgerechter Anwendung ordnungsgeméafe Ergebnisse erzeugt. Die
Anwendungen werden (ber den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung (ehemals

civitec)/ regiol T zur Verfligung gestellt, der auch den First- und Second-Level-Support bereitstellt.

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung wird extern tUber das Personalamt der Gemeinde Much mit

ebenfalls der Software SAP abgewickelt.

Das vom Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht
dem Geschaftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Ar-
beitsablaufe vor. Die Verfahrensablaufe in der Buchfuhrung haben im Berichtszeitraum keine nen-

nenswerten organisatorischen Veranderungen erfahren.

Die Organisation der Buchfiihrung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem er-
maoglichen die vollstandige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge-
schéftsvorfalle. Der Kontenplan ermdglicht eine klare und ubersichtliche Ordnung des Buchungs-
stoffes mit einer fir die Belange des Betriebes ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen
unserer Prifung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemafien
Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist geordnet, so dass der Zugriff auf die Be-
lege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten mdglich ist. Die Buchflihrung entspricht den ge-
setzlichen Anforderungen.

Die aus den weiteren gepriften Unterlagen entnommenen Informationen fuhren nach dem Ergebnis
unserer Prifung zu einer ordnungsgemafen Abbildung in der Buchfuhrung, im Jahresabschluss und

im Lagebericht.

12
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41.2

4.1.3

41.4

Jahresabschluss

In dem uns zur Prufung vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurden fir die Rech-
nungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschliellich der Grundsétze ordnungsmafiger

Buchfihrung und der rechtsformgebundenen Regelungen beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung fur das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2021 bis
31. Dezember 2021 sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemaf aus der Buchfiihrung und aus
den weiteren gepriften Unterlagen abgeleitet. Die Eréffnungsbilanzwerte zum 01. Januar 2021 wur-
den ordnungsgeman aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 Gibernommen.

Um die Spezifikation des Eigenbetriebs zu wahren, wurden einige Bilanzposten gemal} Formblatt 1
zur EigvVO NRW a.F. fortgefuihrt, da der Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten nach HGB
gedeckt wird (8§ 265 Abs. 5 Satz 2 HGB). Folgende Posten wurden ergénzt:

e Entwasserungsanlagen,

e Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegen die/gegeniuber der Gemeinde und andere/n
Eigenbetriebe/n,

e Sonderposten fir Zuschiisse zum Anlagevermdgen.

Zur OrdnungsmaRigkeit der im Anhang gemachten Angaben, Uiber die von uns nicht an anderer Stelle
berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter

vollstandig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgefihrt wurde.

Lagebericht

Unsere Prufung hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und mit den bei unserer
Prufung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung
von der Lage des Unternehmens vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der kinftigen
Entwicklung sind zutreffend dargestellt und der Lagebericht enthdlt die nach § 289 HGB und
§ 25 EigVO NRW erforderlichen Angaben.

Angaben nach 8 103 Abs. 4 GO NRW

Gemal 8 103 Abs. 4 GO NRW ist darauf einzugehen, ob eine angemessene Verzinsung des Ei-
genkapitals vorliegt. Die Eigenkapitalverzinsung ist aus unserer Sicht zum 31. Dezember 2021 an-

gemessen.
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4.2

421

422

Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfordert im Rahmen der gesetzlichen Wahlrechte eine Viel-
zahl von Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen seitens der Betriebsleitung des Eigen-
betriebs. Im Folgenden gehen wir gemafl § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB auf die wesentlichen Bewer-
tungsgrundlagen ein sowie darauf, welchen Einfluss Anderungen in den Bewertungsgrundlagen ein-
schlielBlich der Ausnutzung von Ermessensspielraumen sowie sachverhaltsgestaltende MalRnahmen
insgesamt auf die Darstellung der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prufung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaRiger Buchflihrung ein den tatsédchlichen Verhéaltnissen entsprechendes Bild der Vermo-

gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Anderungen

Wegen der Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechen-
den Erlauterungen im Anhang (Anlage 3), weil eine Aufnahme in den Hauptteil dieses Berichtes nur

zu einer Wiederholung fuhren wirde.

Gegenilber dem Vorjahr hat die Betriebsleitung des Eigenbetriebs keine wesentlichen Anderungen
der Bewertungsgrundlagen im Jahresabschluss vorgenommen.

14
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Feststellungen aus Erweiterung der Abschlussprifung nach 8§ 53 HGrG

Uber das Ergebnis aus Erweiterungen des Auftrags zur Abschlusspriifung, die mit dem Auftraggeber
vereinbart wurden und sich nicht auf den Jahresabschluss oder Lagebericht beziehen, berichten wir

nachstehend.

Wir haben gepriift, ob die Geschéafte ordnungsgemaf, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in
Ubereinstimmung mit den einschlagigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Satzungsbestim-
mungen gefuhrt worden sind. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in der Berichterstattung
Uber die Erweiterung der Abschlussprifung nach 8§ 53 HGrG getroffen. Die Berichterstattung ist

diesem Bericht als Anlage 8 beigefugt.

Unsere Prufung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ord-
nungsmafigkeit der Geschaftsfiihrung begriinden kénnten. Die Prifung der wirtschaftlichen Verhalt-
nisse hat nach unserem Ermessen keine wesentlichen Beanstandungen ergeben. Uber diese Fest-
stellungen hinaus hat unsere Prifung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung
fur die Beurteilung der OrdnungsméaRigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind. Ebenso lagen

wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte nicht vor.

15



WTL ..

WEeBER - THONES - LINDEN

Wiedergabe des Bestatigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prifung haben wir am 28. April 2023 dem als Anlage beigefligten

Jahresabschluss der Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe, Much, zum 31.

Dezember 2021 (Anlagen 1 bis 3) und dem als Anlage 4 beigefigten Lagebericht fir das

Wirtschaftsjahr 2021 den folgenden Bestatigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle

wiedergegeben wird:

"BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS

An die Gemeindewerke Much - Ver - und Entsorgungsbetriebe mit Sitz in Much,

Prafungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Gemeindewerke Much - Ver- und

Entsorgungsbetriebe, Much, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Ge-

winn- und Verlustrechnung fur das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember

2021 sowie dem Anhang einschlie3lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsme-

thoden - gepruft. Daruber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe, Much, fur das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2021 bis

zum 31. Dezember 2021 geprift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften
der Eigenbetriebsverordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (EigvO NRW) i.V.m. den
einschlagigen deutschen fir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger
Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermégens- und
Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage fur das
Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ei-
genbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der EigvVO NRW und i.V.m. den einschlagigen
deutschen fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die

Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal 8§ 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmafigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefiihrt hat.
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Grundlage fur die Prufungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung
mit 8 317 HGB und § 103 i.V.m. § 102 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NRW -
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
satze ordnungsmafiger Abschlussprifung durchgefiihrt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsétzen ist im Abschnitt ,,Verantwortung des Abschlussprifers fur die Pri-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts* unseres Bestéatigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhangig in Ubereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen
deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfillt. Wir sind der
Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage fir unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses fir den

Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den Vorschriften der EigvO NRW i.V.m. den geltenden einschlagigen deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften fur Kapitalgesellschaften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und
dafur, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsétze ordnungsmafiger
Buchfuhrung ein den tatséchlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz-
und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich fir die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen
Grundséatzen ordnungsmagiger Buchfihrung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung
eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder
unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwortlich,
die Fahigkeit des Eigenbetriebs zur Fortfihrung der Unternehmenstétigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfiihrung der
Unternehmenstétigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Dariber hinaus sind sie dafur ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unter-
nehmenstétigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Gegebenheiten

entgegenstehen.
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AuRerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der
EigvVO NRW i.V.m. den geltenden einschléagigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften fur
Kapitalgesellschaften entspricht und die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Vorkehrungen und
MafRnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigvO NRW i.V.m. den
geltenden einschlagigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften fur Kapitalgesellschaften zu
ermdglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fir die Aussagen im Lagebericht er-

bringen zu kénnen.

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs ist verantwortlich fur die Uberwachung des Rech-
nungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des La-

geberichts.

Verantwortung des Abschlussprifers fir die Prifung des Jahresabschlusses und des

Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit daruber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellun-
gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
Prufung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW i.V.m.
den geltenden einschlagigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften fur Kapitalgesell-
schaften entspricht und die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum

Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MalR an Sicherheit, aber keine Garantie dafir, dass eine
in Ubereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 i.V.m. § 102 GO NRW unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundséatze ordnungsmaRiger Ab-
schlussprufung durchgefuhrte Prufung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.
Falsche Darstellungen konnen aus VerstoRen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernunftigerweise erwartet werden konnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Wahrend der Prufung Uben wir pflichtgeméafRRes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darlber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und fuh-
ren Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prifungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unsere Priifungsurteile
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist
bei VerstéRen hoher als bei Unrichtigkeiten, da Verstd3e betriigerisches Zusammenwirken,
Falschungen, beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irrefuhrende Darstellungen bzw. das

AuRerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kdnnen.

e gewinnen wir ein Verstandnis von dem fiur die Priifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den fur die Prifung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen
und MalRnahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstanden
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit dieser
Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

e Dbeurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschatzten Werte und damit zusammenhéngenden Angaben.

e ziehen wir Schlussfolgerungen uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfiihrung der Unternehmens-
tatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fahigkeit des Eigenbetriebs zur Fortfiihrung der Unternehmenstétig-
keit aufwerfen kdnnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicher-
heit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die dazugehotrigen Angaben
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, unser jeweiliges Prifungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks
erlangten Prifungsnachweise. Zuklnftige Ereignisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch
dazu fuhren, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstétigkeit nicht mehr fortfihren

kann.
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e beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einschliellich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schéftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsétze ordnungsmaRiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhéltnissen
entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

e beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

o fuhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Pri-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und be-
urteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenstandiges Prufungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass kinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten An-
gaben abweichen.

Wir erértern mit den fur die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Priifung sowie bedeutsame Priifungsfeststellungen, einschlief3lich
etwaiger Mangel im internen Kontrollsystem, die wir wahrend unserer Priifung feststellen.”
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Vorstehenden Prifungsbericht erstatten wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
und unter Beachtung der deutschen Grundséatzen ordnungsmagiger Erstellung von Prufungsberichten

(IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestatigungsvermerks aul3erhalb dieses Pri-

fungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veroffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer
von der bestatigten Fassung abweichenden Form (einschlieRlich der Ubersetzung in andere Spra-

chen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestatigungsvermerk zitiert oder

auf unsere Priifung hingewiesen wird. Wir weisen diesbeziglich auf § 328 HGB hin.

Reichshof, den 28. April 2023
WTL Weber Thones Linden GmbH

Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

//[ éb\.' | = [ WIRTSCHAFTS-
. PRUFUNGS-

GESELLSCHAFT |

Michael Linden
Wirtschaftsprifer
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Anlagen



AKTIVA

A. Anlagevermdgen

. immaterielle Vermdgensgegenstande
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und &hnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
Summe immaterielle Vermdgengsgegenstande

Il. Sachanlagen
1. Grundstiicke
2. Entwésserungsanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Summe Sachanlagen

Summe Anlagevermdgen

B. Umlaufvermodgen

. Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe
3. sonstige Vermogensgegenstande
Summe Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande

Il. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Summe Umlaufvermégen
C. Rechnungsabgrenzungsposten

aktive Rechnungsabgrenzung
Summe Rechnungsabgrenzungsposten

Summe AKTIVA

Gemeindewerke Much -
Ver- und Entsorgungsbetriebe
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Hauptstr. 57, 53804 Much

Bilanz zum 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR
A. Eigenkapital
. Stammkapital
131.910,08 135.333,26 Il. Kapitalricklage
131.910,08 135.333,26
Ill. Bilanzgewinn
7.397,48 7.234,56 Summe Eigenkapital
52.501.052,00 52.083.620,00
31.705,00 38.268,00 B. Sonderposten fir Zuschiusse zum Anlagevermégen
367.151,84 213.616,99
52.907.306,32 52.342.739,55 C. Ruckstellungen
sonstige Ruckstellungen
53.039.216,40 52.478.072,81 Summe Ruckstellungen
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegentiber Kreditinstituten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
in EUR: 0,00 (552.525,87)
859.014,22 954.216,63 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
1.861.418,67 448.951,51 in EUR: 0,00 (7.599.861,01)
1.055,63 9.294,67 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.721.488,52 1.412.462,81 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
in EUR: 1.042.958,30 (421.140,84)
3. Verbindlichkeiten gegeniiber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben
13.531,24 65.871,31 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
in EUR: 1.142.941,40 (816.927,94)
2.735.019,76 1.478.334,12 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
in EUR: 8.203.930,25 (0,00)
4. sonstige Verbindlichkeiten
4.811,70 4.631,74 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
4.811,70 4.631,74 in EUR: 159.579,50 (311.833,51)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
in EUR: 338.910,00 (0,00)
Summe Verbindlichkeiten
E. Rechungsabgrenzungsposten
passive Rechnungsabgrenzung
Summe Rechnungsabgrenzungsposten
55.779.047,86 53.961.038,67 Summe PASSIVA

31.12.2021
EUR

3.490.000,00
6.740.997,32
10.365.264,81
20.596.262,13

23.260.210,00

1.032.498,08
1.032.498,08

0,00

1.042.958,30

9.346.871,65

498.489,50

10.888.319,45

1.758,20
1.758,20

55.779.047,86

Anlage 1

PASSIVA
31.12.2020
EUR

3.490.000,00
6.740.997,32
10.015.993,84
20.246.991,16

22.566.012,00

1.443.252,96
1.443.252,96

8.152.386,88

421.140,84

816.927,94

311.833,51

9.702.289,17

2.493,38
2.493,38

53.961.038,67




Gemeindewerke Much -
Ver- und Entsorgungsbetriebe
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Hauptstr. 57, 53804 Much

Gewinn- und Verlustrechnung
far die Zeit vom
01.01.2021 bis 31.12.2021

1. Umsatzerlése
Gesamtleistung

2. sonstige betriebliche Ertrage

Summe betriebliche Ertrége

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und
fur bezogene Waren
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen
Summe Materialaufwand

Rohergebnis

4. Personalaufwand
a) Lohne und Gehalter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung
und fiir Unterstiitzung
- davon fur Altersversorgung in EUR: -54.258,79 (-39.616,91)
Summe Personalaufwand

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermdgensgegenstande des
Anlagevermdgens und Sachanlagen
Summe Abschreibungen

6. sonstige betriebliche Aufwendungen
Summe betriebliche Aufwendungen (aufRer Materialaufwand)
Betriebsergebnis

7. sonstige Zinsen und &hnliche Ertrage
- davon aus verbundenen Unternehmen
in EUR: 0,00 (0,00)
- davon aus der Abzinsung
in EUR: 1.277,06 (0,00)

8. Zinsen und ahnliche Aufwendungen
- davon an verbundene Unternehmen
in EUR: -133.464,29 (0,00)
- davon fur Aufwendungen aus der Aufzinsung
in EUR: 0,00 (-7.879,56)

Finanzergebnis

9. Ergebnis nach Steuern

10. sonstige Steuern

11. Jahresuberschuss

12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

13. Abfiihrung an den Haushalt der Gemeinde

14. Bilanzgewinn

Anlage 2

2021 2020
EUR EUR
4.662.232,21 4.777.816,31
4.662.232,21 4.777.816,31
246.341,68 143.914,09
4.908.573,89 4.921.730,40
-67.257,03 -65.769,28
-2.380.774,10 -2.012.564,76
-2.448.031,13 -2.078.334,04
2.460.542,76 2.843.396,36
-272.957,15 -261.155,24
-92.020,41 -77.322,22
-364.977,56 -338.477,46
-1.258.744,72 -1.210.144,13
-1.258.744,72 -1.210.144,13
-184.526,53 -161.910,26
-1.808.248,81 -1.710.531,85
652.293,95 1.132.864,51
3.331,08 3.904,00
-133.480,66 -147.055,41
-130.149,58 -143.151,41
522.144,37 989.713,10
-112,00 -112,00
522.032,37 989.601,10
10.015.993,84 9.199.154,14
-172.761,40 -172.761,40

10.365.264,81

10.015.993,84




Anlage 3

Gemeindewerke Much -

Ver- und Entsorgungsbetriebe
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
HauptstralRe 57
53804 Much

Anhang fur das Wirtschaftsjahr 2021

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vorbemerkung

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften fiir groBe Kapitalgesellschaften sowie die ergdnzenden Vorschriften der
Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigvO NRW) und der Betriebssatzung beachtet.

Gemal § 265 Abs. 5 S. 2 HGB wurden geschéftstatigkeitsbedingte Posten in der Bilanz hinzugefigt.
Folgende Posten wurden gebildet:

- Entwasserungsanlagen

- Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegen/gegentiber der Gemeinde/andere(n) Eigenbetriebe(n)

- Sonderposten fur Zuschisse zum Anlagevermdgen.

Die Bilanz wurde mit teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Die Gewinn- und
Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Es erfolgte im Jahresabschluss 2021 eine Ausweisdnderung innerhalb der Bilanz. Die Verbindlichkeiten
gegenlber Kreditinstituten in Héhe von 8.787.810,33 Euro wurden zum 31. Dezember 2021 unter der
Bilanzposition ,Verbindlichkeiten gegentiber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde*
ausgewiesen. Der Vorjahresbetrag in Hohe von 8.152.386,88 Euro wurde nicht umgegliedert.

Anderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Es erfolgten gegeniiber dem Vorjahr keine Anderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Die Bewertung der Vermdgensgegenstande und Schulden erfolgte unter der Pramisse der Unternehmens-
fortfihrung.

Anlagevermogen

Hinsichtlich der Zusammensetzung und der Entwicklung des Anlagevermogens sowie der Entwicklung der
Abschreibungen im Wirtschaftsjahr wird auf die beigefligte Anlagenentwicklung verwiesen (Anlage 1).
Immaterielle Vermdgensgegenstande

Die Nutzungsrechte und sonstigen immateriellen Vermégensgegenstande wurden zu Anschaffungskosten,
vermindert um Abschreibungen, angesetzt.
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Die Abschreibungen wurden unverandert nach der linearen Abschreibungsmethode, entsprechend der
betriebsgewdhnlichen Nutzungsdauer, bemessen.

Bei den immateriellen Vermoégensgegenstanden (mit Ausnahme der EDV-Software) wurde eine
Abschreibung von 1,5 % p. a. in Ansatz gebracht. Bei der EDV-Software wurden 25 % p. a. an
Abschreibung verrechnet.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermdgen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, soweit abnutzbar,
vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Grundstiicke wurden zu den Anschaffungskosten
angesetzt; eine Abschreibung wird nicht vorgenommen.

Bei der Bemessung der Abschreibungen wurde auf die betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer abgestellt. Bei
der Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer kam grundsétzlich die lineare
Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Die betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer fir das Kanalnetz betrdgt grundsatzlich rd. 67 Jahre
(Abschreibung 1,5 % linear). Die Nutzungsdauer der Niederschlagswasseranlagen im
Fremdwassersanierungsgebiet wurde mit 50 Jahren angesetzt (Abschreibung 2,0 % linear). Die
technischen Anlagen und Pumpwerke wurden mit 7,5 % p. a. abgeschrieben. Die Abschreibung auf
Betriebs- und Geschaftsausstattung lag zwischen 8 % und 33 %.

Im Jahr des Zugangs erfolgt die Abschreibung zeitanteilig.

AuRerplanméaflige Abschreibungen fielen im Wirtschaftsjahr 2021 nicht an (Vorjahr: ebenfalls keine
aulRerplanméRigen Abschreibungen).

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden geringwertige Wirtschaftsguter in einem Umfang von EUR 2.417,74
angeschafft (Vorjahr: EUR 0,00). Zugange geringwertiger Wirtschaftsgiiter werden analog 8§ 6 (2) EStG
sofort abgeschrieben.

Sonstiges Umlaufvermdgen

Die Forderungen sowie die sonstigen Vermdgensgegenstéande sind mit Nennwerten bzw. den niedrigeren
beizulegenden Werten bilanziert. Insgesamt sind Wertberichtigungen in Hohe von EUR 324.860,94
(Vorjahr: EUR 703.737,19) abgesetzt worden.

Im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden die Anspriiche aus
Kanalanschlussbeitragen in einem Gesamtumfang von EUR 310.679,25 (Vorjahr: EUR 663.585,59)
wertberichtigt. Dabei handelt es sich um Forderungen, die aus sachlichen Billigkeitsgrinden gestundet
wurden (EWB rd. TEUR 303, Vorjahr: TEUR 305) oder bei denen Rechtsmittelverfahren geflihrt werden
(EWB rd. TEUR 8, Vorjahr: TEUR 13). Diese Wertberichtigungen wurden bei den Sonderposten fir
Zuschiusse zum Anlagevermogen in Abzug gebracht. Gebihrenforderungen (einschl. Nebenforderungen)
wurden mit EUR 2.653,84 (Vorjahr: TEUR 26.247,25) einzelwertberichtigt.

Bei den sonstigen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen (100 %) in H6he von EUR 11.527,85
(Vorjahr: EUR 13.904,35) vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt.
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Sonderposten flir Zuschiisse zum Anlagevermégen

Der Posten beinhaltet Kanalanschlussbeitrdge und &hnliche Baukostenzuschiisse. Die Auflésung des
Postens erfolgte bis einschlief3lich 2006 linear mit 3 % p.a. Grundlage fir diese Behandlung bildete § 22
Abs. 3 der EigvVO NRW sowie der Erlass des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 29. Juni
1990, Az. Il B 4-5/701-4578/90, wonach im Hinblick auf die besonderen technischen Verhdltnisse der
Abwasserbeseitigung eine Auflésung von passivierten Anschlussbeitragen mit einem Satz von 3 % p.a.
vorgenommen werden konnte. Nachdem 8§ 22 Abs. 3 EigVO NRW ersatzlos gestrichen wurde, ist die
bisherige Verfahrensweise gleichwohl in angepasster Form fortzufiihren. Es ist weiterhin eine zeitbezogene
Verteilung der erhaltenen Baukostenzuschiisse vorzunehmen; dabei ist auf die gegebenen ortlichen
Nutzungsverhéltnisse abzustellen. Auf der Basis der betriebsgewdhnlichen Nutzungsdauer des
bezuschussten Sachanlagevermdgens wurde der Aufldsungsbetrag ab 2007 mit 1,7 % p.a. und fir
Zugange ab 2011 mit 1,5 % p.a. berechnet. Aus Vereinfachungsgrinden werden die Zugénge des
Berichtsjahres mit dem halben Jahresbetrag aufgeldst.

Rickstellungen

Rickstellungen werden fir alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden
Geschaften gebildet. Rickstellungen wurden in Hohe des Betrages gebildet, der nach verninftiger
kaufméannischer Beurteilung der jeweiligen Risiken und mdglichen Verpflichtungen erforderlich sein wird.
Der Ansatz erfolgte zu Erfullungsbetragen bzw. Barwert. Es wurde eine Abzinsung fur die langfristigen
Ruckstellungen vorgenommen.

Verbindlichkeiten

Genau bestimmbare Verbindlichkeiten wurden mit dem Erflllungsbetrag gemafd § 253 Abs. 1 S. 2 HGB
passiviert. Aus dem als Anlage Il beigeflgten Verbindlichkeitenspiegel sind die Restlaufzeiten ersichtlich.
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B. Angaben gemaf § 24 Abs. 2 Satz 2 EigvVO NRW

Folgende Angaben sind nach § 24 Abs. 2 Satz 2 EigvO NRW zu machen:

1.

Darstellung der Anderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehorenden Grundstiicke und
grundsticksgleichen Rechte

Darstellung der Anderungen im Bestand, Leistungsfahigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten
Anlagen

Darstellung des Standes der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben

Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals und der Riickstellungen jeweils unter Angabe von
Anfangsbestand, Zugéangen und Entnahmen bzw. Inanspruchnahmen/Aufldsungen

Darstellung der Umsatzerldése mittels einer Mengen- und Tarifstatistik des Berichtsjahres im Vergleich
mit dem Vorjahr

Darstellung des Personalaufwandes fur das Wirtschaftsjahr

zul. Der Bestand der zum Eigenbetrieb gehérenden Grundstiicke hat sich nicht verandert.

zu 2. Was den Bestand, die Leistungsfahigkeit und den Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen betrifft,

hat sich eine Anderung nicht ergeben.

zu 3. Zum 31.12.2021 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

Sanierung Abwasseranlagen Much, Schmerbach 317.142,80 EUR
Erneuerung Mischwasserkanal HauptstralRe 21.330,78 EUR
Erweiterung Niederschlagswasserkanal Kraniichel (Alte Poststralie) 13.151,45 EUR

Zum 31.12.2021 befanden sich folgende Bauvorhaben in der Planungsphase:

Niederschlagswasseranlagen Kreuzkapelle 15.526,81 EUR

geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 367.151,84 EUR




Zu 4.

Zu 5.

Das Eigenkapital und die Rickstellungen entwickelten sich wie folgt:

Eigenkapital

Stammkapital
Kapitalrticklage
Bilanzgewinn

Riuckstellungen fir

- Kanalsanierung

- Abzins. langfr. San.-RS

- Prifungskosten

- Resturlaub

- interne Jahresabschluss-
kosten

- Ing.- und Baukosten

- Abwasserabgabe (NW)

Darstellung der Umsatzerlose

Anlage 3

Stand Zufuihrung Entnahme Stand
01.01.2021 2021 2021 31.12.2021
Euro Euro Euro Euro
3.490.000,00 0,00 0,00  3.490.000,00
6.740.997,32 0,00 0,00 6.740.997,32
10.015.993,84 522.032,37 172.761,40 10.365.264,81
20.246.991,16 522.032,37 172.761,40 20.596.262,13

Stand Verbrauch Auflésung Zufuhrung Stand
01.01.2021 2021 2021 2021 31.12.2021
Euro Euro Euro Euro Euro
570.754,87 60.221,37 0,00 450.000,00 960.533,50
-5.658,36 0,00 0,00 -1.277,06 -6.935,42
25.300,00 12.500,00 0,00 12.000,00 24.800,00
23.500,00 23.500,00 0,00 32.300,00 32.300,00
13.800,00 12.800,00 0,00 6.700,00 7.700,00
774.300,45 774.300,45 0,00 0,00 0,00
41.256,00 0,00 41.256,00 14.100,00 14.100,00
1.443.252,96 883.321,82 41.256,00 513.822,94 1.032.498,08
2021 2020

Umsatzerlose (saldiert mit Gutschrift Landeszuschuss):

3.313.065 EUR
660.700 EUR
54.627 EUR

Schmutzwasser
Niederschlagswasser
Kleineinleiter

Diese Erldse basieren auf folgenden MaR3stabseinheiten:

592.670 m3
756.700 m2
25.540 m3

Schmutzwasser
Niederschlagswasser
Kleineinleiter

3.381.996 EUR
622.786 EUR
61.022 EUR

609.540 m3
712.800 m2
27.500 m3
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Es waren folgende Gebiihrensatze maRgebend (in Klammern sind die um den Landeszuschuss

reduzierten Séatze angegeben):

1. Schmutzwasser

a) Anschlussschacht privat

2020 01.01. - 31.03. 5,56 €/m3 (5,39 €/m?3)
01.04. - 31.12. 5,66 €/m3 (5,47 €/m3)
2021 01.01. - 31.03. 5,66 €/m3 (5,47 €/m3)
01.04. - 31.12. 5,76 €/m3 (5,50 €/m?3)

b) Anschlussschacht 6ffentlich

2020 01.01. - 31.03. 5,83 €/m? (5,66 €/m?)
01.04. - 31.12. 5,93 €/m? (5,74 €/m?)
2021 01.01. - 31.03. 5,93 €/m? (5,74 €/m?)
01.04. - 31.12. 6,03 €/m? (5,77 €/m?)

2. Niederschlagswasser

a) Anschlussschacht privat

2020 01.01. - 31.03. 0,89 €/m? (0,86 €/m?)
01.04. - 31.12. 0,89 €/m? (0,85 €/m?)
2021 01.01.-31.12. 0,89 €/m? (0,85 €/m?)

b) Anschlussschacht 6ffentlich

2020 01.01. - 31.03. 0,98 €/m? (0,95 €/m?)
01.04. - 31.12. 0,98 €/m? (0,94 €/m?)
2021 01.01.-31.12. 0,98 €/m? (0,94 €/m?)

3. Kleineinleiter (Klarschlammabfuhr)

a) herkémmliche Grundstiicksklaranlagen

2020 01.01. - 31.12. 3,42 €/m3
2021 01.01. - 31.03. 3,42 €/m3
01.04. - 31.12. 3,14 €/m3

b) vollbiologische Grundsticksklaranlagen
2020 01.01.-31.12. 1,30 €/m3
2021 01.01.-31.12. 1,30 €/m3

4. abflusslose Gruben

nach Abwassermenge: siehe Schmutzwassertarif (Anschlussschacht privat)

nach Anzahl der Haushaltsangehorigen
2020 01.01. - 31.12. 140,00 €/Person

2021 01.01. - 31.12. 140,00 €/Person
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zu 6. Personalaufwand

Die Belegschaft schwankte zwischen finf und sieben Beschéftigten/Beamten (im Vorjahr
schwankend von sechs bis sieben Personen).

Der Personalaufwand des Wirtschaftsjahres 2021 betragt EUR 364.978 und setzt sich wie folgt

zusammen:

Gehalter/Vergitungen 251.650 EUR
soziale Abgaben 37.762 EUR
Aufwendungen fur Altersversorgung/Unterstiitzung

(einschl. Beihilfen) 57.594 EUR
Urlaubsrickstellung 8.800 EUR
Periodenfremde Personalaufwendungen 9.172 EUR

C. Sonstige Angaben

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind folgende periodenfremde Ertrége/Aufwendungen angefallen:

e periodenfremde Umsatzerldse 81.987,59 EUR
e periodenfremde sonstige betriebliche Ertrage 294,85 EUR
e periodenfremde Personalaufwendungen 9.172,22 EUR
e periodenfremde Zinsertrage 1.724,40 EUR

Das Gemeindewerk Much -Entsorgungsbetrieb- ist keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Sinne
von Haftungsverhaltnisse gem. § 251 und § 285 Nr. 3a HGB eingegangen.

Zum Bilanzstichtag bestanden zwei Zinsswaps bzw. Forwardswaps zur Zinssicherung bzw.
Zinsoptimierung langfristiger Darlehen. Die Nominalwerte der abgeschlossenen Swaps beliefen sich zum
31. Dezember 2021 auf insgesamt EUR 302.924,70. Die Swaps haben zum Stichtag einen negativen
Marktwert in Hohe von EUR 21.946,23. Die Bewertung dieser Swaps zum Bilanzstichtag leitet sich vom
Mid Market-Preis oder vom indikativen Preis ab. In der Bilanz werden diese Geschafte nicht ausgewiesen.
Insbesondere sind hierflr bei einem negativen Marktwert keine Riickstellungen fir drohende Verluste aus
schwebenden Geschéften zu bilden, weil sie als Sicherungsgeschéafte zusammen mit den langfristigen
Bankdarlehen (Grundgeschafte) eine Bewertungseinheit bilden.

Die durchschnittliche Zahl der wahrend des Geschéftsjahres beschaftigten Arbeithehmer gemafl § 285
Nr. 7 HGB betrug:

Beschéftige (Technik) 3,00
Beschéftigte (Verwaltung) 2,00
Beamte 1,00
Summe 6.00
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Mitglieder im Betriebsausschuss waren im Wirtschaftsjahr 2021

Ratsmitglieder Peter Steimel, Vorsitzender, Finanzbeamter
Andreas Weber, stv. Vorsitzender, Berufssoldat a. D.
Thomas Glass, Schornsteinfegermeister
Alexander Hauer, Maschinenbauingenieur (bis 06.09.2021)
Theresa Herschel, Heilerziehungspflegerin
Klaus Koppen, Bauschlosser
Carsten Richter, technischer Angestellter
Walfried Stocker, Rentner

Sachkundige Birger Karl-Heinz Ludwig, Rentner
Sebastian Michels, kfm. Angestellter
Helmut Miller, Elektromeister
Heiner Schnitker, Lehrer (seit 28.10.2021)
Markus Weil3enberg, Fliesenleger
Wolfgang Weyer, Industriekaufmann

Die Sitzungsgelder der Ratsmitglieder sind mit den monatlichen Aufwandsentschadigungen abgegolten.
Diese wurde ebenso wie die Sitzungsgelder der sachkundigen Birger von der Gemeinde geleistet.

Die Betriebsleitung setzte sich in 2021 wie folgt zusammen:

Betriebsleiter: GVR Christof Siebert
Stellvertreterin : Verwaltungsangestellte Dagmar Ottersbach

Die an den Betriebsleiter geleisteten Beziige betrugen EUR 71.605,61 (Vorjahr: EUR 71.900,38). Die an
die Stellvertreterin geleisteten Bezlige betrugen EUR 62.143,17 (Vorjahr: EUR 60.760,13).

Der Abschlussprufer berechnet fir das Wirtschaftsjahr 2021 ein Gesamthonorar in Hohe EUR 12.134,43
(brutto). Dieser Betrag entfallt vollstédndig auf Abschlussprifungsleistungen.

Nach Schluss des Geschaftsjahres sind folgende Vorgédnge von besonderer Bedeutung fir die
wirtschaftliche Lage des Betriebes eingetreten:

Nachdem die Inflationsrate (Verbraucherpreisindex) bereits Ende 2021 deutlich angezogen hatte,
verscharfte sich die Preisentwicklung im Laufe des Jahres 2022 gravierend (z. B. Veranderungsrate im
Oktober 2022 zum Vorjahresmonat +8,8 %). Andere Preisindizes wiesen noch deutlich starkere
Steigerungen aus. So erhohte sich z. B. der Baupreisindex fiur StraRenbau bzw. Ortskanale im
Jahresdurchschnitt 2022 im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2021 um jeweils mehr als 15 %. Die
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte wiesen im September 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat eine
Veranderungsrate von +45,8 % aus.

Nach einer langen Niedrigzinsphase hat die Europaische Zentralbank (EZB) aufgrund er hohen Inflation
den Leitzins in mehreren Schritten erhdht. Nach dem Beschluss des EZB-Rates vom 16.03.2023 betragt
der Leitzins mit Wirkung vom 22.03.2023 nunmehr 3,5 %. Die Zinsaufwendungen fir die Neuaufnahme von
Darlehen bzw. bei Zinsanpassungen nach Ablauf der Zinsbindung erhéhen sich damit deutlich.

Seit dem 24.02.2022 fuhrt Russland einen Krieg gegen die Ukraine. Die konkreten Auswirkungen auf die
Vermogens-, Finanz- und Ertragslage kdnnen noch nicht verlasslich abgeschétzt werden. Es ist jedoch mit
weiteren Kostensteigerungen hinsichtlich Energie und bei der Beschaffung von Rohstoffen zu rechnen.
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Das Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) hat mit Urteil vom 17.05.2022 (Az.: 9 A
1019/20) die seit dem Jahr 1994 geltende, standige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung

und Verzinsung von langlebigen Anlagegiitern (wie z. B. 6ffentlichen Abwasserkanalen) im Rahmen der
Kalkulation von Benutzungsgebtihren (hier: Abwassergebuhren) aufgegeben und geéndert.

Die Betriebsleitung schlagt vor, den Jahresgewinn in Hohe von EUR 522.032,37 abzlglich der bereits an
den Gemeindehaushalt abgefiihrten Eigenkapitalverzinsung in Hohe von EUR 172.761,40 sowie den
Gewinnvortrag in Hohe von EUR 10.015.993,84 auf neue Rechnung vorzutragen.

Much, den 17.03.2023

Der Betriebsleiter

Christof Siebert



Anlagenentwicklung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Anlage |

Posten des Anlagevermdgens Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Kennzahlen
Anfangs- Zugang Abgang Umbuchun-  |Endbestand Anfangs- Zugang Abgang d. h.  |Umbuchun- Endstand Restbuch- Restbuch- Durch- Durch-
bestand gen stand Abschreibun- |angesammel- [gen werte am Ende |werte am Ende S_Ch”'"- S_Ch”'ﬁ'

genim te Abschrei- des vorangegan|{des Wirtschaft:;—"":bhe’h i “CheL "
Wirtschafts-  |bungen auf die genen jahres gurs“:s;‘:t'z \'?v:tt ueh-
jahr in Spalte 3 aus Wirtschafts- 9
gewiesenen jahres
Abgange
+ . +/.. + . +/..
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v. H. v. H.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Immaterielle Vermdgensgegenstande
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
u. &. Rechte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
Verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten 160.710,93 843,82 0,00 0,00 161.554,75 35.291,67 1.496,00 0,00 0,00 36.787,67 125.419,26 124.767,08, 0,9 77,2
Gewerbliche Schutzrechte (Software) 36.525,32 0,00 0,00 0,00 36.525,32 26.611,32 2.771,00 0,00 0,00 29.382,32 9.914,00 7.143,00| 7,6 19,6
Summe 197.236,25 843,82 0,00 0,00 198.080,07 61.902,99 4.267,00 0,00 0,00 66.169,99 135.333,26 131.910,08 2,2 66,6
Il. Sachanlagevermogen
1. Grundstiicke, grundstticksgleiche Rechte
und Bauten einschlieBlich der Bauten auf
fremden Grundstiicken
Grundstiicke 7.234,56 162,92 0,00 0,00 7.397,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 7.234,56 7.397,48| 0,0 100,0|
Summe 7.234,56 162,92 0,00 0,00 7.397,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 7.234,56 7.397,48| 0,0 100,0|
2. Entwasserungsanlagen
Technische Anlagen 4.548.009,89 200.206,00 0,00 0,00 4.748.215,89 2.127.569,89 98.393,00 0,00 0,00 2.225.962,89 2.420.440,00 2.522.253,00 21 53,1
Entsorgungsanlagen (Kanale) 72.825.632,73| 1.327.489,45 4.600,00 138.911,55 74.287.433,73 23.162.452,73 1.148.023,98 1.841,98 0,00 24.308.634,73 49.663.180,00 49.978.799,00 1,5 67,3
Summe 77.373.642,62| 1.527.695,45 4.600,00 138.911,55 79.035.649,62 25.290.022,62 1.246.416,98 1.841,98 0,00 26.534.597,62 52.083.620,00 52.501.052,00 1,6 66,4
3. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschéftsausstattung
Betriebsausstattung 75.839,97 0,00 12.458,98 0,00 63.380,99 37.571,97 5.643,00 11.538,98 0,00 31.675,99 38.268,00 31.705,00 8,9 50,0
GwG 4.469,44 2.417,74 0,00 0,00 6.887,18 4.469,44 2.417,74 0,00 0,00 6.887,18 0,00 0,00 35,1
Summe 80.309,41 2.417,74 12.458,98 0,00 70.268,17 42.041,41 8.060,74 11.538,98 0,00 38.563,17 38.268,00 31.705,00 11,5 45,1
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im
Bau
Kanéle im Bau 213.616,99 292.446,40 0,00 -138.911,55 367.151,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.616,99 367.151,84
Summe 213.616,99 292.446,40 0,00 -138.911,55 367.151,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.616,99 367.151,84
Summe Anlagevermoégen 77.872.039,83| 1.823.566,33 17.058,98 0,00 79.678.547,18 25.393.967,02 1.258.744,72 13.380,96 0,00 26.639.330,78 52.478.072,81 53.039.216,40 1,6 66,6




Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2021

Anlage Il

Verbindlichkeiten 31.12.2021 einl)eirs\"lzJuahr rgiihja;ar:f fl'rjnn?‘rj]railrse
EUR EUR EUR EUR
1. Verbindlichkeiten gegenlber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.042.958,30 1.042.958,30 0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten gegenliber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben 9.346.871,65 1.142.941,40 8.203.930,25 6.079.096,90
4. sonstige Verbindlichkeiten 498.489,50 159.579,50 338.910,00 0,00
Summe 10.888.319,45 2.345.479,20 8.542.840,25 6.079.096,90
Es sind keine Sicherheiten zur Sicherung der Verbindlichkeiten bestellt worden.
Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2020
Verbindlichkeiten 31.12.2020 eintélrsnz.]uahr Ziih\lraa;:f fl'rjnn?‘rjlraaklllrse
EUR EUR EUR EUR
1. Verbindlichkeiten gegenuber Kreditinstituten 8.152.386,88 552.525,87 7.599.861,01 5.539.034,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 421.140,84 421.140,84 0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten gegentiber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben 816.927,94 816.927,94 0,00 0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten 311.833,51 311.833,51 0,00 0,00
Summe 9.702.289,17 2.102.428,16 7.599.861,01 5.539.034,24
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A. Uberblick Uiber den Geschaéftsverlauf

1. Beschreibung der Geschéaftstatigkeit

Die Aufgabe des Entsorgungsbetriebes der Gemeinde Much besteht in der Abwasserbeseitigung
auf dem Gebiet der Gemeinde Much. Rund 96 % der Einwohner sind an die 6ffentliche Abwasser-
anlage angeschlossen. Das Schmutzwasser der Gibrigen Einwohner wird Giber Grundstiicksklaran-
lagen und abflusslose Gruben entsorgt.

2. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen

Der Entsorgungsbetrieb ist als eigenbetriebséhnliche Einrichtung nach § 107 Abs. 2 GO NRW or-
ganisiert. Der Betrieb unterliegt den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen (EigvO NRW).

Der Umfang der Abwasserbeseitigungspflicht ergibt sich aus § 46 Landeswassergesetz NRW. Fir
die Anschlussnehmer besteht Anschlusszwang an die 6ffentliche Abwasseranlage. Die Abwasser-
behandlung erfolgt in verbandseigenen Anlagen des Aggerverbandes.

Der Entsorgungsbetrieb nimmt am allgemeinen wirtschaftlichen Geschaftsverkehr teil. Bei fehlen-
den Eigenmitteln bedient sich der Betrieb auch am normalen Kapitalmarkt zu den herrschenden
Konditionen mit Darlehen. Insoweit ist er von konjunkturell bedingten Zinsentwicklungen abhéngig.

Der Entsorgungsbetrieb erhebt Gebihren und Beitrdge nach dem Kommunalabgabengesetz des
Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Gebuhren fur die Benutzung der 6ffentlichen Abwasseranlage liegen im Vergleich zu anderen
Kommunen in NRW im Jahr 2021 im oberen Preissegment. Auch wenn die Schmutzwassermenge
aufgrund der trockenen und heiRen Witterung sowie den durch die Corona-Pandemie veranderten
Gewohnheiten (z. B. weniger Urlaubsabwesenheiten, Home-Office, Home-Schooling) deutlich
Uber dem Niveau der Vorjahre liegt, ist davon auszugehen, dass die Verbraucher auch zukinftig
grundsatzlich sparsam mit Wasser umgehen.

3. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

Fir das Jahr 2021 wird ein Gewinn in Hohe von TEUR 522 ausgewiesen. Nach Abfuhrung der
Eigenkapitalverzinsung an die Gemeinde (TEUR 173) verbleibt ein Nettogewinn in Hohe von
TEUR 349.

Im Wirtschaftsplan 2021 wurde ein Gewinn (vor Eigenkapitalverzinsung) in Héhe von TEUR 216
ausgewiesen. Das Rechnungsergebnis stellt eine Verbesserung in einem Umfang von TEUR 306
dar. Diese Verbesserung ergibt sich aus um TEUR 33 hdheren Ertrdgen und um TEUR 273 nied-
rigeren Aufwendungen.

Bei den Umsatzerlésen ergaben sich um TEUR 37 niedrigere Ertrage, was insbesondere auf fol-
gende Aspekte zuriickzufiihren ist:

Die Erlése aus den Schmutzwassergebuhren fallen um TEUR 72 hoher aus als veranschlagt. Ge-
geniber der Kalkulation (580.000 m3) ergab die Abrechnung mit rd. 592.700 m3 eine um rd.
12.700 m3 héhere Abwassermenge. Es wird davon ausgegangen, dass die durch die Corona-Epi-
demie veranlassten Veranderungen der Lebensgewohnheiten (z. B. weniger Urlaubsreisen, mehr
Homeoffice und Homeschooling) zu einem héheren hauslichen Wasserverbrauch und damit zu
einer hoheren Abwassermenge gefiihrt haben.
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Die Gebiihrenabrechnung 2021 schlieRt fir die Schmutzwassergebiihren mit einer Uberdeckung
in Hohe von TEUR 181 ab. Ursache hierfur sind zum einen die héhere Abwassermenge, zum an-
deren fielen die Unterhaltungsaufwendungen wesentlich geringer aus als kalkuliert. Die Gebihren-
Uberdeckung ist im Jahresabschluss als Verbindlichkeit auszuweisen, welche gegen Umsatzerlose
zu buchen ist. Im Ergebnis verringern sich die Umsatzerlése dadurch um TEUR 181.

Die Niederschlagswassergebiihren bleiben TEUR 11 hinter dem Ansatz zuriick. Dies ist darauf
zurlckzufiihren, dass in den Ortslagen des Fremdwassersanierungsgebietes Wahnbachtal die
Grundstuicke noch nicht an die sanierten Niederschlagswasseranlagen angeschlossen wurden und
somit noch keine Gebuhrenpflicht entstanden ist.

Die Ertrage aus der Auflosung von Baukostenzuschussen fielen um TEUR 6 hoher aus, da die
kostenlose Ubereignung der Entwasserungsanlagen im Baugebiet Gippenstein-West entgegen der
Prognose bereits im Wirtschaftsjahr 2021 erfolgte.

Die Personalkostenerstattungen sind um TEUR 10 niedriger als veranschlagt. Dabei handelt es
sich um die anteiligen Personalkosten fur die Erhebung von StralRenbaubeitrdgen. Der Betrag
wurde der Gemeinde nachtraglich in Rechnung gestellt und im Wirtschaftsjahr 2022 als perioden-
fremder Ertrag verbucht.

Periodenfremde Abwassergebuhren, die im Wirtschaftsplan nicht veranschlagt waren, fielen in
Hohe von TEUR 82 an. Erstattungen bei den Schmutzwassergebihren in einem Umfang von
TEUR 15 stehen Gebihrenerlose bei den Niederschlagswassergebiihren in Héhe von TEUR 97
gegenuber. Dabei handelt es sich zum einen um neu angeschlossene Grundstiicke, zum anderen
um bereits angeschlossene Grundstiicke, bei denen sich die bebaute/befestigt Flache erhéht hat.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Ertrdge ist eine Verbesserung gegeniber dem Wirtschafts-
plan in H6he von TEUR 67 zu verzeichnen.

Diese resultiert zum einen aus der Auflésung von Riickstellungen fiir die Niederschlagswasserab-
gabe im Mischsystem (TEUR 41); der Aggerverband hat die Abrechnungen fir die Jahre 2018 bis
2020 mit jeweils TEUR 0 vorgenommen. Zum anderen wurden Einzelwertberichtigungen von For-
derungen in einem Umfang von TEUR 26 aufgeldst; bisher wertberichtigte Forderungen wurden
insbesondere aufgrund von unbefristeten Niederschlagungen endgultig abgesetzt. Dem Aufwand
aus Abschreibungen von Forderungen stehen die Ertrage aus der Auflésung der bisherigen Wert-
berichtigungen gegenuber.

Im Bereich des Materialaufwandes sind folgende Entwicklungen aufgetreten:

Die Stromkosten fur Pumpwerke und Sonderbauwerke fielen aufgrund eines héheren Verbrauchs
um TEUR 5 héher aus.

Die Umlage an den Aggerverband verursachte einen um TEUR 9 geringeren Aufwand, weil die
rechnerische Fremdwassermenge niedriger ausfiel als angenommen.

Im Bereich der Sanierung und Unterhaltung des Kanalnetzes ist der Aufwand TEUR 348 geringer
als geplant. Die MaRhahmen Sanierung Kanal Schmerbach in offener Bauweise/Schachtsanierung
und Kanalsanierung Neuenhaus wurden 2021 noch nicht begonnen. Bei den abgeschlossenen
MaRnahmen Kanalsanierung Hohe Fuhr und Hevinghausen war die Belastung des Wirtschaftsjah-
res niedriger als geplant, da der Aufwand in gréRerem Umfang dem Vorjahr zuzurechnen war. Bei
den MaRnahmen Sanierung Kanal Hauptstra3e/Zeithstrale/L 312/Kantstral3e sowie Kanalsanie-
rung Schmerbach (geschlossene Bauweise) ergeben sich Veranderungen im Rahmen der Auftei-
lung der Sanierungsaufwendungen zwischen investiven und konsumtiven Anteilen.
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Bei der Unterhaltung der Pumpwerke/Sonderbauwerke ergab sich ein um TEUR 49 hoherer Auf-
wand als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Neben einem nicht vorgesehenen Austausch von Pum-
pen beim Pumpwerk Hiindekausen wurden bei allen Anlagen Explosionsschutz-Priifungen und
Uberpriufungen der elektrischen Installationen durchgefiihrt.

Die Kanalreinigung verursachte aufgrund von Netzerweiterungen sowie von zusatzlichen Reini-
gungen im Rahmen von TV-Untersuchungen einen um TEUR 6 héheren Aufwand.

Bei der Untersuchung von Abwasseranlagen bleiben die Aufwendungen TEUR 19 hinter dem An-
satz des Wirtschaftsplanes zurtick, weil die Untersuchung von Schéchten durch eigenes Personal
(im Rahmen einer geringflgigen Beschéftigung) erfolgte und der Umfang der TV-Untersuchungen
geringe ausfiel als geschéatzt.

Die Entgelte fiir die Benutzung Abwasseranlagen Dritter fielen um TEUR 6 hdher aus. Zum einen
fielen beim Pumpwerk Schénthal (Gemeinde Nimbrecht) héhere Unterhaltungsaufwendungen an,
zum anderen war erstmalig ein Entgelt an den Rhein-Sieg-Kreis zu leisten fur die Einleitung von
Niederschlagswasser von der Dr.-Wirtz-Straf3e in den Niederschlagswasserkanal der K 46.

Bei den sonstigen Aufwendungen wurden die im Wirtschaftsplan veranschlagten Mittel fir hydrau-
lische Berechnungen Niederschlagswasser und Bestandsvermessung/Pflege Datenbestand GIS
nicht bzw. nicht in dem geplanten Umfang in Anspruch genommen (-TEUR 26).

Die Personalaufwendungen fallen um TEUR 16 geringer aus. Einsparungen ergaben sich dadurch,
dass eine Stelle drei Monate nicht besetzt war und eine weitere Stelle erst ein halbes Jahr spater
als geplant besetzt werden konnte. Diesen Einsparungen stehen eine Erh6hung der Umlage Ver-
sorgungskasse, periodenfremder Aufwand (Nachberechnungen Umlage Versorgungskasse Vor-
jahre) sowie Zuflihrungen zur Urlaubsrickstellung gegeniber.

Die Abschreibungen fielen um ca. TEUR 27 héher aus. Dies ist u. a. Folge der héheren Herstel-
lungskosten bei den Niederschlagswasseranlagen im Fremdwassersanierungsgebiet Wahnbach-
tal. Die Abwasseranlagen im ErschlieBungsgebiet Gippenstein-West wurden abweichend von der
Prognose bereits im 4. Quartal aktiviert. Desweiteren fallen Abschreibungen nach investiven Ka-
nalsanierungen Klosterberg und Hevinghausen an.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhdhten sich um TEUR 51. Insbesondere fielen Kos-
ten fir den Einsatz von Saugwagen bei Uberlastung von Pumpwerken an (TEUR 27). Darliber
hinaus sind Aufwendungen fiir Forderungsverluste (TEUR 22), im Wesentlichen aufgrund unbe-
fristeter Niederschlagungen, entstanden.




Anlage 4

B. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes*)

1. Darstellung der Vermégenslage

In der folgenden Ubersicht sind die Bilanzposten zum 31.12.2021 den Vorjahreswerten gegeniiber-
gestellt. Die wesentlichen Veranderungen der einzelnen Bilanzposten sind nachfolgend erlautert.

31.12.2021 31.12.2020 Ver-
anderung
TEUR % TEUR % TEUR

Immaterielle

Vermégensgegenstande 132 0,2 135 0,3 -3
Sachanlagen 52.907 94,9 52.343 97 564
Langfristig gebundenes Vermdégen 53.039 951 52478 97,3 561

Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen 859 15 954 1,8 -95
Forderungen gegen die Gemeinde/ andere

Eigenbetriebe der Gemeinde 1.861 3,3 449 0,8 1.412
Sonstige Vermobgensgegenstande 1 0,0 9 0,0 -8
Liquide Mittel 14 0,0 66 0,1 -52
Rechnungsabgrenzungsposten 5 0,0 5 0 0
Kurzfristig gebundenes Vermdgen 2.740 49 1.483 2,7 1.257
Gesamtvermogen 55.779 100,0 53.961 100,0 1.818

Das Gesamtvermégen hat sich gegenuber dem Vorjahr um TEUR 1.818 erhoht. Das Anlagever-
maogen erhdhte sich um TEUR 561, das Umlaufvermégen um TEUR 1.257.

Die Erhoéhung des Anlagevermdgens ist darauf zurtckzufihren, dass die Anlagenzugange
(TEUR 1.823) die Abschreibungen (TEUR 1.259) und die Verluste aus dem Abgang von Vermo-
gensgegenstanden (TEUR 3) Ubersteigen.

Das Anlagevermdégen des Betriebs betragt rd. 95 % des Gesamtvermogens. Die hohe Anlagenin-
tensitat des Betriebes ist fur ein Unternehmen der Abwasserbeseitigung ublich.

*) Aus rechentechnischen Grunden kdnnen in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Hohe von +/- eine Einheit (TEUR, %)
auftreten.



Anlage 4

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 95 niedriger als zum Vorjahres-
stichtag. Die Forderungen gegen die Rhenag aus der Abwassergebiihrenerhebung fallen um
TEUR 118 niedriger aus als im Vorjahr. Hohere Forderungen resultieren aus der Erstveranlagung
von Grundstticken zu Niederschlagswassergebtihren, die in den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023
auch rickwirkend fir Vorjahre festgesetzt wurden. Es wurden Kanalanschlussbeitrage in einem
Umfang von TEUR 344 unbefristet niedergeschlagen; da diese Forderungen jedoch bereits zum
Vorjahresstichtag zu 100 % einzelwertberichtigt waren, stehen diesen Forderungsabgéngen ent-
sprechende Auflésungen bei den Einzelwertberichtigungen gegenuber.

Die Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe erhéhten sich um TEUR 1.412. Dies
ist im Wesentlichen darauf zurtickzufiihren, dass der Abwasserbetrieb der Gemeinde zum Bilanz-
stichtag liquide Mittel in Hohe von TEUR 1.450 ausgeliehen hat (Vorjahr: Ausleihung von der Ge-
meinde an Abwasserbetrieb).

Die Veranderungen bei den liquiden Mitteln (- TEUR 52) spiegeln die Entwicklung des Bankkontos
wider.



Eigenkapital
Sonderposten fir Zuschusse

Verbindlichkeiten gegentber

Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegeniiber der Gemeinde/
anderen Eigenbetrieben

Langfristiges Fremdkapital

Verbindlichkeiten gegeniber

Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegeniiber der Gemeinde/
anderen Eigenbetrieben

sonstige Verbindlichkeiten

Mittelfristiges Fremdkapital

Ruckstellungen

Verbindlichkeiten gegenuber

Kreditinstituten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen

Verbindlichkeiten gegeniiber der Gemeinde/
anderen Eigenbetrieben

sonstige Verbindlichkeiten

Passive Rechnungsabgrenzung

Kurzfristiges Fremdkapital

Gesamtkapital

Anlage 4

31.12.2021 31.12.2020 Ver-
anderung

TEUR % TEUR % TEUR

20.596 36,9 20.247 37,5 349
23.260 41,7 22.566 41,8 694
0 0,0 5539 10,3 -5.539
6.079 10,9 0 0,0 6.079
6.079 109 5539 10,3 540
0 0,0 2061 3,8 -2.061
2.125 3,8 0 0,0 2.125
338 0,6 0 0,0 338
2.463 4,4  2.061 3,8 402
1.033 19 1.443 2,7 -410
0 0,0 553 1,0 -553
1.043 19 421 0,8 622
1.143 2,0 817 15 326
160 0,3 312 0,6 -152

2 0,0 2 0,0 0
3.381 6,1 3.548 6,6 -167
55.779 100,0 53.961 100,0 1.818

Das Eigenkapital des Betriebs erhdhte sich aufgrund des Gewinns um TEUR 349. Vom Bruttoge-
winn in Héhe von TEUR 522 wurde die Eigenkapitalverzinsung von TEUR 173 an die Gemeinde
abgefuhrt. Die Eigenkapitalquote stellt sich mit rd. 36,9 % ginstig dar.

Die Sonderposten erhéhten sich um TEUR 694. Den Zugangen im Gesamtbetrag von TEUR 1.400
(Kanalanschlussbeitrage: TEUR 127, kostenlos Uibereignete Abwasseranlagen TEUR 1.273) ste-
hen ertragswirksame Auflosungen in Héhe von TEUR 706 gegenuber.
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Das vom Abwasserbetrieb in Anspruch genommenen Fremdkapital fiir die Finanzierung von Inves-
titionen wurde bisher als Verbindlichkeiten gegeniber Kreditinstituten in der Bilanz ausgewiesen.
Aufgrund von Anforderungen in der Finanzstatistik werden seit dem Wirtschaftsjahr 2021 die zur
Finanzierung der Investitionen des Abwasserbetriebes erforderlichen Kredite der Gemeinde zuge-
ordnet und dem Abwasserbetrieb als Ausleihung zur Verfligung gestellt. Daher werden in der Bi-
lanz zum 31.12.2021 keine Verbindlichkeiten gegeniber Kreditinstituten ausgewiesen (Vorjahr:
TEUR 8.153)

Die Verbindlichkeiten gegentiber verbundenen Unternehmen fallen insgesamt um TEUR 8.530 ho-
her aus (Zusammenfassung der nach Falligkeit ausgewiesenen Posten). Dies ist im Wesentlichen
auf die Umgliederung des Fremdkapitals zur Finanzierung von Investitionen zuriickzufiihren. Die
Ausleihungen von der Gemeinde zur Finanzierung von Investitionen des Abwasserbetriebes be-
tragen zum 31.12.2021 TEUR 8.788 (Vorjahr: TEUR 0). Diese Verbindlichkeiten ergeben sich aus
einem Darlehensbestand per 31.12.2020 in Hohe von TEUR 8.134, abzliglich planmaRiger Tilgung
in Héhe von TEUR 553, zuziiglich Neuaufnahme eines Darlehens/einer Ausleihung in Hohe von
TEUR 1.207.

Dartber hinaus bestanden zum Bilanzstichtag um TEUR 95 hdhere Verbindlichkeiten aus Kapital-
dienstleistungen sowie TEUR 25 aus Verwaltungskostenerstattung. Hinzu kommt die Zinsabgren-
zung mit TEUR 14 sowie ein Erstattungsanspruch der Gemeinde auf Abwassergebihren im Rah-
men einer Rechnungskorrektur.

Diesen Posten steht gegeniiber, dass der Abwasserbetrieb zum Bilanzstichtag keine liquiden Mittel
von der Gemeinde ausgeliehen hat (Vorjahr: TEUR 400).

Die Rickstellungen verringerten sich um TEUR 410. Rickstellungen fur Ingenieur- und Baukosten
verringerten sich um TEUR 774, nachdem die entsprechenden Schlussrechnungen verbucht wur-
den. Die Sanierungsrickstellung erhéhte sich um TEUR 389 (Verbrauch: -TEUR 60, Zuflihrung
Kanalsanierung HauptstralRe, ZeithstralRe, L 312 sowie Schmerbach: +TEUR 450, Anpassung Ab-
zinsung: -TEUR 1). Ruckstellungen fir Abschluss- und Prifungskosten sowie fur Abwasserabgabe
reduzierten sich um insgesamt TEUR 34, wahrend sich die Ruckstellung fur nicht genommenen
Urlaub um TEUR 9 erhohte.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fallen um TEUR 622 héher aus. Zum Bi-
lanzstichtag standen gegeniber dem Vorjahr mehr Posten aus Investitionsmaflinahmen offen, die
im Folgejahr beglichen wurden.

Die Erhéhung der sonstigen Verbindlichkeiten (TEUR 186) resultiert im Wesentlichen aus der Hin-
terlegung einer Sicherheitsleistung (TEUR 8) und dem Ausweis der Kostenliberdeckung Schmutz-
wassergebihren 2021 (TEUR 181).

Die Liquiditat des Eigenbetriebs war jederzeit gewéahrleistet.
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Darstellung der Ertragslage und des Geschéftsergebnisses

2021 2020 Ver-
anderung
TEUR % TEUR % TEUR
Umsatzerldse 4.662 100,0 4.778 100,0 -116
Aktivierte Eigenleistungen 0 0,0 0 0,0 0
Gesamtleistung 4662 100,0 4.778 100,0 -116
Sonstige betriebliche Ertrage 246 53 144 3,0 102
Materialaufwand -2.448 -52,5 -2.078 -43,5 -370
Personalaufwand -365 -7,8  -339 -7,1 -26
Abschreibungen -1.259 -27,0 -1.210 -25,3 -49
Sonstige betriebliche Aufwendungen -184 -3,9 -162 -3,4 -22
Betriebsergebnis 652 14,0 1.133 23,7 -481
Zinsertrage 3 0,1 4 0,1 -1
Zinsaufwendungen -133 -2,9  -147 -3,1 14
Finanzergebnis -130 -2,8  -143 -3,0 13
Ergebnis nach Steuern 522 11,2 990 20,7 -468
Sonstige Steuern 0 0,0 0 0,0 0
Jahresiiberschuss 522 11,2 990 20,7 -468

Die Gesamtleistung hat sich im Berichtsjahr um TEUR 116 verringert.

Die Schmutzwassergebuhren fallen um TEUR 69 niedriger aus. Zum 01.04.2021 erfolgte eine Ge-
bUhrenerhéhung um 0,03 €/m?3 (nach Saldierung mit Landeszuschuss). Dem steht jedoch ein Riick-
gang der gebihrenpflichtigen Abwassermenge um 16.900 m?3 gegeniber.

In die Ertragsrechnung 2021 ist eine ertragsmindernde Kosteniiberdeckung bei den Schmutzwas-
sergebuhren in Hohe von TEUR 181 eingeflossen. Im Vorjahr betrug der Saldo aus Kostenuber-
deckung 2020 und Ausgleich der Kosteniiberdeckung 2018 TEUR 17. Die Mehrbelastung des Er-
gebnisses 2021 betragt somit TEUR 164.

Die Niederschlagswassergebiihren erhéhten sich gegenuber dem Vorjahr bei unveranderten Ge-
biuhrensatzen um TEUR 38. Dies ist auf eine Zunahme der gebiihrenpflichtigen Flachen um 43.900
mz zurlickzufiihren, die sich in erster Linie aus der Veranlagung von erstmals bebauten Grundsti-
cken (insbesondere in den Gewerbegebieten Bitzen und Bdvingen-West) ergibt.

Die Kleineinleiterabgabe fiir die Klarschlammabfuhr aus Grundsticksklaranlagen verringerte sich
um TEUR 6. Die gebiihrenpflichten Abwassermengen reduzierten sich um 1.960 m3. Wahrend der
Gebuhrensatz fur die Klarschlammabfuhr aus vollbiologischen Anlagen unverandert blieb, wurde
der Gebuhrensatz bei den herkdmmlichen Anlagen zum 01.04.2021 um 0,28 €/m3 gesenkt.

Die Personalkostenerstattungen verringerten sich um TEUR 9. Die anteiligen Personalkosten fir
die Erhebung von StralRenbaubeitrégen wurden der Gemeinde erst nachtraglich in Rechnung ge-
stellt und wurden im WJ 2022 als periodenfremder Ertrag verbucht.
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Periodenfremde Ertréage veranderten sich gegeniiber dem Vorjahr um + TEUR 88. Das ist auf die
Neuveranlagung von Grundstiicken zu Niederschlagswassergebiihren zurlickzufiihren. Haufig ist
die Gebuhrenpflicht bereits in Vorjahren entstanden, so dass im Rahmen der Neuveranlagung zu-
riickliegende Jahre nachveranlagt werden.

Die sonstigen betriebliche Ertrédge erhdhten sich um TEUR 102. Dies ist auf Mehrertrage bei der
Abwassergebuhrenhilfe (+ TEUR 49), den Auflésungen/Herabsetzungen von Wertberichtigungen
(+ TEUR 20) sowie Ruckstellungen (+ TEUR 41) zurickzufuhren. Den Mehrertrdgen stehen um
TEUR 8 geringere Schadenersatzforderungen gegenuber.

Der Materialaufwand erhéhte sich um TEUR 370.

Die Stromkosten erhdhten sich aufgrund héherer Verbrauche bei den Pumpwerken (+ TEUR 6).

Im Rahmen der Kanalnetzunterhaltung und Sanierung erhohte sich der Aufwand um TEUR 383,
was auf die Zufihrung zur Sanierungsruckstellung fir die Manahmen Kanalsanierung Schmer-
bach und HauptstraBe/Zeithstra3e/L 312/KantstraRe zurtckzufuhren ist. Bei der Unterhaltung der
Pumpwerke und Sonderbauwerke erhdhte sich der Aufwand um TEUR 24 aufgrund von Explosi-
onsschutz-Priifungen und Uberpriifungen der elektrischen Installationen.

Bei den sonstigen Aufwendungen fir bezogene Leistungen ergibt sich eine Reduzierung in Hohe
von TEUR 18. Im Wirtschaftsjahr 2021 fielen im Gegensatz zum Vorjahr keine Aufwendungen flr
die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes an.

Im Wirtschaftsjahr 2020 fielen Aufwendungen in Héhe von TEUR 22 fiir eine Aushilfe im Rahmen
eines Arbeitnehmerlberlassungsvertrags an. Im Geschéftsjahr 2021 fielen -im Gegensatz zum

Vorjahr (TEUR 22)- keine Aufwendungen flur Aushilfen im Rahmen von Arbeitnehmeruberlas-
sungsvertragen an.

Die Personalkosten erhdhten sich um TEUR 27. Das hat folgende Griinde:

Der vom Abwasserbetrieb zu tragende Anteil an den Beitrédgen zur Versorgungskasse erhdhte sich
um TEUR 15.

Aufgrund von Nachberechnungen von Beitragen zur Versorgungskasse fir Vorjahre fielen perio-
denfremde Personalaufwendungen in Héhe von TEUR 9 an.

Die Urlaubsruckstellungen fallen um TEUR 7 hdher aus als im Vorjahr.

Bei den Beziligen/Gehéltern ergibt sich eine Reduzierung um TEUR 4. Eine Stelle war im Jahr 2021
drei Monate nicht besetzt.

Dem daraus resultierenden geringeren Aufwand stehen Stundenaufstockungen bei einer Teilzeit-

beschéftigten, eine Stufenerhéhung und tarifliche Erhdhungen (Beschaftigte ab 01.04.2021: + 1,4
%, Beamte ab 01.01.2021: 1,4 %) gegenuber.
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Die Abschreibungen sind um TEUR 49 gestiegen. Dies resultiert aus der Aktivierung von Anlagen,
die im Laufe des Berichtsjahres fertig gestellt wurden. Dartber hinaus fielen fur die im Laufe des
Jahres 2020 aktivierten Anlagen erstmals Abschreibungen fur ein ganzes Wirtschaftsjahr an.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhdhten sich um TEUR 23. Im Wesentlichen handelt
es sich hierbei um Aufwendungen fiir den Einsatz von Saugwagen bei Uberlastung von Pumpwer-
ken (+ TEUR 18), hohere Kosten fur Personaleinstellungen (+ TEUR 6) sowie Abschreibungen von
Forderungen (+ TEUR 20). Reduzierungen ergaben sich bei den periodenfremden Aufwendungen
(- TEUR 6) und den Ruckstellungen fur interne Kosten der Jahresabschlisse (- TEUR 11).

Der Zinsaufwand reduzierte sich um TEUR 14. Zinsanpassungen erfolgten zu giinstigeren Zins-
satzen. Im Wirtschaftsjahr 2021 fiel kein Aufwand fur die Korrektur der Abzinsung der langfristigen
Sanierungsrtickstellungen an.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Fur unsere interne Betriebssteuerung ziehen wir vor allem die Kennzahlen (finanzielle Leistungs-
indikatoren) Umsatzrendite und den Cashflow aus der laufenden Geschéftstatigkeit heran. Die Um-
satzrendite berechnen wir als Quotient aus Jahresergebnis und Umsatzerlésen, den Cashflow aus
der Summe des Jahresergebnisses, der Abschreibungen und Veranderungen von Aktiva und Pas-
siva, die nicht den Finanzierungstatigkeiten zuzuordnen sind, verringert um zahlungsunwirksame
Ertrage.

Die Umsatzrentabilitat sinkt von 20,7 % um 9,5 Prozentpunkte auf 11,2 %.

Das Jahresergebnis fallt in 2021 mit TEUR 522 um TEUR 468 niedriger aus als in 2020
(TEUR 990).

Der Cashflow aus der laufenden Geschéftstatigkeit verringerte sich von TEUR 2.219 auf TEUR 20.

Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Die nicht-finanziellen Leistungsindikatoren beziehen sich auf Arbeithehmerbelange und die Einhal-
tung von Umweltbelangen.
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3. Darstellung der Finanzlage

Anlage 4

In der folgenden Ubersicht sind die Zahlungsstrome getrennt nach laufender Geschéftstatigkeit,
Investitionstatigkeit und Finanzierungstatigkeit aufbereitet und den entsprechenden Vorjahreswer-
ten gegeniibergestellt.

2021 2020
TEUR TEUR
Jahresergebnis 522 990
+ Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstande
des Anlagevermdogens 1.259 1.210
-+ Ab-/Zunahme der Rickstellungen -411 688
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Ertréage -706 -703
-+ Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenstanden
des Anlagevermdgens 4 0
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Aktiva -1.309 -51
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Passiva 531 -58
+/- Zinsaufwendungen/Zinsertrage 130 143
= Mittelzufluss aus laufender Geschaftstatigkeit 20 2.219
+ Einzahlungen aus Abgangen von Gegenstanden
des Anlagevermdgens 0 0
- Auszahlungen fur Investitionen in das
Anlagevermdégen -1.823 -2.981
+ Erhaltene Zinsen 3 4
= Mittelabfluss aus der Investitionstatigkeit -1.820 -2.977
- Auszahlungen an den Haushalt der Gemeinde -173 -173
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschiussen 1.400 118
+ Einzahlungen von (Finanz-) Krediten 1.207 1.500
- Auszahlungen fiir die Tilgung von (Finanz-) Krediten -553 -508
- Gezahlte Zinsen -133 -147
= Mittelzufluss aus Finanzierungstatigkeit 1.748 790
Zahlungswirksame Veréanderung des -52 32
Finanzmittelbestandes
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 66 34
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode 14 66

Der Finanzmittelbestand entspricht dem Stand des laufenden Kontos bei der Hausbank. Die Liqui-
ditat des Abwasserbetriebs war jederzeit gewahrleistet. Neben laufenden Geblihreneinnahmen
stehen Einnahmen aus der Erhebung von Kanalanschlussbeitragen zur Deckung der Ausgaben
zur Verfuigung. Investitionen werden im Rahmen der Krediterméachtigung des Wirtschaftsplanes
teilweise Uber Kreditaufnahmen finanziert.
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C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

Die Aufgaben des Entsorgungsbetriebes sind gesetzlich festgelegt und betreffen ein feststehendes
Gebiet. Durch Bautatigkeit wird mit einem leichten Zugang der Zahl der angeschlossenen Grund-
sticke gerechnet. Aufgrund der Einsparbemihungen der Birger ist jedoch davon auszugehen,
dass sich die Gesamtabwassermenge nicht wesentlich verandern wird. Bei den gebuhrenpflichti-
gen Flachen, die der Erhebung der Niederschlagswassergebihren zugrunde liegen, wird aufgrund
des Neuanschlusses von Grundstiicken mit einem Zugang gerechnet.

2. Ergebnisprognose fur das nachste Wirtschaftsjahr

Im Erfolgsplan fiir das Jahr 2022 ist ein Gewinn in H6he von TEUR 490 ausgewiesen. Das stellt
im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 eine Steigerung um TEUR 274 dar.

Die Aufwendungen wurden um TEUR 100 niedriger veranschlagt. Der Materialaufwand verringert
sich aufgrund niedrigerer Sanierungs-/Unterhaltungsaufwendungen um TEUR 177. Der Zinsauf-
wand ist um TEUR 10 geringer veranschlagt. Dem stehen Erhéhungen bei den Personalaufwen-
dungen (+ TEUR 28), den Abschreibungen (+ TEUR 51) und dem sonstigen betrieblichen Aufwand
(+ TEUR 8) gegentber.

Die Ertrage wurden um TEUR 174 héher veranschlagt. Die Kanalbenutzungsgebihren Schmutz-
wasser wurden aufgrund eines um 10.000 m3 hoheren Ansatzes bei der Abwassermenge um
TEUR 61 hoher angesetzt. Die Senkung der Gebihrensatze um 0,10 €/m3 zum 01.04.2022 schlagt
bei der Veranschlagung der Netto-Ertrége nicht durch, da sich die Zahllast der Gebuhrenpflichtigen
bei gleichzeitiger Reduzierung der ErmaRigung durch den Landeszuschuss nicht verandert.

Der Ausgleich der Kosteniiberdeckung 2019 bei den Schmutzwassergebiihren (TEUR 143) stellt
einen Ertrag dar (Vorjahr: TEUR 0).

Die Niederschlagswassergebihren wurden um TEUR 43 hoher veranschlagt. Zum einen wird mit
Flachenzugangen von ca. 25.000 m2 gerechnet, zum anderen erhéht sich die Zahllast der Gebuh-
renpflichtigen bei gleichbleibendem Gebihrensatz um 0,04 €/m?, da bei den Niederschlagswas-
sergebuhren ab 2022 fir die Gemeinde Much keine Entlastung mehr durch einen Landeszuschuss
erfolgt.

Nach derzeitiger Einschatzung wird davon ausgegangen, dass das Ergebnis des Wirtschaftsjahres
2022 den Planungen im Wesentlichen entspricht.

Im Wirtschaftsplan 2022 sind Investitionen in einem Umfang von TEUR 3.050 veranschlagt. Davon
verlagern sich ca. TEUR 2.200 in das Folgejahr. Mehrere MaRnahmen (Sanierung Abwasseranla-
gen TalstraBe, Schmerbach, Auf dem Beiemich/ZanderstralRe) verschieben sich ins Folgejahr.

Der Wirtschaftsplan fur das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 23.02.2023 verabschiedet. Der

Erfolgsplan sieht einen Gewinn in Héhe von TEUR 581 vor. Im Vermégensplan sind Investitionen
in Hohe von TEUR 5.150 veranschlagt.
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D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Ein kaum beeinflussbarer Faktor in Bezug auf die Ertragsentwicklung des Entsorgungsbetriebs
liegtim Verbraucherverhalten. Dariiber hinaus haben auch die klimatischen Witterungsverhaltnisse
Auswirkungen auf den Wasserverkauf und damit die Abwassermenge, mithin die Umsatzerlse.
Andererseits kann der Betrieb, abgeleitet aus der Erfahrung aus der Vergangenheit, mit einem
bestimmten Umsatzvolumen rechnen. Durch die Einfuhrung des Flachenmafistabes fir die Nie-
derschlagswasserbeseitigung verringert sich die Abhangigkeit des Betriebsergebnisses von der
Abwassermenge.

Nachdem die Inflationsrate (Verbraucherpreisindex) bereits Ende 2021 deutlich angezogen hatte,
verscharfte sich die Preisentwicklung im Laufe des Jahres 2022 gravierend (z. B. Veranderungs-
rate im Oktober 2022 zum Vorjahresmonat +8,8 %). Andere Preisindizes wiesen noch deutlich
starkere Steigerungen aus. So erhdhte sich z. B. der Baupreisindex fir Straf3enbau bzw. Ortska-
nale im Jahresdurchschnitt 2022 im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2021 um jeweils mehr als
15 %. Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte wiesen im September 2022 im Vergleich zum
Vorjahresmonat eine Veranderungsrate von +45,8 % aus.

Nach einer langen Niedrigzinsphase hat die Europaische Zentralbank (EZB) aufgrund er hohen
Inflation den Leitzins in mehreren Schritten erhdht. Nach dem Beschluss des EZB-Rates vom
16.03.2023 betragt der Leitzins mit Wirkung vom 22.03.2023 nunmehr 3,5 %. Die Zinsaufwendun-
gen fur die Neuaufnahme von Darlehen bzw. bei Zinsanpassungen nach Ablauf der Zinsbindung
erhohen sich damit gravierend. In der mittelfristigen Ergebnisplanung des Wirtschaftsjahres 2023
wird flr das Jahr 2026 mit Zinsaufwendungen fur Investitionsdarlehen in Hohe von rd. TEUR 220
gerechnet. Das entspricht gegentiber dem Ergebnis 2021 (TEUR 133) einer Steigerung um
TEUR 87 (rd. 65 %).

Seit dem 24.02.2022 fiihrt Russland einen Krieg gegen die Ukraine. Die konkreten Auswirkungen
auf die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage kénnen noch nicht verlasslich abgeschatzt werden.
Es ist jedoch mit weiteren Kostensteigerungen hinsichtlich Energie und bei der Beschaffung von
Rohstoffen zu rechnen.

Das Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) hat mit Urteil vom 17.05.2022
(Az.: 9 A 1019/20) die seit dem Jahr 1994 geltende, standige Rechtsprechung zur kalkulatorischen
Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegutern (wie z. B. 6ffentlichen Abwasserka-
nadlen) im Rahmen der Kalkulation von Benutzungsgebuhren (hier. Abwassergebihren) aufgege-
ben und geandert. Der Landesgesetzgeber hat mit einer Anderung des Kommunalabgabengeset-
zes NRW (Gesetz vom 09.12.2022) auf dieses Urteil reagiert. Die Gemeinde Much hat die Auswir-
kungen der geanderten Rechtsprechung sowie der Anderung des Kommunalabgabengesetzes ge-
pruft und bei der Kalkulation der Kanalbenutzungsgebihren fur den Erhebungszeitraum 2023/2024
bericksichtigt. Die Kalkulation fur den Erhebungszeitraum 2022/2023 wurde tberarbeitet und vom
Gemeinderat ohne Veranderung der urspringlich festgelegten Gebiuhrensatze erneut beschlos-
sen.

Die Betriebsleitung sieht keine bestandsgefahrdenden Risiken flr den Betrieb.
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E. Sonstige Angaben

1. Risikomanagementziele und Finanzinstrumente
Im Jahr 2006 wurde ein Risikomanagementsystem eingerichtet.
Finanzinstrumente wurden in 2010 erstmals eingesetzt. Es wurde ein Derivat zur Zinssicherung

bzw. Zinsoptimierung abgeschlossen. Das Derivatgeschaft basiert auf einem dazugehorigen
Grundgeschatt.

2. Sonstige Angaben nach § 289 HGB

Der Entsorgungsbetrieb der Gemeinde Much betreibt keine Forschung und Entwicklung i.S.d.
§ 289 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 HGB und unterhalt auch keine Zweigniederlassungen i.S.d. § 289 Abs. 2
S. 1 Nr. 3HGB.

F. Feststellungen im Rahmen der Prifung nach § 53 HGrG

Neben der Jahresabschlusspriifung wird eine erweiterte Prifung unter Beachtung der Vorschriften
des 8 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 HGrG durchgefiihrt. Der Abschlussprtfer wird die Prifung anhand
des Fragenkatalogs zur Prifung der OrdnungsmaRigkeit der Geschaftsfihrung nach 8§ 53 HGrG
vornehmen.

Much, den 17.03.2023

Der Betriebsleiter

Christof Siebert
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Bestatigungsvermerk des unabhangigen Abschlussprifers

An die Gemeindewerke Much -Ver- und Entsorgungsbetriebe, Much:

Prafungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Gemeindewerke Much - Ver- und

Entsorgungsbetriebe, Much, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Ge-

winn- und Verlustrechnung fur das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember

2021 sowie den Anhang, einschlie3lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsme-

thoden - gepruft. Daruber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe, Much, fur das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2021 bis

zum 31. Dezember 2021 geprift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften
der Eigenbetriebsverordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (EigvO NRW) i.V.m. den
einschlagigen deutschen fir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger
Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermégens- und
Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage fur das
Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ei-
genbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der EigvVO NRW und i.V.m. den einschlagigen
deutschen fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die

Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmafigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefiihrt hat.
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Grundlage fur die Prufungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung
mit 8 317 HGB und § 103 i.V.m. § 102 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NRW —
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
satze ordnungsmafiger Abschlussprifung durchgefiihrt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsétzen ist im Abschnitt ,,Verantwortung des Abschlussprifers fur die Pri-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts* unseres Bestéatigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhangig in Ubereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen
deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfillt. Wir sind der
Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage fir unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses fur den

Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den Vorschriften der EigvO NRW i.V.m. den geltenden einschlagigen deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften fur Kapitalgesellschaften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und
dafur, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsétze ordnungsmafiger
Buchfuhrung ein den tatséchlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz-
und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich fir die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen
Grundséatzen ordnungsmagiger Buchfihrung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung
eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder
unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwortlich,
die Fahigkeit des Eigenbetriebs zur Fortfihrung der Unternehmenstétigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfiihrung der
Unternehmenstétigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Dariber hinaus sind sie dafir ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unter-
nehmenstétigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Gegebenheiten

entgegenstehen.
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AuRerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der
EigvVO NRW i.V.m. den geltenden einschléagigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften fur
Kapitalgesellschaften entspricht und die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Vorkehrungen und
MafRnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigvO NRW i.V.m. den
geltenden einschlagigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften fur Kapitalgesellschaften zu
ermdglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fir die Aussagen im Lagebericht er-

bringen zu kénnen.

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs ist verantwortlich fur die Uberwachung des Rech-
nungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des La-

geberichts.

Verantwortung des Abschlussprifers fiur die Priufung des Jahresabschlusses

und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit daruber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellun-
gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
Prufung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW i.V.m.
den geltenden einschlagigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften fir Kapitalgesell-
schaften entspricht und die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Priufungsurteile zum

Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MalR an Sicherheit, aber keine Garantie dafir, dass eine
in Ubereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 i.V.m. § 102 GO NRW unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundséatze ordnungsmaRiger Ab-
schlussprufung durchgefuhrte Prufung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.
Falsche Darstellungen konnen aus Versté3en oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernunftigerweise erwartet werden konnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Wahrend der Prifung Uben wir pflichtgeméaflRes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darlber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und fuh-
ren Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prifungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unsere Priifungsurteile
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist
bei VerstéRen hoher als bei Unrichtigkeiten, da Verstdf3e betriigerisches Zusammenwirken,
Falschungen, beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irrefuhrende Darstellungen bzw. das

AuRerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kdnnen.

e gewinnen wir ein Verstandnis von dem fiur die Priifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den fur die Prifung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen
und MaRnahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstanden
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit dieser
Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

e Dbeurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschatzten Werte und damit zusammenhéngenden Angaben.

e ziehen wir Schlussfolgerungen uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfiihrung der Unternehmens-
tatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fahigkeit des Eigenbetriebs zur Fortfiihrung der Unternehmenstétig-
keit aufwerfen kdnnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicher-
heit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die dazugehotrigen Angaben
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, unser jeweiliges Prifungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks
erlangten Prifungsnachweise. Zuklnftige Ereignisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch
dazu fuhren, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstétigkeit nicht mehr fortfihren

kann.



WTL ..

WEeBER - THONES - LINDEN

Anlage 5

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einschliellich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schéftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsétze ordnungsmaRiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhéltnissen
entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

fuhren wir Prufungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Pri-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und be-
urteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenstandiges Prufungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass kinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten An-
gaben abweichen.

Wir erértern mit den fur die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Priifung sowie bedeutsame Priifungsfeststellungen, einschlief3lich

etwaiger Méangel im internen Kontrollsystem, die wir wahrend unserer Priifung feststellen.

Reichshof, 28. April 2023

WTL Weber Thénes Linden GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

& - 3
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Michael Linden
Wirtschaftsprufer
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Rechtliche Verhaltnisse
Name des Eigenbetriebes:
Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe
Betriebssatzung:
Im Geschéftsjahr gilt die Betriebssatzung fir die Gemeindewerke Much - Ver- und

Entsorgungsbetriebe, Much, in der Fassung vom 22. Februar 2006. Die letztmalige Anderung der
Satzung erfolgte am 06. August 2018.

Stammkapital:
3.490.000,00 EUR

Organisationsform:

Die Gemeindewerke Much Ver- und Entsorgungsbetriebe - werden als Eigenbetrieb bzw.
eigenbetriebsahnliche Einrichtung nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung fur das Land
Nordrhein-Westfalen (EigvO NRW) gefihrt.

Gegenstand:

Die Abwasserbeseitigung im Gebiet der Gemeinde Much erfolgt durch eine 6ffentliche Einrichtung,
die nach § 107 Abs. 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften tiber die Eigenbetriebe gefihrt wird.
Die Betriebszweige Versorgung und Entsorgung sind organisatorisch zusammengeschlossen.

VermogensmaRig werden die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung getrennt gefiihrt.

Betriebsleitung

Betriebsleiter des Eigenbetriebs (Entsorgungsbetrieb) ist Herr Christof Siebert. Frau Dagmar
Ottersbach ist die Stellvertreterin.

Betriebsausschuss

Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses ist dem Anhang (siehe Anlage 3) zu entnehmen.

Regelungen fiir den Betriebsausschuss enthélt § 5 der Betriebssatzung.

Wirtschaftsjahr:

Kalenderjahr
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Vorjahresabschluss

Der geprufte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

abschlielend mit einer Bilanzsumme von 53.961.038,67 EUR
und einem Bilanzgewinn von 10.015.993,84 EUR

wurde am 07. Januar 2022 mit dem Bestatigungsvermerk versehen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 ist durch den Rat der Gemeinde Much am
22. Februar 2022 erfolgt. Der Rat der Gemeinde Much hat die Ergebnisverwendung beschlossen.
Diese sieht vor, den Jahresiiberschuss in Hohe von 989.601,10 EUR abziglich der bereits an den
Gemeindehaushalt abgefuhrten Eigenkapitalverzinsung in Héhe von 172.761,40 EUR sowie den

Gewinnvortrag in Héhe von 9.199.154,14 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.



Erlauterungsteil
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Umfassendere Aufgliederung und Erlduterung der Posten des Jahres-
abschlusses

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der
Darstellung der Vermégens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erlauterungen gegeben,
soweit entsprechende Angaben im Anhang nicht enthalten sind. Soweit Erldauterungen gleichlautend
bei mehreren Posten derselben Gruppe zu wiederholen wéren, werden diese zur Erleichterung der
Lesbarkeit des Berichts diesen vorangestellt.

A. Anlagevermdgen

Eine von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der
einzelnen Bilanzposten des Anlagevermdgens enthélt der Anlagespiegel im Anhang (Anlage 3) zum

Jahresabschluss (Anlage I).

I. Immaterielle Vermdgensgegensténde

1. Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ahnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten

und Werten 31.12.2021 131.910,08 EUR
31.12.2020 135.333,26 EUR
31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR
Verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten 124.767,08 125.419,26
EDV-Software 7.143,00 9.914,00
131.910,08 135.333,26
Summe immaterielle
Vermogensgegenstande 31.12.2021 131.910,08 EUR
31.12.2020 135.333,26 EUR
Il. Sachanlagen
1. Grundstiicke 31.12.2021 7.397,48 EUR

31.12.2020

7.234,56 EUR
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Entwasserungsanlagen 31.12.2021 52.501.052,00 EUR
31.12.2020 52.083.620,00 EUR
31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR

49.978.799,00
2.522.253,00

49.663.180,00
2.420.440,00

Kanalleitungen
Technische Anlagen

52.501.052,00 52.083.620,00

andere Anlagen, Betriebs- und

Geschéaftsausstattung 31.12.2021 31.705,00 EUR
31.12.2020 38.268,00 EUR

geleistete Anzahlungen und

Anlagen im Bau 31.12.2021 367.151,84 EUR
31.12.2020 213.616,99 EUR

Summe Sachanlagen 31.12.2021 52.907.306,32 EUR
31.12.2020 52.342.739,55 EUR

Summe Anlagevermdgen 31.12.2021 53.039.216,40 EUR
31.12.2020 52.478.072,81 EUR

Umlaufvermodgen

Die VermoOgensgegenstdnde und Forderungen des Umlaufvermdgens wurden mit den

Anschaffungskosten oder den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 31.12.2021 859.014,22 EUR
31.12.2020 954.216,63 EUR
31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

Beitragsforderungen 570.498,35 933.707,13

Forderungen Abwassergebtiihren 573.793,27 646.029,55

Einzelwertberichtigungen Beitragsforderungen -310.679,25 -663.585,59

Einzelwertberichtigungen Gebuhrenforderungen -2.653,84 -26.247,25

Ubrige Forderungen 28.055,69 64.312 .79
859.014,22 954.216,63
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2. Forderungen gegen die Gemeinde und
andere Eigenbetriebe 31.12.2021 1.861.418,67 EUR

31.12.2020 448.951,51 EUR
31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR
kurzfristiger Liquiditatskredit an die Gemeinde Much 1.450.000,00 0,00
Forderungen gegen die Gemeinde Much 386.990,46 417.902,23
Forderungen gegen Gemeindewerke Much Ver- und
Entsorgungsbetriebe, -Versorgung- 24.428,21 24.285,28
Forderungen gegen das Kommunalunternehmen
der Gemeinde Much 0,00 6.764,00
1.861.418,67 448.951,51
3. sonstige Vermdgensgegenstande 31.12.2021 1.055,63 EUR
31.12.2020 9.294,67 EUR
Il. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 31.12.2021 13.531,24 EUR
31.12.2020 65.871,31 EUR
31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR
VR Bank Rhein-Sieg eG, Ifd. Kto. 13.531,24 65.871,31
13.531,24 65.871,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2021 4.811,70 EUR
31.12.2020 4.631,74 EUR
Summe Aktiva 31.12.2021 55.779.047,86 EUR
31.12.2020 53.961.038,67 EUR
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Eigenkapital

Stammkapital

Kapitalricklage

Bilanzgewinn

Sonderposten fur Zuschisse
zum Anlagevermdégen

Kanalanschlussbeitrage
Sonstige Sonderposten

Ruckstellungen

31.12.2021
31.12.2020

31.12.2021
31.12.2020

31.12.2021
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2020

31.12.2021
EUR

15.907.318,00
7.352.892,00

23.260.210,00

3.490.000,00 EUR
3.490.000,00 EUR

6.740.997,32 EUR
6.740.997,32 EUR

10.365.264,81 EUR
10.015.993,84 EUR

23.260.210,00 EUR
22.566.012,00 EUR

31.12.2020
EUR

16.331.386,00
6.234.626,00

22.566.012,00

Die Ruickstellungen entsprechen ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie wurden in Hohe des

Betrages gebildet, der nach verninftiger kaufmannischer Beurteilung notwendig ist. Der Ansatz

erfolgte zu Erflllungsbetragen bzw. Barwert.

sonstige Rickstellungen

Ruckstellungen flr

- Kanalsanierung

- Abzinsung langfr. Ruickstellung

- Resturlaub

- Prifungskosten

- interne Jahresabschlusskosten

- ausstehende Rechnungen fir
-Niederschlagswasserabgabe
-Ingeniuer und Baukosten

31.12.2021 1.032.498,08 EUR

31.12.2020 1.443.252,96 EUR

Stand Verbrauch Auflésung Zufihrung Stand
01.01.2021 2021 2021 2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR
570.754,87 60.221,37 0,00 450.000,00 960.533,50
-5.658,36 0,00 0,00 -1.277,06 -6.935,42
23.500,00 23.500,00 0,00 32.300,00 32.300,00
25.300,00 12.500,00 0,00 12.000,00 24.800,00
13.800,00 12.800,00 0,00 6.700,00 7.700,00
41.256,00 0,00 41.256,00 14.100,00 14.100,00
774.300,45  774.300,45 0,00 0,00 0,00
1.443.252,96 883.321,82 41.256,00 513.822,94 1.032.498,08
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Die Ruckstellung fur Kanalsanierung wurde aufgrund der systematischen Untersuchung des Zustands
und der Funktionsfahigkeit der Kandle in den Ortslagen Much und Marienfeld gemafl der
Selbstiberwachungsverordnung Abwasser (SUwVO Abw) vom 17. Oktober 2013 gebildet. Die
Ruckstellung wird sukzessive in Anspruch genommen. In 2021 musste die Rickstellung um weitere

450 TEUR aufgestockt werden.

Die im Vorjahr gebildete Ruckstellung fur ausstehende Rechnungen fir Ingenieurleistungen und
Baukosten betrifft —ausstehenden  Schlussrechnungen fir die bereits abgenommenen

Baumafinahmen. Diese Rickstellung wurde in 2021 vollstandig in Anspruch genommen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erflllungsbetragen angesetzt.

Verbindlichkeiten gegenlber Kreditinstituten 31.12.2021 0,00 EUR
31.12.2020 8.152.386,88 EUR
31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR
Darlehensverbindlichkeiten 0,00 8.133.784,08
Zinsabgrenzung Darlehen 0,00 18.602.80

8.152.386,88

0,00

Es erfolgte im Jahresabschluss 2021 eine Ausweisdnderung innerhalb der Bilanz. Die Verbind-
lichkeiten gegentiber Kreditinstituten in Hohe von 8.787.810,33 Euro wurden zum 31. Dezember 2021

unter der Bilanzposition ,Verbindlichkeiten gegeniiber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben

ausgewiesen. Der Vorjahresbetrag in Héhe von 8.152.386,88 Euro wurde nicht umgegliedert.

Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen 31.12.2021 1.042.958,30 EUR
31.12.2020 421.140,84 EUR
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Verbindlichkeiten gegeniiber der Gemeinde/anderen
Eigenbetrieben 31.12.2021 9.346.871,65 EUR
31.12.2020 816.927,94 EUR
31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR
Verbindlichkeiten gegentiber der Gemeinde Much
aus Darlehensverbindlichkeiten 8.787.810,33 0,00
Ubrige Verbindichkeiten gegeniiber der Gemeinde Much  434.444,66 292.569,16
Verbindlichkeiten gegeniiber dem Kommunalunternehmen
der Gemeine Much 124.616,66 124.358,78
Ausleihungen Kassenbestand Gemeinde 0,00 400.000,00
9.346.871,65 816.927,94

Im Jahr 2021 wurden die langfristigen Darlehensverbindlichkeiten von der Bilanzposition
"Verbindlichkeiten gegenuber Kreditinstitute" auf die Position "Verbindlichkeiten gegenuber der Ge-
meinde/ anderen Eigenbetriebe" umgegliedert. Eine Ubersicht Uber die Entwicklung der langfristigen

Darlehensverbindlichkeiten gegentber der Gemeinde Much enthélt die Anlage 7 Seite 6a.

Die ubrigen Verbindlichkeiten gegentber der Gemeinde Much beinhalten die bereits im
Wirtschaftsplan 2021 ausgewiesene und beschlossene Gewinnabfuhrung an den Haushalt der
Gemeinde Much (Eigenkapitalverzinsung) in Hohe von 173 TEUR sowie Personal-, Sach- und
Dienstleistungen der Gemeinde in Hohe von 111 TEUR und Kapitaldienstkosten von 126 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenliiber dem Kommunalunternehmen der Gemeinde beinhalten i.W. einen

vereinnahmten Kanalanschlussbeitrag, der an das Kommunalunternehmen weiterzuleiten ist.

sonstige Verbindlichkeiten 31.12.2021 498.489,50 EUR
31.12.2020 311.833,51 EUR

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind iW. die gemdR 8§ 6 KAG NRW passivierten
Kosteniiberdeckungen fir Schmutzwasser ausgewiesen. Fur das Jahr 2019 wurden 143 TEUR, fir
das Jahr 2020 wurden 158 TEUR und fir das Jahr 2021 wurden 181 TEUR passiviert.

Rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2021 1.758,20 EUR
31.12.2020 2.493,38 EUR
Summe Passiva 31.12.2021 55.779.047.86 EUR
31.12.2020 53.961.038,67 EUR
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Darlehensgeber Darlehensnum  Ursprungs- Stand Umschuldg. Tilgung Stand Zinssatz Zinsen
mer Zugang
betrag 01.01.2021 2021 2021 31.12.2021 2021
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
KfW Frankfurt 162 2151 600.000,00 427.500,00 0,00 30.000,00 397.500,00 0,450 1.873,13
KSK KélIn 601 131 6826 700.000,00 574.143,37 0,00 22.989,88 551.153,49 1,480 8.370,12
KSK Kdln 601 187 8982 508.729,83 398.130,44 0,00 25.328,96 372.801,48 1,100 4.275,20
KSK Koln 600 7407 118 125.000,00 89.514,62 0,00 3.418,77 86.095,85 4,200 3.706,23
KSK Kdln 600 787 0075 243.886,24 73.156,24 0,00 16.260,00 56.896,24 4,290 2.964,01
KSK KélIn 600 787 0088 756.107,60 302.457,92 0,00 50.405,52 252.052,40 4,390 11.989,52
KSK Kdln 601 779 3605 333.362,09 130.441,91 0,00 46.000,00 84.441,91 0,360 11.831,15
KSK KélIn 601 227 3832 500.000,00 433.803,74 0,00 22.595,43 411.208,31 1,490 6.337,81
LB Baden-Wurttemberg 606 105 379 429.000,00 240.032,06 0,00 15.809,02 224.223,04 4,635 10.853,34
LB Baden-Wiirttemberg 606 463 968 271.700,00 164.091,67 0,00 9.471,95 154.619,72 4,685 7.522,89
NRW.Bank 3109 951 701 664.679,45 265.871,75 0,00 26.587,18 239.284,57 1,806 2.400,82
NRW.Bank 3109 983 696 176.395,70 70.558,40 0,00 7.055,82 63.502,58 1,806 637,14
NRW.Bank 3110 039 926 104.814,84 44.022,14 0,00 4.192,60 39.829,54 1,138 489,05
NRW.Bank 3110 188 160 376.822,12 165.801,80 0,00 15.072,88 150.728,92 0,810 1.312,47
NRW.Bank 3110 105 875 100.213,21 44.093,93 0,00 4.008,52 40.085,41 0,810 349,04
NRW.Bank 3110 105 867 84.874,45 37.344,73 0,00 3.394,98 33.949,75 0,810 295,62
NRW.Bank 3110 091 224 484.193,41 203.361,18 0,00 19.367,74 183.993,44 1,138 2.259,15
NRW.Bank 3110 249 202 142.650,00 65.619,00 0,00 5.706,00 59.913,00 0,250 160,48
NRW.Bank 3110 249 236 176.395,00 81.139,00 0,00 7.056,00 74.083,00 0,250 198,43
NRW.Bank 3110 249 244 204.516,00 94.059,00 0,00 8.182,00 85.877,00 0,250 230,03
NRW.Bank 3110 249 269 48.572,00 22.328,00 0,00 1.944,00 20.384,00 0,250 54,61
NRW.Bank 3110 348 012 48.573,00 11.607,84 0,00 967,32 10.640,52 0,250 28,42
NRW.Bank 3110 249 210 139.582,00 64.198,00 0,00 5.584,00 58.614,00 0,250 157,01
NRW.Bank 3110538 059 70.000,00 36.400,00 0,00 2.800,00 33.600,00 2,200 785,40
NRW.Bank 3110 538 067 60.000,00 31.200,00 0,00 2.400,00 28.800,00 2,200 673,20
NRW.Bank 3110883018 200.000,00 116.000,00 0,00 8.000,00 108.000,00 2,000 2.280,00
NRW.Bank 3110 883 000 188.000,00 109.040,00 0,00 7.520,00 101.520,00 2,000 2.143,20
NRW.Bank 3110937038 136.000,00 81.600,00 0,00 5.440,00 76.160,00 1,600 1.283,84
NRW.Bank 3110 937 046 165.000,00 99.000,00 0,00 6.600,00 92.400,00 1,600 1.557,60
NRW.Bank 3110937 053 180.000,00 108.000,00 0,00 7.200,00 100.800,00 1,600 1.699,20
NRW.Bank 3111 065 318 47.000,00 30.080,00 0,00 1.880,00 28.200,00 2,250 666,23
NRW.Bank 3111 065 300 50.000,00 32.000,00 0,00 2.000,00 30.000,00 2,250 708,75
NRW.Bank 3111 065 359 34.000,00 21.760,00 0,00 1.360,00 20.400,00 2,250 481,95
NRW.Bank 3111 095 208 41.000,00 26.240,00 0,00 1.640,00 24.600,00 2,100 542,43
NRW.Bank 3111 095 422 181.000,00 115.840,00 0,00 7.240,00 108.600,00 2,100 2.394,63
NRW.Bank 3111 105 569 80.000,00 52.800,00 0,00 3.200,00 49.600,00 2,350 1.222,00
NRW.Bank 3111 105577 210.000,00 138.600,00 0,00 8.400,00 130.200,00 2,350 3.207,75
NRW.Bank 3111127 894 342.000,00 246.240,00 0,00 13.680,00 232.560,00 2,364 5.740,27
DZ Hyp friher WL-Bank 3 306 008 800 304.000,00 222.213,65 0,00 12.240,37 209.973,28 1,610 3.503,99
208618600
Saar LB R604 009 8004 1.000.000,00 950.690,10 0,00 28.138,01 922.552,09 1,350 12.692,27
WL- Bank 100 962 101 337.938,14 235.547,90 0,00 17.065,04 218.482,86 0,600 1.406,91
Helaba R800101 586 1.500.000,00 1.477.255,69 0,00 45.721,08 1.431.534,61 0,680 9.928,92
NRW.Bank 4204297321 1.207.000,00 0,00 1.207.000,00 19.050,68 1.187.949,32 0,850 7.084,23
13.553.005,08 8.133.784,08 1.207.000,00  552.973,75 8.787.810,33 138.298,44
Zinsabgrenzung 2020 -18.602,80
Zinsabgrenzung 2021 13.768,65
133.464,29

6a


Prendi, Dana
Stempel
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Gewinn- und Verlustrechnung fir die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

1.

Umsatzerlose

Abwassergebihren Schmutzwasser

Ertrage aus der Auflésung von Sonderposten
Abwassergebiihren Niederschlagswasser
Periodenfremde Abwassergebiihren
Kleineinleiterabgabe/Klarschlammabfuhr
Personalkostenerstattung Gemeinde
Verwaltungs-/ Saumnis- und Mahngebtihren
sonstige Umsatzerldse

Abwassergebiihren abflusslose Gruben
Kostenliberdeckung § 6 KAG NRW

sonstige betriebliche
Ertrage

Landeszuschuss Kanalgebihren

Ertrage aus der Auflésung von Rickstellungen

Ertrage aus der Aufldsung von Einzelwertberichtigungen
Ubrige Ertrage

Materialaufwand

Aufwendungen fir Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe
und fur bezogene Waren

Stromkosten
Ubriger Aufwand

2021
2020

2021
EUR

3.313.064,56
705.911,00
660.700,24
81.600,21
54.627,17
11.470,45
8.801,00
3.669,63
3.427,95
-181.040,00

4.662.232,21

2021
2020

2021
EUR

177.373,87
41.256,00
25.969,91

1.741,90

246.341,68

2021
2020

2021
EUR

-65.486,52
-1.770,51

-67.257,03

4.662.232,21 EUR
4.777.816,31 EUR

2020
EUR

3.381.996,07
703.410,40
622.785,89
-21.494,12
61.021,69
20.610,35
5.915,00
16.193,72
4.313,38
-16.936,07

4.777.816,31

246.341,68 EUR
143.914,09 EUR

2020
EUR

128.293,74
74,00
5.883,72
9.662,63

143.914,09

-67.257,03 EUR
-65.769,28 EUR

2020
EUR

-59.230,91
—-6.538,37

-65.769,28
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b) Aufwendungen fir bezogene Leistungen

b)

Aggerverbandsumlage

Unterhaltung Kanalanlagen
Ingenieurleistungen

Untersuchung Abwasseranlagen
Ubriger Aufwand

Klarschlammabfuhr
Gewasserschutzbeauftragter
Nutzung Abwasseranlagen Nimbrecht
Pflege AulRenanlagen

Nutzung TS Nackhausen-Seelscheid
Arbeithehmeriiberlassung

Personalaufwand

Lohne und Gehalter

Gehalter/Vergiutungen
periodenfremder Personalaufwand
Beihilfen

soziale Abgaben und Aufwendungen fir
Altersversorgung und fur Unterstiitzung

Versorgungskassen
Gesetzliche Sozialaufwendungen
Aufwendungen fur Altersversorgung

2021
2020

2021
EUR

-1.476.464,00

-782.616,86
-29.020,70
-25.779,05
-20.154,72
-16.876,83

-9.651,06
-9.294,56
-6.207,50
-4.708,82

0,00

-2.380.774.,10

2021
2020

2021
EUR

-260.449,93
-9.172,22
-3.335,00

-272.957,15

2021
2020

2021
EUR

-40.814,80
-37.761,62
-13.443,99

-92.020,41

-2.380.774,10 EUR
-2.012.564,76 EUR

2020
EUR

-1.479.773,00
-372.973,83
-47.094,13
-29.856,34
-15.799,22
-16.835,62
-9.693,54
-4.369,12
-10.056,11
-4.251,76
-21.862,09

-2.012.564,76

-272.957,15 EUR
-261.155,24 EUR

2020
EUR

-257.927,24
0,00
-3.228,00

-261.155,24

-92.020,41 EUR
-77.322,22 EUR

2020
EUR

-25.926,86
-37.705,31
-13.690,05

-77.322,22
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5. Abschreibungen
a) aufimmaterielle Vermbégensgegenstande des
Anlagevermdgens und Sachanlagen 2021 -1.258.744,72 EUR
2020 -1.210.144,13 EUR
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 2021 -184.526,53 EUR
2020 -161.910,26 EUR
2021 2020
EUR EUR
ADV Kosten -49.800,99 -49.544,53
tbriger Aufwand -32.113,56 -17.361,19
AfA auf Forderungen -22.279,65 -2.216,99
Rechts- und Beratungskosten -19.879,85 -23.705,28
Mieten und Pachten -14.645,05 -14.209,87
Personal-, Sach- und Dienstleistungen -11.351,68 -10.506,06
Personalkostenerstattung Betriebsleiter -8.595,33 -5.358,55
Aufwendungen fir Personaleinstellungen etc. -6.485,06 -213,48
Abwasserabgabe -4.956,91 -5.171,65
Versicherungen, Beitrage, Abgaben, Gebihren -4.214,51 -4.538,98
Telefon, Porto -4.030,75 -4.766,11
Verluste aus Abgang vom Anlagevermdégen -3.678,02 -4,00
Wasser- und Abwassergebihren -3.600,32 -3.484,29
Burobedarf -2.326,80 -2.185,32
Aufwand Fahrzeuge -1.238,76 -631,83
Versicherungsbetrége -665,63 -111,00
Aus- und Fortbildungskosten -645,00 -3.232,45
Reparatur Fahrzeuge -118,66 0,00
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen 0,00 -6.482,18
Forderungsverluste/Einstellung in EWB 0,00 -3.086,50
Ruckstellung interne Kosten, Jahresabschluss 6.100,00 -5.100,00
-184.526,53 -161.910,26
7. sonstige Zinsen und &hnliche Ertrage 2021 3.331,08 EUR
2020 3.904,00 EUR
- davon Ertrage aus der Abzinsung 1.277,06 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)
2021 2020
EUR EUR
Periodenfremde Finanzertrage 1.724,40 3.685,00
Zinsertrage aus der Abzinsung
von langfristigen Rickstellungen 1.277,06 0,00
Stundungszinsen 329,62 219,00
3.331,08 3.904,00
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10.

11.

12.

13.

14.

Zinsen und ahnliche Aufwendungen

- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung 0,00 EUR
(-7.879,56 EUR)

Zinsaufwendungen langfristige Verbindlichkeiten
Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindlichkeiten
Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung

von langfristigen Rickstellungen

Ergebnis nach Steuern

sonstige Steuern

Jahrestiberschuss

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

Abfuhrung an den Haushalt der Gemeinde

Bilanzgewinn

10

2021
2020

2021
EUR

-133.464,29
-16,37

0,00

-133.480,66

2021
2020

2021
2020

2021
2020

2021
2020

2021
2020

2021
2020

-133.480,66 EUR
-147.055,41 EUR

2020
EUR

-139.165,24
-10,61

-7.879,56

-147.055,41

522.144,37 EUR
989.713,10 EUR

-112,00 EUR
-112,00 EUR

522.032,37 EUR
989.601,10 EUR

10.015.993,84 EUR
9.199.154,14 EUR

172.761,40 EUR
172.761,40 EUR

10.365.264,81 EUR
10.015.993,84 EUR



WTL ...

WEBER * THONES + LINDEN

Anlage 8

Berichterstattung tber die Erweiterung der Abschlussprifung nach § 53 Haus-
haltsgrundséatzegesetz (HGrG)

Fragenkreis 1: Tatigkeit von Uberwachungsorganen und Geschéftsleitung sowie individualisierte
Offenlegung der Organbeziige

a. Gibt es Geschéftsordnungen fur die Organe und einen Geschéftsverteilungsplan fur die
Geschaéftsleitung sowie ggf. fiir die Konzernleitung? Gibt es darliber hinaus schriftliche
Weisungen des Uberwachungsorgans zur Organisation fiir die Geschéfts- sowie ggf. fiir die
Konzernleitung (Geschéaftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedlrfnissen
des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Der Eigenbetrieb hat einen Betriebsleiter und einen Stellvertreter; ein schriftlicher Geschéaftsvertei-
lungsplan liegt nicht vor. Es gelten die Regelungen in § 4 der Betriebssatzung sowie die Allgemeine
Dienst- und Geschéftsanweisung der Gemeinde Much vom Dezember 2012, in der Fassung der
Anderung vom 10. August 2018. Die Einbindung des Betriebsausschusses und des Rates der
Gemeinde ist in der Eigenbetriebsverordnung (EigvVO NRW) sowie in der Betriebssatzung gere-
gelt. Aufgrund der Betriebsgro3e entsprechen die Regelungen den Bedurfnissen des Betriebs.

b. Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschisse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hierlber erstellt?

Drei Betriebsausschusssitzungen haben im Wirtschaftsjahr 2021 stattgefunden. Der Rat der Ge-
meinde Much befasste sich in drei Sitzungen mit Themen des Abwasserbetriebs.

c. In welchen Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind
die einzelnen Mitglieder der Geschéftsleitung téatig?

Der Betriebsleiter und die stv. Betriebsleiterin waren nach den gegebenen Auskinften in keinem
Aufsichtsrat und anderen Kontrollgremien i.S.d. 8 125 Abs. 1 Satz 3 AktG tatig.

d. Wird die Vergutung der Organmitglieder (Geschéftsleitung, Uberwachungsorgan) individu-
alisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, er-
folgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausge-
wiesen? Falls nein, wie wird dies begriindet?

Die Vergltung der Betriebsleitung ist im Anhang angegeben. Erfolgshezogene Vergutungen wer-
den nicht gewahrt.
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Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a. Gibt es einen den Bedirfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus
dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zustandigkeiten/Weisungsbefugnisse er-
sichtlich sind? Erfolgt dessen regelmaRige Uberpriifung?

Ein Organisationsplan fiir den Eigenbetrieb existiert nicht. Aufgrund der BetriebsgroR3e ist dies
auch nicht notwendig. Die Regelungen in der EigvVO NRW, in der Betriebssatzung sowie in der
Allgemeinen Dienst- und Geschéaftsanweisung der Gemeinde Much vom Dezember 2012 entspre-
chen den Bedurfnissen des Betriebs und sind ausreichend.

b. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?

Siehe oben zu a)

c. Hat die Geschaéftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionspravention ergriffen und dokumen-
tiert?

Es existiert eine Dienstanweisung Uber das Verhalten bei der Annahme von Belohnungen und
Geschenken (Vorteile) der Gemeinde Much vom 25. Februar 2002 in der Anderungsfassung vom
26. Februar 2006. Das im Abwasserwerk tatige Personal ist entsprechend informiert.

d. Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen fir wesentliche Entscheidungspro-
zesse (inshesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditauf-
nahme und -gewahrung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten
werden?

Regelungen diesbezuglich enthalten u.a. die EigVO NRW, die Betriebsatzung sowie die Dienstan-
weisung fur das Vergabewesen in der Gemeinde Much. Uns sind keine Vorgange bekannt gewor-
den, in denen die Regelungen nicht eingehalten wurden.

e. Besteht eine ordnungsmafige Dokumentation von Vertragen (z.B. Grundsticksverwaltung,
EDV)?

Die Dokumentation von Vertragen erfolgt durch verschiedene Amter der Gemeinde Much (z.B.
Grundsticksvertrage durch das Liegenschaftsamt).

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a. Entspricht das Planungswesen — auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhénge von Projekten — den
Bedurfnissen des Unternehmens?

Der Eigenbetrieb erstellt vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan. Das Pla-
nungswesen entspricht den Bedurfnissen des Betriebs.
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b. Werden Planabweichungen systematisch untersucht?
Planabweichungen werden auskunftsgeman bei Bedarf untersucht.

c. Entspricht das Rechnungswesen einschlie3lich der Kostenrechnung der GréfRe und den
besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht den Bediirfnissen des Betriebs. Eine klassische Kostenrechnung
besteht nicht.

Der Betrieb erstellt vor jedem Wirtschaftsjahr eine Gebuhrenkalkulation nach 8§ 6 KAG NRW.

Die Gebiihrennachkalkulation fiir 2021 hat bei den Schmutzwassergebiihren zu einer Uberde-
ckung in Hohe von TEUR 181 gefiihrt. Die Nachkalkulation der Niederschlagswassergebihren
ergab eine Unterdeckung in Hohe von 109 TEUR. Bei den Gebuhren fur die Klarschlammabfuhr
ist eine Unterdeckung in Hohe von 3 TEUR zu verzeichnen (herkémmliche Anlage 2 TEUR, voll-
biologische Anlagen 1 TEUR).

d. Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditats-
kontrolle und eine Kreditiberwachung gewahrleistet?

Die laufende Liquiditatskontrolle und Kreditiiberwachung erfolgt durch den Betrieb in Zusammen-
arbeit mit der Gemeindekasse der Gemeinde Much. Im Wirtschaftsjahr 2021 bestanden keine Li-
quiditatsengpasse.

e. Gehort zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfur geltenden Regelungen nicht eingehalten worden
sind?

Nicht anwendbar, da kein zentrales Cash-Management besteht.

f. Ist sichergestellt, dass Entgelte vollstandig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist
durch das bestehende Mahnwesen gewahrleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah
und effektiv eingezogen werden?

Es werden i.d.R. laufende Abschlage auf die Gebuhren vereinnahmt. Die Entgelte werden nach
unseren Feststellungen im Wesentlichen vollstandig und zeitnah in Rechnung gestellt. Das Mahn-
wesen wird mit Unterstiitzung eines EDV-Programms vom Eigenbetrieb durchgefuhrt. Vollstre-
ckungen erfolgen durch die Gemeindekasse.

g. Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst
es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Es ist derzeit kein klassisches Controllingsystem eingerichtet. Aufgrund der Betriebsgrof3e ist dies
derzeit auch noch nicht zwingend notwendig.
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h. Ermdglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Uberwachung
der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung be-
steht?

Nicht anwendbar, da keine Tochterunternehmen vorhanden sind.
Fragenkreis 4: Risikofriherkennungssystem

a. Hat die Geschafts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frihwarnsignale definiert und
MaRnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefahrdende Risiken rechtzeitig erkannt wer-
den kénnen?

In 2006 wurde ein schriftlich fixiertes Risikofriherkennungssystem im Wege der interkommunalen
Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden entwickelt. Das Risikofriiherkennungssystem
entspricht nach unseren Einschatzungen den Bedirfnissen des Betriebs. Bestandsgeféahrdende
Risiken sind auch in 2021 nicht erkennbar.

b. Reichen diese MalRnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfiillen? Haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die Malinahmen nicht durchgefiihrt werden?

Siehe Antwort zur Frage 4 a).
c. Sind diese Malihahmen ausreichend dokumentiert?
Siehe Antwort zur Frage 4 a).

d. Werden die Frihwarnsignale und MalRnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem ak-
tuellen Geschéaftsumfeld sowie mit den Geschéaftsprozessen und Funktionen abgestimmt
und angepasst?

Siehe Antwort zur Frage 4 a).
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Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschafte, Optionen und Derivate

a. Hat die Geschaéfts-/Konzernleitung den Geschaftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru-
menten sowie von anderen Termingeschéaften, Optionen und Derivaten schriftlich festge-
legt? Dazu gehort:

e Welche Produkte/Instrumente diurfen eingesetzt werden?

e Mit welchen Partnern diurfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Betréagen ein-
gesetzt werden?

e Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Um-
fang durfen offene Posten entstehen?

¢ Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschlief3lich
zuléssig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgefiihrt werden durfen (z.B. an-
tizipatives Hedging)?

Am Bilanzstichtag bestanden zwei Zinsswaps bzw. Forwardswaps zur Zinssicherung bzw.
Zinsoptimierung langfristiger Darlehen. Schriftliche Vorgaben der Betriebsleitung bzw. eine
Dienstanweisung bestehen nicht. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erfolgt feder-
fuhrend durch die Kdmmerei der Gemeinde in Abstimmung mit der Betriebsleitung.

b. Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen
und zur Risikobegrenzung?

Solche Feststellungen haben wir nicht getroffen.

c. Hat die Geschéfts-/Konzernleitung ein dem Geschaftsumfang entsprechendes Instrumen-
tarium zur Verfugung gestellt insbesondere in Bezug auf

e Erfassung der Geschéafte
e Beurteilung der Geschéfte zum Zweck der Risikoanalyse
e Bewertung der Geschéafte zum Zweck der Rechnungslegung
e Kontrolle der Geschéafte?
Ein solches Instrumentarium liegt nicht vor.

d. Gibt es eine Erfolgskontrolle fir nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivat-
geschéafte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfallt
e. Hat die Geschafts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Schriftliche Arbeitsanweisungen liegen nicht vor. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten
erfolgt federfiihrend durch die Kémmerei der Gemeinde in Abstimmung mit der Betriebsleitung.

5



WTL ...

WEBER * THONES + LINDEN

Anlage 8

f. Ist die unterjahrige Unterrichtung der Geschafts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen
Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Eine entsprechende Unterrichtung erfolgt unterjéhrig nicht. Aufgrund der Art und des Umfangs der
eingesetzten Derivate ist dies derzeit auch nicht notwendig.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a. Gibt es eine den Bedirfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigensténdige Stelle oder wird diese Funktion
durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision als eigenstandige Stelle besteht aufgrund der BetriebsgroRe derzeit nicht.
Die Uberwachung des Betriebs erfolgt (im weiteren Sinne) durch den Betriebsausschuss.

b. Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?
Besteht bei ihrer Tatigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

c. Welches waren die wesentlichen Tatigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernre-
vision im Geschaftsjahr? Wurde auch gepruft, ob wesentlich miteinander unvereinbare
Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?
Wann hat die Interne Revision das letzte Mal Uber Korruptionspravention berichtet? Liegen
hiertber schriftliche Revisionsberichte vor?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

d. Hat die Interne Revision ihre Prifungsschwerpunkte mit dem Abschlussprifer abge-
stimmt?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

e. Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mangel aufgedeckt und um wel-
che handelt es sich?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

f. Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Re-
vision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision
die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).
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Fragenkreis 7: Ubereinstimmung der Rechtsgeschéfte und MaBnahmen mit Gesetz, Satzung, Ge-
schaftsordnung, Geschéaftsanweisung und bindenden Beschliissen des Uberwachungsorgans

a. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Uberwachungsor-
gans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschaften und MaRnahmen nicht eingeholt wor-
den ist?

Solche Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.

b. Wurde vor der Kreditgewahrung an Mitglieder der Geschaftsleitung oder des Uberwa-
chungsorgans die Zustimmung des Uberwachungsorgans eingeholt?

Solche Kreditgewahrungen sind im Wirtschaftsjahr 2021 nicht erfolgt.

c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedurftiger MalRnahmen
ahnliche, aber nicht als zustimmungsbediirftig behandelte MalBhahmen vorgenommen wor-
den sind (z.B. Zerlegung in Teilmalinahmen)?

Solche Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.

d. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschafte und Malnahmen nicht mit Gesetz,
Satzung, Geschéaftsordnung, Geschaftsanweisung und bindenden Beschliissen des Uber-
wachungsorgans Ubereinstimmen?

Solche Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.
Fragenkreis 8: Durchfihrung von Investitionen

a. Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle
Anlagewerte und Vorrate) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilitat/Wirt-
schaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken gepruft?

Die Planung der Investitionen ist angemessen. Die Investitionen unterliegen vor Bauausfiihrung
i.d.R. einer betriebswirtschaftlichen Untersuchung. In besonderen Fallen werden Wirtschaftlich-
keitsberechnungen von externen Sachverstandigen (Ingenieurbiiros) vorgenommen, in denen ver-
schiedene Varianten erstellt und bewertet werden. Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen minden
in einer Empfehlung durch den Sachverstandigen.

Die wesentlichen Investitionen entfallen in 2021 auf den Bereich der Abwasseranlagen. Finanzan-
lagen wurden in 2021 nicht angeschafft.

Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die Planung der Investitionen unangemessen ist.
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b. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittiung
nicht ausreichend waren, um ein Urteil Uber die Angemessenheit des Preises zu ermdgli-
chen (z.B. bei Erwerb bzw. VerauRerung von Grundstiicken oder Beteiligungen)?

Solche Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.

c. Werden Durchfiihrung, Budgetierung und Verdnderungen von Investitionen laufend Utber-
wacht und Abweichungen untersucht?

Durchfuhrung und Veranderungen von Investitionen werden durch die Betriebsleitung und durch
beauftragte Ingenieurbiros Gberwacht und Abweichungen untersucht.

d. Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Uberschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Hohe und aus welchen Grinden?

Bei den Fremdwassersanierungsmafnahmen im Wahnbachtal (2. und 3. Bauabschnitt) haben sich
wesentliche Uberschreitungen ergeben. Aufgrund von Nachtragen fur die Entsorgung von belas-
tetem Bodenaushub sind Mehraufwendungen in Héhe von rd. TEUR 550 entstanden.

e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Vertrage nach Aus-
schopfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nicht anwendbar, da keine Leasing- oder vergleichbaren Vertrage abgeschlossen wurden.
Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a. Haben sich Anhaltspunkte flr eindeutige VersttRRe gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB,
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es liegen keine Anhaltspunkte fir offenkundige Verstdfie vor.

b. Werden fiur Geschafte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote
(z.B. auch fur Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Aus den vorliegenden Unterlagen des Abwasserwerks und der Gemeinde Much, die die Aufnahme
von Krediten des Abwasserwerks bzw. die gemeinsame Kreditaufnahme von Gemeinde und Ab-
wasserwerk vornimmt, haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass den Geschéften nicht aus-
reichend Konkurrenzangebote unterliegen.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Uberwachungsorgan
a. Wird dem Uberwachungsorgan regelméRig Bericht erstattet?

Eine Berichtserstattung erfolgt in den turnusmafigen Sitzungen des Betriebsausschusses.
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b. Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-
nehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach unseren Erkenntnisses vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftli-
che Lage des Betriebs.

c. Wurde das Uberwachungsorgan iiber wesentliche Vorgange angemessen und zeitnah un-
terrichtet? Liegen insbesondere ungewdhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemar
abgewickelte Geschaftsvorfalle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Un-
terlassungen vor und wurde hieriber berichtet?

Ungewdhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemal abgewickelte Geschéftsvorfalle lagen
nach unseren Erkenntnissen im Wirtschaftsjahr 2021 nicht vor. Fehldispositionen und wesentliche
Unterlassungen sind uns nicht bekannt geworden.

d. Zu welchen Themen hat die Geschéfts-/Konzernleitung dem Uberwachungsorgan auf des-
sen besonderen Wunsch berichtet (8 90 Abs. 3 AktG)?

Entfallt.

e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Féllen ausreichend war?

Solche Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.

f. Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wur-
den Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Uberwachungsorgan erortert?

Eine D&O-Versicherung besteht derzeit nicht. Es besteht eine Vermégenseigenschadenversiche-
rung der Gemeinde Much, Uber die die Mitglieder der Betriebsleitung versichert sind.

g. Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschéftsleitung oder des Uberwachungsor-
gans gemeldet wurden, ist dies unverziiglich dem Uberwachungsorgan offengelegt wor-
den?

Interessenskonflikte wurden nach uns gegebenen Auskiinften nicht gemeldet.
Fragenkreis 11: Ungewdhnliche Bilanzposten und stille Reserven
a. Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermdgen?
Nein.
b. Sind Bestande auffallend hoch oder niedrig?

Aufgrund der Tatigkeit des Eigenbetriebs besteht eine hohe Anlagenintensitat. Nach unserer Be-
urteilung sind die ausgewiesenen Bestdnde weder auffallend hoch oder niedrig.
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c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermdgenslage durch im Vergleich zu den
bilanziellen Werten erheblich héhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermdgensgegen-
stéande wesentlich beeinflusst wird?

Solche Anhaltspunkte sind offensichtlich nicht erkennbar. Ob einzelne Vermégensgegenstande
des Anlagevermdgens (z.B. Grundsticke) stille Reserven enthalten, bedarf einer gesonderten Un-
tersuchung bzw. Bewertung.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a. Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusam-
men? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsver-
pflichtungen finanziert werden?

Bezuglich der Kapitalstruktur wird auf den Lagebericht des Eigenbetriebes verwiesen. Die Investi-
tionen zum Abschlussstichtag sollen im Wesentlichen durch die Aufnahme von Fremdmitteln, in
geringem Umfang aus Kanalanschlussbeitragen, finanziert werden.

b. Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditauf-
nahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Nicht anwendbar, da kein Konzern vorliegt.

c. In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fordermittel einschlie8lich Garantien der
offentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbunde-
nen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Betrieb hat in 2021 eine Abwassergebuihrenhilfe in Hohe von TEUR 177 erhalten. Dieser Lan-
deszuschuss zur Minimierung der Gebuhrenbelastung stellt fir den Eigenbetrieb einen durchlau-
fenden Posten dar.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a. Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-
tung?

Die Eigenkapitalquote betragt rd. 36,9 %; Finanzierungsprobleme bestehen derzeit nicht.

b. Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschuttungspolitik, Ricklagenbildung) mit der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Das Geschaftsjahr 2021 schlie3t mit einem Jahresiiberschuss i. H. v. TEUR 522 ab, der nach
Abfuhrung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt (TEUR 173) auf neue Rechnung
vorgetragen werden soll. Die Gewinnverwendung ist mit der wirtschaftlichen Lage des Betriebs
vereinbar.
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Fragenkreis 14: Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit

a. Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Kon-
zernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis beruht ausschlie3lich auf der Wahrnehmung der Aufgaben der Abwasser-
beseitigung.

b. Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgangen gepragt?
Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgangen gepragt.

c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbezie-
hungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unan-
gemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Solche Anhaltspunkte sind offensichtlich nicht erkennbar.

Der Eigenbetrieb ist auch fir die Entsorgung von Schutz- und Niederschlagswasser der Gemeinde
Much zustandig. Die Abwassergebuhrenséatze richten sich nach 8 6 KAG NRW. Daruber hinaus
erfolgen Ausleihungen von Tagesgeldern von/an der/die Gemeinde. Hinsichtlich der vereinbarten
Zinssatze orientieren sich die Vertragspartner an alternativen Tagesgeldkrediten bei Kreditinstitu-
ten.

d. Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?
Nicht anwendbar.
Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschafte und ihre Ursachen

a. Gab es verlustbringende Geschafte, die flr die Vermogens- und Ertragslage von Bedeutung
waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Wesentliche, verlustbringende Einzelgeschéfte sind offensichtlich nicht angefallen.

b. Wurden MaBRnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche MaR-
nahmen handelt es sich?

Nicht anwendbar, da ein Jahresiiberschuss erwirtschaftet wurde.
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Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und MalRnahmen zur Verbesserung der Ertrags-
lage

a. Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?
Siehe zu Fragenkreis 15 b).

b. Welche MaRhahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Un-
ternehmens zu verbessern?

Siehe zu Fragenkreis 15 b).

12
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Allgemeine Auftragsbedingungen

far

Wirtschaftspriufer und Wirtschaftspriufungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fir Vertrage zwischen Wirtschaftsprifern
oder Wirtschaftspriifungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send ,Wirtschaftsprifer* genannt) und ihren Auftraggebern tber Prifungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Auftrage, soweit nicht etwas anderes ausdriicklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kénnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdricklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegeniber.

2. Umfang und Ausfuhrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundséatzen ordnungs-
mafiger Berufsausiubung ausgefuhrt. Der Wirtschaftsprifer tbernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschaftsfih-
rung. Der Wirtschaftsprifer ist fir die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprifer ist berechtigt,
sich zur Durchfiihrung des Auftrags sachverstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berucksichtigung ausléandischen Rechts bedarf — au3er bei betriebs-
wirtschaftlichen Priifungen — der ausdrucklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlieRenden
beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafir zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprifer alle fur
die Ausfuhrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig Ubermittelt werden und ihm von allen Vorgangen und
Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fir die Ausfihrung des Auftrags von
Bedeutung sein koénnen. Dies gilt auch fiur die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgéange und Umsténde, die erst wahrend der Tatigkeit des
Wirtschaftsprifers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prifer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprufers hat der Auftraggeber die Vollstan-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskinfte und Erklarungen in einer vom Wirtschaftsprufer formu-
lierten schriftlichen Erklarung zu bestatigen.

4. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprifers gefahrdet. Dies gilt fir die Dauer des
Auftragsverhaltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder Uber-
nahme von Organfunktionen und fur Angebote, Auftrdge auf eigene Rech-
nung zu lbernehmen.

(2) Sollte die Durchfhrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirtschafts-
prifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
héngigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprifer, in anderen Auftragsverhéltnissen beeintrachtigen, ist der
Wirtschaftsprifer zur auRerordentlichen Kiindigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mindliche Auskinfte

Soweit der Wirtschaftsprufer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
mafgebend. Entwiirfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mundliche Erklarungen und Auskinfte des
Wirtschaftsprifers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden.
Erklarungen und Auskinfte des Wirtschaftsprifers auRRerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers

(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszige von Arbeitsergebnissen — sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information Uber das Tatigwerden des Wirtschafts-
prifers fur den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprifers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behérdlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und die
Information Uber das Téatigwerden des Wirtschaftsprifers fir den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulassig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfiillung
durch den Wirtschaftsprufer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfil-
lung kann er die Vergitung mindern oder vom Vertrag zuricktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlischlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmadglichkeit der Nacherfillung fiir ihn ohne Interesse ist. Soweit daruber
hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mangeln muss vom Auftraggeber
unverziglich in Textform geltend gemacht werden. Anspriche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, verjghren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mangel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom Wirt-
schaftsprifer auch Dritten gegenuber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRerung auch Dritten
gegenlber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fallen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegenlber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprufer ist nach MalRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Gber Tatsachen und Umstéande, die ihm
bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprifer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers, insbe-
sondere Prifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschréankungen, insbesondere die Haftungsbeschréankung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprifers fir Schadensersatzanspriiche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schéden aus der Verletzung von Leben, Kérper und Gesundheit,
sowie von Schéden, die eine Ersatzpflcht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begrunden, bei einem fahrlassig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemaR § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrénkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhéltnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprufer auch gegenuber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprufer
bestehenden Vertragsverhdaltnis Anspriiche aus einer fahrlassigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hoéchstbetrag
fur die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezuglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Ricksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprifer nur bis zur H6he von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Finffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prifungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
fur Schadensersatzanspriiche, die auf vorsatzliches Verhalten zuriickzufiih-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kérper oder
Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung geltend zu
machen, bleibt unberihrt.

10. Erganzende Bestimmungen fur Prifungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepruften und mit einem Bestétigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestéatigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftspriifer durchgefiihrte Prifung im Lage-
bericht oder an anderer fur die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprifers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulassig.

(2) Widerruft der Wirtschaftspriifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf finf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Erganzende Bestimmungen fir Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstan-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch fur Buchfihrungsauftrage. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprifer hierzu
ausdrucklich den Auftrag tubernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprifer alle fur die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprufer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklarungen fir die Einkommensteuer,
Kérperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermdgensteuererkla-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlisse und sonstiger fir die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehdrden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprufungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprifer beriicksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche verdffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhalt der Wirtschaftsprufer fir die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tétigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprufer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergltungsverordnung fiir die Bemessung der Vergutung anzuwenden ist,
kann eine hdhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergutung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kérper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermdgensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, BetriebsverauBerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstitzung bei der Erfiillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als
zusétzliche Tatigkeit ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung
etwaiger besonderer buchmagiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergiinstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewahr fur die vollstandige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht ibernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlusselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergutung

(1) Der Wirtschaftspriifer hat neben seiner Gebuhren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusétzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschiisse auf Vergutung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Anspriche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprufers auf Vergitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Forderungen zuléssig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprufer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fir den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden An-
spriiche gilt nur deutsches Recht.
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HINWEIS

Die Rodl & Partner GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft weist darauf
hin, dass es sich bei dem vorliegenden Dokument um eine elektronisch ibersandte Kopie handelt.
Allein die in Papierform Gbergebenen Unterlagen sind mafRgeblich. Die elektronisch tbersandte Kopig|
ist nur zur internen Verwendung durch die Organe des Unternehmens bestimmt, sofern nicht
gesetzliche Regelungen oder Bestimmungen in der Auftragsvereinbarung eine Weitergabe oder
Einsichtnahme vorsehen. Eine darliber hinausgehende Weitergabe oder Einsichtnahme ist nur nach
vorheriger schriftlicher Freigabe durch die Rodl & Partner GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft zulassig und im Ubrigen nicht gestattet.
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1. PRUFUNGSAUFTRAG

Der Betriebsausschuss der

Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -6ffentliche
Einrichtung Abwasser-
Much

- nachfolgend auch Gemeindewerke, Eigenbetrieb oder Betrieb genannt - wahlte uns in
seiner Sitzung vom 18. Mai 2022 zum Abschlussprifer fir das Geschéaftsjahr vom 1. Januar
bis 31. Dezember 2022.

Daraufhin beauftragte uns die Betriebsleitung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
(Anlagen 7.1.2 bis 7.1.4) unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht fur das
Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 (Anlage 7.1.1) gemaB § 317 ff. HGB zu
prifen.

Die Gemeindewerke werden als eigenbetriebsdhnliche Einrichtung gemafR den Vorgaben des
§ 114 GO NRW nach den Vorschriften der EigvVO NRW sowie der Betriebssatzung gefihrt.
Die Prifungspflicht ergibt sich aus § 103 GO NRW.

Unser Prifungsauftrag wurde gemaB § 53 HGrG erweitert. Grundlage unserer Prifung war
der Prifungsstandard: Berichterstattung Uber die Erweiterung der Abschlussprifung nach
§ 53 HGrG des Instituts der Wirtschaftsprifer in Deutschland e.V. (IDW PS 720).

Wir bestatigen gemaB § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprifung die
anwendbaren Vorschriften zur Unabhdngigkeit beachtet haben.

Uber das Ergebnis der Abschlusspriifung berichtet dieser Priifungsbericht, der gemaB dem
IDW Prifungsstandard: Grundsatze ordnungsmaBiger Erstellung von Prifungsberichten (IDW
PS 450 n.F. (10.2021)) erstellt wurde.

Im Rahmen der Jahresabschlussprifung wurden wir beauftragt, weitergehende, gesetzlich
nicht geforderte Aufgliederungen und Erlduterungen zu einzelnen Posten des
Jahresabschlusses vorzunehmen. Wir haben diese ergdnzenden Aufgliederungen und
Erlauterungen in der Anlage 7.2.1 zu diesem Prifungsbericht dargestellt.

Dem Auftrag liegen die als Anlage 7.2.3 beigefligten Allgemeinen Auftragsbedingungen fir
Wirtschaftsprifer und Wirtschaftspriifungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017
zugrunde. Soweit in den fir den Auftrag geltenden gesetzlichen Vorschriften eine
Haftungshdchstsumme nicht festgelegt ist, bestimmt sich diese nach Nr. 9 der Allgemeinen
Auftragsbedingungen und gegebenenfalls nach erganzenden schriftlichen Vereinbarungen.
Im Verhaltnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen
maBgebend.

Dieser Prifungsbericht ist an die Gemeindewerke gerichtet.

e Kople
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2. GRUNDSATZLICHE FESTSTELLUNGEN

Lage des Unternehmens
Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter
2.1 Wirtschaftliche Lage und Geschaftsverlauf

Die gesetzlichen Vertreter haben nach unserer Auffassung in Jahresabschluss sowie
Lagebericht folgende wesentliche Aussagen zum Geschaftsverlauf und zur Lage des
Eigenbetriebes getroffen:

"Die Schmutzwassergebihren fallen um TEUR 78 niedriger aus. Die Schmutzwassermenge
reduzierte sich um rd. 15.000 m3. Der von den Gebilhrenpflichtigen zu zahlende
Gebilhrensatz hat sich trotz einer Gebihrensenkung zum 01.04.2022 um 0,10 €/m3 nicht
verdndert, weil sich die ErméaBigung durch den Landeszuschuss zum selben Zeitpunkt um
0,10 €/m3 verringert hat.

Die Niederschlagswassergebihren erhdhten sich gegenliber dem Vorjahr um TEUR 23. Die
gebuhrenpflichtige Flache stieg um rd. 7.000 m2. Der von den Gebuhrenpflichtigen zu
leistende Geblhrensatz erhdhte sich zum 01.04.2022 um 0,04 €/m2; bei gleichbleibendem
GebUhrensatz der Gemeinde fiel der Landeszuschuss bei den Niederschlagswassergebihren,
der bis zum 31.03.2022 0,04 €/m? betragen hatte, zum selben Zeitpunkt weg.

FUr das Jahr 2022 wird ein Gewinn in Hohe von TEUR 441 ausgewiesen. Nach Abflihrung der
Eigenkapitalverzinsung an die Gemeinde (TEUR 173) verbleibt ein Nettogewinn in Héhe von
TEUR 268."

Aufgrund unserer Priifung stellen wir fest:
Die Aussagen der gesetzlichen Vertreter zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschaftsverlauf

des Eigenbetriebes vermitteln insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage des
Eigenbetriebes.



Aty

Rodl & Partner

2.2 Kinftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der kiinftigen
Entwicklung

Die gesetzlichen Vertreter haben nach unserer Auffassung im Lagebericht folgende
wesentliche Aussagen zur kUnftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der
kinftigen Entwicklung des Eigenbetriebes getroffen:

"Im Erfolgsplan flr das Jahr 2023 ist ein Jahresiberschuss in Héhe von TEUR 581
ausgewiesen. Das stellt im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 eine Steigerung um TEUR 92
dar.

Aufgrund des Rickgangs der Schmutzwassermenge im Wirtschaftsjahr 2022 und der
intensiven Niederschldage im Sommer 2023 ist davon auszugehen, dass die prognostizierte
Schmutzwassermenge nicht erreicht wird. Des Weiteren werden die zusatzlichen
Niederschlagswasserflachen nicht in vollem Umfang gebuhrenpflichtig werden. Es wird daher
davon ausgegangen, dass die Kanalbenutzungsgebihren deutlich hinter dem Ansatz
zurickbleiben.

Auf der anderen Seite wird bei den Personalaufwendungen mit einer Reduzierung gegentber
dem Wirtschaftsplan gerechnet, da die vorgesehene Besetzung einer weiteren Technikerstelle
bisher nicht erfolgte und eine Teilzeitstelle seit 01.07.2023 unbesetzt ist.

Nach derzeitiger Einschdtzung wird davon ausgegangen, dass das Ergebnis des
Wirtschaftsjahres 2023 rd. TEUR 100 hinter der Planung zurtickbleibt.

Im Wirtschaftsplan 2023 sind Investitionen in einem Umfang von TEUR 5.150 veranschlagt.
Die Umsetzung der veranschlagten MaBnahmen hat sich verzégert. Lediglich die MaBnahme
Kanalerneuerung TalstraBe konnte bisher beauftragt werden. Die Sanierung der
Abwasseranlagen im Gebiet Schmerbach in offener Bauweise soll in Kiirze ausgeschrieben
und beauftragt werden. Die weiteren MaBnahmen befinden sich noch in der Planungsphase
und werden friihestens 2024 begonnen."

Aufgrund unserer Prifung stellen wir fest:
Die Aussagen der gesetzlichen Vertreter im Lagebericht spiegeln insgesamt die kinftige

Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der kinftigen Entwicklung nach unserer
Auffassung zutreffend wider.

e Kople
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3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRUFUNG
3.1 Gegenstand der Priifung

Die gesetzlichen Vertreter tragen fir den Jahresabschluss einschlieBlich der diesem
zugrundeliegenden Buchfliihrung, den Lagebericht sowie die dazu eingerichteten internen
Kontrollen die Verantwortung.

Gegenstand unserer Abschlussprifung sind der Jahresabschluss (unter Einbeziehung der
Buchflhrung) zum 31. Dezember 2022, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
sowie Anhang (Anlagen 7.1.2 bis 7.1.4) und der Lagebericht fir das Geschéftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 (Anlage 7.1.1) der Gemeindewerke Much - Ver- und
Entsorgungsbetriebe -6ffentliche Einrichtung Abwasser-, Much.

Die  bei  unserer  Prifung  des  Jahresabschlusses  zu  berlcksichtigenden
Rechnungslegungsvorschriften umfassen die §§ 242 bis 256a sowie §§ 264 bis 288 HGB, die
Sondervorschriften der EigvVO NRW und die ergdnzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.
Erganzende Bilanzierungsbestimmungen aus der Betriebssatzung ergeben sich nicht.
Prifungskriterien fir den Lagebericht waren die Vorschriften des § 289 HGB sowie § 25
EigVO NRW.

Der Prifungsgegenstand wurde gemaB § 53 HGrG um die Prifung der OrdnungsmaBigkeit
der Geschaftsfihrung erweitert.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir die Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften Uber den Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchfihrung) und den
Lagebericht geprift. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die
Aufdeckung und Aufklarung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestdnde,
soweit sie nicht die OrdnungsmaBigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts
betreffen, nicht Gegenstand unserer Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat unsere Prifung sich nicht darauf zu erstrecken, ob
der Fortbestand des gepriften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit
der Geschaftsfihrung zugesichert werden kann.
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3.2 Art und Umfang der Priifung

Wir haben unsere Prifung nach § 103 GO NRW i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger
Abschlusspriifung nach unserem geschaftsrisikoorientierten Prifungsansatz vorgenommen.

Diese Grundsdtze erfordern es, die Prifung so zu planen und durchzufliihren, dass ein
hinreichend sicheres Urteil darlber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtimern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss
sowie mit den bei der Priifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukilnftigen
Entwicklung zutreffend darstellt.

Unserem  geschaftsrisikoorientierten  Prifungsansatz  geméaB haben wir eine am
Geschaftsrisiko des Eigenbetriebes ausgerichtete Prifungsplanung durchgefiihrt. Diese
Prifungsplanung erfordert unser Verstandnis der Geschaftstatigkeit und des wirtschaftlichen
und rechtlichen Umfeldes sowie der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes auf der
Grundlage von Auskinften der gesetzlichen Vertreter sowie anderer Auskunftspersonen und
erster analytischer Prifungshandlungen sowie einer grundsatzlichen Beurteilung des
rechnungslegungsbezogenen  Kontroll-  und  des  Risikomanagementsystems  des
Eigenbetriebes.

Mit  diesem  Verstdndnis haben wir ein  priffeldbezogenes  risikoorientiertes
Prifungsprogramm entwickelt, das auf der Grundlage der festgestellten unternehmens- und
priffeldbezogenen Risikofaktoren unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Eigenbetriebes Schwerpunkte, Art
und Umfang der Priifungshandlungen festlegt.

Unsere Abschlusspriifung schliet die Prifung der Nachweise flr die Bilanzierung und die
Angaben in Jahresabschluss und Lagebericht unter Verwendung von Auswahlverfahren
(Vollerhebung, bewusste Auswahl und Stichproben) ein. Sie beinhaltet die Prifung der
angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsatze und wesentlicher
Einschdtzungen der gesetzlichen Vertreter sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Gegenstand unserer Prifungshandlungen im Rahmen der Priifung des Lageberichts waren
die Vollstandigkeit, Richtigkeit und Darstellung der im Lagebericht anzugebenden
Sachverhalte. Bei prognostischen Angaben haben wir uns von der Zuverlassigkeit und
Funktionsfahigkeit des relevanten unternehmensinternen Planungssystems Uberzeugt, die der
Prognose zugrunde liegenden Annahmen auf Vollstéandigkeit und Plausibilitat geprift sowie
untersucht, ob das verwendete Prognosemodell fir die betreffende Problemstellung
sachgerecht ist und richtig gehandhabt wurde. Wir haben die Angaben im Lagebericht unter
Berlicksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir wahrend der Abschlussprifung gewonnen
haben, beurteilt, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, den gesetzlichen
Vorschriften entsprechen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes
vermitteln und die Chancen und Risiken der klinftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Unsere Tatigkeiten umfassen aussagebezogene analytische und einzelfallorientierte
Prifungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionspriifungen. Bei der Festlegung unseres
Prifungsprogramms haben wir die Grundsatze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung
beachtet und daher unser Prifungsurteil auf Basis einer bewussten risikoorientierten Auswahl
bzw. von Stichproben getroffen.
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In Anbetracht der lberschaubaren GréBe des Eigenbetriebes und der Ubersichtlichkeit der
vorzufindenden  Verfahrensablaufe haben wir im Wesentlichen aussagebezogene
einzelfallorientierte Prifungshandlungen in den Bereichen Forderungen/Verbindlichkeiten
sowie sonstige Rlckstellungen durchgefihrt.

Insbesondere wurden folgende Prifungshandlungen durchgefthrt:

Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen im  Gemeindeverbund haben wir uns durch Einholung von
Saldenbestatigungen Uberzeugt.

Die Ruckstellungen haben wir durch Befragung von Mitarbeitern und der gesetzlichen
Vertreter auf Vollstandigkeit untersucht. Die zutreffende Ermittlung der Rickstellungshdhe
haben wir durch eine Prifung der Berechnungen aufgrund einer bewussten risikoorientieren
Auswahl und eine kritische Beurteilung der vorgenommenen Schatzungen geprift.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fur unser
Prifungsurteil bildet.

Alle von uns erbetenen Aufklarungen und Nachweise wurden uns durch die gesetzlichen
Vertreter erteilt. Die gesetzlichen Vertreter bestatigten uns die Vollstandigkeit des
Jahresabschlusses und des Lageberichts am 15. November 2023 schriftlich.

Die Prifung fUhrten wir in den Monaten September bis November 2023 durch. Die Prifung
wurde am 15. November 2023 abgeschlossen.
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4, FESTSTELLUNGEN UND ERLAUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG
41 OrdnungsmaBigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchfiihrung und weitere gepriifte Unterlagen

Nach unseren Feststellungen gewahrleistet der im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine
klare und Ubersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. Die Geschéaftsvorfélle wurden
vollstandig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemaf
angewiesen, ausreichend erldutert und Ubersichtlich abgelegt. Die Zahlen der
Eroffnungsbilanz wurden ordnungsgemaB aus dem Vorjahresabschluss Gbernommen. Der
Jahresabschluss wurde aus der Buchfiihrung zutreffend entwickelt und von dem Eigenbetrieb
erstellt.

Die Buchfihrung und die weiteren gepriiften Unterlagen entsprechen nach unseren
Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den
weiteren gepriften Unterlagen entnommenen Informationen wurden in allen wesentlichen
Belangen ordnungsgemaf in Buchflhrung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet.

4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind den gesetzlichen Vorschriften
entsprechend gegliedert. Die Vermdgensgegenstande, die Schulden sowie das Kapital und die
Rechnungsabgrenzungsposten wurden in allen wesentlichen Belangen nach den gesetzlichen
Bestimmungen sowie den Grundsatzen ordnungsmaBiger Buchfiihrung angesetzt und
bewertet, flr erkennbare Risiken wurden Rickstellungen in H&he des nach vernlnftiger
kaufmannischer Beurteilung notwendigen Erflllungsbetrages gebildet.

Der Anhang enthélt die notwendigen Erlduterungen der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung, insbesondere die von dem Eigenbetrieb angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsatze, sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Im  Jahresabschluss sind alle  groBenabhéngigen, rechtsformgebundenen  und
wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Bestimmungen der Betriebssatzung
beachtet.

Aufgrund unserer Priifung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2022 ordnungsgemaB aus der Buchfiihrung und den weiteren gepriften

Unterlagen abgeleitet worden ist und in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen
Vorschriften einschlieBlich der ergdnzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entspricht.

41.3 Lagebericht

Der von den gesetzlichen Vertretern aufgestellte Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage
7.1.1 beigefigt.

Unsere Priifung ergab, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen
Vorschriften entspricht.
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundséatze ordnungsmaBiger
Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermédgens-,
Finanz- und Ertragslage.

4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Wir verweisen auf die Angaben der gesetzlichen Vertreter im Anhang des Eigenbetriebes
(Anlage 7.1.4).

423 Anderungen in den Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegeniber dem Vorjahr unverandert
angewandt.

4.2.4 Sachverhaltsgestaltende MaBnahmen

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden MaBnahmen mit wesentlichen
Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

4.2.5 Aufgliederungen und Erlauterungen

Von Aufgliederungen und Erlduterungen haben wir an dieser Stelle abgesehen, da sie nicht
zum Verstandnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind.

Wir verweisen auf unsere weitergehenden sonstigen Aufgliederungen und Erlduterungen in

den Anlagen unter Punkt ,7.2.1 Aufgliederungen und Erlduterungen der Posten der Bilanz
und der Gewinn- und Verlustrechnung”.
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5. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRUFUNGSAUFTRAGES

Feststellungen aus Erweiterung der Abschlusspriifung gemaB § 53 HGrG

Unser Prifungsauftrag wurde um die Prifung nach § 53 Abs. 1 HGrG erweitert. Danach ist
die OrdnungsmaBigkeit der Geschaftsfihrung zu prifen, wobei insbesondere auf die
OrdnungsméaBigkeit ~ der  Geschaftsfihrungsorganisation,  des  Geschaftsfiihrungs-
instrumentariums und der Geschéaftsfiihrungstatigkeit einzugehen ist.

Grundlage unserer Prifungshandlungen war der IDW Prifungsstandard: Berichterstattung
Uber die Erweiterung der Abschlussprifung nach § 53 HGrG (IDW PS 720).

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 7.2.2
JFeststellungen im Rahmen der Prifung nach §53 HGrG" dieses Prifungsberichts
dargestellt. Uber diese Feststellungen hinaus hat unsere Prifung keine Besonderheiten
ergeben, die nach unserer Auffassung flr die Beurteilung der OrdnungsmaBigkeit der
Geschaftsfihrung von Bedeutung sind.

Insgesamt hat die Prifung der OrdnungsmaBigkeit der Geschaftsfihrung und der
wirtschaftlichen Verhaltnisse des Eigenbetriebes keine Beanstandungen ergeben.

- 14 -

e Kople



airala Ko pﬁ@

Al
Rodl & Partner

6. WIEDERGABE DES BESTATIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Nach dem Ergebnis unserer Priifung haben wir dem als Anlagen 7.1.2 bis 7.1.4 beigefligten
Jahresabschluss der Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -6ffentliche
Einrichtung Abwasser-, Much, zum 31. Dezember 2022 und dem als Anlage 7.1.1
beigefligten Lagebericht fir das Geschéftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 den
folgenden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk erteilt:

.Bestatigungsvermerk des unabhdngigen Abschlussprifers

An die Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -6ffentliche Einrichtung
Abwasser-, Much:

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -
offentliche Einrichtung Abwasser-, Much, — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember
2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung flr das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschlieBlich der Darstellung der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden - geprift. Darlber hinaus haben wir den Lagebericht der
Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -6ffentliche Einrichtung Abwasser-,
Much, fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

e entspricht der beigefigte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen der
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsdtze ordnungsmaéBiger Buchfiihrung sowie der
landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsachlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild
der Vermdgens- und Finanzlage der eigenbetriebsdhnlichen Einrichtung zum 31.
Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage flr das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2022 und

e vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der
landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsahnlichen
Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukinftigen
Entwicklung zutreffend dar.

GemaB § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Priifung zu keinen Einwendungen
gegen die OrdnungsmaBigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefihrt hat.
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Grundlage fir die Prifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung
mit § 103 GO NRW i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlusspriifung durchgefihrt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsdtzen ist im Abschnitt
.Verantwortung des Abschlussprifers fur die Prifung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts” unseres Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung unabhéngig in Ubereinstimmung mit den deutschen
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfullt. Wir sind der
Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage fur unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen \Vertreter und des Betriebsausschusses flr den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafir, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsédtze ordnungsmaBiger Buchflhrung sowie der landesrechtlichen
Vorschriften ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz-
und Ertragslage der eigenbetriebsdhnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung
mit den deutschen Grundsdtzen ordnungsmaBiger Buchflhrung als notwendig bestimmt
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der
Rechnungslegung und Vermogensschadigungen) oder Irrtiimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafur verantwortlich,
die  Fahigkeit der eigenbetriebséhnlichen  Einrichtung  zur  Fortflhrung  der
Unternehmenstatigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung,
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit, sofern
einschldgig, anzugeben. Dariber hinaus sind sie daflr verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortflhrung der Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren,
sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von
der Lage der eigenbetriebsdhnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss in  Einklang steht, den Vorschriften der
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen
und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen
Vertreter verantwortlich fur die Vorkehrungen und MaBnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit
den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen zu ermdglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fir die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu kénnen.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich far die Uberwachung des

Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebséhnlichen Einrichtung zur Aufstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts.
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Verantwortung des Abschlussprifers fiur die Prifung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dariber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtimern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der
landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebséhnlichen
Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie
mit den bei der Priifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen
und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen
Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maf3 an Sicherheit, aber keine Garantie dafir, dass eine
in Ubereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsdtze ordnungsmaBiger
Abschlussprifung durchgefihrte Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.
Falsche Darstellungen kénnen aus dolosen Handlungen oder Irrtimern resultieren und
werden als wesentlich angesehen, wenn vernlinftigerweise erwartet werden kdnnte, dass sie
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Waéhrend der Prifung Uben wir pflichtgeméaBes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Dartber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern,
planen und fuhren Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prifungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur
unsere Prifungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist hdéher als das Risiko, dass
aus Irrtimern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden,
da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte
Unvollstandigkeiten, irrefihrende Darstellungen bzw. das AuBerkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten kénnen.

e gewinnen wir ein Verstandnis von dem fur die Prifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den fir die Prifung des Lageberichts relevanten
Vorkehrungen und MaBnahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den
gegebenen Umstanden angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil
zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung abzugeben.

e beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.
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e ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern  angewandten  Rechnungslegungsgrundsatzes der  Fortfihrung der
Unternehmenstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der eigenbetriebsdhnlichen Einrichtung
zur Fortflhrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen kdnnen. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im
Bestatigungsvermerk auf die dazugehdrigen Angaben im Jahresabschluss und im
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser
jeweiliges Prufungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten
Prifungsnachweise. Zukinftige Ereignisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch dazu
fUhren, dass die eigenbetriebsahnlichen Einrichtung seine Unternehmenstatigkeit nicht
mehr fortfihren kann.

e Dbeurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschlieBlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsdtze ordnungsmaBiger Buchfiihrung sowie der landesrechtlichen
Vorschriften ein den tatsdchlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-,
Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung vermittelt.

e beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung.

e flhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prifungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenstandiges Prifungsurteil zu den zukunftsorientierten
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass kinftige Ereignisse wesentlich von den
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen,

einschlieBlich etwaiger bedeutsamer Mangel im internen Kontrollsystem, die wir wahrend
unserer Prifung feststellen.

KoIn, den 15. November 2023

Rodl & Partner GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Richter gez. Quost
Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprufer

(An dieser Stelle endet die Wiedergabe des Bestatigungsvermerks.)”
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Den vorstehenden Priifungsbericht erstatten wir in Ubereinstimmung mit den deutschen
gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung des IDW Prifungsstandards: Grundsatze
ordnungsmaBiger Erstellung von Prifungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestatigungsvermerks auBerhalb dieses
Prifungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Ver&ffentlichungen oder
Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestatigten
Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei
unser Bestatigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prifung hingewiesen wird; auf § 328 HGB
wird verwiesen.

Koln, den 15. November 2023

Rod| & Partner GmbH
Wirtschaftspriifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Richter Quost
Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprufer
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ANLAGEN ZUM PRUFUNGSBERICHT
7.1 Lagebericht, Jahresabschluss und Bestatigungsvermerk

7.1.1  Lagebericht fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2022

7.1.2 Bilanz zum 31. Dezember 2022

7.1.3  Gewinn- und Verlustrechnung flr das Geschaftsjahr vom 1. Januar
bis 31. Dezember 2022

7.1.4  Anhang fur das Geschéaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

7.1.5 Bestatigungsvermerk
7.2 Sonstige Anlagen zum Prifungsbericht

7.2.1 Aufgliederungen und Erlduterungen der Posten der Bilanz und der
Gewinn- und Verlustrechnung

7.2.2 Feststellungen im Rahmen der Prifung nach § 53 HGrG

7.2.3 Allgemeine Auftragsbedingungen
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Anlage 7.1.1

7.11 Lagebericht fiir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
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Lagebericht fur das Wirtschaftsjahr 2022
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A. Uberblick iiber den Geschiftsverlauf

1. Beschreibung der Geschaftstatigkeit

Die Aufgabe des Entsorgungsbetriebes der Gemeinde Much besteht in der Abwasserbeseitigung
auf dem Gebiet der Gemeinde Much. Rund 96 % der Einwohner sind an die 6ffentliche Abwasser-
anlage angeschlossen. Das Schmutzwasser der Gbrigen Einwohner wird Gber Grundsticksklaran-
lagen und abflusslose Gruben entsorgt.

2. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen

Der Entsorgungsbetrieb ist als eigenbetriebsahnliche Einrichtung nach § 107 Abs. 2 GO NRW or-
ganisiert. Der Betrieb unterliegt den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen (EigvVO NRW).

Der Umfang der Abwasserbeseitigungspflicht ergibt sich aus § 46 Landeswassergesetz NRW. Fr
die Anschlussnehmer besteht Anschlusszwang an die 6ffentliche Abwasseranlage. Die Abwasser-
behandlung erfolgt in verbandseigenen Anlagen des Aggerverbandes.

Der Entsorgungsbetrieb nimmt am allgemeinen wirtschaftlichen Geschéaftsverkehr teil. Bei fehlen-
den Eigenmitteln bedient sich der Betrieb auch am normalen Kapitalmarkt zu den herrschenden
Konditionen mit Darlehen. Insoweit ist er von konjunkturell bedingten Zinsentwicklungen abhangig.

Der Entsorgungsbetrieb erhebt Gebiihren und Beitrage nach dem Kommunalabgabengesetz des
Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Gebuhren fur die Benutzung der 6ffentlichen Abwasseranlage liegen im Vergleich zu anderen
Kommunen in NRW im Jahr 2022 im oberen Preissegment. Nach den -auch durch die Corona-
Pandemie beeinflussten- hohen Abwassermengen in den Vorjahren ist die Schmutzwassermenge
im Wirtschaftsjahr 2022 mit rd. 578.000 m?* deutlich hinter den Mengen der Vorjahre zuriickgeblie-
ben (Durchschnitt 2020, 2021: rd. 601.000 m?® jahrlich). Es ist davon auszugehen, dass die Ver-
braucher auch zukiinftig grundsatzlich sparsam mit Wasser umgehen.

3. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

Fiar das Jahr 2022 wird ein Gewinn in H6he von TEUR 441 ausgewiesen. Nach Abfuhrung der
Eigenkapitalverzinsung an die Gemeinde (TEUR 173) verbleibt ein Nettogewinn in Hohe von
TEUR 268.

Fir das Jahr 2022 wurde gemaR Wirtschaftsplan mit einem Jahresiberschuss von TEUR 490 ge-
rechnet. Die saldierte Abweichung gegentber dem Planergebnis von TEUR 49 ergibt sich aus
TEUR 282 geringeren Ertragen und um TEUR 233 niedrigeren Aufwendungen.

Bei den Umsatzerlésen ergaben sich gegentber dem Planansatz um TEUR 292 niedrigere Er-
trage, was insbesondere auf folgende Aspekte zurlickzufiihren ist:

Die Erldse aus den Schmutzwassergebuhren fallen um TEUR 67 niedriger aus als veranschlagt.
Gegenuber der Kalkulation (590.000 m3®) ergab die Abrechnung mit rd. 578.000 m? eine um rd.
12.000 m?® geringere Abwassermenge.

Die Gebiihrenabrechnung 2022 schlielt fiir die Schmutzwassergebiihren mit einer Uberdeckung
in Hoéhe von TEUR 117 ab. Einerseits fielen insbesondere die Kosten fiir die Unterhaltung durch
die Verschiebung von SanierungsmafRnahmen deutlich niedriger aus, andererseits blieben die Ab-
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wassermengen deutlich hinter der Prognose zurilick. Die Gebuhreniberdeckung ist im Jahresab-
schluss als Verbindlichkeit auszuweisen, welche gegen Umsatzerlése zu buchen ist. Im Ergebnis
verringern sich die Umsatzerlése dadurch um TEUR 117.

Die Niederschlagswassergebiihren bleiben TEUR 31 hinter dem Ansatz zuriick. Dies ist darauf
zurlickzufihren, dass in den Ortslagen des Fremdwassersanierungsgebietes Wahnbachtal die
Grundstiicke noch nicht an die sanierten Niederschlagswasseranlagen angeschlossen wurden und
somit noch keine GebUhrenpflicht entstanden ist.

Auch im Bereich der Niederschlagswassergebihren schlie3t die Gebihrenabrechnung 2022 mit
einer Uberdeckung ab, und zwar in Héhe von TEUR 27. Auch bei den Niederschlagswasserge-
bihren fuhrt die Verschiebung von Sanierungsmal3hahmen zu geringeren Kosten. Der spatere
Anschluss von Grundstiicken reduziert andererseits die geblhrenpflichtigen Flachen.

Im Bereich der periodenfremden Umsatzerlése, die im Wirtschaftsplan nicht veranschlagt wurden,
sind Aufwendungen in Hohe von TEUR 46 angefallen. Diese Aufwendungen resultieren aus Er-
stattungen von Abwassergebuihren fir Vorjahre. Im Wesentlichen handelt es sich um Falle, in de-
nen die Schmutzwassergebihren aufgrund der Korrektur von Zahlerstanden neu festgesetzt wur-
den. Dabei fallt ein gewerbliches Grundstlck mit einer Erstattung in Hohe von TEUR 34 besonders
ins Gewicht.

Der Planansatz wurde beim Materialaufwand um TEUR 159 im Wesentlichen aus folgenden Grun-
den unterschritten:

Im Bereich der Sanierung und Unterhaltung des Kanalnetzes ist der Aufwand TEUR 144 geringer
als geplant. Die MalBnahmen Sanierung Kanal Schmerbach in offener Bauweise/Schachtsanierung
wurde noch nicht begonnen. Die bestehende Sanierungsriickstellung wurde um TEUR 310 aufge-
stockt, was gegeniiber dem Ansatz im Wirtschaftsplan einen um TEUR 70 geringeren Aufwand
bedeutet. Die Sanierung Kanal Talstralle, oberer Bereich, wurde erst im Wirtschaftsjahr 2023 be-
gonnen (- TEUR 12). Die Sanierungsmalinahmen Kanal Auf dem Beiemich und Dr. Wirtz-Stralle
wurden noch nicht begonnen. Auf eine Zufuhrung der veranschlagten Mittel in die Sanierungsruick-
stellung wurde verzichtet, da sich abzeichnet, dass ein gréRRerer Anteil der Sanierungsaufwendun-
gen dem investiven Bereich zuzuordnen ist (- TEUR 100). Die laufende Kanalnetzunterhaltung
(z. B. kleinere Reparaturen, Storfalle etc.) fallt gegenliber der Prognose im Wirtschaftsplan um
TEUR 38 hoher aus, was insbesondere auf die Entsorgung von Aushub aus Wegeseitengrében im
Fremdwasserschwerpunktgebiet Wahnbachtal zuriickzufiihren ist.

Die Personalaufwendungen fallen um TEUR 36 geringer als geplant aus. Der auf den Abwasser-
betrieb entfallende Anteil der Umlage an die Versorgungskasse fir Beamte hat sich aufgrund einer
Anderung des internen Aufteilungsschliissel um TEUR 24 reduziert. Die Riickstellung fir nicht ge-
nommenen Urlaub reduzierte sich um TEUR 10.




B. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes*)

1.

Darstellung der Vermogenslage
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In der folgenden Ubersicht sind die Bilanzposten zum 31.12.2022 den Vorjahreswerten gegeniiber-
gestellt. Die wesentlichen Veranderungen der einzelnen Bilanzposten sind nachfolgend erlautert.

Immaterielle
Vermdgensgegenstande
Sachanlagen

Langfristig gebundenes Vermoégen

Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen

Forderungen gegen die Gemeinde/ andere
Eigenbetriebe der Gemeinde

Sonstige Vermdgensgegenstande

Liquide Mittel
Rechnungsabgrenzungsposten

Kurzfristig gebundenes Vermogen

Gesamtvermogen

31.12.2022 31.12.2021 Ver-

anderung

TEUR % TEUR % TEUR
127 0,2 132 0,2 -5
52.576 95,3 52.907 94,9 -331
52.703 95,6 53.039 95,1 -336
703 1,3 859 1,5 -156
1.641 3,0 1.861 3,3 -220
54 0,1 1 0,0 53
37 0,1 14 0,0 23
5 0,0 5 0,0 0
2.440 44 2740 4,9 -300
55.143 100,0 55.779 100,0 -636

Das Gesamtvermdgen hat sich gegenliber dem Vorjahr um TEUR 636 verringert. Das Anlagever-
mogen reduziert sich um TEUR 336, das Umlaufvermdgen um TEUR 300.

Die Reduzierung des Anlagevermdgens ist darauf zurlickzufiihren, dass die Abschreibungen
(TEUR 1.263) die Anlagenzugange (TEUR 927) Uibersteigen.

Das Anlagevermdgen des Betriebs betragt rd. 95 % des Gesamtvermdgens. Die hohe Anlagenin-
tensitat des Betriebes ist fir ein Unternehmen der Abwasserbeseitigung ublich.

*) Aus rechentechnischen Griinden kénnen in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Hohe von +/- eine Einheit (TEUR, %)

auftreten.
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Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 156 niedriger als zum Vorjahres-
stichtag. Dies ist im Wesentlichen darauf zurtickzufiihren, dass die Forderungen gegen die Rhenag
aus der Abwassergebiihrenerhebung um TEUR 137 niedriger ausfallen als im Vorjahr.

Die Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe verringern sich um TEUR 220. Dafilr
ist insbesondere ursachlich, dass die vom Abwasserbetrieb an die Gemeinde ausgeliehenen liqui-
den Mittel um TEUR 410 niedriger ausfallen als am Vorjahresstichtag. Dem stehen héhere Forde-
rungen aus Erstattung von Baukosten (+ TEUR 73) und Personalkosten (+ TEUR 20) gegenuber,
sowie die Weiterleitung der Abwassergebuhrenhilfe 2022 (TEUR 94).

Unter der Position ,Sonstige Vermdgensgegenstande® werden sonstige Forderungen ausgewie-
sen. Die Erhéhung gegenlber dem Vorjahr (TEUR 53) ist im Wesentlichen auf eine Forderung
gegeniber dem Landesbetrieb Stralen NRW auf Erstattung von Baukosten fiir die Sanierung der
B 56/L 312 zuriickzufihren.

Die Veranderung bei den liquiden Mitteln (+ TEUR 23) spiegelt die Entwicklung des Bankkontos
wider.



Eigenkapital

Sonderposten fiir Zuschiisse

Verbindlichkeiten gegentber

Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegentliber der Gemeinde/
anderen Eigenbetrieben

Langfristiges Fremdkapital

Verbindlichkeiten gegeniber

Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegenuber der Gemeinde/
anderen Eigenbetrieben

sonstige Verbindlichkeiten

Mittelfristiges Fremdkapital

Ruckstellungen

Verbindlichkeiten gegentber

Kreditinstituten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen

Verbindlichkeiten gegentliber der Gemeinde/
anderen Eigenbetrieben

sonstige Verbindlichkeiten

Passive Rechnungsabgrenzung

Kurzfristiges Fremdkapital

Gesamtkapital
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31.12.2022 31.12.2021 Ver-

anderung

TEUR % TEUR % TEUR
20.864 37,8 20.596 36,9 268
22596 41,0 23.260 41,7 -664
0 0,0 0 0,0 0
6.292 11,4 6.079 10,9 213
6.292 114 6.079 10,9 213
0 0,0 0 0,0 0
2.074 3,8 2125 3,8 -51
325 0,6 338 0,6 -13
2.399 44 2.463 4.4 -64
1.428 26 1.033 1,9 395
0 0,0 0 0,0 0
398 0,7 1.043 1,9 -645
998 1,8  1.143 2,0 -145
167 0,3 160 0,3 7
1 0,0 2 0,0 -1
2.992 54 3.381 6,1 -389
55.143 100,0 55.779 100,0 -636

Das Eigenkapital des Betriebs erhdhte sich aufgrund des Gewinns um TEUR 268. Vom Jahres-
Uberschuss in Hohe von TEUR 441 wurde die Eigenkapitalverzinsung von TEUR 173 an die Ge-
meinde abgefiihrt. Die Eigenkapitalquote stellt sich mit rd. 37,8 % gunstig dar.

Die Sonderposten verringerten sich um TEUR 664. Den Zugangen im Gesamtbetrag von TEUR 49
(Kanalanschlussbeitrage und Kostenerstattungen auf vertraglicher Basis) stehen ertragswirksame

Auflésungen in Héhe von TEUR 713 gegenuber.
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Die Verbindlichkeiten gegenuber verbundenen Unternehmen betragen insgesamt TEUR 9.363 und
erhohen sich gegenlber dem Vorjahr um TEUR 17. Der bedeutendste Posten unter den Verbind-
lichkeiten sind die Ausleihungen von der Gemeinde zur Finanzierung von Investitionen in Héhe von
TEUR 8.945, die bis zum Wirtschaftsjahr 2020 als Investitionskredite von Kreditinstituten gefihrt
wurden. Die Verbindlichkeiten aus diesen Ausleihungen haben sich gegenuber dem Vorjahr um
TEUR 158 erhoht. Diese Erhéhung resultiert aus einer weiteren Ausleihung (Kreditaufnahme) in
Hohe von TEUR 750 saldiert mit der Rlickzahlung bisherigen Ausleihungen (TEUR 592, davon:
planmaRige Tilgung TEUR 574, Abldsung eines Restbetrages nach Ablauf der Zinsfestschreibung
TEUR 18). Dieser Erhdhung stehen geringere Verbindlichkeiten aus Erstattung von Kapitaldienst-
leistungen (- TEUR 104) sowie Personal- und Verwaltungskosten (- TEUR 49) gegentber. Dartiber
hinaus bestehen um TEUR 23 héhere Verpflichtungen aus der Erstattung von Baukosten an die
Gemeinde.

Die Riickstellungen erhéhen sich um TEUR 395. Wesentlicher Aspekt sind die Zuflihrungen zur
Sanierungsriickstellung fiir noch nicht durchgefiihrte Instandsetzungen im Kanalnetz.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fallen um TEUR 645 geringer aus. Zum Bi-
lanzstichtag standen gegeniber dem Vorjahr im Bereich von Baumafinahmen um rd. TEUR 623
geringere Verbindlichkeiten gegentiber Tiefbaufirmen und Ingenieurbiiros offen.

Die Verringerung der sonstigen Verbindlichkeiten (- TEUR 6) ist auf die Riickzahlung einer Sicher-
heitsleistung (TEUR 8) zurtickzufiihren. Der Ausgleich der Geblihreniiberdeckung Schmutzwasser
2019 (TEUR 143) saldiert sich mit dem Ausweis der Uberdeckungen Schmutz- und Niederschlags-
wassergebuhren 2022 (TEUR 144) auf TEUR 1.

Die Liquiditat des Eigenbetriebs war jederzeit gewahrleistet.
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2. Darstellung der Ertragslage und des Geschiftsergebnisses

2022 2021 Ver-
anderung

TEUR % TEUR % TEUR
Umsatzerlose 4.664 100,0 4.662 100,0 2
Aktivierte Eigenleistungen 0 0,0 0 0,0 0
Gesamtleistung 4664 100,0 4.662 100,0 2
Sonstige betriebliche Ertrage 97 2,1 246 53 -149
Materialaufwand -2.443 -52,4 -2.448 -52,5 5
Personalaufwand -373 -8,0 -365 -7,8 -8
Abschreibungen -1.263 -27,1 -1.259 -27,0 -4
Sonstige betriebliche Aufwendungen -117 -2,5 -184 -3,9 67
Betriebsergebnis 565 12,1 652 14,0 -87
Zinsertrage 9 0,2 3 0,1 6
Zinsaufwendungen -133 -2,9 -133 -2,9 0
Finanzergebnis -124 -2,7 -130 -2,8 6
Ergebnis nach Steuern 441 9,5 522 11,2 -81
Sonstige Steuern 0 0,0 0 0,0 0
Jahresiiberschuss 441 9,5 522 11,2 -81

Die Gesamtleistung hat sich im Berichtsjahr um TEUR 2 erhdht.

Die Schmutzwassergebiihren fallen um TEUR 78 niedriger aus. Die Schmutzwassermenge redu-
zierte sich um rd. 15.000 m?3. Der von den Gebuhrenpflichtigen zu zahlende Geblhrensatz hat sich
trotz einer Gebihrensenkung zum 01.04.2022 um 0,10 €/m? nicht verandert, weil sich die ErmaRi-
gung durch den Landeszuschuss zum selben Zeitpunkt um 0,10 €/m? verringert hat.

Die Niederschlagswassergebihren erhéhten sich gegenliber dem Vorjahr um TEUR 23. Die ge-
bihrenpflichtige Flache stieg sich um rd. 7.000 m2. Der von den Gebuhrenpflichtigen zu leistende
Gebuhrensatz erhdhte sich zum 01.04.2022 um 0,04 €/m?; bei gleichbleibendem Gebihrensatz
der Gemeinde fiel der Landeszuschuss bei den Niederschlagswassergebihren, der bis zum
31.03.2022 0,04 €/m? betragen hatte, zum selben Zeitpunkt weg.

Wahrend im Vorjahr eine ertragsmindernde Kostenuberdeckung bei den Umsatzerlésen aus
Schmutzwassergebiihren in Hohe von TEUR 181 eingeflossen ist, belastet in 2022 die Korrektur
die Gebihrenerlése nur mit TEUR 1 (Erhéhung um TEUR 180). Die Korrektur 2022 resultiert aus
der ertragsmindernden Erfassung der Gebihrenliberdeckungen 2022 (Schmutzwasser:
TEUR 117; Niederschlagswasser: TEUR 27) saldiert mit der ertragserhohenden Ausbuchung der
Kostenlberdeckung Schmutzwassergebiihren 2019 (TEUR 143), die in die Geblihrenkalkulation/-
abrechnung 2022 eingestellt worden ist.
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Periodenfremde Ertrage veranderten sich gegeniber 2021 um - TEUR 128. Nachdem im Vorjahr
Ertrage in Hohe von TEUR 82 angefallen waren, ergaben sich im Wirtschaftsjahr 2022 Aufwen-
dungen in Hohe von TEUR 46. Diese resultieren aus der Erstattung von Abwassergebihren fir
Vorjahre (siehe oben, Seite 3).

Die sonstigen betriebliche Ertrédge verringerten sich um TEUR 149. Die Abwassergebuhrenhilfe
des Landes NRW fiel um TEUR 83 niedriger aus. Es fielen keine Ertradge aus Aufldsung/Herabset-
zung von Wertberichtungen oder Rickstellungen an (Vorjahr: TEUR 67).

Der Materialaufwand liegt mit einer Verringerung um TEUR 5 auf dem Niveau des Vorjahres. Auf-
wandsreduzierungen im Unterhaltungsbereich und den Stromkosten stehen Erhéhungen beim Ma-
terialverbrauch, Umlage Aggerverband, Reinigung/Untersuchung Kanalnetz und Dienstleistungen
fur Pflege GIS und Berechnungen Netzhydraulik gegeniber.

Die Aufwendungen fiir die Sanierung des Kanalnetzes sind -wie im Vorjahr- ma3geblich von Riick-
stellungszufiihrungen gepragt (2022: TEUR 404; 2021: TEUR 450).

Die Personalkosten erhdéhten sich um TEUR 8. Das hat im Wesentlichen folgende Griinde:

Im Jahr 2021 war eine Technikerstelle fir drei Monate nicht besetzt. Eine weitere Technikerstelle
war in 2021 fast ganzjahrig nicht besetzt; sie wurde erst zum 01.12.2021 wieder neu besetzt, so
dass fur die Stelle in 2022 Personalaufwendungen flr ein volles Jahr anfielen. Den Mehraufwen-
dungen stehen Reduzierungen bei der Umlage Versorgungskasse Beamte gegeniber, die auf ei-
ner Anderung des internen Aufteilungsschliissel zuriickzufiihren sind. Periodenfremde Personal-
aufwendungen fielen 2022 im Gegensatz zu 2021 nicht an. Aus der Anpassung der Urlaubsriick-
stellung resultiert im Wirtschaftsjahr 2022 aufgrund einer geringeren Anzahl von nicht genomme-
nen Urlaubstagen ein Ertrag.

Die Abschreibungen liegen mit TEUR 1.263 auf dem Niveau des Vorjahres (+ TEUR 4).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um TEUR 67. Wesentliche Reduzie-
rungen ergaben sich dadurch, dass beim Pumpwerk Kraniichel Saugwageneinsatze in einem ge-
ringen Umfang erforderlich waren und keine Aufwendungen fiir Stellenausschreibungen oder Ab-
schreibungen von Forderungen anfielen.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Fir unsere interne Betriebssteuerung ziehen wir vor allem die Kennzahlen (finanzielle Leistungs-
indikatoren) Umsatzrendite und den Cashflow aus der laufenden Geschaftstatigkeit heran. Die Um-
satzrendite berechnen wir als Quotient aus Jahresergebnis und Umsatzerlésen, den Cashflow aus
der Summe des Jahresergebnisses, der Abschreibungen und Veranderungen von Aktiva und Pas-
siva, die nicht den Finanzierungstatigkeiten zuzuordnen sind, verringert um zahlungsunwirksame
Ertrage.

Die Umsatzrentabilitat sinkt von 11,2 % um 1,7 Prozentpunkte auf 9,5 %.

Das Jahresergebnis fallt in 2022 mit TEUR 441 um TEUR 81 niedriger aus als in 2021 (TEUR 522).

Der Cashflow aus der laufenden Geschaftstatigkeit erhdhte sich von TEUR 20 auf TEUR 1.040.

Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Die nicht-finanziellen Leistungsindikatoren beziehen sich auf Arbeithehmerbelange und die Einhal-
tung von Umweltbelangen.
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Darstellung der Finanzlage

In der folgenden Ubersicht sind die Zahlungsstréme getrennt nach laufender Geschéftstatigkeit,
Investitionstatigkeit und Finanzierungstatigkeit aufbereitet und den entsprechenden Vorjahreswer-
ten gegenubergestellt.

2022 2021
TEUR TEUR
Jahresergebnis 441 522
+ Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstande
des Anlagevermdgens 1.263 1.259
-/+ Ab-/Zunahme der Ruckstellungen 396 -411
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Ertrage -714 -706
-/+ Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenstanden
des Anlagevermdgens 0 4
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Aktiva 323 -1.309
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Passiva -793 531
+/- Zinsaufwendungen/Zinsertréage 124 130
= Mittelzufluss aus laufender Geschiftstatigkeit 1.040 20
+ Einzahlungen aus Abgangen von Gegenstanden
des Anlagevermdgens 0 0
- Auszahlungen fir Investitionen in das
Anlagevermoégen -927 -1.823
+ Erhaltene Zinsen 9 3
= Mittelabfluss aus der Investitionstatigkeit -918 -1.820
- Auszahlungen an den Haushalt der Gemeinde -173 -173
Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschissen 49 1.400
+ Einzahlungen von (Finanz-) Krediten 750 1.207
- Auszahlungen fiir die Tilgung von (Finanz-) Krediten -592 -553
- Gezahlte Zinsen -133 -133
= _Mittelzufluss aus Finanzierungstétigkeit -99 1.748
Zahlungswirksame Veranderung des 23 -52
Finanzmittelbestandes
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 14 66
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode 37 14

Der Finanzmittelbestand entspricht dem Stand des laufenden Kontos bei der Hausbank. Die Liqui-
ditadt des Abwasserbetriebs war jederzeit gewahrleistet. Neben laufenden Geblhreneinnahmen
stehen (in geringem Umfang) Einnahmen aus der Erhebung von Kanalanschlussbeitragen zur De-
ckung der Ausgaben zur Verfigung. Investitionen werden im Rahmen der Krediterméachtigung des
Wirtschaftsplanes teilweise Uber Kreditaufnahmen finanziert.
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C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

Die Aufgaben des Entsorgungsbetriebes sind gesetzlich festgelegt und betreffen ein feststehendes
Gebiet. Durch Bautatigkeit wird mit einem leichten Zugang der Zahl der angeschlossenen Grund-
stlcke gerechnet. Aufgrund der Einsparbemihungen der Birger ist jedoch davon auszugehen,
dass sich die Gesamtabwassermenge nicht wesentlich verandern wird. Bei den gebuhrenpflichti-
gen Flachen, die der Erhebung der Niederschlagswassergebihren zugrunde liegen, wird aufgrund
des Neuanschlusses von Grundsticken mit einem Zugang gerechnet.

2. Ergebnisprognose fiir das nachste Wirtschaftsjahr

Im Erfolgsplan fir das Jahr 2023 ist ein Jahresiliberschuss in Hohe von TEUR 581 ausgewiesen.
Das stellt im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 eine Steigerung um TEUR 92 dar.

Die Aufwendungen wurden um TEUR 31 niedriger veranschlagt. Der Materialaufwand verringert
sich aufgrund niedrigerer Sanierungs-/Unterhaltungsaufwendungen um TEUR 98, die Abschrei-
bungen sind um TEUR 12 niedriger veranschlagt worden. Dem stehen Steigerungen bei den Per-
sonalaufwendungen (+ TEUR 59) und dem Zinsaufwand (+ TEUR 19) gegenuber.

Die Ertrage wurden um TEUR 61 hoher veranschlagt. Die Kanalbenutzungsgebiihren Schmutz-
wasser wurden aufgrund eines um 5.000 m® héheren Ansatzes bei der Abwassermenge bei gleich-
bleibendem Gebulhrensatz um TEUR 28 hoher angesetzt.

Die Niederschlagswassergebihren wurden bei ebenfalls unverandertem Geblhrensatz um
TEUR 22 hoher veranschlagt; es wurden Flachenzugangen von ca. 16.000 m? prognostiziert.

Aufgrund des Rickgangs der Schmutzwassermenge im Wirtschaftsjahr 2022 und der intensiven
Niederschlage im Sommer 2023 ist davon auszugehen, dass die prognostizierte Schmutzwasser-
menge nicht erreicht wird. Des Weiteren werden die zusatzlichen Niederschlagswasserflachen
nicht in vollem Umfang gebihrenpflichtig werden. Es wird daher davon ausgegangen, dass die
Kanalbenutzungsgebiihren deutlich hinter dem Ansatz zurlickbleiben.

Auf der anderen Seite wird bei den Personalaufwendungen mit einer Reduzierung gegeniiber dem
Wirtschaftsplan gerechnet, da die vorgesehene Besetzung einer weiteren Technikerstelle bisher
nicht erfolgte und eine Teilzeitstelle seit 01.07.2023 unbesetzt ist.

Nach derzeitiger Einschatzung wird davon ausgegangen, dass das Ergebnis des Wirtschaftsjahres
2023 rd. TEUR 100 hinter der Planung zuriickbleibt.

Im Wirtschaftsplan 2023 sind Investitionen in einem Umfang von TEUR 5.150 veranschlagt. Die
Umsetzung der veranschlagten MaRnahmen hat sich verzdgert. Lediglich die Malinahme Kanaler-
neuerung Talstral3e konnte bisher beauftragt werden. Die Sanierung der Abwasseranlagen im Ge-
biet Schmerbach in offener Bauweise soll in Kirze ausgeschrieben und beauftragt werden. Die
weiteren MaRnahmen befinden sich noch in der Planungsphase und werden friihestens 2024 be-
gonnen.
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D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Ein kaum beeinflussbarer Faktor in Bezug auf die Ertragsentwicklung des Entsorgungsbetriebs
liegt im Verbraucherverhalten. Darlber hinaus haben auch die klimatischen Witterungsverhaltnisse
Auswirkungen auf den Wasserverkauf und damit die Abwassermenge, mithin die Umsatzerlose.
Andererseits kann der Betrieb, abgeleitet aus der Erfahrung aus der Vergangenheit, mit einem
bestimmten Umsatzvolumen rechnen. Durch die Einfiilhrung des Flachenmalstabes fir die Nie-
derschlagswasserbeseitigung verringert sich die Abhangigkeit des Betriebsergebnisses von der
Abwassermenge.

Nach einer langen Niedrigzinsphase hat die Europaische Zentralbank (EZB) aufgrund der hohen
Inflation den Leitzins seit Mitte 2022 in mehreren Schritten erh6éht. Nach dem Beschluss des EZB-
Rates vom 14.09.2023 betragt der Leitzins mit Wirkung vom 20.09.2023 nunmehr 4,5 %. Die Zins-
aufwendungen fiir die Neuaufnahme von Darlehen bzw. bei Zinsanpassungen nach Ablauf der
Zinsbindung erhéhen sich damit deutlich.

Die Inflation (Verbraucherpreisindex) hat sich im Jahr 2023 zwar etwas abgeschwacht, sie bewegt
sich jedoch weiterhin auf hohem Niveau. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der Erzeuger-
preise fir gewerbliche Produkte und den Baupreisindizes wider.

Der seit dem 24. Februar 2022 von Russland gegen die Ukraine gefuhrte Krieg halt an. Die kon-
kreten Auswirkungen auf die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage kénnen noch nicht verlasslich
abgeschatzt werden. Es ist jedoch mit weiteren Kostensteigerungen hinsichtlich Energie und bei
der Beschaffung von Rohstoffen zu rechnen.

Die Betriebsleitung sieht keine bestandsgefahrdenden Risiken fiir den Betrieb.

E. Feststellungen im Rahmen der Priifung nach § 53 HGrG
Der Abschlussprufer hat auftragsgemaf eine Prifung nach § 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 HGrG durch-

gefuhrt. Wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte, Uber die zu berichten ware, haben sich nicht er-
geben.

Much, den 02.11.2023
Gemeindewerke Much

Ver- und Entsorgungsbetriebe
Offentliche Einrichtung Abwasserbeseitigung

Karsten Schafer Christopher Salaske
(technischer Betriebsleiter) (kaufmannischer Betriebsleiter)
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7.1.2 Bilanz zum 31. Dezember 2022
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Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -o6ffentliche Einrichtung Abwasser-, Much
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE
2022 Vorjahr
EUR EUR EUR
. ANLAGEVERMOGEN
I. Immaterielle Vermigensgegenstinde
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und dhnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
an solchen Rechten und Werten 127.698.08 131.910,08
127.698,08 131.910,08
II. Sachanlagen
1. Grundstiicke 7.397,48 7.397,48
2. Entwésserungsanlagen 51.283.854,00 52.501.052,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung 27.495,00 31.705,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.256.961,36 367.151,84
52.575.707,84 52.907.306,32
52.703.405,92 53.039.216.40
UMLAUFVERMOGEN
I. Forderungen und sonstige Vermogensgegenstinde
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 702.670,75 859.014,22
2. Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe 1.641.307,31 1.861.418,67
3. sonstige Vermogensgegenstinde 54.007.49 1.055,63
2.397.985,55 2.721.488,52
II. Guthaben bei Kreditinstituten 36.944,39 13.531,24
2.434.929.94 2.735.019,76
. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 4.910,00 4.811,70

55.143.245,86

55.779.047,86
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PASSIVSEITE

2022 Vorjahr
EUR EUR EUR

A. EIGENKAPITAL

I. Stammkapital 3.490.000,00 3.490.000,00

II. Kapitalriicklage 6.740.997,32 6.740.997,32

II1. Gewinnvortrag 10.365.264,81 10.015.993,84

1V. Jahresiiberschuss 440.649,97 522.032,37

V. Abfiihrung an den Haushalt der Gemeinde (172.761.40) (172.761.40)

20.864.150,70 20.596.262,13

B. SONDERPOSTEN FUR ZUSCHUSSE ZUM

ANLAGEVERMOGEN 22.596.100,00 23.260.210,00
C. RUCKSTELLUNGEN

sonstige Riickstellungen 1.428.245.66 1.032.498.08
1.428.245.66 1.032.498.08

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 398.424,89 1.042.958,30

2. Verbindlichkeiten gegeniiber der Gemeinde/anderen

Eigenbetrieben 9.363.330,59 9.346.871,65
3. sonstige Verbindlichkeiten 491.843,15 498.489,50
10.253.598,63 10.888.319.45

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.150,87 1.758.20

55.143.245,86 55.779.047,86
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7.1.3 Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Geschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022



Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -offentliche Einrichtung Abwasser-,Much

Gewinn- und Verlustrechnung
fiir das Geschiiftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

L ® =2

11.
12.
13.

14.

Umsatzerlose
sonstige betriebliche Ertrage

Materialaufwand

a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und
fiir bezogene Waren

b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen

Personalaufwand
a) Lohne und Gehélter

b) soziale Abgaben und Aufwendungen fiir
Altersversorgung und fiir Unterstiitzung

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle
Vermogensgegenstinde des Anlagevermdgens und
Sachanlagen

sonstige betriebliche Aufwendungen
sonstige Zinsen und dhnliche Ertrige

Zinsen und dhnliche Aufwendungen

Ergebnis nach Steuern

sonstige Steuern

Jahresiiberschuss
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

Abfiihrung an den Haushalt der Gemeinde

Bilanzgewinn

digitale Kopie

2022 Vorjahr
EUR EUR
4.663.719,36 4.662.232,21
97.321,25 246.341,68
(60.557,96) (67.257,03)
(2.382.216,04)  (2.380.774.10)

(2.442.774,00)

(301.863,95)

(71.632.75)

(2.448.031,13)

(272.957,15)

(92.020.41)

(373.496,70)

(1.263.151,64)

(364.977,56)

(1.258.744,72)

(116.924,23) (184.526,53)
9.212,86 3.331,08
(133.144.93) (133.480.66)
440.761,97 522.144,37
(112.00) (112.00)
440.649,97 522.032,37

10.365.264,81
(172.761.40)

10.015.993,84
(172.761.40)

10.633.153.38

10.365.264.81
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7.1.4 Anhang fiir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
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Anlage 3

Gemeindewerke Much -
Ver- und Entsorgungsbetriebe
offentliche Einrichtung
Abwasserbeseitigung
HauptstraBe 57
53804 Much

Anhang fiir das Wirtschaftsjahr 2022

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vorbemerkung

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die handelsrechtlichen Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften fir groRe Kapitalgesellschaften sowie die erganzenden Vorschriften der
Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und der Betriebssatzung beachtet.

Gemall § 265 Abs. 5 S. 2 HGB wurden geschéaftstatigkeitsbedingte Posten in der Bilanz hinzugeflgt.
Folgende Posten wurden gebildet:

- Entwasserungsanlagen

- Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegen/gegeniber der Gemeinde/andere(n) Eigenbetriebe(n)

- Sonderposten flr Zuschiisse zum Anlagevermaogen.

Die Bilanz wurde mit teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Die Gewinn- und
Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Anderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Es erfolgten gegeniiber dem Vorjahr keine Anderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Die Bewertung der Vermdgensgegenstande und Schulden erfolgte unter der Pramisse der Unternehmens-
fortfuhrung.

Anlagevermogen

Hinsichtlich der Zusammensetzung und der Entwicklung des Anlagevermdgens sowie der Entwicklung der
Abschreibungen im Wirtschaftsjahr wird auf die beigefigte Anlagenentwicklung verwiesen (Anlage 1).
Immaterielle Vermégensgegenstande

Die Nutzungsrechte und sonstigen immateriellen Vermogensgegenstande wurden zu Anschaffungskosten,
vermindert um Abschreibungen, angesetzt.
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Anlage 3

Die Abschreibungen wurden unverandert nach der linearen Abschreibungsmethode, entsprechend der
betriebsgewdhnlichen Nutzungsdauer, bemessen.

Bei den immateriellen Vermogensgegenstanden (mit Ausnahme der EDV-Software) wurde eine
Abschreibung von 1,5 % p. a. in Ansatz gebracht. Bei der EDV-Software wurden 25 % p. a. an
Abschreibung verrechnet.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermdgen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, soweit abnutzbar,
vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Grundsticke wurden zu den Anschaffungskosten
angesetzt; eine Abschreibung wird nicht vorgenommen.

Bei der Bemessung der Abschreibungen wurde auf die betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer abgestellt. Bei
der Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer kam grundséatzlich die lineare
Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Die betriebsgewohnliche Nutzungsdauer fiir das Kanalnetz betragt grundsatzlich rd. 67 Jahre
(Abschreibung 1,5 % linear). Die Nutzungsdauer der Niederschlagswasseranlagen im
Fremdwassersanierungsgebiet wurde mit 50 Jahren angesetzt (Abschreibung 2,0 % linear). Die
technischen Anlagen und Pumpwerke wurden mit 7,5 % p. a. abgeschrieben. Die Abschreibung auf
Betriebs- und Geschéftsausstattung lag zwischen 8 % und 33 %.

Im Jahr des Zugangs erfolgt die Abschreibung zeitanteilig.

Aullerplanmalliige Abschreibungen fielen im Wirtschaftsjahr 2022 nicht an (Vorjahr: ebenfalls keine
aulerplanmafigen Abschreibungen).

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden geringwertige Wirtschaftsgiter in einem Umfang von EUR 626,84
angeschafft (Vorjahr: EUR 2.417,74). Zugange geringwertiger Wirtschaftsglter werden analog § 6 (2) EStG
sofort abgeschrieben.

Sonstiges Umlaufvermégen

Die Forderungen sowie die sonstigen Vermdgensgegenstéande sind mit Nennwerten bzw. den niedrigeren
beizulegenden Werten bilanziert. Insgesamt sind Wertberichtigungen in Héhe von EUR 333.221,73
(Vorjahr: EUR 324.860,94) abgesetzt worden.

Im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden die Anspriche aus
Kanalanschlussbeitragen in einem Gesamtumfang von EUR 319.040,04 (Vorjahr: EUR 310.679,25)
wertberichtigt. Dabei handelt es sich um Forderungen, die aus sachlichen Billigkeitsgrinden gestundet
wurden (EWB rd. TEUR 303, Vorjahr: TEUR 303) oder bei denen Rechtsmittelverfahren gefiihrt werden
(EWB rd. TEUR 16, Vorjahr: TEUR 8). Diese Wertberichtigungen wurden bei den Sonderposten fir
Zuschiusse zum Anlagevermodgen in Abzug gebracht. Gebihrenforderungen (einschl. Nebenforderungen)
wurden mit EUR 2.653,84 (Vorjahr: TEUR 2.653,84) einzelwertberichtigt.

Bei den sonstigen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen (100 %) in Héhe von EUR 11.527,85
(Vorjahr: EUR 11.527,85) vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt.
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Anlage 3
Sonderposten fiir Zuschiisse zum Anlagevermoégen

Der Posten beinhaltet Kanalanschlussbeitrdge und ahnliche Baukostenzuschiisse. Die Auflésung des
Postens erfolgte bis einschlieRlich 2006 linear mit 3 % p.a. Grundlage fir diese Behandlung bildete § 22
Abs. 3 der EigVO NRW sowie der Erlass des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 29. Juni
1990, Az. Ill B 4-5/701-4578/90, wonach im Hinblick auf die besonderen technischen Verhaltnisse der
Abwasserbeseitigung eine Auflésung von passivierten Anschlussbeitrdgen mit einem Satz von 3 % p.a.
vorgenommen werden konnte. Nachdem § 22 Abs. 3 EigVO NRW ersatzlos gestrichen wurde, ist die
bisherige Verfahrensweise gleichwohl in angepasster Form fortzufiihren. Es ist weiterhin eine zeitbezogene
Verteilung der erhaltenen Baukostenzuschlisse vorzunehmen; dabei ist auf die gegebenen ortlichen
Nutzungsverhaltnisse abzustellen. Auf der Basis der betriebsgewdhnlichen Nutzungsdauer des
bezuschussten Sachanlagevermdgens wurde der Aufldsungsbetrag ab 2007 mit 1,7 % p.a. und fir
Zugange ab 2011 mit 1,5 % p.a. berechnet. Aus Vereinfachungsgrinden werden die Zugange des
Berichtsjahres mit dem halben Jahresbetrag aufgeldst.

Riickstellungen

Ruckstellungen werden flr alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden
Geschaften gebildet. Riickstellungen wurden in Hohe des Betrages gebildet, der nach vernilnftiger
kaufmannischer Beurteilung der jeweiligen Risiken und mdglichen Verpflichtungen erforderlich sein wird.
Der Ansatz erfolgte zu Erfiillungsbetragen bzw. Barwert.

Verbindlichkeiten

Genau bestimmbare Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfullungsbetrag gemall § 253 Abs. 1 S. 2 HGB
passiviert. Aus dem als Anlage |l beigefligten Verbindlichkeitenspiegel sind die Restlaufzeiten ersichtlich.



B.

digitale Kopie

Anlage 3

Angaben gemaR § 24 Abs. 2 Satz 2 EigVO NRW

Folgende Angaben sind nach § 24 Abs. 2 Satz 2 EigVvO NRW zu machen:

1.

zu 1.

Darstellung der Anderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehérenden Grundstiicke und
grundstiicksgleichen Rechte

Darstellung der Anderungen im Bestand, Leistungsfahigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten
Anlagen

Darstellung des Standes der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben

Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals und der Riickstellungen jeweils unter Angabe von
Anfangsbestand, Zugédngen und Entnahmen bzw. Inanspruchnahmen/Auflésungen

Darstellung der Umsatzerldse mittels einer Mengen- und Tarifstatistik des Berichtsjahres im Vergleich
mit dem Vorjahr

Darstellung des Personalaufwandes fur das Wirtschaftsjahr

Der Bestand der zum Eigenbetrieb gehdrenden Grundstlicke hat sich nicht verandert.

zu 2. Was den Bestand, die Leistungsfahigkeit und den Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen betrifft,

hat sich eine Anderung nicht ergeben.

zu 3. Zum 31.12.2022 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

Sanierung Abwasseranlagen Much, Schmerbach 612.821,66 EUR
Erneuerung Mischwasserkanal Hauptstralle 205.782,68 EUR
Nachtragliche Regenwassergrundstiicksanschlisse Kranichel 2.598,34 EUR
Sanierung Mischwasserkanal HauptstraRe 380.153,67 EUR

Zum 31.12.2022 befanden sich folgende Bauvorhaben in der Planungsphase:

Niederschlagswasseranlagen Kreuzkapelle 156.526,81 EUR
Kanalerneuerung/-sanierung Talstr., Blichlerstr. u.a. 28.111,11 EUR
Stauraumkanal Auf dem Beiemich 7.650,69 EUR
Sanierung Mischwasserkanal Zanderstral3e 4.316,40 EUR
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.256.961,36 EUR
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zu 4. Das Eigenkapital und die Rickstellungen entwickelten sich wie folgt:

Stand Zufiihrung Entnahme Stand
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022
Euro Euro Euro Euro

Eigenkapital
Stammkapital 3.490.000,00 0,00 0,00  3.490.000,00
Kapitalriicklage 6.740.997,32 0,00 0,00  6.740.997,32
Bilanzgewinn 10.365.264,81 440.649,97 172.761,40 10.633.153,38

20.596.262,13 440.649,97 172.761,40 20.864.150,70

Stand Verbrauch Auflésung Zufiithrung Stand
01.01.2022 2022 2022 2022 31.12.2022
Euro Euro Euro Euro Euro
Rickstellungen fiir

- Kanalsanierung 953.598,08 5.452,58 229.124,77 625.124,93 1.344.145,66
- Prufungskosten 24.800,00 12.800,00 0,00 12.000,00 24.000,00
- Resturlaub 32.300,00 32.300,00 0,00 22.800,00 22.800,00

- interne Jahresabschluss-
kosten 7.700,00 4.700,00 0,00 5.700,00 8.700,00
- Ing.- und Baukosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Abwasserabgabe (NW) 14.100,00 0,00 0,00 14.500,00 28.600,00

1.032.498,08 55.252,58 229.124,77 680.124,93 1.428.245,66

zu 5. Darstellung der Umsatzerlése

2022 2021

Umsatzerldse (saldiert mit Gutschrift Landeszuschuss):

Schmutzwasser 3.234.936 EUR 3.313.065 EUR
Niederschlagswasser 683.531 EUR 660.700 EUR
Kleineinleiter 47.895 EUR 54.627 EUR

Diese Erlose basieren auf folgenden Malistabseinheiten:

Schmutzwasser 577.750 m? 592.670 m?
Niederschlagswasser 763.400 m? 756.700 m?
Kleineinleiter 24.020 m® 25.540 m?
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Es waren folgende Gebuhrensatze mallgebend (in Klammern sind die um den Landeszuschuss

reduzierten Satze angegeben):

1. Schmutzwasser

a) Anschlussschacht privat

2021 01.01. - 31.03. 5,66 €/m?* (5,47 €/m3)
01.04. - 31.12. 5,76 €/m?* (5,50 €/m3)
2022 01.01. - 31.03. 5,76 €/m?* (5,50 €/m3)
01.04. - 31.12. 5,66 €/m?* (5,50 €/m3)
b) Anschlussschacht 6ffentlich
2021 01.01. - 31.03. 5,93 €/m?* (5,74 €/m3)
01.04. - 31.12. 6,03 €/m?* (5,77 €/m3)
2022 01.01. - 31.03. 6,03 €/m?* (5,77 €/m3)
01.04. - 31.12. 5,93 €/m?* (5,77 €/m3)

2. Niederschlagswasser

a) Anschlussschacht privat

2021 01.01.-31.12. 0,89 €/m? (0,85 €/m?)
2022 01.01. - 31.03. 0,89 €/m? (0,85 €/m?)
01.04. - 31.12. 0,89 €/m? (0,89 €/m?)

b) Anschlussschacht 6ffentlich
2021 01.01.-31.12. 0,98 €/m? (0,94 €/m?)
2022 01.01. - 31.03. 0,98 €/m? (0,94 €/m?)
01.04. - 31.12. 0,98 €/m? (0,98 €/m?)

3. Kleineinleiter (Klarschlammabfuhr)

a) herkdbmmliche Grundstucksklaranlagen

2021 01.01. - 31.03. 3,42 €/m?
01.04. - 31.12. 3,14 €/m?
2022 01.01. - 31.03. 3,14 €/m?
01.04. - 31.12. 3,03 €/m?
b) vollbiologische Grundstiicksklaranlagen
2021 01.01.-31.12. 1,30 €/m3
2022 01.01. - 31.03. 1,30 €/m?
01.04. - 31.12. 1,14 €/m?

4. abflusslose Gruben

nach Abwassermenge: sieche Schmutzwassertarif (Anschlussschacht privat)

nach Anzahl der Haushaltsangehdrigen
2021 01.01.-31.12. 140,00 €/Person

2022 01.01.-31.12. 140,00 €/Person
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zu 6. Personalaufwand

Die Belegschaft umfasste im Jahr 2022 und sieben Beschéaftigte/Beamte (im Vorjahr schwankend
von funf bis sieben Personen).

Der Personalaufwand des Wirtschaftsjahres 2022 betragt EUR 373.497 und setzt sich wie folgt

zusammen:
Gehalter/Vergitungen 307.791 EUR
soziale Abgaben 49.423 EUR
Aufwendungen fur Altersversorgung/Unterstitzung

(einschl. Beihilfen) 25.783 EUR
Urlaubsrickstellung -9.500 EUR

C. Sonstige Angaben

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind folgende periodenfremde Ertrage/Aufwendungen angefallen:

e sonstige periodenfremde Umsatzerlose 10.000,00 EUR
e periodenfremde Aufwendungen im Bereich der Umsatzerlose (Erstattungen) 56.346,52 EUR
o periodenfremde sonstige betriebliche Ertrage 194,74 EUR

Das Gemeindewerk Much -Entsorgungsbetrieb- ist keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Sinne
von Haftungsverhaltnisse gem. § 251 und § 285 Nr. 3a HGB eingegangen.

Die durchschnittliche Zahl der wahrend des Geschaftsjahres beschaftigiten Arbeithnehmer gemafl § 285
Nr. 7 HGB betrug:

Beschéaftige (Technik) 4,00
Beschéaftigte (Verwaltung) 2,00
Beamte 1,00
Summe 7,00
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Mitglieder im Betriebsausschuss waren im Wirtschaftsjahr 2022:

Ratsmitglieder Peter Steimel, Vorsitzender, Finanzbeamter
Andreas Weber, stv. Vorsitzender, Berufssoldat a. D.
Thomas Glass, Schornsteinfegermeister
Theresa Herschel, Heilerziehungspflegerin
Klaus Koppen, Bauschlosser
Carsten Richter, technischer Angestellter
Walfried Stocker, Rentner

Sachkundige Burger Karl-Heinz Ludwig, Rentner
Sebastian Michels, kfm. Angestellter
Helmut Miller, Elektromeister
Heiner Schnitker, Lehrer
Markus Weilienberg, Fliesenleger
Wolfgang Weyer, Industriekaufmann

Die Sitzungsgelder der Ratsmitglieder sind mit den monatlichen Aufwandsentschadigungen abgegolten.
Diese wurde ebenso wie die Sitzungsgelder der sachkundigen Biirger von der Gemeinde geleistet.
Die Betriebsleitung/Stellvertretung setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebsleiter

Christof Siebert bis 02.05.2023
Karsten Schéfer (technischer Betriebsleiter) ab 02.05.2023
Christopher Salaske (kaufmannischer Betriebsleiter) ab 02.05.2023

Stellvertreter/in
Dagmar Ottersbach

Die an den Betriebsleiter in 2022 geleisteten Bezlige betrugen EUR 73.413,66 (Vorjahr: EUR 71.605,61).
Die an die Stellvertreterin geleisteten Bezlge in 2022 betrugen EUR 64.294,19 (Vorjahr: EUR 62.143,17).

Der Abschlussprifer berechnet fir das Wirtschaftsjahr 2022 ein Gesamthonorar in Héhe EUR 11.650,10
(brutto). Dieser Betrag entfallt vollstandig auf Abschlussprifungsleistungen.

Nach Schluss des Geschaftsjahres sind folgende Vorgange von besonderer Bedeutung fir die
wirtschaftliche Lage des Betriebes eingetreten:

Der seit dem 24. Februar 2022 von Russland gegen die Ukraine gefiihrte Krieg halt an. Die konkreten
Auswirkungen auf die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage kénnen noch nicht verlasslich abgeschatzt
werden. Insbesondere die Kostenentwicklung hinsichtlich Energie und bei der Beschaffung von Rohstoffen
birgt Risiken.

Die Inflation (Verbraucherpreisindex) hat sich im Jahr 2023 zwar etwas abgeschwéacht, sie bewegt sich
jedoch weiterhin auf hohem Niveau. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der Erzeugerpreise fir
gewerbliche Produkte und den Baupreisindizes wider.

Nach einer langen Niedrigzinsphase hat die Europaische Zentralbank (EZB) aufgrund der hohen Inflation
den Leitzins seit Mitte 2022 in mehreren Schritten erhéht. Nach dem Beschluss des EZB-Rates vom
14.09.2023 betragt der Leitzins mit Wirkung vom 20.09.2023 nunmehr 4,5 %. Die Zinsaufwendungen fir
die Neuaufnahme von Darlehen bzw. bei Zinsanpassungen nach Ablauf der Zinsbindung erhéhen sich
damit deutlich.
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Das Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) hat mit Urteil vom 17.05.2022 (Az.: 9 A
1019/20) die seit dem Jahr 1994 geltende, standige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung
und Verzinsung von langlebigen Anlagegitern (wie z. B. dffentlichen Abwasserkanalen) im Rahmen der
Kalkulation von Benutzungsgebuhren (hier: Abwassergebihren) aufgegeben und geéandert. Dies wurde bei
der Gebuhrenkalkulation bericksichtigt.

Die Betriebsleitung schlagt vor, den Jahresgewinn in Hohe von EUR 440.649,97 abzlglich der bereits an
den Gemeindehaushalt abgefihrten Eigenkapitalverzinsung in Héhe von EUR 172.761,40 sowie den
Gewinnvortrag in Hohe von EUR 10.365.264,81 auf neue Rechnung vorzutragen.

Much, den 02.11.2023

Gemeindewerke Much
Ver- und Entsorgungsbetriebe
Offentliche Einrichtung Abwasserentsorgung

Karsten Schafer Christopher Salaske
(technischer Betriebsleiter) (kaufmannischer Betriebsleiter)
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Anlagenentwicklung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
Posten des Anlagevermdgens Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Kennzahlen
Anfangs- Zugang Abgang Umbuchun- |Endbestand Anfangs- Zugang Abgang d. h.  |[Umbuchun- Endstand Restbuch- Restbuch- Durch- Durch-
bestand gen stand Abschreibun- |angesammel- |[gen werte am Ende |werte am Ende Jschnitt- schnitt-
genim te Abschrei- des vorangegan{des Wirtschafts-|licher ~|licher
Wirtschafts-  |bungen auf die genen jahres Abschrei-  |Restbuch-
. . . bungssatz |wert
jahr in Spalte 3 aus-| Wirtschafts-
gewiesenen jahres
Abgange
+ . +/ .1 + . +/ .1
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v. H. v. H.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Immaterielle Vermdgensgegenstande
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.
&. Rechte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
Verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten 161.554,75 55,00 0,00 0,00 161.609,75 36.787,67 1.497,00 0,00 0,00 38.284,67 124.767,08 123.325,08 0,9 76,3
Gewerbliche Schutzrechte (Software) 36.525,32 0,00 0,00 0,00 36.525,32 29.382,32 2.770,00 0,00 0,00 32.152,32 7.143,00 4.373,00| 7,6 12,0
Summe 198.080,07 55,00 0,00 0,00 198.135,07 66.169,99 4.267,00 0,00 0,00 70.436,99 131.910,08 127.698,08 2,2 64,5
Il. Sachanlagevermogen
1. Grundstlcke, grundstiicksgleiche Rechte
und Bauten einschlieRlich der Bauten auf
fremden Grundstiicken
Grundstticke 7.397,48 0,00 0,00 0,00 7.397,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.397,48 7.397,48 0,0 100,0
Summe 7.397,48 0,00 0,00 0,00 7.397,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.397,48 7.397,48 0,0 100,0
2. Entwasserungsanlagen
Technische Anlagen 4.748.215,89 0,00 0,00 0,00 4.748.215,89 2.225.962,89 96.677,00 0,00 0,00 2.322.639,89 2.522.253,00 2.425.576,00 2,0 51,1
Entsorgungsanlagen (Kanale) 74.287.433,73 22.495,69 0,00 13.151,45 74.323.080,87 24.308.634,73 1.156.168,14 0,00 0,00 25.464.802,87 49.978.799,00 48.858.278,00 1,6 65,7
Summe 79.035.649,62 22.495,69 0,00 13.151,45 79.071.296,76 26.534.597,62 1.252.845,14 0,00 0,00 27.787.442,76 52.501.052,00 51.283.854,00 1,6 64,9
3. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschaftsausstattung
Betriebsausstattung 63.380,99 1.206,66 7.496,18 0,00 57.091,47 31.675,99 5.412,66 7.492,18 0,00 29.596,47| 31.705,00 27.495,00| 9,5 48,2
GwG 6.887,18 626,84 0,00 0,00 7.514,02 6.887,18 626,84 0,00 0,00 7.514,02 0,00 0,00 8,3
Summe 70.268,17 1.833,50 7.496,18 0,00 64.605,49 38.563,17 6.039,50 7.492,18 0,00 37.110,49| 31.705,00 27.495,00 9,3 42,6
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im
Bau
Kanale im Bau 367.151,84 902.960,97 0,00 -13.151,45 1.256.961,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.151,84 1.256.961,36
Summe 367.151,84 902.960,97 0,00 -13.151,45 1.256.961,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.151,84 1.256.961,36
Summe Anlagevermogen 79.678.547,18 927.345,16 7.496,18 0,00 80.598.396,16 26.639.330,78 1.263.151,64 7.492,18 0,00 27.894.990,24 53.039.216,40 52.703.405,92 1,6 65,4




Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2022

Anfage Il

digital

Verbindlichkeiten 31.12.2022 eint;,i;ZJuahr rgiihdraarif fLTn?‘r\]JrailrSe
EUR EUR EUR EUR
1. Verbindlichkeiten gegenlber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 398.424,89 398.424,89 0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten gegeniber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben 9.363.330,59 997.501,85 8.365.828,74 6.292.127,36
4. sonstige Verbindlichkeiten 491.843,15 166.703,15 325.140,00 0,00
Summe 10.253.598,63 1.562.629,89 8.690.968,74 6.292.127,36
Es sind keine Sicherheiten zur Sicherung der Verbindlichkeiten bestellt worden.
Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2021
Verbindlichkeiten 31.12.2021 eint;i;ZJuahr rgiihdraarif fLTn?‘r\]JrailrSe
EUR EUR EUR EUR
1. Verbindlichkeiten gegenlber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.042.958,30 1.042.958,30 0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten gegeniber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben 9.346.871,65 1.142.941,40 8.203.930,25 6.079.096,90
4. sonstige Verbindlichkeiten 498.489,50 159.579,50 338.910,00 0,00
Summe 10.888.319,45 2.345.479,20 8.542.840,25 6.079.096,90

e Kopie
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7.1.5 BESTATIGUNGSVERMERK

Bestatigungsvermerk des unabhangigen Abschlussprifers

An die Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -6ffentliche Einrichtung
Abwasser-, Much:

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -
offentliche Einrichtung Abwasser-, Much, — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember
2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung flr das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschlieBlich der Darstellung der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden - geprift. Darlber hinaus haben wir den Lagebericht der
Gemeindewerke Much - Ver- und Entsorgungsbetriebe -6ffentliche Einrichtung Abwasser-,
Much, fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

e entspricht der beigefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen der
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsdtze ordnungsméaBiger Buchfiihrung sowie der
landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsachlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild
der Vermdgens- und Finanzlage der eigenbetriebsdhnlichen Einrichtung zum 31.
Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2022 und

e vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der
landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsdhnlichen
Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukinftigen
Entwicklung zutreffend dar.

GemaB § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Priifung zu keinen Einwendungen
gegen die OrdnungsmaéBigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefihrt hat.
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Grundlage fir die Prifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung
mit § 103 GO NRW i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlusspriifung durchgefihrt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsdtzen ist im Abschnitt
.Verantwortung des Abschlussprifers fur die Prifung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts” unseres Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung unabhéngig in Ubereinstimmung mit den deutschen
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfullt. Wir sind der
Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage fur unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen \Vertreter und des Betriebsausschusses flr den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafir, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsédtze ordnungsméaBiger Buchflhrung sowie der landesrechtlichen
Vorschriften ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz-
und Ertragslage der eigenbetriebsdhnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung
mit den deutschen Grundsdtzen ordnungsmaBiger Buchflhrung als notwendig bestimmt
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der
Rechnungslegung und Vermogensschadigungen) oder Irrtiimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafur verantwortlich,
die  Fahigkeit der eigenbetriebsdhnlichen  Einrichtung  zur  Fortfihrung  der
Unternehmenstatigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung,
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit, sofern
einschldgig, anzugeben. Dariber hinaus sind sie daflr verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortflhrung der Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren,
sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von
der Lage der eigenbetriebsdhnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss in  Einklang steht, den Vorschriften der
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen
und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen
Vertreter verantwortlich fur die Vorkehrungen und MaBnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit
den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen zu ermdéglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fir die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu kénnen.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich far die Uberwachung des
Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebséhnlichen Einrichtung zur Aufstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

e Kople
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Verantwortung des Abschlussprifers fiur die Prifung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dariber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtimern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der
landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebséhnlichen
Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie
mit den bei der Priifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen
und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen
Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maf3 an Sicherheit, aber keine Garantie dafir, dass eine
in Ubereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsdtze ordnungsmaBiger
Abschlussprifung durchgefihrte Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.
Falsche Darstellungen kénnen aus dolosen Handlungen oder Irrtimern resultieren und
werden als wesentlich angesehen, wenn vernlinftigerweise erwartet werden kdnnte, dass sie
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Waéhrend der Prifung Uben wir pflichtgeméaBes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Dartber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern,
planen und fuhren Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prifungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur
unsere Prifungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist héher als das Risiko, dass
aus Irrtimern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden,
da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte
Unvollstandigkeiten, irrefihrende Darstellungen bzw. das AuBerkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten kénnen.

e gewinnen wir ein Verstandnis von dem fur die Prifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den fir die Prifung des Lageberichts relevanten
Vorkehrungen und MaBnahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den
gegebenen Umstanden angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil
zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung abzugeben.

e beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.
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e ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten  Rechnungslegungsgrundsatzes der  Fortfihrung der
Unternehmenstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der eigenbetriebsdhnlichen Einrichtung
zur Fortflhrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen kdnnen. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im
Bestatigungsvermerk auf die dazugehdrigen Angaben im Jahresabschluss und im
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser
jeweiliges Prufungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten
Prifungsnachweise. Zukinftige Ereignisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch dazu
fUhren, dass die eigenbetriebsahnlichen Einrichtung seine Unternehmenstatigkeit nicht
mehr fortfihren kann.

e Dbeurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschlieBlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsdtze ordnungsmaBiger Buchfiihrung sowie der landesrechtlichen
Vorschriften ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-,
Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung vermittelt.

e beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung.

e flhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prifungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenstéandiges Prifungsurteil zu den zukunftsorientierten
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass kinftige Ereignisse wesentlich von den
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen,
einschlieBlich etwaiger bedeutsamer Mangel im internen Kontrollsystem, die wir wahrend
unserer Prifung feststellen.

Koln, den 15. November 2023

Rodl & Partner GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Richter Quost
Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprufer

e Kople



AlAirala i
Rodl & Partner Ko ople

Anlage 7.2.1/1

7.2.1 Aufgliederungen und Erlduterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn-

und Verlustrechnung

1. Aufgliederungen und Erlduterungen der Posten der Bilanz zum 31.
Dezember 2022
AKTIVSEITE
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR

A. ANLAGEVERMOGEN

52.703.405,92

53.039.216,40

Eine von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der
Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermédgens enthalt der Anlagespiegel.

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
. Immaterielle
Vermogensgegenstande 127.698,08 131.910,08
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
Entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und dhnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten 127.698,08 131.910,08
Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
DV-Software 4.373,00 7.143,00
Verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten 123.325,08 124.767,08
127.698,08 131.910,08
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Vorjahr
EUR

52.575.707,84

52.907.306,32

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
1. Grundstiicke 7.397,48 7.397,48
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR

2. Entwasserungsanlagen

51.283.854,00

52.501.052,00

Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Kanalleitungen
Technische Anlagen

31.12.2022
EUR

Vorjahr
EUR

48.858.278,00
2.425.576,00

49.978.799,00
2.522.253,00

51.283.854,00

52.501.052,00

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
3. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschaftsausstattung 27.495,00 31.705,00
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
4, geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau 1.256.961,36 367.151,84

Bezliglich der Zusammensetzung der Anlagen im
Betriebsleitung im Anhang des Eigenbetriebes.

Bau verweisen wir auf die Aufstellung der
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31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
B. UMLAUFVERMOGEN 2.434.929,94 2.735.019,76
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
I Forderungen und sonstige
Vermoégensgegenstande 2.397.985,55 2.721.488,52
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 702.670,75 859.014,22
Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
Ford. LuL ohne Wechselforderungen 1.024.364,63 1.172.347,31

Einzelwertberichtigung

(321.693,88)

(313.333,09)

702.670,75 859.014,22
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
2. Forderungen gegen die
Gemeinde/andere Eigenbetriebe 1.641.307,31 1.861.418,67
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
3. sonstige Vermogensgegenstinde 54.007,49 1.055,63




C
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31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
36.944,39 13.531,24
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
4.910,00 4.811,70
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Vorjahr
EUR

PASSIVSEITE
31.12.2022
EUR
A. EIGENKAPITAL 20.864.150,70

20.596.262,13

Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR

L Stammbkapital 3.490.000,00 3.490.000,00
Il Kapitalriicklage 6.740.997,32 6.740.997,32
M. Gewinnvortrag 10.633.153,38 10.365.264,81
Iv. Jahresiiberschuss 440.649,97 522.032,37
V. Abfiihrung an den Haushalt der

Gemeinde (172.761,40) (172.761,40)

20.864.150,70

20.596.262,13

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
L. Stammbkapital 3.490.000,00 3.490.000,00

Ausgewiesen ist das Stammkapital der 6ffentlichen Einrichtung Abwasser gemaB § 3 Abs. 2
der Betriebssatzung fir die Ver- und Entsorgungsbetriebe der Gemeinde Much.
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31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
Il Kapitalriicklage 6.740.997,32 6.740.997,32
Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
andere Zuzahlungen in das Eigenkapital 1.580.077,83 1.580.077,83
Landeszuschisse 3.235.346,01 3.235.346,01
Investitionspauschale 1.925.573,48 1.925.573,48
6.740.997,32 6.740.997,32
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR

lll. Gewinnvortrag 10.365.264,81

10.015.993,84

Der Bestand hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

EUR

EUR

Stand am 1.1.2022

522.032,37
(172.761,40)

Jahrestiberschuss Vorjahr
Abgefiihrte Eigenkapitalverzinsung

10.015.993,84

349.270,97

Stand am 31.12.2022

10.365.264,81

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
IV. Jahresiiberschuss 440.649,97 522.032,37
Ausgewiesen ist das Jahresergebnis aus der Gewinn- und Verlustrechnung.
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR

V. Abfiihrung an den Haushalt der

Gemeinde (172.761,40)

(172.761,40)

e Kople
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Vorjahr
EUR

B. SONDERPOSTEN FUE ZUSCHUSSE
ZUM ANLAGEVERMOGEN

22.596.100,00

23.260.210,00

Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

31.12.2022
EUR

Vorjahr
EUR

SoPo aus Beitragen KAG
Sonstige SoPo

15.385.047,00
7.211.053,00

15.907.318,00
7.352.892,00

22.596.100,00

23.260.210,00

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
C. RUCKSTELLUNGEN 1.428.245,66 1.032.498,08
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
sonstige Riickstellungen 1.428.245,66 1.032.498,08
Inanspruch-
1.1.2022 nahme Auflésung  Zufihrung  31.12.2022
EUR EUR EUR EUR EUR
Instandhaltungs-
rlckstellungen 953.598,08 (5.452,58) (229.124,77) 625.124,93 1.344.145,66

Sonstige Ruckst. far

Resturlaub 32.300,00 (32.300,00) 0,00 22.800,00 22.800,00
Andere sonstige

Ruckstellungen 14.100,00 0,00 0,00 14.500,00 28.600,00
Ruckstellungen

Abschluss-

/Prufungskosten 32.500,00 (17.500,00) 0,00 _17.700,00 32.700,00

1.032.498,08 (55.252,58) (229.124,77) 680.124,93 1.428.245,66
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31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
D. VERBINDLICHKEITEN 10.253.598,63 10.888.319,45
31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 398.424,89 1.042.958,30

Bestandsnachweis

Die Verbindlichkeiten sind durch eine auf den Bilanzstichtag bezogene Offene-Posten-
Liste, die mit der Summe der Personenkonten Ubereinstimmt, erfasst.

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
2. Verbindlichkeiten gegeniiber der
Gemeinde/anderen Eigenbetrieben 9.363.330,59 9.346.871,65

Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
Verbindl. aus Investitionsdarlehen ggi. der
Gemeinde Much 8.945.441,81 8.787.810,33
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten
Verbindl. aus LuL ggu. der Gemeinde Much 279.418,70 409.827,88
Verbindl. ggu. KU der Gemeinde Much 124.753,48 124.616,66
Ubrige Verbindl. ggu. der Gemeinde Much 13.716,60 24.616,78
417.888,78 559.061,32

9.363.330,59 9.346.871,65
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31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
491.843,15 498.489,50

3. sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen Uberwiegend die gemaB3 § 6 KAG passivierten
Kostenuberdeckungen fir Schmutzwasser in Hohe von T€ 483.

31.12.2022 Vorjahr
EUR EUR
1.150,87 1.758,20

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
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2. Aufgliederungen und Erlduterungen der Posten der Gewinn- und
Verlustrechnung fiir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

2022 Vorjahr

EUR EUR
1. Umsatzerlose 4.663.719,36 4.662.232,21

2022 Vorjahr

EUR EUR
Abwassergebihren Schmutzwasser 3.234.936,16 3.313.064,56
Abwassergebiihren Regenwasser 683.530,83 660.700,24
Aufl. SoPo Beitrage KAG-Pausch. 546.917,95 550.877,00
Aufldsung von sonstigen SoPo-Pauschal 166.414,00 154.892,00
Kleineinleiterabgabe/Klarschlammabfuhr 47.894,71 54.627,17
Personalkostenerstattungen 22.005,39 11.470,45
sonstige periodenfremde Umsatzerlse 10.000,00 387,38
Verwaltungsgebiihren 4.466,00 8.092,00
Abw.-Geb. abflusslose Gruben (Grundgeb.) 3.850,29 3.427,95
sonstige Umsatzerldse (kostenmindernd) 652,80 3.282,25
Saumniszuschlage 410,25 393,50
Mahngebihren 166,00 228,00
Vollstreckungsgebiihren 81,50 87,50
Aufl. SoPo Ersch.beitrdge BauGB-Pausch. 0,00 142,00
Kostentberdeckung Abwassergebihren (1.260,00) (181.040,00)
Periodenfremde 6ff.-re. Leistungsentg. (56.346,52) 81.600,21

4.663.719,36 4.662.232,21

Bezliglich einer Mengen- und Gebihrenlbersicht der Umsatzerlése aus Schmutz- und
Niederschlagswasser sowie aus Kleinleiterabgaben verweisen wir auf die Ausfihrungen im
Anhang des Eigenbetriebes unter Punkt B.

2022 Vorjahr
EUR EUR
2. sonstige betriebliche Ertrdage 97.321,25 246.341,68

Die sonstigen betrieblichen Ertrdge betreffen mehrheitlich Bedarfszuweisungen vom Land in
Hohe von T€ 94.
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2022 Vorjahr
EUR EUR
Materialaufwand 2.442.774,00 2.448.031,13
2022 Vorjahr
EUR EUR
Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und flr bezogene Waren
Strom 53.034,32 65.486,52
Sonstiger Materialverbrauch 7.490,53 1.684,90
Werkzeuge/Kleinmaterial 33,11 85,61
60.557,96 67.257,03
Aufwendungen fir bezogene Leistungen
Verbandsumlagen 1.481.815,00 1.476.464,00
Unterhaltung Infrastrukturvermégen 478.477,01 491.891,23
Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen 208.507,26 233.099,77
Kanalnetzreinigung 60.667,85 57.625,86
Ingenieurleistungen 43.044,81 29.020,70
Untersuchung Abwasseranlagen 33.497,30 25.779,05
Klarschlammabfuhr 17.802,34 16.876,83
Entsorgung Abwasser aus abflussl. Gruben 14.290,59 13.427,65
Nutzung Abwasseranlagen Dritter 10.983,45 1.213,07
Gewasserschutzbeauftragter 9.773,82 9.651,06
sonstige Unterhaltungs-/Betriebsausgaben 9.740,64 0,00
Pflege AuBenanlagen 8.101,97 6.207,50
Bereitschaftsdienst (Wasserleitst. AV) 5.514,00 5.514,00
Nutzung Abwasseranlagen Nimbrecht 0,00 9.294,56
Nutzung TS Nackhausen-Seelscheid 0,00 4.708,82
2.382.216,04 2.380.774,10
2.442.774,00 2.448.031,13
2022 Vorjahr
EUR EUR
Personalaufwand 373.496,70 364.977,56
2022 Vorjahr
EUR EUR
Lohne und Gehalter 301.863,95 272.957,15
soziale Abgaben und Aufwendungen far
Altersversorgung und fur Unterstlitzung 71.632,75 92.020,41
373.496,70 364.977,56




5. Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle
Vermogensgegenstande des
Anlagevermdgens und Sachanlagen

Wir verweisen im Ubrigen auf die Darstellung im Anlagespiegel (vgl. Anhang).

6. sonstige betriebliche

Aufwendungen

7. sonstige Zinsen und dhnliche
Ertrage

8. Zinsen und dhnliche Aufwendungen

9. Ergebnis nach Steuern
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2022 Vorjahr
EUR EUR
1.263.151,64 1.258.744,72
2022 Vorjahr
EUR EUR
1.263.151,64 1.258.744,72
1.263.151,64 1.258.744,72
2022 Vorjahr
EUR EUR
116.924,23 184.526,53
2022 Vorjahr
EUR EUR
9.212,86 3.331,08
2022 Vorjahr
EUR EUR
133.144,93 133.480,66
2022 Vorjahr
EUR EUR

(440.761,97)

(522.144,37)




10.

11.

12.

13.

14.

sonstige Steuern

Jahresiiberschuss

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

Abfiihrung an den Haushalt der
Gemeinde

Bilanzgewinn
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2022 Vorjahr

EUR EUR
112,00 112,00

2022 Vorjahr

EUR EUR

440.649,97 522.032,37

2022 Vorjahr

EUR EUR

10.365.264,81

10.015.993,84

2022
EUR

Vorjahr
EUR

(172.761,40)

(172.761,40)

2022
EUR

Vorjahr
EUR

10.633.153,38

10.365.264,81
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7.2.2 Feststellungen im Rahmen der Priifung nach § 53 HGrG

Wir haben diese Priifung auf Grundlage des IDW Prifungsstandards:

Fragenkatalog zur Prifung der OrdnungsmaBigkeit der Geschéaftsfihrung sowie der
wirtschaftlichen Verhaltnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720) des Instituts der Wirtschaftsprifer
in Deutschland e.V., DUsseldorf, durchgefiihrt.

Nachfolgend stellen wir das Ergebnis unserer Prifung in kursiver Schrift dar. Entsprechend
der Empfehlung des Instituts der Wirtschaftsprifer in Deutschland e.V., Disseldorf, stellen wir
unseren Feststellungen die einzelnen Fragen und Unterfragen des Kataloges voran. Soweit
wir in unserer Berichterstattung nach § 53 HGrG im Einzelfall Verweise auf andere
Ausfihrungen im Prifungsbericht zum Jahresabschluss vornehmen, geschieht dies unter
konkreter Angabe der Bezugsstelle.

Fragenkreis 1: Tatigkeit von Uberwachungsorganen und Geschéftsleitung sowie
individualisierte Offenlegung der Organbeziige

a) Gibt es Geschéftsordnungen flr die Organe und einen Geschéaftsverteilungsplan fir die
Geschéftsleitung sowie ggf. fir die Konzernleitung? Gibt es darlber hinaus schriftliche
Weisungen des Uberwachungsorgans zur Organisation fur die Geschéfts- sowie ggf. fur
die Konzernleitung (Geschaftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Be-
dirfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Der Eigenbetrieb hat einen Betriebsleiter und einen Stellvertreter; ein schriftlicher
Geschéftsverteilungsplan liegt nicht vor. Es gelten die Regelungen in § 4 der Betriebssatzung
sowie die Allgemeine Dienst- und Geschédftsanweisung der Gemeinde Much vom Dezember
2012, in der Fassung der Anderung vom 10. August 2018. Die Einbindung des
Betriebsausschusses und des Rates der Gemeinde ist in der Eigenbetriebsverordnung (EigV/O
NRW) sowie in der Betriebssatzung geregelt. Aufgrund der BetriebsgréBBe entsprechen die
Regelungen den Bedlrfnissen des Betriebs.

b) Wieviele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschisse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hiertber erstellt?

Der Betriebsausschuss tagte viermal im Wirtschaftsjahr 2022. Der Rat der Gemeinde Much
befasste sich in einer Sitzung mit Themen des Eigenbetriebes. Niederschriften hieriber
wurden erstellt und uns zur Verfigung gestellt.

c) In welchen Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG
sind die einzelnen Mitglieder der Geschaftsleitung tatig?

Der Betriebsleiter und die stv. Betriebsleiterin waren nach den gegebenen Ausklnften in
keinem Aufsichtsrat und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG tétig.

d) Wird die Vergitung der Organmitglieder (Geschéftsleitung, Uberwachungsorgan)
individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach
Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger
Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begriindet?

Die Verglitung der Betriebsleitung ist im Anhang angegeben. Erfolgsbezogene Verglitungen
werden nicht gewéhrt.
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Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedurfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus
dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zustandigkeiten/Weisungsbefugnisse

ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmé&Bige Uberpriifung?

Ein Organisationsplan fir den Eigenbetrieb existiert nicht. Aufgrund der BetriebsgréBe ist dies
auch nicht notwendig. Die Regelungen in der EigVVO NRW, in der Betriebssatzung sowie in der
Allgemeinen Dienst- und Geschéftsanweisung der Gemeinde Much vom Dezember 2012
entsprechen den Bedlrfnissen des Betriebs und sind ausreichend.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?

Siehe oben zu a).

) Hat die Geschéaftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionspravention ergriffen und
dokumentiert?

Es existiert eine Dienstanweisung Uber das Verhalten bei der Annahme von Belohnungen und
Geschenken (Vorteile) der Gemeinde Much vom 25. Februar 2002 in der Anderungsfassung
vom 26. Februar 2006. Das im Abwasserwerk tatige Personal ist entsprechend informiert.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen  flr  wesentliche
Entscheidungsprozesse  (insbesondere  Auftragsvergabe und  Auftragsabwicklung,
Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewéhrung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben,
dass diese nicht eingehalten werden?

Regelungen diesbeziiglich enthalten u.a. die EigVO NRW, die Betriebsatzung sowie die
Dienstanweisung flr das Vergabewesen in der Gemeinde Much. Uns sind keine Vorgénge
bekannt geworden, in denen die Regelungen nicht eingehalten wurden.

e) Besteht eine ordnungsmaBige Dokumentation von Vertragen (z.B.
Grundsticksverwaltung, EDV)?

Die Dokumentation von Vertrédgen erfolgt durch verschiedene Amter der Gemeinde Much
(z.B. Grundsticksvertrdge durch das Liegenschaftsamt).

e Kople
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Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und
Controlling
a) Entspricht das Planungswesen — auch im Hinblick auf Planungshorizont und

Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhdnge von
Projekten — den BedUrfnissen des Unternehmens?

Der Eigenbetrieb erstellt vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan. Das
Planungswesen entspricht den Bed(irfnissen des Betriebs.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden auskunftsgemdiB bei Bedarf untersucht.

¢) Entspricht das Rechnungswesen einschlieBlich der Kostenrechnung der GréBe und den
besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht den Bedlrfnissen des Betriebs. Eine klassische
Kostenrechnung besteht nicht.

Der Betrieb erstellt vor jedem Wirtschaftsjahr eine Geblhrenkalkulation nach § 6 KAG NRW.

Die Geblhrennachkalkulation fir 2022 hat bei den Schmutzwassergeblihren zu einer
Uberdeckung in Héhe wvon 117 TEUR gefiihrt. Die Nachkalkulation der
Niederschlagswassergebiihren ergab eine Uberdeckung in Hoéhe von 26 TEUR. Bei den
Geblhren fir die Kldrschlammabfuhr ist eine Unterdeckung in Hohe von 3 TEUR zu
verzeichnen (herkémmliche Anlage 3 TEUR).

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende
Liquiditatskontrolle und eine Kreditiberwachung gewahrleistet?

Die laufende Liquiditidtskontrolle und Kreditiberwachung erfolgt durch den Betrieb in
Zusammenarbeit mit der Gemeindekasse der Gemeinde Much. Im Wirtschaftsjahr 2022
bestanden keine Liquiditdtsengpdsse.

e) Gehort zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfir geltenden Regelungen nicht eingehalten worden
sind?

Nicht anwendbar, da kein zentrales Cash-Management besteht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollstandig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist
durch das bestehende Mahnwesen gewabhrleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah
und effektiv eingezogen werden?

Es werden i.d.R. laufende Abschldge auf die Gebihren vereinnahmt. Die Entgelte werden
nach unseren Feststellungen im Wesentlichen vollstindig und zeitnah in Rechnung gestellt.
Das Mahnwesen wird mit Unterstitzung eines EDV-Programms vom Eigenbetrieb
durchgefihrt. Vollstreckungen erfolgen durch die Gemeindekasse.
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g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst
es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Es ist derzeit kein klassisches Controllingsystem eingerichtet. Aufgrund der BetriebsgréBe ist
dies derzeit auch noch nicht zwingend notwendig.

h) Ermoglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Uberwachung
der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung
besteht?

Nicht anwendbar, da keine Tochterunternehmen vorhanden sind.

Fragenkreis 4: Risikofriiherkennungssystem

a) Hat die Geschafts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frihwarnsignale definiert und
MaBnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefahrdende Risiken rechtzeitig erkannt
werden kdnnen?

In 2006 wurde ein schriftlich fixiertes Risikofriherkennungssystem im Wege der
interkommunalen Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden entwickelt. Das

Risikofriherkennungssystem entspricht nach unseren Einschdtzungen den Bedlrfnissen des
Betriebs. Bestandsgefdhrdende Risiken sind auch in 2022 nicht erkennbar.

b) Reichen diese MaBnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfillen? Haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die MaBnahmen nicht durchgefihrt werden?

Siehe Antwort zur Frage 4 a).

¢) Sind diese MaBnahmen ausreichend dokumentiert?

Siehe Antwort zur Frage 4 a).

d) Werden die Frihwarnsignale und MaBnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem
aktuellen Geschaftsumfeld sowie mit den Geschéaftsprozessen und Funktionen abgestimmt
und angepasst?

Siehe Antwort zur Frage 4 a).

e Kople



AlAirala i
Rodl & Partner Ko ople

Anlage 7.2.2/5

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschafte, Optionen und Deri-
vate

a) Hat die Geschafts-/Konzernleitung den Geschaftsumfang zum Einsatz von
Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschdften, Optionen und Derivaten
schriftlich festgelegt? Dazu gehort:

- Welche Produkte/Instrumente dirfen eingesetzt werden?

- Mit welchen Partnern durfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Betrdgen
eingesetzt werden?

- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem
Umfang dirfen offene Posten entstehen?

- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschlieBlich
zulassig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgefiihrt werden durfen (z.B.
antizipatives Hedging)?

Im  Berichtsjahr verfligte der Betrieb (ber keine Finanzinstrumente sowie andere
Termingeschéfte, Optionen und Derivate.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von
Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Siehe Antwort zur Frage 5 a).

) Hat die Geschafts-/Konzernleitung ein  dem Geschaftsumfang entsprechendes
Instrumentarium zur Verfligung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschafte
- Beurteilung der Geschafte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschafte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschafte?

Siehe Antwort zur Frage 5 a).

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle flr nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende
Derivatgeschafte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Siehe Antwort zur Frage 5 a).

e) Hat die Geschafts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Siehe Antwort zur Frage 5 a).

f) Ist die unterjahrige Unterrichtung der Geschafts-/Konzernleitung im Hinblick auf die
offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Siehe Antwort zur Frage 5 a).
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Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedirfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne
Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigensténdige Stelle oder wird diese Funktion
durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision als eigenstdndige Stelle besteht aufgrund der BetriebsgroBe derzeit
nicht. Die Uberwachung des Betriebs erfolgt (im weiteren Sinne) durch den Betriebsausschuss.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?
Besteht bei ihrer Tatigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Siehe Antwort zur Frage 6 a).

) Welches  waren die  wesentlichen  Tatigkeitsschwerpunkte  der  Internen
Revision/Konzernrevision im Geschaftsjahr? Wurde auch gepriift, ob wesentlich
miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug)
organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal Uber
Korruptionspravention berichtet? Liegen hierliber schriftliche Revisionsberichte vor?

Siehe Antwort zur Frage 6 a).

d) Hat die Interne Revision ihre Prifungsschwerpunkte mit dem Abschlussprifer
abgestimmt?

Siehe Antwort zur Frage 6 a).

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mangel aufgedeckt und um
welche handelt es sich?

Siehe Antwort zur Frage 6 a).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen
Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne
Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Siehe Antwort zur Frage 6 a).

e Kople
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Fragenkreis 7: Ubereinstimmung der Rechtsgeschifte und MaBnahmen mit
Gesetz, Satzung, Geschaftsordnung, Geschéftsanweisung und
bindenden Beschliissen des Uberwachungsorgans

a) Haben sich  Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des
Uberwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschédften und MaBnahmen
nicht eingeholt worden ist?

Solche Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.

b) Wurde vor der Kreditgewahrung an Mitglieder der Geschaftsleitung oder des
Uberwachungsorgans die Zustimmung des Uberwachungsorgans eingeholt?

Solche Kreditgewéahrungen sind im Wirtschaftsjahr 2022 nicht erfolgt.

¢) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedurftiger MaBnahmen
ahnliche, aber nicht als zustimmungsbedirftig behandelte MaBnahmen vorgenommen
worden sind (z.B. Zerlegung in TeilmaBnahmen)?

Solche Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschafte und MaBnahmen nicht mit Gesetz,
Satzung, Geschaftsordnung, Geschaftsanweisung und bindenden Beschlissen des
Uberwachungsorgans Ubereinstimmen?

Solche Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.

Fragenkreis 8: Durchfiihrung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle
Anlagewerte und Vorrdte) angemessen geplant und vor Realisierung auf
Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprift?

Die Planung der Investitionen ist angemessen. Die Investitionen unterliegen vor
Bauausfihrung i.d.R. einer betriebswirtschaftlichen Untersuchung. In besonderen Féllen
werden Wirtschaftlichkeitsberechnungen von externen Sachversténdigen (Ingenieurbtiros)
vorgenommen, in denen verschiedene Varianten erstellt und bewertet werden. Die
Wirtschaftlichkeitsberechnungen minden in einer Empfehlung durch den Sachversténdigen.

Die wesentlichen Investitionen entfallen in 2022 auf die Sanierung von Abwasseranlagen und
Mischwasserkanélen. Finanzanlagen wurden in 2022 nicht angeschafft.

Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die Planung der Investitionen unangemessen ist.
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung
nicht ausreichend waren, um ein Urteil Uber die Angemessenheit des Preises zu
ermdglichen (z.B. bei Erwerb bzw. VerduBerung von Grundstiicken oder Beteiligungen)?

Solche Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.

¢) Werden Durchfihrung, Budgetierung und Verdnderungen von Investitionen laufend
Uberwacht und Abweichungen untersucht?

Durchfiihrung und Verdnderungen von Investitionen werden durch die Betriebsleitung und
durch beauftragte Ingenieurbliros tiberwacht und Abweichungen untersucht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Uberschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Hohe und aus welchen Grinden?

Bei den im Berichtsjahr abgeschlossenen Investitionen haben sich keine wesentlichen
Uberschreitungen ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Vertrdge nach
Ausschdpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nicht anwendbar, da keine Leasing- oder vergleichbaren Vertrdge abgeschlossen wurden.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte fir eindeutige VerstoBe gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB,
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es liegen keine Anhaltspunkte fiir offenkundige VerstéBe vor.

b) Werden fir  Geschdfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen,
Konkurrenzangebote (z.B. auch fir Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

AuskunftsgemdaB ist dies der Fall.

e Kopie
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Fragenkreis 10:  Berichterstattung an das Uberwachungsorgan

a) Wird dem Uberwachungsorgan regelmé&Big Bericht erstattet?

Dem Betriebsausschuss wird regelméBig Bericht erstattet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach unseren Erkenntnisses vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die
wirtschaftliche Lage des Betriebs.

c) Wurde das Uberwachungsorgan iiber wesentliche Vorgédnge angemessen und zeitnah
unterrichtet? Liegen insbesondere ungewdhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgeman
abgewickelte Geschéaftsvorfalle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche
Unterlassungen vor und wurde hierliber berichtet?

Ungewdhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemdél3 abgewickelte Geschéftsvorfélle lagen
nach unseren Erkenntnissen im Berichtsjahr nicht vor. Fehldispositionen und wesentliche
Unterlassungen sind uns nicht bekannt geworden.

d) Zu welchen Themen hat die Geschafts-/Konzernleitung dem Uberwachungsorgan auf
dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entféllt.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fallen ausreichend war?

Solche Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?
Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Uberwachungsorgan
erortert?

Eine D&O-Versicherung besteht derzeit nicht. Es besteht eine
Vermdégenseigenschadenversicherung der Gemeinde Much, UGber die die Mitglieder der
Betriebsleitung versichert sind.

g) Sofern  Interessenkonflikte — der Mitglieder der  Geschaftsleitung — oder  des
Uberwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverziglich dem Uberwachungsorgan
offengelegt worden?

Interessenskonflikte wurden nach uns gegebenen Ausklinften nicht gemeldet.
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Fragenkreis 11:  Ungewodhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermogen?

Nein.

b) Sind Bestande auffallend hoch oder niedrig?

Aufgrund der Tétigkeit des Eigenbetriebs besteht eine hohe Anlagenintensitdt. Nach unserer
Beurteilung sind die ausgewiesenen Bestdnde weder auffallend hoch oder niedrig.

¢) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermdgenslage durch im Vergleich zu den
bilanziellen ~ Werten erheblich  hdhere oder niedrigere  Verkehrswerte  der
Vermdgensgegenstdnde wesentlich beeinflusst wird?

Solche  Anhaltspunkte  sind  offensichtlich ~ nicht  erkennbar.  Ob  einzelne
Vermdgensgegensténde des Anlagevermdgens (z.B. Grundstlicke) stille Reserven enthalten,
bedarf einer gesonderten Untersuchung bzw. Bewertung.

Fragenkreis 12:  Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen
zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen
Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Bezliglich der Kapitalstruktur wird auf den Lagebericht des Eigenbetriebes verwiesen. Die
Investitionen zum Abschlussstichtag sollen im Wesentlichen durch die Aufnahme von
Fremdmitteln, in geringem Umfang aus Kanalanschlussbeitrdgen, finanziert werden.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der
Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Nicht anwendbar, da kein Konzern vorliegt.

) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Férdermittel einschlieBlich Garantien
der offentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit
verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Betrieb hat in 2022 eine Abwassergeblhrenhilfe in Héhe von TEUR 94 erhalten. Dieser
Landeszuschuss zur Minimierung der Geblhrenbelastung stellt flir den Eigenbetrieb einen
durchlaufenden Posten dar.

e Kople
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Fragenkreis 13:  Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen
Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalquote betrdgt rd. 37,8 %, Finanzierungsprobleme bestehen derzeit nicht.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschittungspolitik, Ricklagenbildung) mit der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Das Geschéftsjahr 2022 schlieBt mit einem Jahresiberschuss i. H. v. T€ 441 ab, der nach
Abflihrung der Eigenkapitalverzinsung an den Gemeindehaushalt (T€ 173) auf neue
Rechnung vorgetragen werden soll. Die Gewinnverwendung ist mit der wirtschaftlichen Lage
des Betriebs vereinbar.

Fragenkreis 14:  Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des  Unternehmens/Konzerns  nach
Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis beruht ausschlieBlich auf der Wahrnehmung der Aufgaben der
Abwasserbeseitigung.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgangen gepragt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgdngen gepragt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere
Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern
eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Solche Anhaltspunkte sind offensichtlich nicht erkennbar.

Der Eigenbetrieb ist auch fir die Entsorgung von Schutz- und Niederschlagswasser der
Gemeinde Much zustdndig. Die Abwassergebihrensétze richten sich nach § 6 KAG NRW.
Dartiber hinaus erfolgen Ausleihungen von Tagesgeldern vonlan der/die Gemeinde.

Hinsichtlich der vereinbarten Zinssdtze orientieren sich die Vertragspartner an alternativen
Tagesgeldkrediten bei Kreditinstituten.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Nicht anwendbar.
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Fragenkreis 15:  Verlustbringende Geschifte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschafte, die fir die Vermdgens- und Ertragslage von
Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Wesentliche, verlustbringende Einzelgeschéfte sind offensichtlich nicht angefallen.

b) Wurden MaBnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche
MaBnahmen handelt es sich?

Nicht anwendbar, da ein Jahrestiberschuss erwirtschaftet wurde.

Fragenkreis 16:  Ursachen des Jahresfehlbetrages und MaBnahmen zur
Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Siehe Antwort zu Fragenkreis 15 b).

b) Welche MaBnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des
Unternehmens zu verbessern?

Siehe Antwort zu Fragenkreis 15 b).
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7.2.3 Allgemeine Auftragsbedingungen
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Allgemeine Auftragsbedingungen

fiir

Wirtschaftspriifer und Wirtschaftsprufungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fir Vertrage zwischen Wirtschaftspriifern
oder Wirtschaftsprifungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send ,Wirtschaftspriifer” genannt) und ihren Auftraggebern tber Priifungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Auftrage, soweit nicht etwas anderes ausdriicklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kdnnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdriicklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegeniber.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsétzen ordnungs-
maRiger Berufsausiibung ausgefihrt. Der Wirtschaftsprifer Gbernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschéftsfiih-
rung. Der Wirtschaftspriifer ist fir die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprifer ist berechtigt,
sich zur Durchfiihrung des Auftrags sachverstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berlicksichtigung ausléndischen Rechts bedarf — auRer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prifungen — der ausdriicklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlieRenden
beruflichen AuBerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschaftspriifer alle fir
die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig Gbermittelt werden und ihm von allen Vorgangen und
Umsténden Kenntnis gegeben wird, die fir die Ausfiihrung des Auftrags von
Bedeutung sein kénnen. Dies gilt auch fiir die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wahrend der Tatigkeit des
Wirtschaftspriifers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
priifer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Vollstan-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskiinfte und Erklarungen in einer vom Wirtschaftspriifer formu-
lierten schriftlichen Erklarung zu bestatigen.

4. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftspriifers gefahrdet. Dies gilt fur die Dauer des
Auftragsverhéltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder Uber-
nahme von Organfunktionen und fir Angebote, Auftrdge auf eigene Rech-
nung zu Gbernehmen.

(2) Sollte die Durchfiihrung des Auftrags die Unabhéngigkeit des Wirtschafts-
prifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftspriifer, in anderen Auftragsverhaltnissen beeintrachtigen, ist der
Wirtschaftspriifer zur auBerordentlichen Kiindigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftspriifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
mafdgebend. Entwirfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mindliche Erklarungen und Auskinfte des
Wirtschaftspriifers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden.
Erklarungen und Auskiinfte des Wirtschaftspriifers aulerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.
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6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers

(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers (Arbeits-
ergebnisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen — sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information tber das Tatigwerden des Wirtschafts-
priifers fiir den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behdrdlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und die

Information Uber das Tatigwerden des Wirtschaftsprifers fir den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzuléssig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfillung
durch den Wirtschaftsprifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfil-
lung kann er die Vergiitung mindern oder vom Vertrag zuriicktreten; ist der

Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktreten, wenn die erbrach-

te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder

Unméglichkeit der Nacherfiillung flr ihn ohne Interesse ist. Soweit dariiber
hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mangeln muss vom Auftraggeber
unverziiglich in Textform geltend gemacht werden. Anspriiche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, verjadhren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mangel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom Wirt-
schaftspriifer auch Dritten gegentiber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers enthaltene

Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuBerung auch Dritten
gegeniiber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fallen ist der Auftragge-

ber vom Wirtschaftsprifer tunlichst vorher zu horen.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprifer ist nach MaRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Giber Tatsachen und Umsténde, die ihm

bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprifer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Fir gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprifers, insbe-
sondere Prifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-

tungsbeschrénkungen, insbesondere die Haftungsbeschréankung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprifers fiur Schadensersatzanspriiche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schaden aus der Verletzung von Leben, Kdrper und Gesundheit,
sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begriinden, bei einem fahrlassig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemaR § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegeniber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftspriifer
bestehenden Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahrlassigen Pflichtver-

letzung des Wirtschaftsprifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Héchstbetrag
fur die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezlglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sdmtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Riicksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftspriifer nur bis zur Hohe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fiinffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prifungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
fur Schadensersatzanspriche, die auf vorsatzliches Verhalten zuriickzufiih-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kérper oder
Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begrliinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung geltend zu
machen, bleibt unberihrt.

10. Ergénzende Bestimmungen fiir Priifungsauftriage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriften und mit einem Bestétigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftspriifer durchgefiihrte Priifung im Lage-
bericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftspriifers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulassig.

(2) Widerruft der Wirtschaftspriifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fiinf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestelit.

11. Erganzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstan-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch fur Buchfliihrungsauftrage. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftspriifer hierzu
ausdriicklich den Auftrag ibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftspriifer alle fir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklarungen fur die Einkommensteuer,
Koérperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermdgensteuererkla-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlisse und sonstiger fiir die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachpriifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehorden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftspriifer beriicksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veréffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhalt der Wirtschaftsprifer fur die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert zu honorie-
ren,

(5) Sofern der Wirtschaftspriifer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergiitungsverordnung fiir die Bemessung der Vergiitung anzuwenden ist,
kann eine hohere oder niedrigere als die gesetzliche Vergiitung in Textform
vereinbart werden.
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(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kdrper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermégensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fiir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhéhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsverauferung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstitzung bei der Erflllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als
zusétzliche Tatigkeit ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung
etwaiger besonderer buchmafiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Verglinstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewahr fir die vollstandige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht ibernommen.

12, Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftspriifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschllsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftspriifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftspriifer hat neben seiner Geblihren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zuséatzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschisse auf Vergltung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprifers auf Vergiitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Forderungen zuléssig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftspriifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fir den Auftrag, seine Durchfilhrung und die sich hieraus ergebenden An-
spriche gilt nur deutsches Recht.
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Kommunalunternehmen
Much — Neunkirchen-Seelscheid
Anstalt 6ffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan

fiir das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 16 der Verordnung liber kommunale Unternehmen und Einrichtungen als
Anstalt des 6ffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung — KUV) fir das Land
Nordrhein-Westfalen vom 24.10.2001 (GV NRW 2001 S.773), zuletzt geandert durch
Verordnung vom 22.03.2021 (GV NRW S.348) hat der Verwaltungsrat des
Kommunalunternehmens Much - Neunkirchen-Seelscheid am 06.03.2024 folgenden
Wirtschaftsplan beschlossen:

l. Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan
mit einem Jahresiberschuss von 29.026 €

im Vermogensplan

mit Auszahlungen von 683.000 €
mit Deckungsmitteln von 683.000 €
festgesetzt.

I. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur
Deckung des Finanzbedarfs erforderlich ist, wird auf 271.470 € festgesetzt.

Il. Der Hochstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dirfen, wird auf
20.000.000 € festgesetzt.

V. Stellenplan

V. Investitionsprogramm, Finanzplan, Ergebnisplan



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des
Kommunalunternehmens
Much-Neunkirchen-Seelscheid,
Anstalt offentlichen Rechts (AoR)

fur das Jahr 2024
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Kommunalunternehmen Much-Neunkirchen-Seelscheid AoR

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024
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Kommunalunternehmen Much-Neunkirchen-Seelscheid AoR

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1.

Allgemeine Erlauterungen

Die von den Raten der Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid in ihren Sitzungen am 29.09.2010
beschlossene Errichtung des gemeinsamen Kommunalunternehmens sowie die vom Rat der Gemeinde
Much am 17.11.2010 bzw. vom Rat der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid am 08.12.2010 beschlos-
sene Unternehmenssatzung hat der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises am 14.12.2010 genehmigt.

Das Kommunalunternehmen der Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid wird seit dem
01.01.2011 in der Rechtsform einer Anstalt des 6ffentlichen Rechts gefiihrt.

Aufgaben nach der Unternehmenssatzung sind:

a) Entwicklung, Vermarktung und Betreibung gemeinsamer Gewerbegebiete sowie Sicherstel-
lung der erforderlichen Grundstiicksverfiigbarkeit als Teilaufgaben im Rahmen der Boden-
und Siedlungspolitik der Trager;

b) Teilaufgaben im Bereich StraRenunterhaltung, Grinflachenunterhaltung, Abfallentsorgung
sowie Friedhofswesen.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben unter a) hat das Kommunalunternehmen im September 2021 die Ent-
wicklungsgesellschaft des Kommunalunternehmens der Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid
mbH (EG Much-Nk.-S.) gegriindet.

Organe des gemeinsamen Kommunalunternehmens sind:
1. der Vorstand;

2. der Verwaltungsrat.

Der Vorstand besteht aus folgenden Personen:

Vorsitzender Johannes Hagen Kdmmerer der Gemeinde Neunkir-
chen-Seelscheid

1. Stellvertretende | Kerstin Zeilinger Beamtin der Gemeinde Much
Vorsitzende

2. Stellvertretender | NN
Vorsitzender




Kommunalunternehmen Much-Neunkirchen-Seelscheid AoR

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Der Verwaltungsrat besteht aus folgenden Personen:

Vorsitzender Blirgermeister Norbert Blscher Gemeinde Much
Stv. Vorsitzende Bilirgermeisterin Nicole Berka Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
Mitglied Peter Steimel Gemeinde Much

Dieter Schillgalies (1. Stellvertreter)

Carsten Richter (2. Stellvertreter)

Mitglied Karl-Heinz Ludwig Gemeinde Much
Thomas Knam (1. Stellvertreter)
Ralph Schippers (2. Stellvertreter)

Mitglied Katja Ruiters Gemeinde Much
Michael Tampier (1. Stellvertreter)
Heinz Willi Ruiters (2. Stellvertreter)

Mitglied Walfried Stocker Gemeinde Much
Wolfgang Weyer (1. Stellvertreter)

Miriam Bohm-Palaschinski (2. Stellvertre-
terin)

Mitglied Stephan Zielinski Gemeinde Much
Wolfgang Bronstrup (1. Stellvertreter)
Werner Michels (2. Stellvertreter)

Mitglied Anke Nolte Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
Timm Kloevekorn (1. Stellvertreter)

Werner Renno (2. Stellvertreter)

Mitglied Andreas Stolze Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
Mario Weesbach (1. Stellvertreter)
Florian Barthel (2. Stellvertreter)

Mitglied Peter Schmitz Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
Dirk Barth (1. Stellvertreter)

Karin Jagusch (2. Stellvertreterin)

Mitglied Luca Puhl Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
Rola Khalaf (1. Stellvertreterin)

Jessica Stommel (2. Stellvertreterin)

Mitglied Stefan Gerlach Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
Tarja Palonen-HeiBe (1. Stellvertreterin)

Ariane Schepers (2. Stellvertreterin)




Kommunalunternehmen Much-Neunkirchen-Seelscheid AoR

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Das Kommunalunternehmen unterliegt den Bestimmungen:

+

+

der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW, insbes. § 114a),
des Gesetzes Giber kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW, insbes. §§ 27 ff.),

der Verordnung Giber kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des 6ffentlichen
Rechts (Kommunalunternehmensverordnung — KUV),

der Unternehmenssatzung vom 14.12.2010,
der Geschaftsordnung fir den Vorstand vom 12.01.2011 und

der Geschaftsordnung fir den Verwaltungsrat vom 12.01.2011.

Der Vorbericht gibt einen Uberblick (iber den Stand und die Entwicklung der Wirtschaftslage des Kom-
munalunternehmen Much — Neunkirchen-Seelscheid, A6R.

Insbesondere werden dargestellt

*

L

die Festsetzungen des Wirtschaftsplans,
o der Erfolgsplan,
o der Vermodgensplan,
wie sich das Vermoégen und die Schulden entwickeln werden,
welche Investitionen im Wirtschaftsjahr geplant sind,
welche finanziellen Auswirkungen sich fiir die folgenden Jahre ergeben werden,
der Stellenplan einschlieBlich Veranderungen und

die Personalsituation.
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Kommunalunternehmen Much-Neunkirchen-Seelscheid AoR

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Personalsituation

Das Kommunalunternehmen Much — Neunkirchen-Seelscheid hat zum 01.01.2011 die tariflich Beschaf-
tigten der bisherigen Baubetriebshéfe Much und Neunkirchen-Seelscheid im Rahmen von Personal-
Uberleitungsvertragen Gbernommen. Insgesamt wurden 32 Mitarbeiter Gbergeleitet. Zusatzlich hat die
AOGR Neunkirchen-Seelscheid dem gemeinsamen Kommunalunternehmen 4 Mitarbeiter aus dem Fried-
hofsbereich zur Arbeitsleistung zur Verfliigung gestellt. Das Arbeitsverhaltnis eines dieser Mitarbeiter
hat zum 30.06.2015 geendet. Die librigen drei Mitarbeiter sind zum 01.07.2015 in ein Arbeitsverhaltnis
beim gKU (ibernommen worden.

Im Stellenplan 2016 und im Stellenplan 2018 wurde aufgrund der guten Auftragslage jeweils eine neue
Stelle eingerichtet. Eine Stelle wurde zum 01.08.2018 besetzt, die zweite zum 01.07.2019. Die Stelle des
Bauhofleiters fiir den Standort Much wurde nach dessen Renteneintritt nicht wiederbesetzt.

Im Jahr 2019 sind drei Mitarbeiter, Ende 2021 zwei weitere Mitarbeiter und Ende 2022 ein weiterer
Mitarbeiter in Rente gegangen. Alle Stellen wurden zeitnah wiederbesetzt.

Im Stellenplan 2020 wurde eine zusatzliche halbe Stelle einer Projektmanagerin zur Unterstiitzung des
Vorstands insb. bei der Errichtung des Bauhofneubaus und der Entwicklung von Gewerbegebieten ein-
gerichtet und Anfang 2021 besetzt.

Fiir die Gebaudereinigung im neuen Bauhof wurde eine Teilzeitstelle mit 0,30 Vollzeitaquivalenten ein-
gerichtet und besetzt, da die Reinigung durch eine eigene Mitarbeiterin wirtschaftlicher ist als die
Vergabe an eine Fremdfirma.

Seit dem 01.01.2023 nimmt das Kommunalunternehmen die Aufgaben Personalwesen, Organisation
und Controlling in eigener Zustandigkeit wahr. Hierflir wurde im September 2022 eine Vollzeitstelle ein-
gerichtet und zum 01.03.2023 besetzt.

Zudem wurde im Stellenplan 2023 die Stelle eines Schlossers eingerichtet, da der derzeitige Schlosser
im Jahre 2024 altersbedingt ausscheidet, damit noch eine Ubergabe und Einarbeitung erfolgen kénnen.
Die freiwerdende Stelle wurde entsprechend mit einem kw-Vermerk versehen.

Aufgrund der guten Auftragslage wurden im Jahre 2023 zwei Mitarbeiter befristet eingestellt, deren
Beschéftigung auch im Wirtschaftsjahr 2024 fortgefiihrt werden soll (rd. 84 T€).

Die Leitung des Bauhofes tritt im Jahre 2024 in den Ruhestand. Die Nachbesetzung soll intern erfolgen.
Die Stelle einer standigen Vertretung der Bauhofleitung kann dann kiinftig entfallen. Stattdessen sollen
zwei bis drei weitere Stellen als Vorarbeiter eingerichtet werden. Per Saldo kénnen damit kinftig Per-
sonalkosten von rd. 60 T€ p.a. eingespart werden.

Die Beschaftigten des gemeinsamen Baubetriebshofes erfiillen Dienstleistungen fiir die Gemeinden
(StraBenunterhaltung, Griinflaichenunterhaltung, Abfallentsorgung sowie Friedhofswesen). Die Ge-
meinden erstatten die hierfiir anfallenden Personalkosten.



Kommunalunternehmen Much-Neunkirchen-Seelscheid AoR

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Umgekehrt erfiillen auch Bedienstete der Gemeinden (u. a. Poststelle, Druckerei, Finanzbuchhaltung,
Beschaffungswesen, Gebaudemanagement) Aufgaben fiir das Kommunalunternehmen. Die hierfiir an-
fallenden anteiligen Kosten werden vom Kommunalunternehmen an die Gemeinden erstattet.

Die Personalkosten betragen insgesamt 2.330.494 Euro (Vorjahr 2.171.449 Euro). Der bisherige Tarifab-
schluss fiir den o6ffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen ist zum Ende des Jahres 2022 aus-
gelaufen. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde aufgrund der zum Zeitpunkt der Aufstellung noch laufenden
Tarifverhandlungen eine Steigerung um 5 % beriicksichtigt. Die im Frihjahr 2023 getroffene Tarifeini-
gung sieht Einmalzahlungen fir Juni 2023 i.H.v. 1240 € und fiir Juli 2023 bis Februar 2024 i.H.v. jeweils
220€vor.Zum 01.03.2024 erfolgt eine Anhebung der Gehalter um mtl. 200 € sowie um 5,5 %, insgesamt
aber mindestens um 340 €. Im Vergleich zu der im Wirtschaftsplan 2023 beriicksichtigten Steigerung
flihrt der Tarifabschluss damit zu Mehraufwendungen von rd. 5,99 % (128 T€).

Von den Personalkosten entfallen 172.759 Euro auf Verwaltung einschl. Personalwesen, Organisation
und Controlling, Projektmanagement und Reinigung. Die Personalkosten fiir die Bauhofleiter und -mit-
arbeiter betragen damit insgesamt 2.157.734 Euro.

Auf der Grundlage der Personalkosten wurden die Tarife flir die Personalleistungen ermittelt. Fir das
Wirtschaftsjahr 2024 wurde fiir die Bauhofmitarbeiter ein Personaltarif von 37,10 Euro je Stunde Re-
gelarbeitszeit errechnet (Vorjahr 35,07 Euro). EinschlieRlich Sach- und Gemeinkosten ergibt sich ein Ta-
rif von

46,08 Euro (Vorjahr 43,48 Euro, +5,98 %).
Der Tarif fur die Bauhofleiter betragt inkl. Gemeinkostenzuschlag
73,36 Euro (Vorjahr 69,92 Euro, +4,92 %).

Die notwendige Anhebung liegt damit jeweils unter der durch den Tarifabschluss bedingten Lohnstei-
gerung.
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Kommunalunternehmen Much-Neunkirchen-Seelscheid AoR

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Darstellung der Personalkosten im Wirtschaftsjahr 2024

Vergutungen
1.645.766,78 €
71%

Pauschalierte Lohnsteuer
8.524,65 €
0%

Sozialversicherung
367.648,12 €
16%

Versorgungskasse

140.566,02 € Jahressonderz.  Uberstunden Leistzungszulagen
6% 110.857,15 € 25.162,59 € 31.968,39 €
5% 1% 1%

3. Geschaftsbereiche

Das Kommunalunternehmen besteht aus drei Geschaftsbereichen:
a) Zentrale Dienste
b) Baubetriebshof

c) Gewerbegebiete

3.1 Geschaftsbereich Zentrale Dienste

3.1.1 Erlauterungen zum Geschaftsbereich Zentrale Dienste

Im Geschaftsbereich Zentrale Dienste sind die Summen zusammengefasst, die nicht unmittelbar den
beiden anderen Geschéftsbereichen zugeordnet werden kénnen.
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Kommunalunternehmen Much-Neunkirchen-Seelscheid AoR

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Der Erfolgsplan ist in Ertrdgen und Aufwendungen mit einer Gesamtsumme von 184.003 Euro ausgegli-
chen. Die Hauptpositionen bilden die Personalaufwendungen der Projektmanagerin und der Mitarbei-
terin fr Personalwesen, Organisation und Controlling sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen
(Prifungsgebiihren Wirtschaftsprifer, Aus- und Fortbildung, Erstattungen an Gemeinden).

Im Vermogensplan sind fiir 2024 keine Anschaffungen vorgesehen.

Darstellung der Aufwendungen

120.000,00 €
100.000,00 €
80.000,00 €
60.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
amna— ammne
0,00€
Materialaufwan Personalaufw. Abschreibungen Sonstige
d betriebliche
Aufwendungen

M Ergebnis 2022 308,09 € 0,00 € 0,00 € 79.310,05 €

M Ansatz 2023 70,00 € 38.808,66 € 0,00 € 65.375,80 €

M Ansatz 2024 300,00 € 113.193,99 € 0,00 € 70.508,88 €

3.1.2 Zahlungsfluss zwischen Gemeinden und Kommunalunternehmen

Zahlung von/an Erlduterung Plan 2023 Plan 2024
Aufwendungen
Gemeinde Much Erstattung fir Vorstand 18.323 € 25.791 €

Lizenzkosten 84 €
Zwischensumme 18.323 € 25.874 €
Gemeinde Neunkirchen- | Erstattung von Sitzungsgeldern Verwal- 500 € 500 €
Seelscheid tungsrat

Erstattung fiir Schriftfihrung Verwaltungs- 2.184 €

rat
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Zahlung von/an Erlduterung Plan 2023 Plan 2024
Erstattung Finanzbuchhaltung 27.657 € 26.693 €

Zwischensumme 30.341 € 27.193 €

Summe 48.664 € 53.067 €

Geschaftsbereich Baubetriebshof

3.2.1 Erlauterungen zum Geschaftsbereich Baubetriebshof

16

Die Potentialanalyse der Wirtschaftspriifungsgesellschaft Rodl & Partner zeigt, dass eine interkommu-
nale Zusammenarbeit der Bauhofe der Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid fiir beide Seiten
erhebliche Einsparpotentiale beinhaltet. Fiir beide Gemeinden eréffnen sich damit Moglichkeiten zu
effizienterer Aufgabenwahrnehmung bei gleichzeitig glinstigerer betriebswirtschaftlicher Aufstellung.
Da sich gerade kommunale Bauhofe aufgrund ihrer handwerklich-gewerblichen Tatigkeiten haufig dem
Vergleich mit privaten Anbietern stellen missen, liegt in einer solchen Zusammenarbeit die Moglichkeit
zur Starkung und Gestaltungsmoglichkeiten in kommunaler Hand. Durch die Erhéhung der Eigenstan-
digkeit wird dem Bauhof mit hoherer Verantwortung auch die Gelegenheit gegeben, sich durch effizi-
entere Strukturen auf diese Anforderungen einzustellen. Uber einen Betrachtungszeitraum von 20 Jah-
ren zeigt die Analyse Synergie-Potenziale von rd. 900.000 Euro pro Kommune auf.

Der Erfolgsplan sieht einen Jahresliberschuss von 29.030 Euro vor. Der Planlberschuss fir 2023 betrug
2.030 Euro. Die Hauptpositionen sind aus der nachfolgenden Darstellung ersichtlich:

Darstellung der wesentlichen Ertriage und Aufwendungen

3.500.000,00 €
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €

500.000,00 €
0,00 €
Umsatzerlose Personal- Sonstige
aufwendungen betriebliche
Aufwendungen
M Ergebnis 2022 2.576.455,39 € 1.873.280,05 € 455.429,80 €
M Ansatz 2023 3.199.718,00 € 2.132.640,28 € 293.100,00 €
M Ansatz 2024 3.438.062,00 € 2.217.299,71 € 328.690,67 €
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Im Wirtschaftsjahr 2011 ist fiir den Bereich Baubetriebshof insbesondere aufgrund geringerer Auslas-
tung der Maschinen ein Verlust i.H.v. rd. 59 T€ entstanden, das Wirtschaftsjahr 2012 konnte bereits mit
einem Uberschuss i.H.v. 10 T€ abgeschlossen werden. Im Wirtschaftsjahr 2013 konnte ein Uberschuss
rd. 89 T€ erzielt und der Fehlbetrag aus 2011 damit ausgeglichen werden. In den Jahren 2014 und 2015
mussten Fehlbetrdge von rd. 4 bzw. 23 T€ verbucht werden, die aber aus dem Jahresiberschuss 2013
ausgeglichen werden konnten. Im Wirtschaftsjahr 2016 konnte dann wieder ein Uberschuss von rd.
95 T€ erwirtschaftet werden. Das Wirtschaftsjahr 2017 schloss vor allem aufgrund unvorhergesehener
Reparaturkosten fiir Fahrzeuge mit einem Minus von rd. 34 T€ ab. 2018 ist u.a. aufgrund héherer inter-
ner Leistungen im Zusammenhang mit dem Umzug des Bauhofs Much, soweit diese nicht von der Ge-
meinde Much erstattet werden, ein Fehlbetrag von rd. 38 T€ entstanden. Im Wirtschaftsjahr 2019
konnte ein Uberschuss von rd. 88 T€ und im Wirtschaftsjahr 2020 ein Uberschuss von rd. 141 T€ erwirt-
schaftet werden. Fiir das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem Uberschuss von rd. 110 T€ gerechnet
und fir das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Fehlbetrage von rd. 345 T€. Der Fehlbetrag ist insb. durch
Umsatzausfalle infolge krankheitsbedingter Ausfélle sowie des Umzugs in den neuen Bauhof Nackhau-
sen entstanden. Er kann durch die in den Vorjahren erwirtschafteten Uberschiisse ausgeglichen wer-
den.

Die Errichtung des Neubaus des Bauhofes in Nackhausen wurde im Jahre 2019/2020 als Generalunter-
nehmerleistung im Verhandlungsverfahren ausgeschrieben. Vor der Vergabe der Generalunternehmer-
leistungen wurde im Sommer 2020 nochmals geprift, welche Alternativen zu der Errichtung des Bau-
hofes in Nackhausen infrage kdmen. Da geeignete alternative Standorte nicht zeitnah verfligbar waren,
eine Losung der Standortfrage jedoch aufgrund der Situation in den derzeitigen Standorten zeitnah er-
forderlich war, ware als Alternative nur ein Standortwechsel fiir den Bereich Much und eine Sanierung
des Standorts in Neunkirchen infrage gekommen. Im Rahmen einer Fortschreibung der seitens Rod| &
Partner anlasslich der Griindung des Kommunalunternehmens erstellten Vergleichsbetrachtung zeigte
sich, dass sich gegeniiber dieser Alternative ein Kostenvorteil fiir den Neubau in Nackhausen i.H.v. rd.
600 T€ auf 20 Jahre ergab.

Der Verwaltungsrat hat daher in seiner Sitzung am 20.08.2020 einen Nachtragswirtschaftsplan verab-
schiedet, um die erforderlichen Mittel fiir die Vergabe des Bauhofneubaus in Nackhausen bereitzustel-
len. Gleichzeitig wurde die Vergabe an die Fa. Ziblin als Bestbieter mit einer Auftragssumme von rd.
5,47 Mio. € beschlossen.

Der Beginn der BaumalRnahmen ist mit dem ersten Spatenstich im Oktober 2020 erfolgt. Im Sommer
2021 konnte Richtfest gefeiert werden. Die BaumalRnahmen wurden Anfang 2022 abgeschlossen. Im
Marz und April 2022 ist der Bauhof in den neuen Standort umgezogen.

EinschlielRlich Grunderwerbs, ErschlieBung, Baunebenkosten und weiterer Fremdvergaben sowie akti-
vierter Eigenleistungen sind fiir die Gesamtmalinahme Kosten von rd. 6,48 Mio. € angefallen.

Flr 2024 sind der Ersatz und die Neuanschaffung verschiedener Fahrzeuge und Gerate (u.a. Salzstreuer
fir einen LKW, drei Pritschenwagen, Kastenwagen fir Bauhofleitung, Anhanger mit Hebebiihne, Roto-
top-Erweiterung fiir Bagger, Oko-Mahkopf sowie Bankettfertiger) veranschlagt.
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3.2.2 Zahlungsfluss zwischen Gemeinden, Abwasserbetrieb Much und Kom-

munalunternehmen
Zahlung von/an Erlduterung Plan 2023 Plan 2024
Aufwendungen/kostenmindernde Erlose
Gemeinde Much Erstattung fir Beschaffungswesen 6.006 € 7.409 €
Erstattung fur EDV 12.197 € 11.443 €
Geschaftsaufwendungen 23 €
Miete fiir Standorte 2377 € 2377 €
Mietnebenkosten 220 € 220 €
Summe 20.823 € 21.449 €
Umsatzerlose
Gemeinde Much Kostenbeitrag flr Dienstleistungen
des Kommunalunternehmens -1.573.171€ | -1.668.876 €
Abwasserbetrieb Much Kostenbeitrag flir Dienstleistungen
des Kommunalunternehmens -29.840 € -23.612 €
Gemeinde Neunkirchen- Kostenbeitrag flir Dienstleistungen
Seelscheid des Kommunalunternehmens -1.571.683 € | -1.627.133 €
Entwicklungsgesellschaft Kostenbeitrag flir Dienstleistungen
des Kommunalunternehmens -25.024 € -118.441 €
Summe -3.199.718 € | -3.438.062 €
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3.3

3.3.1

Geschaftsbereich Interkommunale Gewerbegebiete

Erlauterungen zum Geschaftsbereich Interkommunale Gewerbege-
biete

Die Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid verfolgen beide das Ziel einer nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung. Dabei sollen die Gemeinden zukunftsfahig gestaltet werden. Zur Starkung der Wirt-
schaftskraft ist eine behutsame Gewerbeflachenansiedlungspolitik zu betreiben, die den potentiellen
Konflikt zwischen einer gemeinde- und landschaftsvertraglichen Entwicklung und der Erhaltung und
Schaffung von Arbeitsplatzen gerecht wird. Die Standorte Bitzen, Bovingen und weitere Gewerbege-
biete auf dem Gebiet der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid sollen vom Kommunalunternehmen er-
schlossen und vermarktet werden. Ein interkommunales Gewerbegebiet Much — Neunkirchen-Seel-
scheid sollte sowohl Angebote fiir Betriebsverlagerungen aus beiden Orten, als auch die Moglichkeit
der Blindelung themenbezogener Branchen bereitstellen kénnen. In der landlichen Region ist eine kos-
tendeckende Vermarktung von Gewerbeflachen schwierig. In der Machbarkeitsstudie der Firma ASS aus
Disseldorf aus dem Jahre 2008 wurde mit einer Deckungsliicke von 1 Mio. Euro gerechnet.

Nach aktuellem Stand ist mit einem Liquiditatsfehlbetrag von rd. 738 T€ zu rechnen, in dem die positi-
ven Effekte aus Realsteuermehrertragen noch nicht bericksichtigt sind.

Bereits flir den Zeitraum von 2015 bis 2023 wurde hier ein zusatzliches Nettoaufkommen nach Bereini-
gung um die Auswirkungen auf Gewerbesteuerumlage, im kommunalen Finanzausgleich und die
Kreisumlage von rd. 677 T€ erzielt.

Der Vermoégensplan umfasste bisher als Investitionsauszahlungen den Grunderwerb und die Erschlie-
Bung der Gewerbegebiete sowie die VerduRerung von Gewerbegrundstiicken.

Die Gewerbegebiete Bitzen und Bévingen wurden durch das Kommunalunternehmen entwickelt.

Die Vermarktung der Grundstiicke im Gewerbegebiet Bitzen wurde bis Ende 2017 abgeschlossen. Im
Gewerbegebiet Bovingen wurden die drei noch verbliebenen Grundstiicke bis Mitte 2018 verkauft. Aus
der Beteiligung am Mehrerl6s aus der WeiterverduRerung von bisher nicht bebauten Grundstiicken in
Bitzen und Bévingen wurden 2019 und 2020 noch Ertrage von rd. 188 T€ erzielt. Darliber hinaus wurde
2020 noch ein weiteres Grundstiick im Gewerbegebiet Bitzen verduBert (63 T€). Die Grundstiicke sind
zwischenzeitlich tGberwiegend bebaut und die Unternehmen haben ihren Betrieb am neuen Standort
aufgenommen.

Fir die beiden Gewerbegebiete stehen noch der 6kologische Ausgleich sowie die Abrechnung des Zu-
schusses des Abwasserbetriebes Much fiir die Herstellung des Bodenfilters im Gewerbegebiet Bovingen
und eines ErschlieBungsbeitrags aus. Hierflir wurden entsprechende Forderungen bzw. Verbindlichkei-
ten im Jahresabschluss 2020 beriicksichtigt.

Im September 2021 hat das Kommunalunternehmen eine Entwicklungsgesellschaft (EG) in der Rechts-

form der GmbH gegriindet und dieser die Entwicklung der geplanten interkommunalen Gewerbege-
biete Oberdorst-Broich, Seelscheid-Nord und Neunkirchen-Siid tGbertragen.
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Stellenplan

Fiir das Wirtschaftsjahr wurde der Stellenplan so aufgestellt, dass er den Anforderungen nach § 16 KUV
in Verbindung mit § 8 KomHVO genligt.

Demnach hat der Stellenplan die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der Be-
schaftigten auszuweisen. Das Kommunalunternehmen hat keine Beamten. Der Stellenplan enthalt die
Stellen der (ibergeleiteten und der neu eingestellten tariflich Beschaftigten der Bauhdéfe Much und
Neunkirchen-Seelscheid sowie des Verwaltungspersonals.

Schlussbemerkung

Der Erfolgsplan fir das Wirtschaftsjahr 2024 ist wie bereits in den Vorjahren ausgeglichen.

Der Verkaufspreis fir die Flachen in Bovingen, Nackhausen und Bitzen wurde im Wirtschaftsjahr 2013
kostendeckend kalkuliert. Die bisher abgeschlossenen Kaufvertrage haben gezeigt, dass die Preise auch
tatsachlich am Markt erzielt werden kdnnen. Im Rahmen der ErschlieBung der Gewerbegebiete sowie
der Abrechnung der Kosten mit Dritten sind jedoch aufgrund von verschiedenen Nachtragen Mehrkos-
ten entstanden. Nach heutigem Stand ergibt sich ein Defizit bei der Vermarktung der Gewerbegrund-
stlicke in Hohe von rd. 738 T€.

Dem Fehlbetrag steht in der Bilanz Anlagevermogen in Form der Griinflichen um die Gewerbegebiete
gegenliber. Da dieses jedoch nicht den entstandenen Fehlbetrag decken kann, wurde fir das Wirt-
schaftsjahr 2017 eine Verlustabdeckung i.H.v. rd. 25 T€ pro Kommune und fiir das Wirtschaftsjahr 2018
eine weitere Verlustabdeckung i.H.v. 17 T€ erforderlich. Die fiir 2019 bis 2021 geplante Bedarfszuwei-
sung i.H.v. zusammen rd. 15 T€ pro Kommune wird aufgrund der positiven Ertragsentwicklung des Kom-
munalunternehmens nicht erforderlich werden.

Im Vergleich zur Potentialanalyse aus dem Jahr 2008, nach der mit einem Fehlbetrag von rd. 1 Mio. €
zu rechnen war, ist der Fehlbetrag um rd. 300 T€ geringer.

Es kann damit gerechnet werden, dass dieser durch die zusatzliche Realsteuereinnahmen in den neuen
Gewerbebieten kompensiert werden kann. Fiir den Zeitraum 2015-2023 konnten hier bereits bereinigte
Nettoeinnahmen von rd. 677 T€ verbucht werden.

In einem Zeitraum von flinf Jahren konnten beide Gebiete vollstandig vermarktet werden und sind zwi-
schenzeitlich tiberwiegend bebaut. Es konnten nicht nur umsiedlungswillige Unternehmen aus den bei-
den Gemeinden, sondern auch Neuansiedlungen gewonnen werden.

Da auch nach der Vermarktung der beiden Gebiete weiterhin ein dringender Bedarf an weiteren Ge-
werbeflachen besteht, verfolgen das Kommunalunternehmen und dessen Entwicklungsgesellschaft
derzeit die Entwicklung weiterer interkommunaler Gewerbegebiete auf dem Gebiet der Gemeinde
Neunkirchen-Seelscheid.
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Flr das geplante Gewerbegebiet Oberdorst-Broich wurde der Grunderwerb im Jahre 2020 abgeschlos-
sen. Fir die Entwicklung des Gebietes einschl. der bisher als Sondergebiet ,Biogasanlage” ausgewiese-
nen Flichen wurde eine Machbarkeitsstudie unter Beriicksichtigung der Belange von Landschaftsschutz
und Entwasserung erstellt. Hierbei hat sich gezeigt, dass eine wirtschaftliche Entwicklung des Gebietes
insb. aufgrund der Anforderungen hinsichtlich der Regenwasserableitung anspruchsvoll ist. Derzeit er-
folgt hier noch eine Abstimmung mit der unteren Wasserbehoérde, ob die durch den Gutachter vorge-
schlagene dezentrale Regenklarung umsetzbar ist.

Daneben verfolgt die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gemeinsam mit dem Rhein-Sieg-Kreis und der Ge-
meinde Neunkirchen-Seelscheid das Projekt ,Regionales Hochschul-Innovations-Centrum®, welches
Uber einen B-Status bei der Regionale 2025 verfiigt. Hier wird mittelfristig auch Bedarf an einem Stand-
ort auf dem Gebiet der Gemeinde bestehen.

In der Machbarkeitsstudie fiir interkommunale Gewerbegebiete aus dem Jahre 2008 wurde der Stand-
ort Seelscheid-Nord als moégliche weitere Flache fir ein Gewerbegebiet ausgewiesen. Ein Erwerb der
Flachen in Seelscheid-Nord ist derzeit aufgrund fehlender Verkaufsbereitschaft nicht moglich.

Im Herbst 2021 konnte die Entwicklungsgesellschaft zudem das Plangebiet Neunkirchen-Stid aus der
Insolvenzmasse der ehem. Fa. Thurn Produkte erwerben. Die Liegenschaft umfasst auRer der rd. 6 ha
groBen inneren Parzelle mit den aufstehenden, rd. 50 Jahre alten Gewerbehallen und Verwaltungsge-
baude auch rd. 7,5 ha groRRe bebaubare AulRenflachen.

Die Verwertung und der Abtransport der Maschinen und Einrichtungen in den Geb&duden seitens des
Insolvenzverwalters der friiheren Mieterin der Liegenschaft wurden bis Ende Marz 2022 abgeschlossen.
Im Rahmen der Ubergangsnutzung wird die Liegenschaft derzeit an mehrere Unternehmen zu Betriebs-
und Lagerzwecken vermietet und zudem seit Friithjahr 2022 zur Unterbringung von Fliichtlingen genutzt.
Neben der Nutzung des Verwaltungsgebaudes wurden auch weitere Containeranlagen errichtet, sodass
auf dem Geldnde insgesamt rd. 450 Unterbringungsplatze fir den Gemeinden Much und Neunkirchen-
Seelscheid zugewiesene Fliichtlinge bereitgestellt werden kdnnen.

Flir das Jahr 2022 sind Kosten fiir die Unterbringung in Hohe von rd. 400 T€ angefallen. Diesen steht ein
Uberschuss aus der Vermietung von Teilen des Gebiudes an verschiedene Unternehmen i.H.v. vsl. rd.
100 T€ gegeniiber, sodass mit einem Fehlbetrag von 300 T€ gerechnet wird. Flir 2023 wird mit Kosten
flir die Unterbringung einschl. Herrichtung der Unterkiinfte in Héhe von rd. 1,4 Mio. € gerechnet. Diesen
stehen Uberschiisse aus der Vermietung i.H.v. vsl. rd. 300 T€ gegeniiber, sodass mit einem Fehlbedarf
von rd. 1,1 Mio. € zu rechnen ist.

Flr das Jahr 2024 muss bei gleichbleibender Anzahl der Zuweisungen nach derzeitigem Stand mit einem
Fehlbetrag in Hohe von rd. 1,3 Mio. € gerechnet werden, der von den Tragergemeinden abgedeckt wer-
den muss.

Im Hinblick auf eine langfristige Nutzung des Standortes war unter Aspekten der Wirtschaftlichkeit und
Nachhaltigkeit zunachst zu ermitteln, ob fiir den vorhandenen, stark sanierungsbedirftigen Gebaude-
bestand eine bauliche Ertlichtigung moglich ist oder ein Abriss erfolgen muss. Nach einer zwischenzeit-
lich erstellten Bestandsbeurteilung durch ein Architekturbiiro ist eine Sanierung des Bestands grds.
technisch und wirtschaftlich umsetzbar.
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Parallel dazu wird derzeit unter Beteiligung von Politik, Unternehmern und Offentlichkeit ein Entwick-
lungskonzept fiir den Gesamtstandort entwickelt, welches mehrere Szenarien fiir eine zukiinftige Nut-
zung des Geldndes betrachtet. Mit Unterstitzung durch die beauftragten Planungsbiiros wurden hierzu
verschiedene Szenarien entwickelt. Im Frihjahr 2023 wurde eine Biirgerwerkstatt durchgefiihrt und in
der Folge das Konzept weiter ausgearbeitet.

Zur aktiven Bewerbung des Standortes und Akquise geeigneter Interessenten wurde eine Informations-
broschiire erstellt sowie eine Internetseite eingerichtet.

Um den Standort einer weiteren Entwicklung zufiihren zu kénnen, ist es aber auch erforderlich, Alter-
nativen fir die derzeitige Nutzung als Fllichtlingsunterkunft zu schaffen.

Seitens der Gemeinden wurden hier mogliche Flachen fir die Errichtung von dezentralen Unterkiinften
eruiert, eine Umsetzung erster Standorte wird noch in diesem Jahr erfolgen.

Dariber hinaus besteht aber bereits seit einigen Jahren in beiden Gemeinden auch ein erheblicher Be-
darf an bezahlbarem Wohnraum, der sich durch die Entwicklung der Baupreise und -zinsen und den
Zuzug in den letzten Jahren noch deutlich verschéarft hat. Aufgrund dessen gewinnt die Frage nach ei-
nem kommunalen sozialen Wohnungsbau zunehmend an Bedeutung.

Mit dem gemeinsamen Kommunalunternehmen und dessen Entwicklungsgesellschaft sind die grund-
satzlichen Voraussetzungen hierfiir bereits gegeben und eine Erweiterung des Aufgabenbereichs durch
Satzungs- bzw. Vertragsanderung moglich. Im Gegensatz zur interkommunalen Gewerbeflachenent-
wicklung, welche bereits von vielen Kommunen umgesetzt wird, wiirde dies in Bezug auf Wohnbaufla-
chen ein sehr innovatives Projekt darstellen und kdnnte neben der benétigten Schaffung von Wohnbau-
flachen im besten Falle auch positiv zur Ertragssituation fir die Gemeinden beitragen.

Auch hier werden seitens der Verwaltung derzeit moégliche Flachen, auf denen eine solche Bebauung
errichtet werden kdnnte, ermittelt sowie auch mogliche Umsetzungsformen eruiert. Hierbei kime etwa
eine Realisierung in Stahimodulbauweise in Betracht, welche die Vorteile einer sehr kurzfristigen Reali-
sierung sowie die Moglichkeit der nachtraglichen Anpassung an gednderte Bedarfe bote. Die Verwal-
tung ist hier im Austausch mit Herstellern als auch anderen Kommunen, die solche Konzepte bereits
umgesetzt haben.
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Um die ermittelten Synergieeffekte im Bereich Baubetriebshof zu erlangen, war die Errichtung eines
gemeinsamen Standortes erforderlich. Auch hierfiir waren zunachst finanzielle Vorleistungen erforder-
lich. Der Auftrag fiir die schliisselfertige Errichtung des neuen Bauhofes wurde im Sommer 2020 verge-
ben. Die BaumaBnahmen wurden Anfang 2022 abgeschlossen. Seit April 2022 erbringt der Bauhof seine
Dienstleistungen vom neuen Standort aus. Einsparungen durch den Zusammenschluss der Bauhofe
konnten indes bereits im Vorfeld realisiert werden, z.B. in dem darauf verzichtet wurde, zwei Unimog-
fahrzeuge anzuschaffen. Mitarbeiter und Gerate wurden je nach Auftragslage flexibel an beiden Stand-
orten eingesetzt. Auch wurde die Stelle des zweiten Bauhofleiters nach dessen Renteneintritt einge-
spart. Klinftig kann im Rahmen einer internen Nachbesetzung auch die Stelle der standigen Vertretung
der Bauhofleitung entfallen. In der nachsten Zeit ist es weiterhin vordringliche Aufgabe, die internen
Abladufe zu optimieren und die Handlungsfahigkeit zu steigern. Das Kommunalunternehmen ist gut be-
raten, wenn es nicht nur zwischen komplett eigener Leistungserstellung oder Vergabe von Leistungen
an externe Unternehmen entscheidet, sondern auch punktuellen Leistungszukauf im Rahmen der zu
erledigenden Aufgaben prift. Hier kdnnen Potentiale auf dem Weg zur Wirtschaftlichkeitssteigerung
liegen, die es zu nutzen gilt.

Zudem steht der Vorstand zurzeit im Austausch mit der Gemeinde Ruppichteroth mit dem Ziel einer
Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Bauhofen.

Dariiber hinaus plant der Vorstand, die Abrechnung der Einsadtze von dem bisherigen ZeitmaRstab auf
einen Flachenmalstab umzustellen, um den Kunden des Unternehmens einen transparenten Vergleich
der gKU-Leistungen mit Alternativangeboten aus der Privatwirtschaft zu ermdglichen. Fiir den Bereich
der Friedhofspflege wurde dies bereits umgesetzt.

Eine besondere Herausforde-

Krankheitsquote rung liegt in der Altersstruktur

20,00% der Belegschaft und der Ent-
18,00% wicklung des Krankenstands.
16,00% Ein wachsender Krankenstand
14,00% kann dazu fihren, dass die
12.00% Auftrdge der Kunden nicht

. mehr zeitnah und zufrieden-
10,00% stellend bearbeitet werden
8,00% konnen. Mehr als die Halfte
6,00% der Mitarbeiter werden in den
4,00% nachsten 15 Jahren altersbe-
2,00% dingt ausscheiden. Die Gewin-
0,00% nung und Entwicklung qualifi-

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17,67% 11,17% 9,98% 11,75% 8,48% 13,14% 13,87% 12,76% 17,59%

zierten und leistungsfahigen
Personals sind daher mittel-
fristig vordringliche Aufgabe.
Flr die beiden seit 2015 bzw. 2016 offenen Stellen wurden mit Wirkung vom 01.09.2017 zwei neue
Mitarbeiter eingestellt. Die Stellen der drei im Jahre 2019 ausgeschiedenen, zweier weiterer 2021 aus-
geschiedener und eines weiteren 2022 in Rente gegangenen Kollegen wurden zeitnah wiederbesetzt.
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Da im Jahre 2023 mehrere Mitarbeiter langzeiterkrankt waren, wurden neben dem Einsatz von Leihar-
beitern liber eine Zeitarbeitsfirma auch zwei Mitarbeiter zusatzlich befristet eingestellt, um einem Um-
satzausfall entgegenzuwirken.

Gleichzeitig gilt es, die Gesundheit der Mitarbeiter durch Schaffung bedarfsgerechter Arbeitsplatze, be-
triebliches Wiedereingliederungsmanagement und die Erstellung eines Gesundheitsprogramms zu for-
dern.

Gleichzeitig sind die Anforderungen der Kunden hinsichtlich Art und Umfang der vom Bauhof zu erbrin-
genden Aufgaben stetig gewachsen, sodass auch ein vermehrter Bedarf an Fortbildungen und als Fach-
arbeiter qualifizierten Mitarbeitern besteht. Im Stellenplan 2023 wurde daher die Stelle eines Baum-
kontrolleurs eingerichtet und zudem eine bisher als Hilfsarbeiter dotierte Stelle zu einer Facharbeiter-
stelle angehoben.

Im Rahmen der fiir 2024 anstehenden Nachbesetzung der Bauhofleitung soll den gednderten Anforde-
rungen auch durch eine Anpassung der Organisationsstruktur Rechnung getragen werden. Die Stelle
einer standigen Vertretung der Baufhofleitung wird kiinftig entfallen. Stattdessen sollen weiteren Mit-
arbeitern zu Vorarbeitern bestellt werden. Hierdurch kdnnen kiinftig auch Einsparungen von rd. 60 T€
p.a. erzielt werden.

Die Gewinnung von qualifiziertem Personal gestaltet sich auch fiir das Kommunalunternehmen zuneh-
mend schwierig. Im Jahre 2022 sind insgesamt vier Mitarbeiter zu anderen Arbeitgebern gewechselt.
Trotz zeitnaher Neuausschreibung waren zeitweise mehrere Stellen vakant. Im Jahre 2023 konnten die
offenen Stellen zeitnah besetzt werden. Durch Weiterentwicklung des Systems der leistungsorientier-
ten Bezahlung, gezielte Personalentwicklung und Gesundheitsférderung wie z.B. dem Angebot eines E-
Rad-Leasings sollen die Mitarbeitermotivation und -bindung weiter gestarkt werden.



Erfolgsplan

Vermogensplan



Ertrdge und Aufwendungen

Erfolgsplan

Ergebnis 2022/€ Ansatz 2023/€ Ansatz 2024/€

Umsatzerlose -2.576.622,22  -3.240.126,00 -3.479.582,00
Bestandsveranderungen 0,00 0,00 0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen -41.653,19 0,00 0,00
Sonstige betriebliche Ertrage -16.075,74 -34.353,96 -31.625,68
Materialaufwand 177.383,16 139.110,00 150.340,00

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 177.075,07 139.040,00 150.040,00

Bezogene Leistungen 308,09 70,00 300,00
Personalaufwand 1.873.280,05 2.171.448,94 2.330.493,70

Lohne und Gehalter 1.452.664,90 1.689.975,05 1.813.754,91

Soziale Abgaben & Aufw. Altersversorgung 420.615,15 481.473,89 516.738,79
Abschreibungen 374.272,40 384.036,87 382.557,17

AfA immat. Vermogensg. & Sachanlagen 374.272,40 384.036,87 382.557,17

AfA Umlaufvermogen 0,00 0,00 0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen 539.763,78 359.174,90 399.199,55
Ertrage aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
Ertrage aus anderen Wertpapieren 0,00 0,00 0,00
Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 0,00 0,00 0,00
AfA auf Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00
Zinsen und dhnliche Aufwendungen 9.971,87 210.000,00 210.000,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
Ergebnis nach Steuern 340.320,11 -10.709,25 -38.617,26
Sonstige Steuern 9.249,51 9.403,72 9.591,00
Jahresiiberschuss/Jahresfehlbetrag 349.569,62 -1.305,53 -29.026,26
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Vermogensplan

[Bezeichnung |sparte [Ergebnis 2022/€ |Ansatz 2023/€  |Ansatz 2024/€ |
Auszahlungen
Investitionen
Dienst- und Geschaftsgebaude
Summe | 496.515| 2.000| 0|
Maschinen
Baubetriebshof | 32.623] 103.760| 114.500|
Fahrzeuge
Baubetriebshof | 372.183) 170.000| 250.000|
Betriebs- und Geschaftsausstattung
Baubetriebshof | 59.754] 5.000] 8.500]
Geringwertige Wirtschaftsgiiter
Baubetriebshof | 6.772] 10.000| 10.000|
MafBnahmen im Umlaufvermogen
Gewerbegebiete | 0| 0| 0|
Investitionen gesamt | 967.846| 290.760| 383.000|
Riicklagenzufiihrungen | 0| 0| 0|
Darlehenstilgungen | of 300.000| 300.000|
Auszahlungen gesamt | 967.846| 590.760)| 683.000|
Einzahlungen
Deckungsmittel
VermoégensverdauBerung
Baubetriebshof -69.486 0 0
Gewerbegebiete 0 0 0
Investitionszuwendungen
Baubetriebshof 0 0 0
Gewerbegebiete 0 0 0
Uberschiisse aus laufender Titigkeit 148.733 -385.288 -411.530
Deckungsmittel vor Darlehensaufnahme 79.247 -385.288 -411.530
abzgl.Tilgung soweit héher als Ifd. Ubersch. 0 0 0
Darlehensaufnahmen -205.472 -271.470
Einzahlungen gesamt 79.247 -590.760 -683.000
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Zentrale Dienste



PRC: Zentrale Dienste

Ertrdge und Aufwendungen

Ergebnis 2022/€ Ansatz 2023/€ Ansatz 2024/€

Umsatzerldse -134,62 0,00 0,00
Bestandsveranderungen 0,00 0,00 0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
Sonstige betriebliche Ertrage 0,00 0,00 0,00
Materialaufwand 308,09 70,00 300,00

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 0,00

Bezogene Leistungen 308,09 70,00 300,00
Personalaufwand 0,00 38.808,66 113.193,99

Lohne und Gehalter 0,00 30.203,64 88.095,56

Soziale Abgaben & Aufw. Altersversorgung 0,00 8.605,02 25.098,43
Abschreibungen 0,00 0,00 0,00

AfA immat. Vermogensg. & Sachanlagen 0,00 0,00 0,00

AfA Umlaufvermogen 0,00 0,00 0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen 79.310,05 65.375,80 70.508,88
Ertrage aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
Ertrage aus anderen Wertpapieren 0,00 0,00 0,00
Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 0,00 0,00 0,00
AfA auf Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00
Zinsen und dhnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
Ergebnis nach Steuern 79.483,52 104.254,46 184.002,87
Sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00
Jahresiiberschuss/Jahresfehlbetrag vor ILV 79.483,52 104.254,46 184.002,87
Ertrage aus int. Leistungsbeziehungen -79.483,52 -104.254,46 -184.002,87
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00
Jahresiiberschuss/Jahresfehlbetrag nach ILV 0,00 0,00 0,00
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PRC: Zentrale Dienste

Ertrdge und Aufwendungen

Ergebnis 2022/€ Ansatz 2023/€ Ansatz 2024/€

442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.
* Umsatzerlose

529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen
* Bezogene Leistungen

501200 Vergiltungen der tariflich Beschaftigten
501210 Leistungszulagen tariflich Beschaftigte
501240 Jahressonderz. F. tariflich Beschaftigte
* Loéhne und Gehilter

502200 Beitrdge Versorgungskasse tarifl. Besch.
503200 Sozialversicherungsbeitrage tariflich B.
509100 Pauschalierte Lohnsteuer

* Soziale Abgaben & Aufw. Altersversorgung
525300 Erstattungen an Gemeinden,GV
541100 Personaleinstellungen

541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
541300 Reisekosten

541400 Beschaftigtenbetreuung, Dienstjubilden
541700 Personalnebenaufwand

542300 Gebiihren

542310 Bankgebuhren

542700 Prifung, Beratung, Rechtsschutz
542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten
542904 EDV-Support

542905 Softwarepflege

543100 Buromaterial

543110 Verbrauchsmaterial

543300 Zeitungen und Fachliteratur

543400 Porto

543500 Telefon

544110 Haftpflichtversicherung

544120 Unfallversicherung

544140 Eigenschadenversicherung

544300 Beitrdge zu Verbanden und Vereinen

* Sonstige betriebliche Aufwendungen

-134,62 0,00 0,00
-134,62 0,00 0,00
308,09 70,00 300,00
308,09 70,00 300,00
0,00 28.003,50 81.630,65
0,00 560,07 1.645,71
0,00 1.640,07 4.819,20
0,00 30.203,64 88.095,56
0,00 2.340,78 6.827,41
0,00 6.122,28 17.856,97
0,00 141,96 414,05
0,00 8.605,02 25.098,43
63.549,36 48.664,00 53.067,00
176,12 0,00 0,00
0,00 10,20 48,72
134,62 112,84 124,48
0,00 7,68 14,64
0,00 1,92 3,84
0,00 15,00 15,00
1.217,03 1.000,00 1.000,00
7.967,05 8.735,00 8.967,00
0,00 99,48 203,76
26,77 0,00 0,00
5.507,18 5.644,00 5.649,00
0,00 2,52 4,80
0,00 0,24 0,48
0,00 2,52 4,80
0,00 0,24 0,48
121,92 120,00 120,00
0,00 87,96 167,28
0,00 225,60 438,00
0,00 36,60 69,60
610,00 610,00 610,00
79.310,05 65.375,80 70.508,88

Ergebnis nach Steuern

79.483,52 104.254,46 184.002,87

Jahresiiberschuss/Jahresfehlbetrag vor ILV

79.483,52 104.254,46 184.002,87

912050 Gemeinkosten Verwaltung ZD

-2.065,27 -1.789,16 -1.335,95
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PRC: Zentrale Dienste

Ertridge und Aufwendungen Ergebnis 2022/€ Ansatz 2023/€ Ansatz 2024/€
912070 Gemeinkosten Personalwesen/Controlling 0,00 0,00 -11.189,46
912350 Personalleist. Verwaltung ZD -37.611,83 -38.630,92 -40.201,72
912351 Mehrarbeit Verwaltung ZD -453,60 -263,96 -528,40
912352 Nachtzuschlag 20% (21-06) Verw. BA -97,33 0,00 0,00
912353 Samstagszuschlag 20% (13-21) Verw. BA -54,06 0,00 0,00
912354 Sonntagszuschlag 25% Verw. BA -35,13 0,00 0,00
912370 Personalleist. Personalwesen/Controlling 0,00 0,00 -72.943,00
941003 Umlage Verwaltung Zentrale Dienste -39.166,30 -63.570,42 -57.804,34
* Ertrdge int. Leistungsbeziehungen -79.483,52 -104.254,46 -184.002,87
Jahresiiberschuss/Jahresfehlbetrag nach ILV 0,00 0,00 0,00
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Personalaufwand

Im Bereich der Zentralen Dienste werden die Personalaufwendungen fiir das Projektmanagement sowie
Personalwesen, Organisation und Controlling ausgewiesen.

Der bisherige Tarifabschluss fir den o6ffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen ist zum Ende des
Jahres 2022 ausgelaufen. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde aufgrund der zum Zeitpunkt der Aufstellung noch
laufenden Tarifverhandlungen eine Steigerung um 5 % bericksichtigt. Die im Frihjahr 2023 getroffene
Tarifeinigung sieht Einmalzahlungen flr Juni 2023 i.H.v. 1240 € und fir Juli 2023 bis Februar 2024 i.H.v. jeweils

220 € vor. Zum 01.03.2024 erfolgt eine Anhebung der Gehalter um mtl. 200 € sowie um 5,5 %, insgesamt aber
mindestens um 340 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Erstattungen an Gemeinden (Konto 525300)

Es handelt sich um die Erstattung von Sitzungsgeldern fiir die Mitglieder des Verwaltungsrats und um
Verwaltungskostenerstattungen fiir die Arbeit des Verwaltungsratsvorsitzenden und der Vorstandsmitglieder
sowie fur der Finanzbuchhaltung.

Priifung, Beratung und Rechtsschutz (Konto 542700)

Fir die Priifung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprfer fallen vsl. rd. 8 T€ an. Weitere rd. 1000 €
werden voraussichtlich flr sonstige Beratungskosten benétigt.

Ergebnis nach Steuern

Die Position weist den Saldo aus den Ertragen und Aufwendungen vor dem Ergebnis aus den
Leistungsverrechnungen aus.

Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen

Die anfallenden Kosten werden im Wege der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV) auf die Sparten
Baubetriebshof und Gewerbegebiete verrechnet.

Jahresiiberschuss/Jahresfehlbetrag nach ILV

Die Position weist den Saldo aus der gewohnlichen Geschaftstatigkeit einschlieflich der Ertrage aus der
Leistungsverrechnung aus. Der Saldo ist ausgeglichen.
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Baubetriebshof



PRC:

Ertrdge und Aufwendungen

Baubetriebshof

Ergebnis 2022/€ Ansatz 2023/€ Ansatz 2024/€

Umsatzerldse
Bestandsveranderungen

Andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Ertrage

Materialaufwand
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Bezogene Leistungen

Personalaufwand
Lohne und Gehalter

-2.576.455,39
0,00
-41.653,19
-16.075,74

177.075,07
177.075,07
0,00

1.873.280,05
1.452.664,90

-3.199.718,00
0,00

0,00
-34.353,96

139.040,00
139.040,00
0,00

2.132.640,28
1.659.771,41

-3.438.062,00
0,00

0,00
-31.625,68

150.040,00
150.040,00
0,00

2.217.299,71
1.725.659,35

Soziale Abgaben & Aufw. Altersversorgung 420.615,15 472.868,87 491.640,36
Abschreibungen 374.272,40 384.036,87 382.557,17

AfA immat. Vermogensg. & Sachanlagen 374.272,40 384.036,87 382.557,17

AfA Umlaufvermogen 0,00 0,00 0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen 455.429,80 293.100,00 328.690,67
Ertrage aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
Ertrage aus anderen Wertpapieren 0,00 0,00 0,00
Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 0,00 0,00 0,00
AfA auf Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00
Zinsen und dhnliche Aufwendungen 9.971,87 210.000,00 210.000,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
Ergebnis nach Steuern 255.844,87 -75.254,81 -181.100,13
Sonstige Steuern 9.223,79 9.378,00 9.591,00
Jahresiiberschuss/Jahresfehlbetrag vor ILV 265.068,66 -65.876,81 -171.509,13
Ertrage aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 79.483,52 63.846,52 142.482,53
Jahresiiberschuss/Jahresfehlbetrag nach ILV 344.552,18 -2.030,29 -29.026,60
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PRC: Baubetriebshof

Ertrdge und Aufwendungen

442300 Erstattungen von Gemeinden,GV
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.
* Umsatzerlose

471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal
*  Andere aktivierte Eigenleistungen

444903 Erstattungen kostenm. Gemeinden/GV
444905 Erstattungen kostenm. so. 6ff. Bereich
444909 Erstattungen kostenm. {ibrige Bereiche
451500 VerduRerung bewegl. Sachen AV

453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschiisse
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Ertrage
* Sonstige betriebliche Ertrdge

522100 Strom

522200 Gas

522300 Warmebezug

522500 Treibstoffe fiir Fahrzeuge
522600 Treibstoffe fiir Sonstiges
522700 Wasser

522800 Abwasser

524902 Niederschlagswasser
526800 Sonstiger Materialverbrauch
526807 Materialverbrauch Gebaudereinigung
* Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

501200 Vergiitungen der tariflich Beschaftigten
501210 Leistungszulagen tariflich Beschaftigte
501220 Uberstunden f. tariflich Beschéftigte
501240 Jahressonderz. F. tariflich Beschaftigte
* Loéhne und Gehilter

502200 Beitrdge Versorgungskasse tarifl. Besch.
503200 Sozialversicherungsbeitrage tariflich B.
504250 Beihilfeversicherung tariflich Beschaft.
509100 Pauschalierte Lohnsteuer

* Soziale Abgaben & Aufw. Altersversorgung

573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.

575100 AfA Maschinen

575200 AfA technische Anlagen

575400 AfA Fahrzeuge

576100 AfA Betriebs- und Geschaftsausstattung
576200 AfA geringwertige Wirtschaftsgiiter

-2.471.983,40
-104.471,99
-2.576.455,39

-41.653,19
-41.653,19

22.128,74
0,00
-1.236,85
-36.800,86
-53,00
-113,77
-16.075,74

9.457,97
1.969,29
3.019,72
145.474,63
7.800,43
337,98
803,14
4.848,31
2.711,56
652,04
177.075,07

1.325.134,65
29.046,27
10.313,02
88.170,96
1.452.664,90

113.385,02
306.474,06
540,00
216,07
420.615,15

120.720,15
42.866,54
859,18
197.536,00
5.518,38
6.772,15

-3.144.854,00
-54.864,00
-3.199.718,00

0,00
0,00

0,00
-33.189,96
-1.110,00
0,00
-54,00
0,00
-34.353,96

15.070,00
0,00

0,00
107.100,00
6.280,00
265,00
685,00
5.340,00
4.100,00
200,00
139.040,00

1.503.690,71
30.636,56
22.268,26
103.175,88
1.659.771,41

128.632,28
336.435,66
0,00
7.800,93
472.868,87

133.012,60
42.573,28
0,00
189.400,57
9.050,42
10.000,00

Ergebnis 2022/€ Ansatz 2023/€ Ansatz 2024/€

-3.296.009,00
-142.053,00
-3.438.062,00

0,00
0,00

0,00
-30.442,68
-1.130,00
0,00
-53,00
0,00
-31.625,68

13.070,00
0,00

0,00
121.400,00
6.080,00
400,00
790,00
4.000,00
4.100,00
200,00
150.040,00

1.564.136,13
30.322,68
25.162,59
106.037,95
1.725.659,35

133.738,61
349.791,15
0,00
8.110,60
491.640,36

145.693,71
45.259,12
1.288,00
173.394,77
6.921,57
10.000,00
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PRC: Baubetriebshof

Ertrdge und Aufwendungen

* AfA immat. Vermogensg. & Sachanlagen

523100
523110
523130
523300
523400
523410
523600
523610
523710
523720
523730
524900
524903
525300
541100
541200
541300
541400
541600
541700
541900
542100
542120
542130
542300
542400
542700
542900
542904
542905
542906
542910
543100
543110
543210
543300
543400
543500
543600
543901
544110
544120
544130
544140

38

Unterhalt. u. Bewirtsch. Grundstiicke
Unterhalt. u. Bewirtsch. Gebaude
Reinigung, Winterdienst fiir Grundstiicke

Unterhaltung Maschinen und tech. Anlagen

Unterhaltung Fahrzeuge
Reparatur Fahrzeuge

Unterhaltung Betriebs- und Geschaftsaus.
Unterhaltung Datenverarbeitungseinricht.

Abfallentsorgung
Gebdudereinigung
Schornsteinreinigung

Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend.

Verpflegung

Erstattungen an Gemeinden,GV
Personaleinstellungen

Aus- und Fortbildung, Umschulung
Reisekosten

Beschaftigtenbetreuung, Dienstjubilden
Dienst- und Schutzkleidung usw.
Personalnebenaufwand

Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufw.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete fur Betriebs- und Geschéaftsausst.
Miete/Pacht fuir unbew. Wi.gliter an Ges.
Gebihren

Leiharbeitskrafte

Prifung, Beratung, Rechtsschutz

Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten
EDV-Support

Softwarepflege

Arztliche Gutachten

Miete f. Maschinen, tech. Anl, Fahrzeuge
Bliromaterial

Verbrauchsmaterial

Kopierkosten

Zeitungen und Fachliteratur

Porto

Telefon

Offentliche Bekanntmachungen
Internetkosten

Haftpflichtversicherung
Unfallversicherung
Gebaudeversicherung
Eigenschadenversicherung

14,97
521,93
107,82

14.523,47
74.780,60
35.579,45
25.332,57
929,95
3.289,81
2.081,71
34,08
0,00
143,60
51.737,20
251,02
8.460,46
936,90
0,00
26.199,46
1.441,41
43,50
13.488,89
1.378,20
13.983,88
1.966,64
92.054,15
14.942,61
8.343,12
776,48
11.960,66
330,00
357,00
441,09
715,97
313,08
152,90
74,89
7.713,60
37,45
1.730,45
3.429,58
8.662,92
4.135,00
1.428,00

384.036,87

0,00
10.000,00
0,00
26.870,00
54.400,00
59.073,44
21.950,00
0,00
600,00
0,00

0,00
50,00
0,00
18.226,00
1.000,00
4.789,80
1.187,16
342,32
20.000,00
374,78
0,00
25,56
1.380,00
2.377,20
1.993,12
0,00

0,00
6.779,52
0,00
10.508,00
0,00
1.000,00
397,48
609,76
200,00
397,48
59,76
7.700,00
0,00
935,00
3.343,04
8.574,40
4.904,00
1.391,40

Ergebnis 2022/€ Ansatz 2023/€ Ansatz 2024/€
374.272,40

382.557,17

1.000,00
5.000,00
15,00
26.470,00
55.400,00
50.000,00
23.350,00
0,00
1.000,00
0,00

0,00
50,00
500,00
18.852,00
900,00
5.651,28
1.175,52
335,36
25.000,00
372,86
0,00
25,56
1.380,00
2.377,20
1.835,68
40.000,00
0,00
6.975,24
0,00
11.511,00
1.000,00
1.000,00
395,20
809,52
300,00
395,20
59,52
7.600,00
0,00
327,00
3.263,72
8.542,00
5.277,00
1.358,40



PRC: Baubetriebshof

Ertrdge und Aufwendungen

Ergebnis 2022/€ Ansatz 2023/€ Ansatz 2024/€

544200 Kfz-Versicherung 19.004,14 20.060,78 17.586,41
544500 Verluste aus Abgang von VermG AV 1,00 0,00 0,00
549800 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen 195,94 0,00 0,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.402,25 1.600,00 1.600,00
* Sonstige betriebliche Aufwendungen 455.429,80 293.100,00 328.690,67
551800 Zinsen an Kreditinstitute 0,00 200.000,00 200.000,00
552800 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkredite 9.971,87 10.000,00 10.000,00
* Zinsen und dhnliche Aufwendungen 9.971,87 210.000,00 210.000,00
Ergebnis vor Steuern 255.844,87 -75.254,81 -181.100,13
547100 Grundsteuer 1.296,79 2.100,00 2.100,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer 7.927,00 7.278,00 7.491,00
* Sonstige Steuern 9.223,79 9.378,00 9.591,00
Jahresiiberschuss/Jahresfehlbetrag vor ILV 265.068,66 -65.876,81 -171.509,13
912050 Gemeinkosten Verwaltung ZD 2.065,27 12,14 17,33
912070 Gemeinkosten Personalwesen/Controlling 0,00 0,00 11.189,46
912350 Personalleist. Verwaltung ZD 37.611,83 0,00 0,00
912351 Mehrarbeit Verwaltung ZD 453,60 263,96 528,40
912352 Nachtzuschlag 20% (21-06) Verw. BA 97,33 0,00 0,00
912353 Samstagszuschlag 20% (13-21) Verw. BA 54,06 0,00 0,00
912354 Sonntagszuschlag 25% Verw. BA 35,13 0,00 0,00
912370 Personalleist. Personalwesen/Controlling 0,00 0,00 72.943,00
941003 Umlage Verwaltung Zentrale Dienste 39.166,30 63.570,42 57.804,34
* Ertrige/Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen 79.483,52 63.846,52 142.482,53
Jahresiiberschuss/Jahresfehlbetrag nach ILV 344.552,18 -2.030,29 -29.026,60
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Umsatzerlose

Bei dieser Position werden die Entgelte fiir Leistungen des Bauhofes (Personal-, Maschinen-, Material- und
Fremdleistungen) an die Gemeinden Neunkirchen-Seelscheid und Much sowie deren Gemeindewerke
veranschlagt.

Die Ansatze wurden auf Basis der von den Bauhoéfen in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember
2023 erbrachten und abgerechneten Leistungsmengen sowie der fiir die verschiedenen Leistungsarten

ermittelten Tarife errechnet.

Es handelt sich dabei im Einzelnen um folgende Leistungen:

Leistung Gemeinde Gemeinde Abwasser- EG Much- Summe
Neunkirchen- Much betrieb Much Nk.-S.
Seelscheid

Winterdienst 80.708 € 97.684 € 461 € 178.853 €
Reinigung Glascontainer-Standorte 9.374 € 4,566 € 13.940 €
Abfallbeseitigung 85.037 € 22.491 € 601 € 108.129 €
Pflege AuRenanlagen 212.517 € 168.297 € 9.693 € 390.507 €
Straflenunterhaltung 842.183 € 942.750 € 3.725 € 14.695€ | 1.803.353 €
Strallenreinigung 23.195 € 23.892 € 47.087 €
Schreinerleistungen 19.006 € 3.605 € 22.611€
Schlosserleistungen 711 € 11.256 € 561 € 7.149 € 19.677 €
Friedhofspflege 105.583 € 223.200 € 328.783 €
Sportplatzpflege 34.077 € 34.077 €
Unterhaltung Spielplatze 74.881 € 52.901 € 127.782 €
Unterhaltung Abwasser-Einricht. 3.164 € 19.326 € 22.490 €
Sonstige Leistungen 136.697 € 118.234 € 85.842 € 340.773 €
Gesamtergebnis 1.627.133 € | 1.668.876 € 23.612 € 118.441 € | 3.438.062 €

Im Vergleich zum Vorjahr erhdhen sich die geplanten Umsatzerlose insbesondere aufgrund des
Tarifabschlusses fiir den Offentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen aus dem Friihjahr 2023 sowie
eines hoheren Personaleinsatzes planmalig um rd. 7,4 %.

Aktivierte Eigenleistungen

Die im Rahmen des Projektmanagements erbrachten Leistungen fiir den Neubau des Bauhofes in Nackhausen
wurden den Herstellungskosten des Gebdudes zugerechnet und aktiviert.

Sonstige betriebliche Ertrage
Fir die zum 01.03.2023 erfolgte Einstellung eines Mitarbeiters wurde seitens der Arbeitsagentur ein

Beschaftigungszuschuss i.H.v. 75% der Personalkosten im ersten und iHv. 50% im zweiten
Beschaftigungsjahr bewilligt (rd. 30 T€).
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Materialaufwand

Unter dieser Position werden vor allem Bewirtschaftungskosten des Bauhofes (Strom, Wasser, Heizung) sowie
Treibstoffe fiir Fahrzeuge und Gerate geplant. Der Ansatz fiir Treibstoffkosten musste aufgrund der deutlich
gestiegenen Energiepreise von 113 T€ auf 127 T€ angehoben werden.

Daneben fallen im Rahmen der Bauhoftatigkeiten Kosten fiir Material an, die an die Kunden der Anstalt
weitergegeben werden.

Personalaufwand

Der bisherige Tarifabschluss fir den 6ffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen ist zum Ende des
Jahres 2022 ausgelaufen. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde aufgrund der zum Zeitpunkt der Aufstellung noch
laufenden Tarifverhandlungen eine Steigerung um 5 % bericksichtigt. Die im Frihjahr 2023 getroffene
Tarifeinigung sieht Einmalzahlungen flr Juni 2023 i.H.v. 1240 € und fir Juli 2023 bis Februar 2024 i.H.v. jeweils
220 € vor. Zum 01.03.2024 erfolgt eine Anhebung der Gehalter um mtl. 200 € sowie um 5,5 %, insgesamt aber
mindestens um 340 €.

Fiir die Gebdudereinigung im neuen Bauhof wurde im Jahre 2022 eine Teilzeitstelle mit 0,30
Vollzeitaquivalenten eingerichtet und besetzt, da die Reinigung durch eine eigene Mitarbeiterin
wirtschaftlicher ist als die Vergabe an eine Fremdfirma.

Seit dem 01.01.2023 nimmt das Kommunalunternehmen die Aufgaben Personalwesen, Organisation und
Controlling in eigener Zustandigkeit wahr. Hierflir wurde im September 2022 eine Vollzeitstelle eingerichtet,
die im Marz 2023 besetzt werden konnte.

Zudem wurde im Stellenplan 2023 die Stelle eines Schlossers als Nachfolge des Mitarbeiters eingerichtet, der
im Jahre 2024 in Rente geht und dessen Stelle im Gegenzuge mit einem kw-Vermerk versehen wurde. Seitens
der Arbeitsagentur wurde ein Beschaftigungszuschuss in Hohe von 75 % im ersten und 50 % im zweiten Jahr
der Beschaftigung bewilligt.

Die Leitung des Bauhofes tritt im Jahre 2024 in den Ruhestand. Die Nachbesetzung soll intern erfolgen. Die
Stelle einer standigen Vertretung der Bauhofleitung kann kiinftig entfallen. Stattdessen sollen zwei bis drei

weitere Stellen als Vorarbeiter eingerichtet werden. Per Saldo kdnnen damit kiinftig Personalkosten von rd.
60 T€ p.a. eingespart werden.

Abschreibungen

Ab der Fertigstellung des Bauhofneubaus in Nackhausen werden Abschreibungen auf die Herstellungskosten
Uber 50 Jahre beriicksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kostenerstattungen an Gemeinden (Konto 525300) setzen sich aus den nachfolgenden Erstattungen an
die Gemeinde Much zusammen:
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2023 2024

Beschaffungswesen 6.006 € 7.409 €
EDV 12.197 € 11.443 €
Geschaftsaufwendungen 23 €

Summe 18.226 € 18.852 €

Die Personalkostenerstattung fiir die Personalwirtschaft ist entfallen, da das Kommunalunternehmen diese
Aufgaben seit 01.01.2023 in eigener Zustandigkeit wahrnimmt.

Im Rahmen der Aus- und Fortbildung (Konto 541200) ist insbesondere eine laufende Fortbildung der
Bauhofmitarbeiter im Umgang mit Gefahrstoffen erforderlich.

Die Aufwendungen fiir Mieten und Pachten (Konten 542100 und 542130) fielen fur die Nutzung von
Geb&uden der Gemeinde Much und der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid sowie des Ubergangsbauhofes in
Much-Kreuzkapelle bis zum 31.03.2022 an. Es verbleiben lediglich die Kosten fiir die Anmietung des
Panneschoppens in Much.

Die Aufwendungen fiir die Miete von Fahrzeugen und Gerdten werden auf dem separaten Konto 542910
veranschlagt, um bei Bedarf kurzfristig Gerate mieten zu kdnnen.

Daneben fallen Mietaufwendungen flir EDV- und Kopiergerate an (Konto 542120).

Um auch bei krankheitsbedingten Ausfillen bei gleichzeitig hoher Auftragslage die Aufgaben termingerecht
erfullen zu kénnen, sollen im Bedarfsfalle auch weiterhin Leiharbeitskrédfte tber eine Zeitarbeitsfirma zum
Einsatz kommen. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird hier erstmals ein Betrag von 30 T€ in Ansatz
gebracht (Konto 542400).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich Baubetriebshof, insb. fiir den Bauhofneubau, soll aus der
Ubertragenen Kreditermachtigung der Vorjahre ein Darlehen {iber rd. 7 Mio. € aufgenommen werden. Die
Finanzmittel zur Abdeckung des unterjahrigen Liquiditatsbedarfs werden im Rahmen eines
Liquiditatsverbundes von der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid bereitgestellt. Die hierflir anfallenden
anteiligen Liquiditatskreditzinsen sind an die Gemeinde zu erstatten.

Das Zinsniveau flir Annuitatendarlehen mit dreiigjahriger Laufzeit ist seit Anfang 2022 von rd. 0,5 % auf

ca. 3% p.a. gestiegen, die Zinsen fir Liquiditatskredite mit bis zu flnf Jahren Laufzeit von 0 % auf ebenfalls
rd. 3 % pro Jahr. Entsprechend sind hier héhere Zinsaufwendungen zu bericksichtigen.

Sonstige Steuern

Fiir die Bauhoffahrzeuge ist Kfz-Steuer und fiir den Bauhof Grundsteuer zu entrichten.
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Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Kosten betreffen die Umlage der bei der Sparte Zentrale Dienste verbuchten Kosten, insbesondere fiir die
Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Vorstand, Personalwesen, Finanzbuchhaltung etc.).

Jahresergebnis

Nach den Planzahlen verbleibt ein Uberschuss von rd. 29 T€.
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Bezeichnung

PRC: Baubetriebshof
Vermogensplan

Ergebnis 2022/€ Ansatz 2023/€ Ansatz 2024/€

Investitionsauszahlungen

Dienst- und Geschaftsgebaude

53000012
53000013
53000027
53000088
53000089
53000091
53000229
53000232

Maschinen
53000204
53000205
53000206
53000209
53000212
53000215
53000220
53000222
53000223
53000224
53000225
53000228
53000234
53000235
53000238
53000239
53000240
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Errichtung Bauhof Planung/Nebenkosten
Errichtung Bauhof Baukosten

ErschlieBung Bauhof

Baubetriebshof tech. Anlagen

Neubau Baubetriebshof AuBenanlagen
Neubau Baubetriebshof Planung/Projektst.
Container/Schuppen f. Waschgerat

Container/Schuppen f. Gefahrstoffe

Ersatz Salzstreuer STA95 von SU-KU 121
Ersatz Rdumsch. Vector ML33 SU-KU 121
Mahkopf Mulag Fendt SU-KU 318

Ers. Rittelpl. Amman AVP 2920

Kran fiir Pritschen

Tankpalette 1.000L mit Haspel und Pumpe
Nivellierlaser TRIMBLE/SPECTRA PRECESION
Sortiergreifer fir Terex TW 95

Ers. Wildkrautvernichter Adler

Kran fiir Pritschen

Kehrmaschine fiir Hallenboden
Tankpalette 1.000L mit Haspel und Pumpe
Laubsauggerat

Oko-Mahkopf Mulag

Bankettfertiger

Frontmulcher f. Kubota

Baustellenampel

1.084 0 0
420.204 0 0
3.548 0 0
20.517 0 0
16.365 0 0
30.044 0 0
0 2.000 0
4.752 0 0
0 45.000 45.000

0 20.000 0
11.499 0 0
9.647 0 0
3.698 0 0
4.778 0 0
3.000 0 0
0 16.000 0

0 12.000 0

0 4.000 0

0 2.000 2.000

0 4.760 0

0 0 7.000

0 0 25.000

0 0 20.000

0 0 7.000

0 0 8.500




Bezeichnung

PRC: Baubetriebshof
Vermogensplan

Ergebnis 2022/€ Ansatz 2023/€ Ansatz 2024/€

Fahrzeuge
53000147
53000154
53000197
53000207
53000213
53000214
53000217
53000226
53000227
53000236

53000237 Rototop, Varioloffel und Palettengabel

Ersatz fur LKW SU-KU 176

Ersatz f. VW Transporter SU-KU 1475

Schaeff Mobilbagger TW 95

Ers. Stiga Park Pro 740 Aufsitzméaher

Ers. VW Caddy SU-KU 1113

Tandemanhanger 2,0 to Baumbewasserung

Ladungssicherungsbox Fz. StraRenkontr.

Anhdnger-Hebebiihne

Ers. f. SU-KU 1009 Renault Master

Ersatz fir SU-KU 1008 Renault Master

Betriebs- und Geschaftsausstattung

53000090 Neubau Baubetriebshof Ausstattung

53000159
53000180
53000181
53000241
53000242

Ersatz von Kleingerdten 2022
Ersatz von Kleingerdten 2023
Ersatz von Kleingerdten 2024
Beamer/Fernseher

Scanner

Geringwertige Wirtschaftsgiiter

58100002
58100003
58100007
58100010
58100011
58100015
58100019
58100022
58100023
58100026
58100027

GwG Gerate Gartner 2022
GwG Gerate Gartner 2023
GwG Gerate Strallen 2023
GwG Gerate Schreinerei 2022
GwG Gerate Schreinerei 2023
GwG Gerate Schlosserei 2023
GwG Gerate Friedhof 2023
GwG Kleingerate 2022

GwG Kleingerate 2023

GwG Gerate Gartner 2024

GwG Gerate StraRen 2024

214.232 0 0
0 50.000 50.000
139.226 0 0
12.989 0 0
0 30.000 30.000
3.689 0 0
2.047 0 0
0 50.000 50.000

0 40.000 45.000

0 0 45.000

0 0 30.000
58.612 0 0
1.142 0 0
0 5.000 0

0 0 5.000

0 0 1.500

0 0 2.000

624 0 0

0 3.000 0

0 3.000 0

306 0 0

0 1.000 0

0 1.000 0

0 1.000 0

891 0 0

0 1.000 0

0 0 3.000

0 0 3.000
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Bezeichnung

PRC: Baubetriebshof
Vermogensplan

Ergebnis 2022/€ Ansatz 2023/€ Ansatz 2024/€

58100028
58100029
58100030
58100031
58100041
58100042
58100043

GwG Gerate Schreinerei 2024

GwG Gerate Schlosserei 2024

GwG Gerate Friedhof 2024

GwG Kleingerate 2024

GWoG Einrichtung Bauhof Nackhausen 2022
GWG Verwaltung Bauhof 2022

GWG Gebaudereinigung Bauhof 2022

Summe

Investitionseinzahlungen

Vermoégensveraullerung

56000084
56000085
56000086
56000087
56000088
56000089
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VerauR. SU-Ku 176 LKW

VerauB. SU-KU 161 Schlepper Deutz D 2807
Veraul’. Mobilb. Wacker-Neuson WN 6503-2
VerauB. Reinluftabsauggerat AL-KO Mobil
VerauR. Holz-Tischkreissdage SCM Sl 150

Ver&duRerung Frontlader Fendt AGCO /Cargo

Summe

Uberschuss aus Investitionstatigkeit

0 0 1.000
0 0 1.000

0 0 1.000

0 0 1.000

3.903 0 0
749 0 0

300 0 0
967.846 290.760 383.000
-25.480 0 0
-6.521 0 0
-30.000 0 0
-201 0 0
-2.430 0 0
-4.854 0 0
-69.486 0 0
898.361 290.760 383.000




Investitionsauszahlungen

Sonstige Dienst- und Geschaftsgebaude

Neubau Bauhof Nackhausen

Die Errichtung des Neubaus des Bauhofes in Nackhausen wurde im Jahre 2019/2020 als
Generalunternehmerleistung im Verhandlungsverfahren ausgeschrieben. Vor der Vergabe der
Generalunternehmerleistungen wurde im Sommer 2020 nochmals gepriift, welche Alternativen zu der
Errichtung des Bauhofes in Nackhausen infrage kdmen. Da geeignete alternative Standorte nicht zeitnah
verfligbar waren, eine Losung der Standortfrage jedoch aufgrund der Situation in den derzeitigen Standorten
zeitnah erforderlich war, wéare als Alternative nur ein Standortwechsel fir den Bereich Much und eine
Sanierung des Standorts in Neunkirchen infrage gekommen. Im Rahmen einer Fortschreibung der seitens Rod|
& Partner anlasslich der Griindung des Kommunalunternehmens erstellten Vergleichsbetrachtung zeigte sich,
dass sich gegenliber dieser Alternative ein Kostenvorteil fiir den Neubau in Nackhausen i.H.v. rd. 600 T€ auf
20 Jahre ergab.

Der Verwaltungsrat hat daher in seiner Sitzung am 20.08.2020 einen Nachtragswirtschaftsplan verabschiedet,
um die erforderlichen Mittel fiir die Vergabe des Bauhofneubaus in Nackhausen bereitzustellen. Gleichzeitig
wurde die Vergabe an die Fa. Zlblin als Bestbieter mit einer Auftragssumme von rd. 5,47 Mio. € beschlossen.

Der Beginn der BaumalBnahmen ist mit dem ersten Spatenstich im Oktober 2020 erfolgt. Im Sommer 2021
konnte Richtfest gefeiert werden. Die BaumaBnahmen wurden Anfang 2022 abgeschlossen. Im Marz und April

2022 ist der Bauhof in den neuen Standort umgezogen.

EinschlieBlich Grunderwerbs, ErschlieBung, Baunebenkosten und weiterer Fremdvergaben sowie aktivierter
Eigenleistungen sind fur die GesamtmalRnahme Kosten von rd. 6,48 Mio. € angefallen.

Maschinen

53000204 Ersatz Salzstreuer fiir LKW SU-KU 121

Der Salzstreuer (Baujahr 2003) weist starken Verschlei und Korrosionsschaden auf und muss daher ersetzt
werden. Zudem verfligt der bisherige Streuer nicht tGber die Fahigkeit zur Soleausbringung. Die Ausschreibung
flir das Ersatzgerat wurde im Jahre 2023 durchgefiihrt, die Lieferung wird in diesem Jahr erfolgen. Die Mittel
wurden daher fiir 2024 neu veranschlagt.

53000225 Kehrmaschine fiir Hallenboden

Fiir die regelmaRige Reinigung des Hallenbodens soll eine Kehrmaschine angeschafft werden. Die MaRnahme
konnte im Jahre 2023 noch nicht durchgefiihrt werden, sodass die Mittel im Wirtschaftsjahr 2024 neu
veranschlagt werden.
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53000234 Laubsauggerdit

Vorgesehen ist die Anschaffung eines Laubsauggerates zum Aufbauen auf einen PKW-Anhéanger. Hierdurch
kann die Wirtschaftlichkeit verbessert werden, da ein miihsames Aufladen des Laubes entfallt.

53000235 Oko-Mdhkopf Mulag
Auf Anregung der Gemeinde Much soll fiir die Bankettpflege ein sog. Oko-Mahkopf angeschafft werden,

wodurch Insekten und andere Kleinlebewesen geschont und somit ein Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt
geleistet werden kann.

53000238 Bankettfertiger

Durch die Nutzung eines Bankettfertigers kann beim Ansetzen von StraRenbankett eine wesentlich héhere
Streckenleistung bei gleichzeitig geringerem Personaleinsatz erreicht werden.

53000239 Frontmulcher flir Kubota-Kleintraktoren

Beide Kubota-Kleintraktoren werden derzeit mit Heckmulchern betrieben. Hierbei muss der Fahrer immer
schrag sitzend mit verdrehter Nackenmuskulatur arbeiten. Im Rahmen des Arbeitsschutzes ist im Zuge der
anstehenden Ersatzbeschaffung der Erwerb eines Frontanbaugerates sinnvoll.

53000240 Baustellenampel

Bei Arbeiten auf engen Fahrbahnbereichen ist zur Absicherung der Baustelle aufgrund gestiegener
Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Versicherung vermehrt die Einrichtung einer Lichtzeichenanlage
erforderlich. Die Anschaffung eines entsprechenden Gerates bietet gegenliber der Anmietung eine héhere
Flexibilitdt und wird sich ggi. einer ansonsten erforderlichen Anmietung bereits nach rd. 2-3 Jahren amortisiert
haben.

Fahrzeuge

53000154 Ersatz fiir VW Transporter SU-KU 1475, Streckenkontrolle Nk.-S.
Das Fahrzeug hat Korrosionsschaden und zeigt Verschleiferscheinungen. Das Fahrzeug ist vollstandig
abgeschrieben. Im Falle einer zu groRen Reparatur, die insgesamt unwirtschaftlich ware, wird vorsorglich fir

die Neuanschaffung im Jahre 2024 erneut ein ausreichender Ansatz gebildet.

Das Fahrzeug sollte Allrad besitzen, da im Rahmen der StraRenkontrollen mit dem Fahrzeug auch durch
unwegsames Gelande, z.B. Wirtschaftswege, gefahren werden muss.
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53000213 Ersatz VW Caddy SU-KU 1113, Dienstfahrzeug Bauhofleitung

Das im Jahr 2009 angeschaffte Dienstfahrzeug weist eine Laufleistung von 180.000 km auf und ist vollstandig
abgeschrieben. Fiir den Fall, dass eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich sein sollte, werden vorsorglich
erneut Mittel fur eine Ersatzbeschaffung veranschlagt.

53000226 Anhdnger-Hebebiihne

Seitens der Kunden des Bauhofes werden regelméaRig Arbeiten in groRerer Hohe an Gebiduden und in Hallen
nachgefragt, fir die bisher Bihnen angemietet oder die Leistungen durch Fremdfirmen ausgefiihrt werden.
Durch Anschaffung einer fahrbaren Hebebiihne soll eine flexiblere Durchfiihrung dieser Arbeiten ermoglicht
und eine Kosteneinsparung flir die Kommunen erreicht werden.

Die Anschaffung der Anlage wurde bereits im Jahre 2023 etatisiert. Da aufgrund des Defektes eines Hackslers
kurzfristig eine Ersatzbeschaffung erforderlich und die Mittel hierfiir als Deckung herangezogen wurde, erfolgt
eine erneute Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2024.

53000227, 53000236 Ersatz fiir Pritschenwagen Renault Master SU-KU 2008 und 2009

Die im Jahre 2013 angeschafften und zwischenzeitlich abgeschriebenen Fahrzeuge weisen in den letzten
Jahren zunehmende Unterhaltungs- und Reparaturkosten sowie entsprechende Ausfallzeiten auf, die einen
weiteren Einsatz unwirtschaftlich machen.

53000237 Rototop, Varioldffel und Palettengabel flir Bagger

Ein Bagger soll mit einem sog. Rototop ausgestattet werden. Durch dieses Anbaugerat sind samtliche
Baggerloffel um 360° drehbar, wodurch Arbeiten auf engstem Raume ermdoglicht werden. Das Ausheben von
Graben an schmalen Wirtschaftswegen ist durch Umstellen der Baggerausrichtung (quer zu langs) wesentlich
einfacher und beschadigungsfreier moglich. Das Tages-Arbeitsergebnis kann hierdurch je nach Einsatzart auf
bis zu das Dreifache gesteigert werden.

Weiters soll die Ausstattung um einen Variol6ffel fiir den Bagger erganzt werden. Hierdurch kann die Menge
des anfallenden und zu entsorgenden Bodens beim Grabenputzen nahezu halbiert werden und die

Entsorgungskosten signifikant gesenkt werden.

Zum flexibleren Einsatz des Baggers auf verschiedenen Baustellen soll zudem eine Palettengabel angeschafft
werden.

Betriebs- und Geschaftsausstattung

Fiir die Abhaltung von Besprechungen, Schulungen, Unterweisungen etc. ist die Anschaffung eines Projektors
oder groRRformatigen Bildschirms fiir den Mehrzweckraum vorgesehen. Durch die somit mogliche vermehrte
Durchfiihrung von Schulungen vor Ort kénnen kiinftig auch Kosten eingespart werden.

Zudem bedarf der fir die digitale Belegerfassung der Stundenzettel im Bauhofverfahren ARES genutzte

Scanner der Erneuerung.

49



Daruber hinaus sind Mittel fiir den regelméaRigen Ersatz verschiedener Kleingerate (z.B. Handrasenmabher, etc.)
erforderlich.

Geringwertige Wirtschaftsgiiter

Die Ansétze sind fir den regelmaligen Ersatz verschiedener Kleingerate (z.B. Winkelschleifer, Kettensagen,
Heckenscheren etc.) erforderlich.
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Gewerbegebiete



PRC: Gewerbegebiete

Ertridge und Aufwendungen Ergebnis 2022/€ Ansatz 2023/€ Ansatz 2024/€
Umsatzerldse -32,21 -40.408,00 -41.520,00
Bestandsveranderungen 0,00 0,00 0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
Sonstige betriebliche Ertrage 0,00 0,00 0,00
Materialaufwand 0,00 0,00 0,00

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 0,00

Bezogene Leistungen 0,00 0,00 0,00
Personalaufwand 0,00 0,00 0,00

Léhne und Gehalter 0,00 0,00 0,00

Soziale Abgaben & Aufw. Altersversorgung 0,00 0,00 0,00
Abschreibungen 0,00 0,00 0,00

AfA immat. Vermogensg. & Sachanlagen 0,00 0,00 0,00

AfA Umlaufvermogen 0,00 0,00 0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.023,93 699,10 0,00
Ertrage aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
Ertrage aus anderen Wertpapieren 0,00 0,00 0,00
Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 0,00 0,00 0,00
AfA auf Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00
Zinsen und dhnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
Ergebnis nach Steuern 4.991,72 -39.708,90 -41.520,00
Sonstige Steuern 25,72 25,72 0,00
Jahresuiberschuss/Jahresfehlbetrag vor ILV 5.017,44 -39.683,18 -41.520,00
Ertrage aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 40.407,94 41.520,34
Jahresiuiberschuss/Jahresfehlbetrag nach ILV 5.017,44 724,76 0,34
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PRC: Gewerbegebiete

Ertrdge und Aufwendungen

Ergebnis 2022/€ Ansatz 2023/€ Ansatz 2024/€

441200 Mieten und Pachten -32,21 0,00 0,00
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond. 0,00 -40.408,00 -41.520,00
* Umsatzerlose -32,21 -40.408,00 -41.520,00
525300 Erstattungen an Gemeinden,GV 4.324,83 0,00 0,00
542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 690,00 690,00 0,00
544300 Beitrdge zu Verbdnden und Vereinen 9,10 9,10 0,00
* Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.023,93 699,10 0,00
Ergebnis nach Steuern 4.991,72 -39.708,90 -41.520,00
547100 Grundsteuer 25,72 25,72 0,00
* Sonstige Steuern 25,72 25,72 0,00
Jahresuiberschuss/Jahresfehlbetrag vor ILV 5.017,44 -39.683,18 -41.520,00
912050 Gemeinkosten Verwaltung ZD 0,00 1.777,02 1.318,62
912350 Personalleist. Verwaltung ZD 0,00 38.630,92 40.201,72
* Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen 0,00 40.407,94 41.520,34
Jahresiiberschuss/Jahresfehlbetrag nach ILV 5.017,44 724,76 0,34
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Seitens des Kommunalunternehmens wurde im September 2021 eine Entwicklungsgesellschaft (EG) in der
Rechtsform der GmbH gegriindet und dieser die Aufgaben im Bereich der Entwicklung, Vermarktung und
Betreibung interkommunaler Gewerbegebiete Ubertragen. Somit entfdllt insoweit die Veranschlagung im
Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens.

Umsatzerlose
Die Projektmanagerin des Kommunalunternehmens nimmt Aufgaben im Bereich der Entwicklung und

Vermarktung der Gewerbegebiete fiir die Entwicklungsgesellschaft war. Die anteiligen Personalaufwendungen
sind von der EG zu erstatten.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Kosten betreffen die Umlage der bei der Sparte Zentrale Dienste verbuchten Kosten fiir den

Personaleinsatz des Projektmanagements fiir die Entwicklung von Gewerbegebieten. Die Kosten werden von
der EG erstattet (s.0.).

Jahresiiberschuss/Jahresfehlbetrag nach ILV

Die Position weist den Saldo aus der gewdhnlichen Geschaftstatigkeit einschlielich des Ergebnisses aus den
internen Leistungsbeziehungen aus. Die Planrechnung ist ausgeglichen.
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Bezeichnung

PRC: Gewerbegebiete
Vermogensplan

Ergebnis 2022/€ Ansatz 2023/€ Ansatz 2024/€

Investitionsauszahlungen

MaBnahmen im Umlaufvermégen

53000062
53000063
53000078
53000079
53000160
53000182
53000185

ErschlieBungsplanung GG Bitzen
ErschlieBungsplanung GG Bévingen

Okol. Ausgleich Gewerbegebiet Bitzen
Okol. Ausgleich Gewerbegebiet Bévingen
GG: Grundstiicke Seelscheid-Nord

GW: Grundstiicke Gew.g. Oberdorst-Broich

ErschlieBung Gewerbegebiet Bitzen 2020

Summe

Investitionseinzahlungen

Vermoégensveraullerung

56000073
56000076

Verkauf Gewerbegrundstiicke Bitzen 2020

Verkauf Gewerbegrundstilicke Bovingen 2020

Summe

Uberschuss aus Investitionstétigkeit

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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Der Vermogensplan umfasste bisher als Investitionsauszahlungen den Grunderwerb und die ErschlieRung der
Gewerbegebiete sowie die VerduRerung von Gewerbegrundstiicken.

Die wesentlichen Aufgaben bestanden nach Griindung des Unternehmens im Jahre 2011 zunachst darin, die
Grundstlcke fir die interkommunalen Gewerbegebiete zu sichern und zu erwerben. Flr das Wirtschaftsjahr
2012 war die ErschlieBungsplanung vorgesehen. Die Herstellung der Ver- und Entsorgungsanschliisse sowie
der Grundausbau der StraRen sind im Jahr 2014 fertiggestellt worden. Der Endausbau im Gewerbegebiet
Bitzen hat im September 2015 begonnen und wurde vor Jahresende abgeschlossen. In Bévingen erfolgte der
Endausbau im Herbst 2018.

Die Grundstiicke wurden bis Mitte 2018 vermarktet.

Aus der Beteiligung am Mehrerlds aus der WeiterverduRerung von bisher nicht bebauten Grundstiicken in
Bitzen und Bovingen wurden 2019 und 2020 noch Ertrdge von rd. 188 T€ erzielt. Dariliber hinaus wurde 2020
noch ein weiteres Grundstiick im Gewerbegebiet Bitzen verduRert (63 T€).

Fiir die beiden Gewerbegebiete stehen noch der 6kologische Ausgleich sowie die Abrechnung des Zuschusses
des Abwasserbetriebes Much fiir die Herstellung des Bodenfilters im Gewerbegebiet Bovingen und eines
ErschlieBungsbeitrags aus. Hierflir wurden entsprechende Forderungen bzw. Verbindlichkeiten im
Jahresabschluss 2020 berticksichtigt.

Fiir das neue Gewerbegebiet Oberdorst-Broich ist der Grunderwerb 2020 erfolgt.

Ein Grunderwerb fiir das Gewerbegebiet Seelscheid-Nord ist derzeit aufgrund fehlender Verkaufsbereitschaft
nicht moglich.

Die Entwicklung und Vermarktung des Gewerbegebiets Oberdorst-Broich sowie der im Jahre 2021

erworbenen Flache der ehem. Fa. Thurn in Neunkirchen wird kiinftig von der Entwicklungsgesellschaft des
Kommunalunternehmens durchgefiihrt.
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Ergebnisplan

Finanzplan



Ertrdge und Aufwendungen

Ergebnisplan

Ergebnis 2022/€ Ansatz 2023/€ Ansatz 2024/€ Ansatz 2025/€ Ansatz 2026/€ Ansatz 2027/€

Umsatzerldse -2.576.622 -3.240.126 -3.479.582 -3.540.274 -3.592.734 -3.645.869
Bestandsveranderungen 0 0 0 0 0 0
Andere aktivierte Eigenleistungen -41.653 0 0 0 0 0
Sonstige betriebliche Ertrage -16.076 -34.354 -31.626 -32.236 -32.856 -33.490
Ordentliche Ertrage -2.634.351 -3.274.480 -3.511.208 -3.572.510 -3.625.590 -3.679.359
Materialaufwand 177.383 139.110 150.340 150.340 150.340 150.340
Personalaufwand 1.873.280 2.171.449 2.330.494 2.377.104 2.424.646 2.473.139
Abschreibungen 374.272 384.037 382.557 421.502 434.051 434.579
Sonstige betriebliche Aufwendungen 539.764 359.175 399.200 400.819 402.465 403.961
Ordentliche Aufwendungen 2.964.699 3.053.771 3.262.590 3.349.764 3.411.501 3.462.018
Ergebnis der Ifd. Geschaftstatigkeit 330.348 -220.709 -248.617 -222.745 -214.088 -217.341
Finanzertrage 0 0 0 0 0 0
Zinsen und dhnliche Aufwendungen 9.972 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
Finanzergebnis 9.972 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
Ergebnis vor Steuern 340.320 -10.709 -38.617 -12.745 -4.088 -7.341
Steuern v. Einkommen u.v. Ertrag 0 0 0 0 0 0
Ergebnis nach Steuern 340.320 -10.709 -38.617 -12.745 -4.088 -7.341
Sonstige Steuern 9.250 9.404 9.591 9.591 9.591 9.591
Jahresergebnis 349.570 -1.306 -29.026 -3.154 5.503 2.250
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Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzplan

Ergebnis 2022/€ Ansatz 2023/€ Ansatz 2024/€ Ansatz 2025/€ Ansatz 2026/€ Ansatz 2027/€

Umsatzerlose -3.240.126 -3.479.582 -3.540.274 -3.592.734 -3.645.869
Sonstige betriebliche Einzahlungen -34.300 -31.573 -32.182 -32.803 -33.436
Einzahlungen aus [fd. -3.274.426 -3.511.155 -3.572.456 -3.625.537 -3.679.305
Geschaftstatigkeit

Personalauszahlungen 2.171.449 2.330.494 2.377.104 2.424.646 2.473.139
Auszahlungen fur Sach- und 378.943  385.044  386.483  387.949  389.445
Dienstleistungen

Zinsen und ahnliche Auszahlungen 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
Sonstige Auszahlungen 128.745 174.087 174.267 174.447 174.447
Auszal:lun%e.n au.s Itd. 2.889.138 3.099.624 3.147.853 3.197.041 3.247.030
Geschaftstatigkeit

Saldo aus Ifd. Geschaftstatigkeit 148.733 -385.288 -411.530 -424.602 -428.495 -432.275
Einzahlungen aus der VerduRerung 69,486 0 0 0 0 0
von Sachanlagen

Einzahlungen aus Investitionstatigkeit -69.486 0 0 0 0 0
Auszahlungen fUr Investitionen in 967.846  290.760  383.000  265.000  265.000 15.000
Sachanlagevermogen

Auszahlungen aus 967.846  290.760  383.000  265.000  265.000  15.000
Investitionstatigkeit

Saldo aus Investitionstatigkeit 898.361 290.760 383.000 265.000 265.000 15.000
Finanzmitteliiberschuss/-fehlbetrag 1.047.093 -94.528 -28.530 -159.602 -163.495 -417.275
Einzahlungen Kreditaufn. und -965.000  -205.472  -271.470  -140.398  -136.505 0
Riickflisse gewahrter Darlehen

Auszahlungen fr Tilgung und 300.000  300.000  300.000  300.000  300.000
Gewahrung von Darlehen

Saldo aus Finanzierungstatigkeit -965.000 94.528 28.530 159.602 163.495 300.000
Ar!derung des Bestandes an eigenen 82.093 0 0 0 0 117.275
Mitteln

Anfangsbestand an Finanzmitteln -148.017 -65.924 -65.924 -65.924 -65.924 -65.924
Liquide Mittel -65.924 -65.924 -65.924 -65.924 -65.924 -183.199
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Ergebnisplan
Das fiir das Wirtschaftsjahr 2024 ausgewiesene Ergebnis entspricht dem Wirtschaftsplan.
Den fir die Folgejahre prognostizierten Ergebnissen liegen folgende Annahmen zugrunde:

+ allgemeine Kostensteigerungen in Héhe von 1 % bis 2 %
+ Personalkostensteigerung in Héhe von 2 %

Ab dem 01.04.2022 werden die Kosten flir den neuen Bauhofstandort in Nackhausen beriicksichtigt.

Die Abschreibungen und Zinsen wurden nach den im Investitionsplan vorgesehenen Investitionsmalnahmen
und Darlehensaufnahmen und —tilgungen angesetzt.

Hinsichtlich der Umsatzerlose wurden weiterhin grundsatzlich kostendeckende Erstattungen durch die
Gemeinden unterstellt.

Finanzplan

Den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstatigkeit und Finanzierungstatigkeit der Folgejahre liegt der
Investitionsplan zu Grunde.

Bei der laufenden Geschaftstatigkeit entsprechen die Ein- und Auszahlungen grundsatzlich den Ansatzen im
Ergebnisplan ohne Abschreibungen.
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Investitionsplan



Ansatz

gesamt Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Bezeichnung 2024-2027 2024 2025 2026 2027
PRC: Baubetriebshof
Investitionsauszahlungen
Maschinen
53000204 Ersatz Salzstreuer STA95 von SU-KU 121 45.000 45.000
53000225 Kehrmaschine fiir Hallenboden 2.000 2.000
53000234 Laubsauggerat 7.000 7.000
53000235 Oko-Mihkopf Mulag 25.000 25.000
53000238 Bankettfertiger 20.000 20.000
53000239 Frontmulcher f. Kubota 7.000 7.000
53000240 Baustellenampel 8.500 8.500
Fahrzeuge
53000154 Ersatz f. VW Transporter SU-KU 1475 50.000 50.000
53000213  Ers. VW Caddy SU-KU 1113 30.000 30.000
53000226 Anhanger-Hebeblhne 50.000 50.000
53000227  Ers. f. SU-KU 1009 Renault Master 45.000 45.000
53000236 Ersatz fiir SU-KU 1008 Renault Master 45.000 45.000
53000237 Rototop, Varioloffel und Palettengabel 30.000 30.000
53000243  Ersatz fuir SU-KU 301 Fendt 415 250.000 250.000
53000244  Ersatz fir SU-KU 318 Fendt 250.000 250.000
Betriebs- und Geschaftsausstattung
53000181 Ersatz von Kleingeraten 2024 5.000 5.000
53000218 Ersatz von Kleingeraten 2025 5.000 5.000
53000230 Ersatz von Kleingeraten 2026 5.000 5.000
53000241 Beamer/Fernseher 1.500 1.500
53000242 Scanner 2.000 2.000
53000245 Ersatz von Kleingeraten 2027 5.000 5.000
Geringwertige Wirtschaftsgiiter
58100026 GwG Gerate Gartner 2024 3.000 3.000
58100027 GwG Geréte StraRen 2024 3.000 3.000
58100028 GwG Gerdate Schreinerei 2024 1.000 1.000
58100029 GwG Gerdate Schlosserei 2024 1.000 1.000
58100030 GwG Geréte Friedhof 2024 1.000 1.000
58100031 GwG Kleingerate 2024 1.000 1.000
58100035 GwG Gerate Gartner 2025 3.000 3.000
58100036 GwG Gerate StraBen 2025 3.000 3.000
58100037 GwG Gerdate Schreinerei 2025 1.000 1.000
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Ansatz

gesamt Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Bezeichnung 2024-2027 2024 2025 2026 2027
58100038 GwG Geréte Schlosserei 2025 1.000 1.000
58100039 GwG Geréte Friedhof 2025 1.000 1.000
58100040 GwG Kleingerate 2025 1.000 1.000
58100044 GwG Gerate Gartner 2026 3.000 3.000
58100045 GwG Gerate StraRBen 2026 3.000 3.000
58100046 GwG Gerate Schreinerei 2026 1.000 1.000
58100047 GwG Geréte Schlosserei 2026 1.000 1.000
58100048 GwG Geréate Friedhof 2026 1.000 1.000
58100049 GwG Kleingerate 2026 1.000 1.000
58100052 GwG Gerate Gartner 2027 3.000 3.000
58100053 GwG Gerate Straen 2027 3.000 3.000
58100054 GwG Gerate Schreinerei 2027 1.000 1.000
58100055 GwG Gerdte Schlosserei 2027 1.000 1.000
58100056 GwG Geréte Friedhof 2027 1.000 1.000
58100057 GwG Kleingerdte 2027 1.000 1.000
Summe 928.000 383.000( 265.000] 265.000 15.000
Zusammenfassung
Investitionsauszahlungen
Baubetriebshof 928.000 383.000 265.000 265.000 15.000
Summe 928.000 383.000 265.000 265.000 15.000
Saldo 928.000 383.000 265.000 265.000 15.000
Uberschuss aus Ifd. Geschaftstatigkeit -1.696.903 -411.530| -424.602| -428.495( -432.275
Darlehenstilgung 1.200.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Anrechnung auf Kreditbedarf 496.903 111.530 124.602 128.495 132.275
Darlehensaufnahmen | -548.372| -271.47o| -140.398| -135.505| o|
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Soweit die Planzahlen das Wirtschaftsjahr 2024 betreffen, befinden sich die Erlauterungen hierzu unmittelbar
bei den Vermdgenspldanen der jeweiligen Fachbereiche.

In den Folgejahren sind Ersatzbeschaffungen von Kleingeraten und GWG vorgesehen.
Zudem wird in den nachsten Jahren ein Ersatz der beiden Fendt-Geratetrager erforderlich werden, da diese

ihre regelmaRige Nutzungsdauer erreicht haben werden und bereits ein zunehmender Reparaturbedarf
festzustellen ist. Fiir die Jahre 2025 und 2026 wird daher die Anschaffung je eines Fahrzeuges vorgesehen.
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Stellenplan

Entgelt- | Stellen Stellen |Zahl der tatsach- Erlauterungen
gruppe 2024 2023 lich besetzten
Stellen am
30.06.2023
1 0,3 0,3 0,23
20 1 1 1
4 7 7 7
5 9 10 9 e Anhebung einer bisher mit E 5 dotierten Stelle eines
StraRenbauers nach E 6 aufgrund Stellenbewertung
6 15,65 15,42 15,65 e Einrichtung einer Stelle als Nachfolge des Schlossers
(davon 1 | (davon 1 im WP 2023, der 2024 altersbedingt ausscheiden
kw) kw) wird, bisherige Stelle ist mit kw-Vermerk versehen
e Anhebung einer bisher mit E 5 dotierten Stelle eines
StraBenbauers nach E 6 aufgrund Stellenbewertung
e Anhebung einer bisher mit E 6 dotierten Stelle einer
Verwaltungskraft nach E 8 aufgrund Stellenbewer-
tung
7 1 1 1
8 0,77 0,77 e Anhebung einer bisher mit E 6 dotierten Stelle einer
Verwaltungskraft nach E 8 aufgrund Stellenbewer-
tung
9b 1 (kw) 1 1 e Stellenwegfall der standigen Vertretung der Bauhof-
leitung bei Nachbesetzung der Stelle der
Bauhofleitung nach deren Ausscheiden im Jahre
2024, Stelle wird mit einem kw-Vermerk versehen
10 1,5 1,5 1,5
11 1 1 1
Summe | 38,22 38,22 38,15

Stelleniibersicht

Das gesamte Personal ist der Unternehmenssparte ,Baubetriebshof” zugeordnet. Diese ist dem NKF-
Produktbereich Innere Verwaltung zuzurechnen.

1

20 4 5

9b 10 11 | Summe

Ol‘lnnere Verwaltung

0,3

1 7 9

1565 1 | 077 | 1 | 15| 1 | 3822
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Bilanz zum 31.12.2020



Kommunalunternehmen Much-Neunkirchen-Seelscheid, Anstalt 6ffentlichen Rechts, Much

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019
A. ANLAGEVERMOGEN A. EIGENKAPITAL
[.  Immaterielle Vermogensgegenstidnde [.  Stammkapital 25.000,00 € 25.000,00 €
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche II. Kapitalriicklage 188.764,51 € 188.764,51 €
Schutzrechte und dhnliche Rechte und Werte sowie III. Verlustvortrag -114.281,64 € -188.764,50 €
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4,00 € 4,00 € IV. Jahresiiberschuss 233.036,91 € 74.482,86 €
4,00 € 4,00 € 332519,78€  99.482,87 €
II. Sachanlagen B. Sonderposten fiir empfangene Ertragszuschiisse 628,00 € 681,00 €
1. Grundstiicke, grundstiicksgleiche Rechte und Bauten
einschlief3lich der Bauten auf fremden Grundstiicken 636.289,71 € 636.289,71 € C. RUCKSTELLUNGEN
2. technische Anlagen und Maschinen 214.266,00 € 169.730,00 € Sonstige Riickstellungen 537.443,88 € 607.936,88 €
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung 707.914,00 € 666.320,00 € 537.443,88€  607.936,88€
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.772.512,48 € 616.788,68 € D. VERBINDLICHKEITEN
3.330.982,19 € ©2.089.12839€ 1. Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten 300.000,00 € 0,00 €
3.330.986,19€ 2.089.132,39 € 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.123.968,70 € 35.431,54 €

B. UMLAUFVERMOGEN

I. Vorrate

unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

II. Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstiande

1.

2.

3.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen Tragergemeinden

Sonstige Vermogensgegenstande

[II. Guthaben bei Kreditinstituten

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
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283.503,69 €

17.470,70 €
647.153,21€

220.652,36 €

283.503,69 €

885.276,27 €

84.623,34 €

1.253.403,30 €
5.359,07 €

52.990,60 €

52.990,60 €

6.844,94 €
585.154,06 €

218.911,84 €

81091084 €
© 94.84800€
95874944 €
© 5592,63€

4.589.748,56 €

3.053.474,46 €

3. Verbindlichkeiten gegeniiber Tragergemeinden

4. Sonstige Verbindlichkeiten

- davon aus Steuern: 18.507,46 € (Vj.: 21.011,13 €)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vj.: 0,00 €)

Much, den 11.01.2024

gez. Hagen
Vorstand

2.276.525,32 €

18.662,88 €

3.719.156,90 €

2.288.405,53 €

21.536,64 €

2.345.373,71€

4.589.748,56 €

3.053.474,46 €



Gewinn- und Verlust-

rechnung zum
31.12.2020



Kommunalunternehmen Much-Neunkirchen-Seelscheid

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Ertrage und Aufwendungen Ist 2019/€ Plan 2020/€ Ist 2020/€ Abw./€
1. Umsatzerlose 2.702.584,95 2.727.819,00  2.960.740,83 232.921,83
2. Verminderung des Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen -1.455,44 0,00 230.455,36 230.455,36
3. andere aktivierte Eigenleistungen 4.441,38 0,00 8.574,66 8.574,66
4. sonstige betriebliche Ertrage 26.426,96 2.874,75 31.011,34 28.136,59
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und flir bezogene Waren -172.258,11 -98.854,00 -403.923,27 -305.069,27
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen -50,33 -20,00 -345,45 -325,45
-172.308,44 -98.874,00  -404.268,72 -305.394,72
6. Personalaufwand
a) Loéhne und Gehalter -1.376.862,26 -1.455.769,60 -1.414.372,24 41.397,36
b) Soziale Abgaben & Aufw. Altersversorgung -388.666,61 -414.748,77 -395.152,86 19.595,91
davon: fiir Altersversorgung -105.654,85 -112.822,15 -109.623,85 3.198,30
-1.765.528,87 -1.870.518,37 -1.809.525,10 60.993,27
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermogensgegenstande
des Anlagevermoégens und Sachanlagen -192.393,28 -202.430,00 -216.217,32 -13.787,32
b) auf Vermogensgegenstande des
Umlaufvermégens, soweit diese die im
Unternehmen (blichen Abschreibungen
Uberschreiten 0,00 0,00 -3.263,20 -3.263,20
-192.393,28  -202.430,00  -219.480,52 -17.050,52
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -507.780,22 -544.792,11 -553.640,67 -8.848,56
9. Zinsen und dhnliche Aufwendungen -6.236,82 -1.000,00 -249,96 750,04
10. Ergebnis nach Steuern 87.750,22 13.079,27 243.617,22 230.537,95
11. sonstige Steuern -13.267,36 -13.079,27 -10.580,31 2.498,96
12. Jahresiiberschuss 74.482,86 0,00 233.036,91 233.036,91
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Prafungsauftrag

Durch Beschluss vom 09. Februar 2023 des Verwaltungsrats des

Kommunalunternehmens der Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid
Anstalt 6ffentlichen Rechts, Much,

(im Folgenden auch "A8R", "Anstalt", "gKU" genannt)

wurden wir zum Abschlussprufer fur das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020
gewahlt. Der Vorstand des Unternehmens beauftragte uns daraufhin, den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchfihrung und den Lagebericht fir das Wirtschaftsjahr vom
01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 nach den 88 317 ff. HGB zu prufen und Uber die Prifung Be-

richt zu erstatten.

Gemal 8§ 22 und 27 Abs. 2 der Verordnung Uber kommunale Unternehmen und Einrichtungen als
Anstalt des offentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung Nordrhein-Westfalen - KUV
NRW) ist der Jahresabschluss nach den deutschen Vorschriften des Dritten Buchs des HGB fir gro-

Re Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prifen.

Unser Prufungsauftrag ist entsprechend § 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsétzegesetz
-HGrG- auf die Priifung der OrdnungsmaRigkeit der Geschéftsfuhrung erweitert worden. Nach § 27
Abs. 2 KUV NRW ist diese Prifung im Rahmen der Jahresabschlussprifung durchzuftihren und tber

die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte zu berichten.

Wir bestétigen gemaf § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlusspriifung die anwendbaren

Vorschriften zur Unabhéngigkeit beachtet haben.

Uber Art und Umfang sowie Uber das Ergebnis unserer Priifung erstatten wir den nachfolgenden Be-
richt, der in Ubereinstimmung mit den Grundséatzen ordnungsmaRiger Erstellung von Priifungsbe-
richten des Instituts der Wirtschaftsprifer e.V., Dusseldorf, (IDW PS 450 n.F.) erstellt wurde.

Der Bericht enthalt in Abschnitt 2. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die ge-
setzlichen Vertreter und Feststellungen zur Einhaltung von Gesetz und Satzung. Die Prifungsdurch-
fuhrung und die Feststellungen zur Rechnungslegung sind in den Abschnitten 3. und 4. im Einzelnen
dargestellt. Die Feststellungen aus Erweiterung der Abschlussprifung nach § 53 HGrG sind im Ab-
schnitt 5. angegeben. Der aufgrund der Priifung erteilte uneingeschrankte Bestatigungsvermerk wird
in Abschnitt 6. wiedergegeben.
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Unserem Bericht haben wir den gepruften Lagebericht (Anlage 1) sowie den gepriften Jahresab-
schluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 2), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 3) und dem
Anhang (Anlage 4), beigefiigt. Die Anlage 5 beinhaltet den Bestétigungsvermerk des unabhangigen
Abschlussprifers. Die Berichterstattung Uber die Erweiterung der Abschlussprifung nach § 53 HGrG
ist als Anlage 6 beigefigt.

Dieser Bericht ist ausschlieRlich an das geprifte Kommunalunternehmen der Gemeinden Much und
Neunkirchen-Seelscheid Anstalt des 6ffentlichen Rechts gerichtet.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage beigefligten Allgemeinen Auftragsbedingungen fur Wirt-
schaftsprufer und Wirtschaftsprifungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2017 zu Grun-
de. Die Hohe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhdltnis zu Dritten sind
Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maf3gebend.
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Grundsatzliche Feststellungen
Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Gemal 8§ 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprifer mit den anschlieRenden Ausfiih-
rungen vorweg zur Beurteilung der Lage der Anstalt im Jahresabschluss und im Lagebericht durch

die gesetzlichen Vertreter Stellung:
Wirtschaftliche Lage und Geschéftsverlauf

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen des Vorstands zum Geschéftsverlauf und zur La-
ge der Anstalt besonders hinzuweisen:

¢ Die Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Wirtschaftsjahr 2020 schlieBt mit einem Uberschuss in
Hohe von 233.036,91 EUR ab. Im Wirtschaftsplan war ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor-

gesehen.

e Die Herstellung der Ver- und Entsorgungsanschliisse und der Grundausbau der StralRen in den
Gewerbegebieten Bitzen und Bévingen wurden 2014 fertiggestellt. Der Endausbau erfolgte im
Gewerbegebiet Bitzen im Herbst 2015 und in Bodvingen im Herbst 2018. Bis zum
31. Dezember 2018 konnten nahezu alle Gewerbeflachen in den Gewerbegebieten Bitzen und
Bovingen verkauft werden. Aus einer Beteiligung am Mehrerlés aus dem Weiterverkauf von
Grundstiicken in Bitzen konnten Erlése von rd. 162 TEUR erzielt werden. Zudem wurde im Ge-
werbegebiet Bovingen Grundstucke fur rd. 28 TEUR verkauft. Darlber hinaus erfolgte der
Grunderwerb fur das Gewerbegebiet Oberdorst-Broich (rd. 275 TEUR).

e Aus der laufenden Geschéaftstatigkeit ist ein Cash-Flow von rd. 260 TEUR erwirtschaftet worden.
Dies zeigt, dass die laufenden Ausgaben der Anstalt (ber Umsatzerlése refinanziert werden

konnten.

e Die Tagesgeldaufnahme betrug zum Jahresende 2,26 Mio. EUR. Die Kreditermé&chtigung wurde
in voller H6he in das Wirtschaftsjahr 2021 tGbertragen. Das Kommunalunternehmen war jederzeit

liquide.

e Die Bilanz des Kommunalunternehmens weist zum 31. Dezember 2020 auf der Aktiv- und Pas-
sivseite einen Wert von 4.589.748,56 EUR (Vorjahr: 3.053.474,46 EUR) aus. Die Bilanzsumme
erhoht sich damit im Wesentlichen bedingt durch Zugéange in den Anlagen im Bau (Steigerung
1,2 Mio. EUR) sowie der Ausweitung der Vorrate im Umlaufvermdgen (Steigerung um 230
TEUR).
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o Die Eigenkapitalquote betragt 7,24 % (Vorjahr: 3,26 %). Der geringe Eigenkapitalanteil ist dem
Umstand geschuldet, dass das Kommunalunternehmen bei der Griindung nicht mit liquiden Mit-
teln ausgestattet wurde und daher zur Finanzierung seiner Investitionen ausschlieflich auf Kredi-

te angewiesen ist.

e Der Vorstand hat im Wirtschaftsjahr 2012 den Entwurf eines Risikomanagementsystems erarbei-
tet. Dazu wurden die wesentlichen Risiken in den einzelnen Betriebszweigen in Form von Risi-
koinventarblattern identifiziert, Risikoursachen und -indikatoren benannt und GegenmalRhahmen
definiert. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2013 die Einfuhrung des Risi-
komanagements beschlossen.

Die Aussagen des Vorstandes zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschéftsverlauf der Anstalt geben
insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Anstalt wieder.

Voraussichtliche Entwicklung, Prognose fur das Wirtschaftsjahr 2021 sowie Chancen und Ri-

siken der kunftigen Entwicklung

Der Lagebericht der gesetzlichen Vertreter enthalt dazu nach unserer Auffassung folgende Kern-

aussagen:

¢ Die interkommunale Zusammenarbeit der Bauhtfe der Gemeinden Much und Neunkirchen-Seel-
scheid beinhaltet fur beide Seiten Einsparpotentiale. Da sich gerade kommunale Bauhofe auf-
grund ihrer handwerklich/gewerblichen Tatigkeit hdufig dem Vergleich mit privaten Anbietern stel-
len missen, liegt in einer solchen Zusammenarbeit die Chance zur Starkung von Gestaltungsop-
tionen in kommunaler Hand. Durch die Steigerung der Eigenstandigkeit wird dem Bauhof mit ho-
herer Verantwortung auch die Gelegenheit gegeben, sich durch effizientere Strukturen auf diese

Anforderungen einzustellen.

e Ein Risiko besteht darin, dass die Gemeinden aufgrund ihrer finanziellen Situation Leistungen
nicht an das gKU vergeben bzw. ihre Leistungen einschréanken. Hierdurch wirde ein Verlust im
Geschéftsbereich Baubetriebshof entstehen, der nur durch Erhdéhung des Stundenverrech-
nungssatzes ausgeglichen werden kdnnte.

e Ziel des gemeinsamen Kommunalunternehmens sind wirtschaftliches Handeln und finanzielle
Handlungsspielraume fir die Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid zu schaffen. Die
Auslastung der Fahrzeuge und Maschinen ist zu verbessern. Aufgaben, die nicht wirtschaftlich
erbracht werden kénnen, missen abgegeben werden. Zur Erfillung der verbleibenden Aufgaben
gilt es, qualifiziertes und leistungsfahiges Personal zu gewinnen und fortzubilden.
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e Seit Februar 2022 fuhrt Russland Krieg gegen die Ukraine. Die konkreten Auswirkungen auf die
Vermogens-, Finanz- und Ertragslage kdnnen noch nicht verlasslich abgeschéatzt werden. Es
sind jedoch erhebliche Kostensteigerungen insbesondere hinsichtlich Energie und bei der Be-
schaffung von Roh- und Baustoffen zu verzeichnen, die zu einer deutlichen Steigerung der In-
flation gefuihrt haben, wodurch auch mit deutlich steigenden Lohnkosten im Rahmen der derzeit
laufenden Tarifverhandlungen zu rechnen ist. Ebenso ist das Zinsniveau erheblich gestiegen. Die
dadurch entstandenen Mehrkosten mussen seitens des Kommunalunternehmens durch eine
Preisanhebung im Wirtschaftsjahr 2023 kompensiert werden.

e Bisher wurden die entgeltlichen Aktivitaten und Leistungen der 6ffentlichen Hand zumeist nicht
umsatzbesteuert. Die europdische Mehrwertsteuersystemrichtlinie gibt nun dagegen eine grund-
sétzliche Besteuerung vor, wenn andernfalls Wettbewerbsverzerrungen zulasten privatrechtlicher
Unternehmen drohen. Ab dem 01.01.2025 unterliegen gem. dem neuen § 2b UStG alle juristi-
schen Personen des 6ffentlichen Rechts grundsétzlich der Umsatzsteuer — es sei denn, es han-
delt sich um Aufgaben des Hoheitsbereiches. Das Finanzamt hat im Jahre 2023 im Rahmen ei-
ner verbindlichen Auskunft bestétigt, dass die Leistungen des Kommunalunternehmens auch

weiterhin von der Umsatzsteuer befreit sein werden.
e Im Wirtschaftsplan 2021 ist ein ausgeglichenes Ergebnis geplant.

Die Beurteilung der Lage der Anstalt, insbesondere die Beurteilung des Fortbestands und der Risiken
der kinftigen Entwicklung der Anstalt, ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Zusammenfassend
stellen wir fest, dass der Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der gKU
gibt, und die Chancen und Risiken der kiinftigen Entwicklung zutreffend darstellt.
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2.2 Feststellungen zur Einhaltung von Gesetz und Satzung

Bei der Durchfuihrung unserer Priifung haben wir nachstehend aufgefiihrte VerstéRe gegen sonstige

gesetzliche Regelungen festgestellt:

Entgegen der Verpflichtung nach § 27 Abs. 1 KUV NRW und entgegen § 9 Abs. 4 der Satzung hat
die Anstalt den Jahresabschluss und den Lagebericht nicht innerhalb von drei Monaten nach Ende

des Wirtschaftsjahres aufgestellt.

Ebenso entgegen der Verpflichtung nach § 27 Abs. 1 KUV NRW und entgegen § 9 Abs. 4 der Sat-
zung hat der Vorstand den Jahresabschluss und den Lagebericht nicht innerhalb von 3 Monaten dem

Verwaltungsrat zur Feststellung vorgelegt.

Aus Prifersicht ist dies fur die Gesamtbeurteilung der hinreichenden Ordnungsmafigkeit der Rech-
nungslegung nicht wesentlich. Unser Prifungsurteil zum Jahresabschluss ist diesbeziglich nicht mo-

difiziert.
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3.1

Prafungsdurchfuhrung
Gegenstand der Prufung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemaf § 317 HGB die Buchflihrung, den Jahresab-
schluss und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlagigen gesetzlichen Vorschriften geprdift.
Gemal 88 22 und 27 Abs. 2 KUV NRW ist der Jahresabschluss nach den deutschen Vorschriften
des Dritten Buchs des HGB fir gro3e Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prifen.

GemalR § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Priifung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand der
gepriften Anstalt oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschéftsfiihrung zugesichert wer-

den kann.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung fir die Rechnungslegung und die gegeniiber uns
als Abschlussprufer erteilten Aufklarungen und Nachweise. Unsere Aufgabe als Abschlussprufer ist
es, die von der Geschaftsfuhrung vorgelegten Unterlagen unter Einbeziehung der Buchfiuihrung und
die erteilten Aufklarungen und Nachweise im Rahmen unserer pflichtgemaflen Prifung zu beurteilen.

Dariliber hinaus wurde die Prifung erweitert um die Prifung der Ordnungsmafigkeit der Geschéfts-
fuhrung und der wirtschaftlichen Verhaltnisse geméaR § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG.

Die Prufung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehdrte nur insoweit zu den Aufgaben
unserer Abschlusspriifung, als sich aus diesen Vorschriften Ublicherweise Ruckwirkungen auf den

Jahresabschluss ergeben.

Die Aufdeckung und Aufklarung strafrechtlicher Tatbestande, wie z.B. Unterschlagungen sowie die
Feststellung auRerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind grundsétzlich
nicht Gegenstand unserer Abschlussprifung. Die gesetzlichen Vertreter der A6R sind fiir die Einrich-
tung und Durchsetzung geeigneter MalRnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unregelméa-
Rigkeiten verantwortlich. Die Uberwachung obliegt dem Verwaltungsrat, der dabei auch das Risiko
der Umgehung von KontrollmaRnahmen zu tragen hat. Im Verlaufe der Priifung haben sich keine An-

haltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hatten.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes der AOR, insbesondere ob alle
Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags

zur Jahresabschlussprifung.
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3.2

Art und Umfang der Prifung

Wir haben die Jahresabschlussprifung nach 88 317 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprifer festgestellten deutschen Grundséatze ordnungsmaRiger Abschlusspriifung vorge-
nommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stolRe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsétze
ordnungsmaRiger Buchfiihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdégens-, Fi-

nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Ausgangspunkt unserer Abschlussprifung war der von uns geprifte und mit einem uneingeschrank-
ten Bestatigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und Lagebericht fur
das Wirtschaftsjahr 2019. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde am 09. Febru-
ar 2023 vom Verwaltungsrat unverandert festgestellt.

Im Rahmen der Priifung werden Nachweise fiir die Angaben in der Buchfihrung, Jahresabschluss
und Lagebericht auf der Basis von stichprobengestiitzten Verfahren bei bewusster Auswahl beurteilt.
Die Prufung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungs-
grundséatze.

Wir sind der Auffassung, dass die Art und der Umfang unseres im Folgenden dargestellten Pri-
fungsvorgehens eine hinreichend sichere Grundlage fir unser Prifungsurteil bilden:

Auf der Grundlage des risikoorientierten Priifungsansatzes (IDW PS 261) haben wir zunéchst eine
Prufungsstrategie erarbeitet. Diese basiert

e zum einen auf Risikoeinschatzungen in den Bereichen
— Beziehungen zu nahe stehenden Personen,
— UnregelmaRigkeiten sowie

— Going Concern und

e zum anderen auf einer Beurteilung des inharenten Risikos und des Kontrollrisikos auf der
Ebene des (Gesamt-)Unternehmens, entsprechend IDW PS 261. Hierzu gehdrt u.a. auch die
Beschaftigung
— mit der Geschéftstatigkeit und dem wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld der AGR sowie
— mit dem IT-System der ASR.
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In einem nachsten Schritt erfolgte eine Beurteilung des inhdrenten Risikos fiir jedes Priiffeld unter
Berlcksichtigung der Erkenntnisse aus der Beurteilung des Fehlerrisikos auf der Gesamtunterneh-
mensebene. Entsprechend der sich hieraus ergebenden Resultate wurden dann in dem jeweiligen
Pruffeld

¢ entweder IKS- und gegebenenfalls Einzelfallprifungshandlungen

e oder die Mindestprufungshandlungen durchgefihrt.

Aufgrund des soeben dargestellten Prifungsvorgehens ergaben sich die folgenden Prifungs-

schwerpunkte:

¢ Bestand und Bewertung der Sachanlagen,

e Bestand der Forderungen gegen Tragergemeinden,

e Ausweis und Vollstandigkeit der Umsatzerlose,

¢ Vollstandigkeit und Bewertung der sonstigen Riickstellungen,

o Vollstandigkeit der Verbindlichkeiten gegeniber Kreditinstituten,

o Vollstandigkeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
o Vollstandigkeit des Personalaufwands,

¢ Vollstandigkeit der Angaben im Anhang und

o Plausibilitat der Angaben im Lagebericht.

Die Prufungshandlungen zur Erlangung von Prifungsnachweisen umfassten Prufungshandlungen
zur Risikobeurteilung, analytische Prufungshandlungen sowie Einzelfallprifungen. Unter Anwendung
von stichprobengestutzten Verfahre bei bewusster Auswahl haben wir auch gepruft, ob einzelne
Rechnungsbetrage sachlich und rechnerisch vorschriftsmafig begriindet und belegt sind.

Bei der Beurteilung des internen Kontrollsystems (IKS) sind wir wie folgt vorgegangen: bei den Prif-

feldern, die

e durch ein mittleres bzw. hohes inharentes Risiko gekennzeichnet und/ oder
e mit einem bedeutsamen Risiko versehen und/ oder

¢ als wesentlich im Vergleich zur Bilanzsumme eingestuft

wurden, erfolgte in jedem Fall eine IKS-Beurteilung.

Im Rahmen dieser Beurteilung wurde untersucht, inwieweit ein internes Kontrollsystem besteht, das
geeignet ist, das Kontrollrisiko und damit das Fehlerrisiko des jeweiligen Pruffeldes zu reduzieren. In
einem weiteren Schritt haben wir dann die Ergebnisse aus der durchgefihrten IKS-Beurteilung bei
der Auswahl der analytischen Prifungshandlungen und der Einzelfallpriifungen bertcksichtigt.
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Sowohl die Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems als auch die
Durchfuhrung von Einzelfallprifungen erfolgte jeweils in einer Auswahl von bewusst ausgewahlten
Elementen. Die Bestimmung der jeweiligen Auswahl erfolgte in Abh&ngigkeit von unseren Erkennt-
nissen Uber das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie von Art und Umfang der
Geschéftsvorfalle.

An der Inventur der Vorréate haben wir nicht teilgenommen, da das Vorratsvermdgen im Verhaltnis
zur Bilanzsumme von untergeordneter Bedeutung ist und es sich um Grundstiicke handelt.

Im Bereich des Priffeldes Debitoren wurden statt der Einholung von Saldenbestatigungen alternative
Prufungshandlungen durchgefihrt, durch die eine vergleichbare Prifungssicherheit erlangt werden
konnte. Im Bereich der Kreditoren wurden keine Saldenbestéatigungen eingeholt, da die Position im
Vergleich zur Bilanzsumme von untergeordneter Bedeutung ist.

Saldenmitteilungen der Banken lagen vor.

Den Anhang pruften wir unter dem Grundsatz der Wesentlichkeit auf die Vollstandigkeit der gesetz-
lich geforderten Angaben.

Im Rahmen unserer Priifung des Lageberichts haben wir geprift, ob der Lagebericht mit dem Jah-
resabschluss und den bei unserer Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der AOR vermittelt.
Weiterhin haben wir gepruft, ob die Chancen und Risiken der zuklnftigen Entwicklung der AGR zu-
treffend dargestellt sind.

Die Prufungsarbeiten haben wir mit Unterbrechnungen in der Zeit vom 22. Januar 2024 bis zum
14. Februar 2024 durchgefihrt.

Art und Umfang unserer Prufungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemaRem Ermessen zur ordnungsmafigen Durchfihrung der
Prufung von den gesetzlichen Vertretern benétigten Aufklarungen und Nachweise sind erteilt worden.
Der Vorstand hat uns schriftlich im Rahmen einer Vollstandigkeitserklarung bestétigt, dass alle bilan-
zierungspflichtigen Vermogenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen im Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2020 beriicksichtigt wurden, samtliche Aufwendungen und Ertrdge ent-
halten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind. Der Vorstand hat ferner erklart, dass
der Lagebericht auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle fur die Beurteilung der Lage der An-
stalt wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 26 KUV NRW und § 289 HGB erforderlichen An-
gaben enthalt.
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4.1

41.1

Feststellungen zur Rechnungslegung
Ordnungsmaligkeit der Rechnungslegung

Buchfilhrung und weitere gepriifte Unterlagen

Die Anstalt fuhrt ihre Rechnungslegung nach den Regeln der kaufmé&nnischen doppelten Buchfih-
rung. Die Geschéftsvorfélle der Anstalt werden in der Finanzbuchhaltung unter Zuhilfenahme von

EDV-Systemen verarbeitet.

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der A6R erfolgt auf der EDV-Anlage der
Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid unter Verwendung des Programms SAP ERP der Firma SAP
SE, Walldorf. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Prifungsamtes des Rhein-Sieg-Kreises vom
25. Juni 2020 fur das Programm wurde uns vorgelegt. Im Rahmen von Basisprifungen wurden die
Programmfunktionalitdten getestet und anschlieRend festgestellt, dass das Verfahren, soweit finanz-
wirksam und bei der regio iT im Einsatz, bei sachgerechter Anwendung ordnungsgeméaRe Ergebnis-
se erzeugt. Die Anwendungen werden Uber die regio iT bereitgestellt, der auch den First- und Se-
cond-Level-Support zur Verfigung gestellt.

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung fallt vereinbarungsgemaf in den Zustandigkeitsbereich der Ge-
meinde Much. Die Abwicklung erfolgt Giber die regio iT in Siegburg, die das System LOGA einsetzt.

Das von der ASR eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem
Geschéftszweck und -umfang angemessene Regelugen zur Organisation und Kontrolle der Arbeits-
ablaufe vor. Die Verfahrensabldufe in der Buchfihrung haben im Berichtszeitraum keine nennens-

werten organisatorischen Veranderungen erfahren.

Die Organisation der Buchfiihrung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem er-
mdoglichen die vollstandige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge-
schéftsvorfalle. Der Kontenplan ermdglicht eine klare und Ubersichtliche Ordnung des Buchungs-
stoffes mit einer fur die Belange des Betriebes ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen
unserer Prifung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemafen
Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist geordnet, so dass der Zugriff auf die Be-
lege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten maoglich ist. Die Buchfiihrung entspricht den ge-
setzlichen Anforderungen.

Die aus den weiteren gepruften Unterlagen entnommenen Informationen filhren nach dem Ergebnis
unserer Prufung zu einer ordnungsgemafen Abbildung in der Buchflihrung, im Jahresabschluss und

im Lagebericht.
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41.2

4.1.3

Jahresabschluss

In dem uns zur Prufung vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurden alle fir die
Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschlie3lich der Grundséatze ordnungsmafi-

ger Buchfuihrung und der rechtsformgebundenen Regelungen beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung fur das Wirtschaftsjahr vom 01. Janaur 2020 bis
31. Dezember 2020 sind nach unseren Feststellungen ordnungsméaRig aus der Buchfiihrung und aus
den weiteren gepriften Unterlagen abgeleitet. Die Eréffnungsbilanzwerte zum 01. Januar 2020 wur-
den ordnungsgemanR aus dem Vorjahresabschluss Ubernommen.

Um die Spezifikation der AGR zu wahren, wurden einige Bilanzposten eingefihrt, da der Inhalt nicht
von einem vorgeschriebenen Posten nach HGB gedeckt wird (§ 265 Abs. 5 Satz 2 HGB). Folgende
Posten wurden gebildet.

e Forderungen gegen Tragergemeinden / Verbindlichkeiten gegeniiber Tragergemeinden und

e Sonderposten fir empfangene Ertragszuschiisse.

Zur OrdnungsmaRigkeit der im Anhang gemachten Angaben, tber die von uns nicht an anderer Stel-
le berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Ver-

treter vollstandig und im vorgeschriebenen Umfang ausgefihrt wurde.

Lagebericht

Unsere Prifung hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und mit den bei unse-
rer Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung
der Lage der Anstalt vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der kunftigen Entwicklung
sind zutreffend dargestellt und der Lagebericht enthélt die nach § 289 HGB und § 26 KUV NRW er-
forderlichen Angaben.
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4.2

421

422

Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfordert im Rahmen der gesetzlichen Wahlrechte eine Viel-
zahl von Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen seitens des Vorstands der ASR. Im Folgen-
den gehen wir gemaf § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen ein so-
wie darauf, welchen Einfluss Anderungen in den Bewertungsgrundlagen einschlieRlich der Ausnut-
zung von Ermessensspielraumen sowie sachverhaltsgestaltende MalRhahmen insgesamt auf die
Darstellung der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prifung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsétze
ordnungsmaRiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermo-

gens-, Finanz- und Ertragslage der AGR vermittelt.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Anderungen

Wegen der Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechen-
den Erlauterungen im Anhang (Anlage 4), weil eine Aufnahme im Hauptteil dieses Berichts nur zu ei-

ner Wiederholung fihren wirde.

Gegenilber dem Vorjahr hat der Vorstand der ASR keine wesentlichen Anderungen der Bewertungs-

grundlagen im Jahresabschluss vorgenommen.
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Feststellungen aus Erweiterung der Abschlussprifung nach 8 53 HGrG

Uber das Ergebnis aus Erweiterungen des Auftrags zur Abschlussprifung, die mit dem Auftraggeber
vereinbart wurden und sich nicht auf den Jahresabschluss oder Lagebericht beziehen, berichten wir

nachstehend.

Wir haben geprift, ob die Geschéafte ordnungsgemaR, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in
Ubereinstimmung mit den einschlagigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Satzungsbestim-
mungen gefuhrt worden sind. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in der Berichterstattung
Uber die Erweiterung der Abschlusspriifung nach 8 53 HGrG getroffen. Die Berichterstattung ist die-
sem Bericht als Anlage 6 beigeflgt.

Unsere Prifung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ord-
nungsmafigkeit der Geschéftsfuhrung begrinden kénnten. Die Prufung der wirtschaftlichen Verhalt-
nisse hat nach unserem Ermessen keine wesentlichen Beanstandungen ergeben. Uber diese Fest-
stellungen hinaus hat unsere Prufung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung
fur die Beurteilung der OrdnungsméaRigkeit der Geschéftsfihrung von Bedeutung sind.
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Wiedergabe des Bestatigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prifung haben wir am 14. Februar 2024 dem als Anlagen beigefligten
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 des Kommunalunternehmens der Gemeinden Much und
Neunkirchen-Seelscheid Anstalt des 6ffentlichen Rechts, Much, und dem als Anlage beigeflgten La-
gebericht fir das Wirtschaftsjahr 2020 den folgenden uneingeschrénkten Bestatigungsvermerk er-

teilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:
"BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS

An das Kommunalunternehmen der Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid Anstalt des 6f-

fentlichen Rechts, mit Sitz in Much,
Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalunternehmens der Gemeinden Much und Neunkir-
chen-Seelscheid Anstalt des offentlichen Rechts, Much, - bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung fur das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar
bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschlie3lich der Darstellung der Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden - geprift. Dartiber hinaus haben wir den Lagebericht des Kommunalunter-
nehmens der Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid Anstalt des 6ffentlichen Rechts, Much

fur das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprdift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse

e entspricht der beigefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des
§ 114 Abs. 10 Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen -GO NRW- und der §§ 22
und 27 der Kommunalunternehmensverordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen -KUV NRW-
i.V.m. den einschlagigen deutschen fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsétze ordnungsmafiger Buchfih-
rung ein den tatsachlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage
der Anstalt des offentlichen Rechts zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage fir das

Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

o vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt
des offentlichen Rechts. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der KUV NRW und i.V.m. den einschlagigen
deutschen fir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die

Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prufung zu keinen Einwendungen gegen

die OrdnungsmaRigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefuhrt hat.
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Grundlage fur die Prufungsurteile

Wir haben unsere Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung
mit § 317 HGB und § 114a GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmafliger Abschlussprifung durchgefihrt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt
.verantwortung des Abschlussprifers fur die Prifung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts" unseres Bestatigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Anstalt des
offentlichen Rechts unabhangig in Ubereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Uber-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfillt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fir unsere Pri-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats fur den Jahresab-

schluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
Vorschriften des § 114a GO NRW und § 27 KUV NRW i.V.m. den geltenden einschlagigen deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften fur Kapitalgesellschaften in allen wesentlichen Belangen
entspricht, und dafur, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsétze ord-
nungsmaRiger Buchfiihrung ein den tatséchlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermo-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt des offentlichen Rechts vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich fur die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den
deutschen Grundséatzen ordnungsmafiger Buchflihrung als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwortlich,
die Fahigkeit der Anstalt des offentlichen Rechts zur Fortfiihrung der Unternehmenstétigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortfilhrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschléagig, anzugeben. Darlber hinaus sind sie
dafir verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der
Unternehmenstétigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatséchliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.
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AuRerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die Aufstellung des Lageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt des 6ffentlichen Rechts vermittelt sowie
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des
§ 114a GO NRW und der KUV NRW i.V.m. den geltenden einschlagigen deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften fur Kapitalgesellschaften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
kiinftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
fur die Vorkehrungen und MaRnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die
Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der
KUV NRW i.V.m. den geltenden einschlagigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften fir Ka-
pitalgesellschaften zu ermoéglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fir die Aussagen
im Lagebericht erbringen zu kdnnen.

Der Verwaltungsrat der Anstalt des o6ffentlichen Rechts ist verantwortlich fur die Uberwachung
des Rechnungslegungsprozesses der Anstalt des 6ffentlichen Rechts zur Aufstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprifers fir die Prifung des Jahresabschlusses und des La-

geberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darliber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist,
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt 6ffentlichen
Rechts vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den
bei der Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der KUV NRW
i.V.m. den geltenden einschlégigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften fur Kapitalgesell-
schaften entspricht und die Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Priufungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal3 an Sicherheit, aber keine Garantie dafir, dass eine in
Ubereinstimmung mit § 317 HGB und § 114a GO NRW unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsétze ordnungsmafiger Abschlusspri-
fung durchgefihrte Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen kénnen aus VerstdRen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn verninftigerweise erwartet werden konnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Wéhrend der Prifung tUben wir pflichtgeméRes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darlber hinaus

° identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und fih-
ren Prufungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prifungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unsere Prifungsur-
teile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstof3en hoher als bei Unrichtigkeiten, da Verstol3e betriigerisches Zusam-
menwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irrefihrende Darstellungen
bzw. das Aul3erkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kénnen.

° gewinnen wir ein Verstandnis von dem fiur die Prifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den fur die Prufung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und MaBnahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
standen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit
dieser Systeme der Anstalt des 6ffentlichen Rechts abzugeben.

° beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten geschéatzten Werte und damit zusammenh&ngenden Angaben.

° ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unternehmens-
tatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fahigkeit der Anstalt des Offentlichen Rechts zur Fortfihrung der Un-
ternehmenstéatigkeit aufwerfen kdnnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die dazu-
gehodrigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prufungsurteil zu modifizieren.
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Be-
statigungsvermerks erlangten Prifungsnachweise. Zukunftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten konnen jedoch dazu flhren, dass die Anstalt des odffentlichen Rechts ihre Unterneh-

menstatigkeit nicht mehr fortfiihren kann.
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° beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einschlieBlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schéftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundséatze ordnungsmafiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen
entsprechendes Bild der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt des 6ffentlichen

Rechts vermittelt.

° beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetze-
sentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Anstalt des 6ffentlichen
Rechts.

° fuhren wir Prufungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargesteliten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Pru-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und be-
urteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigensténdiges Prufungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass kinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben

abweichen.

Wir erértern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Priifung sowie bedeutsame Priifungsfeststellungen, einschlie3lich

etwaiger Mangel im internen Kontrollsystem, die wir wahrend unserer Prifung feststellen.”
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Vorstehenden Prufungsbericht erstatten wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
und unter Beachtung der deutschen Grundsétze ordnungsmagiger Erstellung von Prifungsberichten
(IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestatigungsvermerks auflerhalb dieses Pri-

fungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veroffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/ oder Lageberichts in einer von
der bestatigten Fassung abweichenden Form (einschlieRlich der Ubersetzung in andere Sprachen)
erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestatigungsvermerk zitiert oder auf un-
sere Prifung hingewiesen wird. Wir weisen diesbeziiglich auf § 328 HGB hin.

Reichshof, den 14. Februar 2024

WTL Weber Thénes Linden GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

WIRTSCHAFTS-

PRUFUNGS-

M.bod

Michael Linden
Wirtschaftsprifer
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2.1

Kommunalunternehmen Much Neunkirchen-Seelscheid

Lagebericht fir das Wirtschaftsjahr 2020

Allgemeine Angaben

Das Kommunalunternehmen der Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid wird seit dem
01.01.2011 in der Rechtsform einer Anstalt des 6ffentlichen Rechts gefiihrt.

Aufgaben nach der Unternehmenssatzung sind:

4+ Entwicklung, Vermarktung und Betreibung gemeinsamer Gewerbegebiete sowie Sicherstel-
lung der erforderlichen Grundstiicksverfiigbarkeit als Teilaufgaben im Rahmen der Boden- und
Siedlungspolitik der Trager;

+ Teilaufgaben im Bereich StraBenunterhaltung, Griinflichenunterhaltung, Abfallentsorgung

4+ sowie Friedhofswesen.

Das Kommunalunternehmen besteht aus drei Geschéaftsbereichen:

4 Zentrale Dienste
4+ Baubetriebshof
+ Gewerbegebiete

Lage und Geschaftsverlauf

Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Wirtschaftsjahr 2020 schlieBt mit einem Uberschuss von
233.036,91 €. Im Wirtschaftsplan war ein ausgeglichenes Jahresergebnis vorgesehen. Die Griinde sind
in den Geschéftsbereichen Baubetriebshof und Gewerbegebiete dargestellt.

Tatigkeitsschwerpunkt der Sparte Baubetriebshof sind Dienstleistungen fiir die Gemeinden und ihre
Betriebe im Bereich der Daseinsvorsorge. Der Leistungsbereich unterliegt daher nur in vergleichsweise
geringem MafBe konjunkturellen Schwankungen. Es besteht jedoch eine Abhangigkeit von der Haus-
haltslage der Tragergemeinden. Zudem muss sich der Baubetriebshof dem Vergleich mit privaten An-
bietern stellen.

Insgesamt konnte beim Baubetriebshof ein Uberschuss von rd. 141 T€ erzielt werden. Gegeniiber dem
Planlberschuss von 19 T€ ergab sich hier eine Verbesserung von rd. 122 T€. Ursachlich hierfir sind vor
allem Einsparungen bei den Personalkosten um rd. 61 T€ (Ansatz rd. 1,87 Mio. €, Ergebnis rd.
1,81 Mio. €) sowie um rd. 43 T€ hohere Umsatzerldse (Ansatz rd. 2,73 Mio. €, Ergebnis rd. 2,77 Mio. €).

Die Sparte Gewerbegebiete schlieRt mit einem Uberschuss von rd. 92 T€ (Planfehlbedarf rd. 19 T€).

Bis zum 31.12.2018 konnten nahezu alle Gewerbeflachen in den Gewerbegebieten Bitzen und Bovin-
gen verkauft werden. Aus einer Beteiligung am Mehrerlos aus dem Weiterverkauf von Grundstiicken
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in Bitzen konnten Erldse von rd. 162 T€ erzielt werden. Zudem wurde im Gewerbegebiet Bévingen

Grundstticke fir rd. 28 T€ verkauft.

Dariiber hinaus erfolgte der Grunderwerb fiir das Gewerbegebiet Oberdorst-Broich (rd. 275 T€).

Finanzlage

Aus der laufenden Geschaftstatigkeit ist ein Cash-Flow von rd. 246 T€ erwirtschaftet worden. Dies
zeigt, dass die laufenden Ausgaben der Anstalt Giber Umsatzerl6se refinanziert werden konnten.

Der Mittelabfluss aus Investitionstatigkeit betrug im Berichtsjahr rd. 409 T€. Dieser setzt sich wie folgt

Zusammen:

VerduRerung Grundstiicke Gewerbegebiete
Verkauf von Fahrzeugen und Geraten
Erwerb von Fahrzeugen und Geréaten

Bauhofneubau

Grunderwerb Gewerbegebiete
ErschlieBung Gewerbegebiete

2019
64.001,00 €
20.293,81 €

-190.133,93 €
-267.886,90 €
-8.717,90 €
—-26.438,23 €
-408.882,15 €

2020
190.248,80 €
8.488,66 €
-300.726,42 €
-91.598,17 €
-168.684,40 €
68.274,20 €
-430.545,73 €

Die Liquiditatsbedarfe aus dem operativen Geschaft und der Investitionstatigkeit wurden in 2020 aus-
schlieBlich Uber Liquiditatskredite (Tagesgeld) gedeckt. Die Tagesgeldaufnahme betrug zum Jahres-
ende 2,26 Mio. €. Hiervon entfielen rd. 1,96 Mio. € auf Mittel, die im Rahmen eines Liquiditatsverbun-
des mit der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid bereitgestellt wurden, und 300 T€ auf Tagesgeld von
der Kreissparkasse Koln. Langfristige Darlehen bestanden im Wirtschaftsjahr 2020 nicht. Die Krediter-
machtigung wurde in voller Hohe in das Wirtschaftsjahr 2021 tibertragen. Das Kommunalunternehmen

war jederzeit liquide.

Insgesamt ist die Finanzlage als zufriedenstellend zu beurteilen.
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2.3 Vermogenslage
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Spartenergebnisse

Geschéaftsbereich Zentrale Dienste

Im Geschéftsbereich Zentrale Dienste sind die Summen zusammengefasst, die nicht unmittelbar den
beiden anderen Geschaftsbereichen zugeordnet werden kénnen.

Geschaftsverlauf 2020

Aufwendungen Ist 2019/€ Plan 2020/€ Ist 2020/€ Abweichung/€
Sonstige betriebliche Ertrage -860,97 -860,97
bezogene Leistungen 50,33 20,00 -20,00
Abschreibungen 902,00

Sonstige betriebliche Aufwendungen 74.615,90 86.519,80 86.176,62 -343,18
Ergebnis nach Steuern 75.568,23 86.539,80 85.315,65 -1.224,15
Jahresiiberschuss (-)/

Jahresfehlbetrag (+) vor ILV 75.568,23 86.539,80 85.315,65 -1.224,15
Ertrage aus int. Leistungsbeziehungen -75.568,23 -86.539,80 -85.315,65 1.224,15
Jahresiiberschuss (-)/

Jahresfehlbetrag (+) nach ILV 0,00 0,00 0,00 0,00

Das Jahresergebnis ist Giber die interne Leistungsverrechnung (ILV) in Planung und Rechnung ausgegli-
chen.

Der Jahresfehlbetrag vor internen Leistungsverrechnungen liegt mit rd. 85 T€ um rd. 1 T€ niedriger als
in der Planung.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen vor allem die Kostenerstattungen an die Ge-
meinden Neunkirchen-Seelscheid (rd. 39 T€, Plan: rd. 42 T€) und Much (rd. 30 T€, Plan: rd. 30 T€) flr
Geschéftsfihrung und Sitzungsgelder des Verwaltungsrates sowie Vorstand und Finanzbuchhaltung
ins Gewicht.

Projekte 2020

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden keine besonderen Projekte durchgefiihrt, tiber die zu berichten ware.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Der Vorstand hat im Wirtschaftsjahr 2012 den Entwurf eines Risikomanagementsystems erarbeitet.
Dazu wurden die wesentlichen Risiken in den einzelnen Betriebszweigen in Form von Risikoinventar-
blattern identifiziert, Risikoursachen und -indikatoren benannt und GegenmalRinahmen definiert. Der
Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 30.01.2013 die Einfiihrung des Risikomanagements beschlos-
sen. Die Risikomatrix ist dem Lagebericht als Anlage beigefiigt.

Fur den Bereich der Zentralen Dienste wurden die Risiken mangelnde Dokumentation/Organisations-
verschulden, fehlerhafte Bilanzierung sowie Liquiditats- und Zinsmanagement definiert.

Der Vorstand berichtet dem Verwaltungsrat regelmaRig tiber die Entwicklung der Risiken.
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Geschéaftsbereich Baubetriebshof

Geschaftsverlauf 2020

Das Wirtschaftsjahr 2020 schlieBt mit einem Uberschuss in Héhe von 141.066,84 € ab. Kalkuliert wurde
im Wirtschaftsplan 2020 mit einem Uberschuss in Héhe von 19.343,98 €. Die Verbesserung konnte
insbesondere durch Einsparungen bei den Personalkosten sowie hohere Umsatzerl6se erzielt werden.

Ertrage und Aufwendungen Ist 2019/€ Plan 2020/€ Ist 2020/€ Abweichung/€

Umsatzerlose -2.638.583,95| -2.727.819,00| -2.770.459,82 -42.640,82
Andere aktivierte Eigenleistungen -4.441,38 -8.516,93 -8.516,93
Sonstige betriebliche Ertrage -20.846,24 -1.173,00 -30.150,37 -28.977,37
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 114.270,21 98.854,00 106.795,29 7.941,29
Bezogene Leistungen 345,45 345,45
Lohne und Gehalter 1.376.862,26| 1.455.769,60| 1.414.372,24 -41.397,36
Soziale Abgaben und Aufwendungen fir

Altersversorgung 388.666,61 414.748,77 395.152,86 -19.595,91
Abschreibungen 191.491,28 202.430,00 216.217,32 13.787,32
Sonstige betriebliche Aufwendungen 428.282,39 449.313,44 462.058,56 12.745,12
Zinsen und dhnliche Aufwendungen 3.150,32 562,48 69,09 -493,39
Ergebnis nach Steuern -161.148,50 -107.313,71 -214.116,31 -106.802,60
Sonstige Steuern 13.193,79 12.997,86 10.506,74 -2.491,12
Jahresiiberschuss (-)/

Jahresfehlbetrag (+) vor ILV -147.954,71 -94.315,85 -203.609,57 -109.293,72
Ertrage aus int. Leistungsbeziehungen -6.551,92 -2.084,26 -2.084,26
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehun-

gen 66.654,66 74.971,87 64.626,99 -10.344,88
Jahresiiberschuss (-)/

Jahresfehlbetrag (+) nach ILV -87.851,97 -19.343,98 -141.066,84 -121.722,86

Geschéftsbeziehungen bestehen mit den Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid einschliel’lich
dem Wasserwerk und Abwasserbetrieb Much.

Der Baubetriebshof erbringt Leistungen in Form von Personalleistungen, Materialleistungen, Fremd-
leistungen und Maschinenleistungen. Die Leistungspreise werden fiir jedes Geschaftsjahr kalkuliert

und vom Verwaltungsrat beschlossen.
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von Fahrzeugen und Geraten.

Sonstige betriebliche Ertrage

Aus der VerdauBerung mehrerer ausgemusterter Fahrzeuge und Gerate konnten Erldse liber Buchwert
i.H.v. rd. 24 T€ erzielt werden.

Personalaufwendungen
Bei den Personalaufwendungen konnten im Vergleich zur Planung rd. 61 T€ eingespart werden.

Der Bestand der Riickstellungen fir Urlaub und Zeitguthaben verringerte sich um rd. 5 T€.

Projekte 2020

Im Jahr 2020 wurden folgende Projekte durchgefiihrt:

+ Beschaffung von Fahrzeugen und Geréten
+ Bauhofneubau

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Der Vorstand hat im Wirtschaftsjahr 2012 den Entwurf eines Risikomanagementsystems erarbeitet.
Dazu wurden die wesentlichen Risiken in den einzelnen Betriebszweigen in Form von Risikoinventar-
blattern identifiziert, Risikoursachen und -indikatoren benannt und GegenmalRinahmen definiert. Der
Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 30.01.2013 die Einfiihrung des Risikomanagements beschlos-
sen. Die Risikomatrix ist dem Lagebericht als Anlage beigefiigt.

Der Vorstand berichtet dem Verwaltungsrat regelmaRig tGiber die Entwicklung der Risiken.

Die vorliegende Potentialanalyse der Wirtschaftspriifungsgesellschaft Rodl & Partner zeigt, dass eine
interkommunale Zusammenarbeit der Bauhéfe der Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid fir
beide Seiten erhebliche Einsparpotentiale beinhaltet. Fiir beide Gemeinden eréffnen sich damit Mog-
lichkeiten zu effizienterer Aufgabenwahrnehmung bei gleichzeitig glinstigerer betriebswirtschaftlicher



Kommunalunternehmen Much Neunkirchen-Seelscheid

Lagebericht fir das Wirtschaftsjahr 2020

Aufstellung. Da sich gerade kommunale Bauhéfe aufgrund ihrer handwerklich/gewerblichen Tatigkei-
ten haufig dem Vergleich mit privaten Anbietern stellen missen, liegt in einer solchen Zusammenar-
beit die Chance zur Starkung von Gestaltungsoptionen in kommunaler Hand. Durch die Steigerung der
Eigenstandigkeit wird dem Bauhof mit héherer Verantwortung auch die Gelegenheit gegeben, sich
durch effizientere Strukturen auf diese Anforderungen einzustellen. Uber einen Betrachtungszeitraum
von 20 Jahren zeigt die Analyse Synergie-Potenziale von rd. 900.000 € pro Kommune auf.

Ein Risiko besteht darin, dass die Gemeinden aufgrund ihrer finanziellen Situation Leistungen nicht an
das gKU vergeben bzw. ihre Leistungen einschranken. Hierdurch wiirde ein Verlust im Geschaftsbe-
reich Baubetriebshof entstehen, der nur durch Erhéhung des Stundenverrechnungssatzes ausgegli-
chen werden konnte.

Ein weiteres Risiko liegt in der

Krankheitsquote Altersstruktur  der Beleg-

20,00% schaft und der Entwicklung
18,00% des Krankenstands. Ein wach-
16,00% sender Krankenstand kann
14,00% dazu fiihren, dass die Auf-
12,00% trage der Kunden nicht mehr
10,00% zeitnah und zufriedenstellend
8,00% bearbeitet werden koénnen.
6,00% Mehr als die Halfte der Mitar-
4,00% beiter werden in den nachs-
2,00% ten 15 Jahren altersbedingt
0,00% ausscheiden. Die Gewinnung

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
11,61% 17,67% 11,17% 9,98%  11,75% 8,48%  13,14%

und Entwicklung qualifizier-
ten und leistungsfahigen Per-
sonals sind daher mittelfristig vordringliche Aufgabe. Fiir die beiden seit 2015 bzw. 2016 offenen Stel-
len wurden mit Wirkung vom 01.09.2017 zwei neue Mitarbeiter eingestellt. Im Wirtschaftsjahr 2018
wurde eine Stelle neu eingerichtet und besetzt. Fir drei Mitarbeiter, die im Jahre 2020 in Rente ge-
gangen sind, wurden zeitnah Nachfolger eingestellt. Gleichzeitig gilt es, die Gesundheit der Mitarbeiter
durch Schaffung bedarfsgerechter Arbeitsplatze, betriebliches Wiedereingliederungsmanagement und
die Erstellung eines Gesundheitsprogramms zu fordern.

Dariber hinaus plant der Vorstand, die Abrechnung der Einsédtze von dem bisherigen ZeitmaRstab auf
einen Flachenmalistab umzustellen, um den Kunden des Unternehmens einen transparenten Ver-
gleich der gkU-Leistungen mit Alternativangeboten aus der Privatwirtschaft zu ermdoglichen. Fir den
Bereich der Friedhofspflege wurde dies bereits umgesetzt.

Ein erhebliches Risiko stellte die mogliche Einfiihrung einer allgemeinen Umsatzsteuerpflicht fiir Leis-
tungen zwischen Personen des 6ffentlichen Rechts dar. Hierzu wurde im Jahre 2022 seitens der Finanz-
verwaltung eine verbindliche Auskunft erteilt, wonach die Leistungen des Kommunalunternehmens
auch weiterhin von der Umsatzsteuer befreit sind.

Um die ermittelten Synergieeffekte im Bereich Baubetriebshof zu erlangen, war die Errichtung eines
gemeinsamen Standortes erforderlich. Auch hierfiir waren zunachst finanzielle Vorleistungen erfor-
derlich. Der Auftrag fir die schlisselfertige Errichtung des neuen Bauhofes wurde im Sommer 2020



vergeben. Die BaumaRnahmen wurden zwischenzeitlich abgeschlossen und die Abnahme ist im Marz
2022 erfolgt. Einsparungen durch den Zusammenschluss der Bauhofe konnten indes bereits im Vorfeld
realisiert werden, z.B. in dem darauf verzichtet wurde, zwei Unimogfahrzeuge anzuschaffen. Mitarbei-
ter und Gerate werden je nach Auftragslage flexibel an beiden Standorten eingesetzt. Auch wurde die
Stelle des zweiten Bauhofleiters nach dessen Renteneintritt eingespart. In der nachsten Zeit ist es wei-
terhin vordringliche Aufgabe, die internen Abldufe zu optimieren und die Handlungsfahigkeit zu stei-
gern. Das Kommunalunternehmen ist gut beraten, wenn es nicht nur zwischen komplett eigener Leis-
tungserstellung oder Vergabe von Leistungen an externe Unternehmen entscheidet, sondern auch
punktuellen Leistungszukauf im Rahmen der zu erledigenden Aufgaben prift. Hier kbnnen Potentiale
auf dem Weg zur Wirtschaftlichkeitssteigerung liegen, die es zu nutzen gilt.
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Geschéaftsbereich Interkommunale Gewerbegebiete

Geschaftsverlauf 2020

Das Wirtschaftsjahr 2020 schlieBt mit einem Uberschuss in Hohe von 91.970,07 € ab. Kalkuliert wurde

im Wirtschaftsplan 2020 mit einem Fehlbedarf in Hohe von 19.343,98 €.

Ertrage und Aufwendungen Ist 2019/€ Plan 2020/€ Ist 2020/€ Abweichung/€
Umsatzerlose -64.001,00 -190.281,01 -190.281,01
Bestandsveranderungen 1.455,44 -230.455,36 -230.455,36
Aktivierte Eigenleistungen -57,73 -57,73
Sonstige betriebliche Ertrage -5.580,72 -1.701,75 1.701,75
Materialaufwand 57.987,90 297.127,98 297.127,98
Abschreibungen auf das Umlaufvermogen 3.263,20 3.263,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.881,93 8.958,87 5.405,49 -3.553,38
Zinsen und dhnliche Aufwendungen 3.086,50 437,52 180,87 -256,65
Ergebnis nach Steuern -2.169,95 7.694,64 -114.816,56 -122.511,20
Sonstige Steuern 73,57 81,41 73,57 -7,84
Jahresiiberschuss (-)/

Jahresfehlbetrag (+) vor ILV -2.096,38 7.776,05 -114.742,99 -122.519,04
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehun-

gen 15.465,49 11.567,93 22.772,92 11.204,99
Jahresiiberschuss (-)/

Jahresfehlbetrag (+) nach ILV 13.369,11 19.343,98 -91.970,07 -111.314,05

Der Entwicklung einschl. Endausbau der Gewerbegebiete Bitzen und in Bévingen wurde bis Herbst
2018 abgeschlossen. Die aktuelle Kostenschatzung fiir die ErschlieBung der Gewerbegebiete stellt sich

nach heutigem Stand wie folgt dar:

JA 2020 JA 2019 JA20./.JA 19
1. Bitzen
1.1 Grunderwerb 1.393.751,65 € 1.393.751,65 €
1.2 ErschlieBungsplanung
1.2.1 ErschlieBungsvorplanung, Vermessungskosten u.a. 144.275,95 € 144.275,95 €
1.2.2 ErschlieBungsplanung 244.671,94 € 244.671,94 €
1.2.3 Summe 388.947,89 € 388.947,89 €
1.3 Erschliefung
1.3.1 Grundausbau inkl. Bodenfilter 2.302.148,06 € 2.302.148,06 €
1.3.2 Endausbau 181.000,00 € 181.000,00 €
1.3.4 Summe 2.483.148,06 € 2.483.148,06 €
1.4 Okol. Ausgleich
1.4.1 Planungskosten u.a. 19.765,35 € 19.765,35 €
1.4.2 AusgleichsmalRnahmen 265.000,00 € 265.000,00 €
1.4.3 Summe 284.765,35 € 284.765,35 €
1.5 Aktivierte Eigenleistungen 4.577,68 € 4.519,69 € 57,99 €
1.6 Summe 4.555.190,63 € 4.555.132,64 € 57,99 €

11



1.7.1 Landeszuschuss Bodenfilter -239.884,03 € -239.884,03 €

1.7.2 Erstattung ErschlieBungskosten Fremdgrundstiick -136.500,31 € -136.500,31 €

1.8 Kosten gKU 4.178.806,29 € 4.178.748,30 € 57,99 €
2. Bovingen

2.1 Grunderwerb 494.004,86 € 494.004,86 €

2.2 ErschlieBungsplanung

2.2.1 ErschlieBungsvorplanung, Vermessungskosten u.a. 142.236,56 € 142.236,56 €

2.2.2 ErschlieBungsplanung 218.894,49 € 216.636,46 € 2.258,03 €
2.2.3 ErschlieBungsplanung 361.131,05 € 358.873,02 € 2.258,03 €
2.3 ErschlieBung

2.3.1 Grundausbau inkl. Bodenfilter 1.755.537,02 € 1.755.537,02 €

2.3.2 Stichweg 29.228,06 € 20.600,56 € 8.627,50 €
2.3.3 Endausbau 155.493,67 € 155.493,67 €

2.3.4 Summe 1.940.258,75 € 1.931.631,25€ 8.627,50 €
2.4 Okol. Ausgleich

2.4.1 Planungskosten u.a. 8.379,19 € 8.379,19 €

2.4.2 AusgleichsmaRBnahmen 126.000,00 € 126.000,00 €

2.4.3 Okol. Ausgleich 134.379,19 € 134.379,19 €

2.5 Aktivierte Eigenleistungen 11.377,20 € 11.377,20 €

2.6 Summe 2.941.151,05 € 2.930.265,52 € 10.885,53 €
2.7.1 Landeszuschuss Bodenfilter -221.227,71 € -221.227,71€

2.7.2 Zuschuss AW Much Bodenfilter -396.088,08 € -396.088,08 €

2.7.3 Zuschuss StraBen NRW Bodenfilter

2.8 Kosten gKU 2.323.835,26 € 2.312.949,73 € 10.885,53 €
3. Gesamtsumme 6.502.641,55 € 6.491.698,03 € 10.943,52 €

Im Wirtschaftsjahr 2020 fielen noch Kosten fiir die Herstellung eines Stichweges im Gewerbegebiet
Bovingen an.

Die Gesamtkosten und —erl6se fiir die Vermarktung der Gewerbegebiete werden nach heutigem Stand
wie folgt prognostiziert:

Bitzen Bovingen Gesamt
Anschaffungs-/Herstellungskosten Gewerbegrundstiicke 4.238.775,76 € 2.753.139,20 € 6.991.914,96 €
Lfd. Kosten 262.229,29 € 177.148,51 € 439.377,80 €
Zuschusse/Erstattungen 239.884,03 € 617.315,79 € 857.199,82 €
Einnahmen Grundsticksverkauf 4.025.402,31 € 2.314.899,80 € 6.340.302,11 €
Gewinn (+)/Verlust (-) -235.718,71€ 1.927,88 € -233.790,83 €
./. Anschaffungskosten Griinflachen 316.414,87 € 188.011,85 € 504.426,72 €
Liquiditatstiberschuss (+)/-fehlbetrag (-) -552.133,58 € -186.083,97 € -738.217,55 €

Die Potentialanalyse fir die Entwicklung des interkommunalen Gewerbegebietes ging von einem Fehl-
betrag von rd. 1 Mio. € aus. Im Wirtschaftsplan wurde ein nach dem damaligen Planungsstand kosten-
deckender Grundstiickspreis festgesetzt. Im Rahmen der ErschlieBung der Gewerbegebiete sind je-
doch Mehrkosten entstanden. Nach dem Stand des Wirtschaftsplans 2020 wurde mit einem Fehlbe-
trag von rd. 843 T€ gerechnet. Zum Stichtag 31.12.2020 betragt dieser rd. 738 T€. Der Fehlbetrag
konnte vor allem durch eine Beteiligung am Erlds aus dem Weiterverkauf von Flachen im Gewerbege-
biet Bitzen gesenkt werden. Dem Fehlbetrage stehen Vermodgenswerte in Gestalt der den
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Gewerbegebieten benachbarten Griinflachen i.H.v. rd. 504 T€ gegenilber. Somit ergibt sich bilanziell
ein Verlust von rd. 234 T€. Soweit dieser Fehlbetrag nicht aus den Riicklagen gedeckt werden kann, ist
eine Verlustabdeckung durch die Tragergemeinden erforderlich. In der allgemeinen Riicklage ist ein
Betrag von rd. 189 T€ angesetzt. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde bereits ein Betrag von rd. 34 T€ durch
eine Verlustabdeckung seitens der Tragergemeinden ausgeglichen. Im Wirtschaftsjahr 2018 musste
eine weitere Bedarfszuweisung von rd. 34 T€ von den Tragergemeinden angefordert werden. Fiir 2019
und 2020 wurde keine Verlustabdeckung oder Bedarfszuweisung durch die Tragergemeinden erfor-
derlich.

Die Verlustabdeckung bzw. Bedarfszuweisung kann durch zusatzliche Realsteuereinnahmen bei den
Tragergemeinden kompensiert werden. GemalR der Zweckvereinbarung zwischen den Gemeinden
Much und Neunkirchen-Seelscheid sind diese Einnahmen, soweit sie nach Abzug der Auswirkungen
auf Gewerbesteuerumlagen, Schliisselzuweisungen und Kreisumlage den Gemeinden verbleiben, half-
tig auf beide Gemeinden aufzuteilen. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2020 wurde hier eine Netto-
Realsteuermehreinnahme von insgesamt rd. 256 T€ pro Gemeinde erzielt.

Bis zum Abschlussstichtag wurden alle Grundstiicke vermarktet.

Projekte 2020

Im Jahr 2020 wurden folgende Projekte durchgefiihrt:

+ Vermittlung des Weiterverkaufs von Grundstiicken in den Gewerbegebieten Bitzen und Bévin-
gen
4+ Grunderwerb Gewerbegebiet Oberdorst-Broich

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Der Vorstand hat im Wirtschaftsjahr 2012 den Entwurf eines Risikomanagementsystems erarbeitet.
Dazu wurden die wesentlichen Risiken in den einzelnen Betriebszweigen in Form von Risikoinventar-
blattern identifiziert, Risikoursachen und -indikatoren benannt und Gegenmalinahmen definiert. Der
Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 30.01.2013 die Einfiihrung des Risikomanagements beschlos-
sen. Die Risikomatrix ist dem Lagebericht als Anlage beigefiigt.

Der Vorstand berichtet dem Verwaltungsrat regelmaRig tGiber die Entwicklung der Risiken.

Die Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid verfolgen beide das Ziel einer nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung. Dabei sollen die Gemeinden zukunftsfahig gestaltet werden. Zur Starkung der Wirt-
schaftskraft ist eine behutsame Gewerbeflachenansiedlungspolitik zu betreiben, die den potentiellen
Konflikt zwischen einer gemeinde- und landschaftsvertraglichen Entwicklung und der Erhaltung und
Schaffung von Arbeitsplatzen gerecht wird. Die Standorte Bitzen und Bévingen in Much sowie weitere
Standorte in Neunkirchen-Seelscheid sollen vom Kommunalunternehmen erschlossen und vermarktet
werden. Ein interkommunales Gewerbegebiet Much — Neunkirchen-Seelscheid sollte sowohl Ange-
bote fiir Betriebsverlagerungen aus beiden Orten, als auch die Méglichkeit der Blindelung themenbe-
zogener Branchen bereitstellen konnen.
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In der landlichen Region ist eine kostendeckende Vermarktung von Gewerbeflachen schwierig. Die Po-
tentialanalyse aus dem Jahre 2008 weist einen Fehlbetrag von rd. 1 Mio. € fir die Entwicklung der
Gewerbegebiete Bitzen und Bovingen aus. Im Wirtschaftsplan wurde ein nach dem damaligen Pla-
nungsstand kostendeckender Grundstiickspreis festgesetzt. Aufgrund der eingetretenen Mehrkosten
wird nach ErschlieBung und Vermarktung aller Grundstiicke voraussichtlich ein Liquiditatsfehlbetrag
von rd. 701 T€ entstehen. Im Vergleich zur Potentialanalyse entspricht dies einem um rd. 299 T€ ge-
ringeren Defizit. Diesem steht zudem Anlagevermdgen gegentiber, das im Eigentum des Kommunal-
unternehmens bleibt und daher mit den Anschaffungskosten bilanziert werden kann. Soweit der Fehl-
betrag nicht aus den Riicklagen gedeckt werden kann, ist eine Verlustabdeckung durch die Tragerge-
meinden erforderlich. Dies fihrte fiir 2017 zu einem Verlustausgleich i.H.v. rd. 17 T€ pro Kommune
und fiir 2018 zu einer Bedarfszuweisung von ebenfalls rd. 17 T€ pro Kommune. Bei dem noch ausste-
henden 6kologischen Ausgleich miissen alle Moglichkeiten genutzt werden, um weitere Kostensteige-
rungen zu vermeiden.

Bis Mitte 2018 sind alle fiir die Vermarktung vorgesehenen Gewerbeflachen verduRRert worden. Hierbei
wurden jeweils mindestens die kalkulierten Verkaufspreise erzielt. Es konnten nicht nur umsiedlungs-
willige Unternehmen aus den beiden Gemeinden, sondern auch Neuansiedlungen gewonnen werden.

Aufgrund einer Beteiligung an dem Erlds aus der WeiterverdaufRerung von Grundstiicken im Gewerbe-
gebiet Bitzen konnten in den Jahren 2019 und 2020 weitere Ertrage von rd. 160 T€ erwirtschaftet wer-
den. Ein weiteres Grundstlick im Gewerbegebiet Bitzen, das aufgrund seines Zuschnitts bisher als nicht
verkduflich angesehen wurde, konnte fiir rd. 63 T€ verdulRert werden.

Hierdurch konnte bzw. kann der entstandene Fehlbetrag gesenkt werden.

Da auch nach der Vermarktung der beiden Gebiete weiterhin ein dringender Bedarf an weiteren Ge-
werbefldchen besteht, sollen im nachsten Schritt so bald wie moglich weitere interkommunale Gewer-
begebiete, dann auf dem Gebiet der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, entwickelt werden.

Im September 2021 hat das Kommunalunternehmen eine Entwicklungsgesellschaft als Tochterunter-
nehmen gegriindet, die seither die Aufgaben der Entwicklung, der Vermarktung und des Betriebs von
interkommunalen Gewerbegebieten wahrnimmt.

Fiir das geplante Gewerbegebiet Oberdorst-Broich wurde der Grunderwerb im Jahre 2020 abgeschlos-
sen. Derzeit die Entwicklung des bisher als Sondergebiet , Biogasanlage” ausgewiesenen Gebietes un-
ter Berlicksichtigung der Belange von Landschaftsschutz und Entwdasserung vorangetrieben.

Daneben verfolgt die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg im Rahmen ihres Konzeptes ,Campus to World“ das
Projekt ,Kommunale Innovationspartnerschaften", welches auch eine Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde Neunkirchen-Seelscheid beinhaltet. Im Rahmen des Projektes ,,Regionales Hochschul-Innova-
tions-Centrum* soll die Entwicklung von Nutzungsmodellen fiir das Gelande in Neunkirchen-Sid un-
terstiitzt werden.

In der Machbarkeitsstudie fiir interkommunale Gewerbegebiete aus dem Jahre 2008 wurde der Stand-
ort Seelscheid-Nord als mogliche weitere Flache fiir ein Gewerbegebiet ausgewiesen. Das Gewerbefla-
chenkonzept des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Bonn sieht als weiteren geeigneten Standort eine
Flache bei Seelscheid-Krahwinkel vor.

Im Herbst 2021 konnte die Entwicklungsgesellschaft zudem das Plangebiet Neunkirchen-Siid aus der
Insolvenzmasse der ehem. Fa. Thurn Produkte erwerben. Die Liegenschaft umfasst auller der rd. 6 ha
grofien inneren Parzelle mit den aufstehenden, rd. 50 Jahre alten Gewerbehallen und Verwaltungsge-
bdude auch rd. 7,5 ha grofRe bebaubare AuRenflachen.



Kommunalunternehmen Much Neunkirchen-Seelscheid

Lagebericht fir das Wirtschaftsjahr 2020

Die Verwertung und der Abtransport der Maschinen und Einrichtungen in den Gebauden seitens des
Insolvenzverwalters der friiheren Mieterin der Liegenschaft wurden bis Ende Marz 2022 abgeschlos-
sen. Im Rahmen der Ubergangsnutzung wird die Liegenschaft derzeit mietweise von mehreren Unter-
nehmen zu Betriebs- und Lagerzwecken und zudem seit Friihjahr 2022 zur Unterbringung von Fliicht-
lingen genutzt.

Im Hinblick auf eine langfristige Nutzung des Standortes war unter Aspekten der Wirtschaftlichkeit und
Nachhaltigkeit zunachst zu ermitteln, ob fiir den vorhandenen, stark sanierungsbediirftigen Gebaude-
bestand eine bauliche Ertlichtigung moglich ist oder ein Abriss erfolgen muss. Nach einer zwischen-
zeitlich erstellten Bestandsbeurteilung durch ein Architekturbiiro ist eine Sanierung des Bestands grds.
technisch und wirtschaftlich umsetzbar.

Parallel dazu wird derzeit unter Beteiligung von Politik, Unternehmern und Offentlichkeit ein Entwick-
lungskonzept fiir den Gesamtstandort entwickelt, welches mehrere Szenarien fiir eine zukiinftige Nut-
zung des Gelandes betrachtet. Mit Unterstiitzung durch beauftragte Planungsbiiros wurden hierzu ver-
schiedene Szenarien entwickelt, die im Friihjahr 2023 unter Beteiligung von Politik, Offentlichkeit und
moglichen Nutzern erdrtert und weiter konkretisiert wurden.

Ergebnisse bzgl. der anzustrebenden weiteren Entwicklung der Flache sollen bis Friihjahr 2024 vorlie-
gen.

Berichterstattung nach § 53 HGrG

Nach § 26 S. 2 Kommunalunternehmensverordnung Nordrhein-Westfalen (KUV NRW) ist im Lagebe-
richt auch auf solche Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand einer Priifung nach § 53 Haushalts-
grundsatzegesetz (HGrG) sein kénnen. Im Berichtsjahr sind keine relevanten Sachverhalte im Zusam-
menhang mit der OrdnungsmaRigkeit der Geschaftsfiihrung bekannt. Dariber hinaus wird auf die Aus-
fihrungen zur Vermogens-, Finanz- und Ertragslage verwiesen.

Sonstige Angaben nach § 289 HGB

Das Kommunalunternehmen betreibt keine Forschung und Entwicklung i.S.d. § 289 Abs. 2 S. 1 Nr. 2
HGB und unterhalt auch keine Zweigniederlassungen i.S.d. § 289 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 HGB.

15



Voraussichtliche Entwicklung des Kommunalunterneh-
mens

Ziel des gemeinsamen Kommunalunternehmens ist wirtschaftliches Handeln und finanzielle Hand-
lungsspielrdume fiir die Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid zu schaffen. Die Auslastung der
Fahrzeuge und Maschinen ist zu verbessern. Aufgaben, die nicht wirtschaftlich erbracht werden kon-
nen, missen abgegeben werden. Zur Erflillung der verbleibenden Aufgaben gilt es, qualifiziertes und
leistungsfahiges Personal zu gewinnen und fortzubilden.

Im Wirtschaftsplan 2021 ist ein ausgeglichenes Ergebnis geplant. Daran haben die Geschaftsbereiche
folgenden Anteil:

4 Zentrale Dienste: 0,00 €
4+ Baubetriebshof: +12.273,87 €
+ Gewerbegebiete: -12.273,87 €

Seit Februar 2022 fiihrt Russland Krieg gegen die Ukraine. Die konkreten Auswirkungen auf die Vermo-
gens-, Finanz- und Ertragslage kénnen noch nicht verldsslich abgeschatzt werden. Es sind jedoch er-
hebliche Kostensteigerungen insbesondere hinsichtlich Energie und bei der Beschaffung von Roh- und
Baustoffen zu verzeichnen, die zu einer deutlichen Steigerung der Inflation gefiihrt haben, wodurch
auch mit deutlich steigenden Lohnkosten im Rahmen der derzeit laufenden Tarifverhandlungen zu
rechnen ist. Ebenso ist das Zinsniveau erheblich gestiegen. Die dadurch entstandenen Mehrkosten
missen seitens des Kommunalunternehmens durch eine Preisanhebung im Wirtschaftsjahr 2023 kom-
pensiert werden.

Bisher wurden die entgeltlichen Aktivitaten und Leistungen der 6ffentlichen Hand zumeist nicht um-
satzbesteuert. Die europadische Mehrwertsteuersystemrichtlinie gibt nun dagegen eine grundsatzliche
Besteuerung vor, wenn andernfalls Wettbewerbsverzerrungen zulasten privatrechtlicher Unterneh-
men drohen. Ab dem 01.01.2025 unterliegen gem. dem neuen § 2b UStG alle juristischen Personen
des offentlichen Rechts grundsatzlich der Umsatzsteuer — es sei denn, es handelt sich um Aufgaben
des Hoheitsbereiches. Das Finanzamt hat im Jahre 2023 im Rahmen einer verbindlichen Auskunft be-
statigt, dass die Leistungen des Kommunalunternehmens auch weiterhin von der Umsatzsteuer befreit
sein werden.

Much, den 11.01.2024

gez.
Johannes Hagen

Vorstand



Kapitalflussrechnung

Anlage zum Lagebericht 1.1

Ist 2019/€ Ist 2020/€
Jahresergebnis 74.482,86 233.036,91
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstinde des Anlagevermégens 191.193,44 216.217,32
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten -53,00 -53,00
Zunahme/Abnahme der mittel- und kurzfristigen Rickstellungen -18.661,57 -21.060,20
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Ertrage -4.146,73 -8.341,10
Zunahme/Abnahme der Vorrite, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstatigkeit
zuzuordnen sind -52.437,34 -184.871,31
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie
anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstatigkeit zuzuordnen
sind 56.553,91 48.643,21
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenstidnden des Anlagevermogens -7.294,81 -23.250,76
Zinsaufwendungen/-ertrage 6.236,82 132,89
Cash-Flow aus laufender Geschiftstatigkeit 245.873,58 260.453,96
Auszahlungen fir Investitionen in das immaterielle Vermdgen
Einzahlungen aus Abgdngen von Gegenstdanden des Sachanlagevermogens 84.294,81 198.737,46
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlungen fir Investitionen in das Sachanlagevermogen -493.176,96 -629.283,19
Cash-Flow aus Investitionstatigkeit -408.882,15 -430.545,73
Gezahlte Zinsen -6.236,82 -132,89
Cash-Flow aus Finanzierungstatigkeit -6.236,82 -132,89
Zahlungswirksame Verdnderung des Finanzmittelfonds -169.245,39 -170.224,66

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

-1.835.906,61

-2.005.152,00

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

-2.005.152,00

-2.175.376,66

nachrichtlich: Zusammensetzung des Finanzmittelfonds

Liquide Mittel

94.848,00

84.623,34

Kurzfristige Kreditaufnahmen zur Disposition der liquiden Mittel

-2.100.000,00

-2.260.000,00

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

-2.005.152,00

-2.175.376,66




Anlage zum Lagebericht, 1.2

| Risiken im Bereich Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung des Risikos

1 Mangelnde EDV-/Datensicherheit

2 Unzureichende technische Substanzerhaltung des Fuhr- und Geréateparks
3 Unzureichende Personalausstattung

4 Know-How-Verlust / Personalausfall

5 Unzureichender Objekt-, Fahrzeug-, Gerateschutz
6 Rechtsstreitigkeiten

7 Mangelndes Forderungsmanagement

8 Einwirkung durch politische Entscheidungstrager
9 Nachfragertickgang

10 Verkehrssicherungspflichten

11 Fehlerhafte Preiskalkulation

12 Fehlinvestitionen (Produkt-, Qualitatsrisiko)

13 Rechtliche Risiken

14 Hohes Durchschnittsalter der Mitarbeiter

15 Mangelnde Dokumentation von Projekten

16 Mangelnde Kommunikation

17 Betriebsklima

18 Systemausfall



Il Risiken im Bereich Gewerbegebiete

<

Bezeichnung des Risikos

Rechtsstreitigkeiten

Einwirkung durch politische Entscheidungstrager
Fehlende Nachfrage / Nachfragertickgang
Behdordliche Auflagen

Fehlerhafte Preiskalkulation

entfallen

entfallen

0 N O 0o A WDN P

enfallen



Il Risiken im Bereich Zentrale Dienste

Nr.

Bezeichnung des Risikos
Mangelnde Dokumentation/Organisationsverschulden
Fehlerhafte Bilanzierung

Liquiditats- und Zinsmanagement



Kriterien fur die Risikobewertung

Risikoklasse Wert Risikoklasse Wert
1|bestandsgefahrdenes Risiko > = 500.000,00 € 1|gering <= 10 %
2|schwerwiegendes Risiko > = 250.000,00 € 2| mittel <= 30 %
3|mittleres Risiko > = 50.000,00 € 3|hoch > 30 %
4|geringes Risiko > = 15.000,00 €
5[Bagatellrisiko > = 0,00 €

Farbskala

2 [bestandsgefahrdenes Risiko - = vorerst kein Handlungsbedarf
% schwerwiegendes Risiko

é mittleres Risiko = mittlerer Handlungsbedarf
8 [geringes Risiko

) Bagatellrisiko - = dringender Handlungsbedarf

Eintrittswahrscheinlichkeit




Nr. Bezeichnung des Risikos Bereich
-1 Mangelnde EDV-/Datensicherheit Baubetriebshof

Beschreibung

Der Umgang mit EDV-Systemen und personenbezogenen Daten (insb. Kundendaten) ist fur das Unternehmen von besonderer Bedeutung und neben den
betriebswirtschaftlichen Anforderungen auch an bestimmte gesetzliche Vorgaben gebunden. Zum Beobachtungsbereich dieses Risikos zahlen der Datenschutz, die
Systemverfiigbarkeit und der Einsatz geeigneter Soft- und Hardwarekomponenten. Der Schaden kann z. B. durch Mehraufwand auf Grund Systemausfalls oder
durch Fehlinvesititionen entstehen.

Ursachen Schadenshdhe/Bedeutung
Unzureichende Vorkehrungen nach den Vorschriften zum Datenschutz, mangelhafte Risikoklasse Wert

Vorkehrungen ;ur Slpherung der Systemverfggbarkelt (BelUftung des Serverraums, Kapazitat der 3 |mittleres Risiko 50.000,00 €
Anlagen), Fehlinvestitionen in fachlich ungeeignete Soft- und Hardware

Eintrittswahrscheinlichkeit

Risikoklasse Wert
I 0,
Indikatoren 1 |gering 10 %
Ausfallzeiten, Zugriffsverletzungen, erfolgreiche Angriffe durch Hacker, unzureichende Prifung
vor gréReren Investitionsentscheidungen im Soft- und Hardwarebereich Gesamthewertung des Risikos (Farbskala)
Maflnahmen Status zum Berichtszeitpunkt

Zusatzliche Sicherungen Uber mobile Datentrager an verschiedenen Orten. Im neuen Bauhof
sollte ein eigener Server installiert werden, die Datensicherung kénnte dann nachts mit den
angeschlossenen Servern automatisiert werden. Dies ist nicht erforderlich, wenn es eine schnelle
Datenleitung gibt, die ein Arbeiten auf den externen Servern ermdglicht.

Risikoverantwortliche/r: Sachbearbeiter/in Baubetriebshof




Nr. Bezeichnung des Risikos

Bereich

I-2 Unzureichende technische Substanzerhaltung des Fuhr- und Gerateparks Baubetriebshof

Beschreibung

Zur Aufrechterhaltung der technischen Substanz ist die kontinuierliche Unterhaltung/Instandhaltung von Maschinen und Fahzeuge notwendig, ggf. sind
Neuanschaffungen zu tatigen. Auf Grund von Budgetbeschrankungen besteht die Gefahr, dass nicht ausreichend in den Anlagenbestand investiert wird und damit
ein Substanzverzehr eintritt. Kurzfristig notwendige MaZnahmen zu Behebung der Schaden werden ggf. notwendig und fihren zu ungeplanten Sonderlasten im

Wirtschaftsjahr.

Ursachen
Zu geringe Haushaltsansatze/Budgets fir die Unterhaltung, bzw. Neuanschaffung von
(bestehenden) Fahrzeugen und Maschinen

Indikatoren
Ausfall von Maschinen und Fahrzeugen, hohe Reparaturkosten

MaRnahmen
Rechtzeitig ausreichende Ansatze im Wirtschaftsplan vorsehen.

Schadenshbdhe/Bedeutung

Risikoklasse Wert

3 |mittleres Risiko 50.000,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert

2 [mittel 30 %

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

32

Status zum Berichtszeitpunkt

Risikoverantwortliche/r: Baubetriebshofleitung




Nr. Bezeichnung des Risikos Bereich
I-3 Unzureichende Personalausstattung Baubetriebshof

Beschreibung

Die Aufgaben eines Baubetriebshofes sind sehr vielseitig und werden haufig durch externe Vorgaben beeinflusst. Auf Grund des allgemeinen Sparzwangs ist haufig
die Personaldecke nicht ausreichend, um eine vollstandige Aufgabenerfiillung zu gewahrleisten. Dies kann zu Einbu3en bei Qualitdt und Umfang der erbrachten
Leistung fihren.

Ursachen Schadenshdhe/Bedeutung
Nichtbesetzung offener Stellen, Reduzierung des Stellenplans Risikoklasse Wert
3 |mittleres Risiko 50.000,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert
i 0,

Indikatoren 2 |mitel 30 %
Anstieg der Schadensraten, Zunahme von Kundenbeschwerden, Verschlechterung des
Anlagenzustands, Anstieg der unerledigten Auftrage, ggf. hoherer Aufwand bei nicht zeitnaher Gesamthewertung des Risikos (Farbskala)
Erledigung von Auftragen 32
Maflnahmen Status zum Berichtszeitpunkt

Aufgabenanalyse, anschlieBend Personalbedarfsermittlung, ggf. Personal einstellen

Risikoverantwortliche/r: Vorstand / Verwaltungsrat




Nr. Bezeichnung des Risikos Bereich
-4 Know-How-Verlust / Personalausfall Baubetriebshof

Beschreibung

Langjahrige Mitarbeiter verfigen tber teilweise sehr spezielle Kenntnisse, die fur den reibungslosen betrieblichen Ablauf von groRer Bedeutung sind. Scheiden
diese Mitarbeiter aus dem Unternehmen aus, besteht das Risiko, dass die dadurch entstehenden Wissenslicken aufwandig geschlossen werden mussen. Auch
krankheitsbedingt kann es vorkommen, dass ein Mitarbeiter kurzfristig fir einen langeren Zeitraum ausfallt.

Ursachen Schadenshdhe/Bedeutung
Fluktuation zentraler Mitarbeiter, mangelnde Attraktivitat des Unternehmens, Risikoklasse Wert

Langzeiterkrankungen 3 |mittleres Risiko 50.000,00 €

Eintrittswahrscheinlichkeit

Risikoklasse Wert

2 |mittel 30 %

Indikatoren

Mitarbeiterunzufriedenheit, Altersstruktur der Mitarbeiter

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

32

Maflnahmen Status zum Berichtszeitpunkt
Mitarbeitermotivation ( z.B. Selbststéndigkeit der Mitarbeiter férdern, angemessene Bezahlung),
womaoglich Vertretung einarbeiten/Doppelbelegung von wichtigen Aufgaben, schnelle
Bekanntgabe durch MA bei Krankheitsfall/Kiindigung damit eine rasche Aufgabenneuverteilung
erfolgen kann, Dokumentation von Arbeitsablaufen

Risikoverantwortliche/r: Baubetriebshofleitung




Nr. Bezeichnung des Risikos Bereich
I-5 Unzureichender Objekt-, Fahrzeug- und Gerateschutz Baubetriebshof

Beschreibung
Schaden durch Vandalismus und Diebstahl fiihren zu ungeplanten Belastungen des Betriebsergebnisses. Ggf. kann die Aufgabenerfillung des Unternehmens
gefahrdet werden.

Ursachen Schadenshdhe/Bedeutung
Mangelnder Schutz zur Sicherung von Objekten, Fahrzeugen, Geréaten Risikoklasse Wert

3 |mittleres Risiko 50.000,00 €

Eintrittswahrscheinlichkeit

Risikoklasse Wert

I 0,
Indikatoren 2 [mittel 30 %

Anstieg der Schadensfélle

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

32

Maflnahmen Status zum Berichtszeitpunkt
Alarmanlagen, Diebstahlschutz, Gerate und Fahrzeuge auf den Baustellen méglichst nicht
unbeaufsichtigt lassen, Baufahrzeuge (Bagger) nachts in Ortschaften und bei Landwirten
abstellen.

Risikoverantwortliche/r: Baubetriebshofleitung




Nr. Bezeichnung des Risikos
I-6 Rechtsstreitigkeiten

Bereich
Baubetriebshof

Beschreibung

Der Ausgang von Prozessen ist fir das Unternehmen haufig nicht vorhersehbar. Anhéngige oder zu erwartende Rechtsstreitigkeiten kdnnen deshalb
ergebnisrelevante Auswirkungen haben. Das Risiko bezieht sich auf die Prozessrisiken, die nicht bereits im Rahmen von Rlckstellungen berilicksichtigt worden

sind.

Ursachen
Auseinandersetzung um Anspriiche zugunsten oder zu Lasten des Unternehmens aus allen
Bereichen der betrieblichen Aufgabenerfillung

Indikatoren
Schriftwechsel mit potenziellen Anspruchsgegnern oder deren Rechtsvertretern

MaRnahmen
Transparente Betriebsfihrung, stetiges Bemihen um Einigung, zeitnahe Absprachen mit dem
Vorstand des gKU

Schadenshbdhe/Bedeutung

Risikoklasse Wert

4 |geringes Risiko 15.000,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert

1 |[gering 10 %

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

Status zum Berichtszeitpunkt

Risikoverantwortliche/r:

Baubetriebshofleitung




Nr. Bezeichnung des Risikos
I-7 Mangelndes Forderungsmanagement

Bereich
Baubetriebshof

Beschreibung

Der Ausfall von Forderungen oder die zunehmende Dauer bzw. der Aufwand fiir die Betreibung von Forderungen belasten den betrieblichen Ablauf.

Ursachen
Nachsichtiger Umgang mit saumigen Zahlern, fehlende oder unzureichende Abstimmung
zwischen Kommunalunternehmen und K&mmerei

Indikatoren
hohe AuRenstande

Maflnahmen
Mahnwesen (Forderungsmanagement), zeitnahe Information an die Baubetriebshofleitung,
Klrzungen von Rechnungen nicht ohne Ricksprache mit der Baubetriebshofleitung

Schadenshbdhe/Bedeutung

Risikoklasse Wert

4 |geringes Risiko 15.000,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert

1 |[gering 10 %

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

Status zum Berichtszeitpunkt

Das Forderungsmanagement ist am 01.07.2012 in Kraft
getreten.

Risikoverantwortliche/r:

Finanzbuchhaltung




Nr. Bezeichnung des Risikos Bereich
-8 Einwirkung durch politische Entscheidungstrager Baubetriebshof

Beschreibung

Kommunalunternehmen stehen in engem Kontakt und regelmé&Rig unter dem Einfluss von politischen Entscheidungstragern. Die Sensibilitat der Bevolkerung fuhrt
ggf. zu einem Interessenkonflikt zwischen den politisch und den betrieblich Verantwortlichen. Politisch motivierte Entscheidungen kénnen so zu einer
Beeintrachtigung der betrieblichen Aufgabenerfullung werden.

Ursachen Schadenshdhe/Bedeutung
Interessenkonflikt zwischen betrieblichen Belangen und politischen Motiven Risikoklasse Wert
4 |geringes Risiko 15.000,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert
i 0,

Indikatoren 2 |mittel 30 %
Ablehnung von Vorlagen in den politischen Gremien, Einflussnahme durch politische
Entscheidungstrager auf Preisentwicklungen Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)
Maflnahmen Status zum Berichtszeitpunkt

Rechtzeitige und umfassende Abstimmung mit politischen Gremien und Entscheidungstragern

Risikoverantwortliche/r: Vorstand




Nr. Bezeichnung des Risikos Bereich
-9 Nachfrageriickgang Baubetriebshof

Beschreibung
Der Baubetriebshof ist in hohem Maf3e von Fixkosten (z.B. Personalkosten, Kosten fir Maschinen und Fahrzeuge) gepragt. Wenn die Kapazitaten auf Grund eines
Nachfrageriickgangs nicht voll ausgelastet werden, kénnen die Kosten durch den kalkulierten Stundensatz nicht gedeckt werden.

Ursachen Schadenshdhe/Bedeutung
Nachfrageruckgang durch Aufgabenwegfall (z.B. Wegeseitengraben), Witterungsbedingungen Risikoklasse Wert

(z.B. Auswirkungen von mildem Klima auf WD), Einsparungsbemihungen der Kommunen 3 |mittleres Risiko 50.000,00 €

Eintrittswahrscheinlichkeit

Risikoklasse Wert

2 |mittel 30 %

Indikatoren

Abweichung prognostizierter Nachfrage zu tatsachlich abgerechnetem Aufwand

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

32

Maflnahmen Status zum Berichtszeitpunkt
nach vorheriger Absprache mit Kunden die Leistungen fir andere Bereiche erhéhen; wenn
Auftrage durch die Kunden andersweitig vergeben werden, sollte eine Hinweis darauf erfolgen,
dass die Arbeiten des Drittanbieters zu kontrollieren sind.

Risikoverantwortliche/r: Vorstand




Nr. Bezeichnung des Risikos Bereich
I-10 Verkehrssicherungspflichten Baubetriebshof

Beschreibung
Schéaden an Sachen und Personen sind durch entsprechende Vorkehrungen von den Verantwortlichen zu verhindern. Das Risiko besteht in der Geltendmachung
von Schadensersatzanspriichen etwaiger Geschadigter bzw. in der Notwendigkeit von Zusatz-Investitionen zur Vermeidung solcher Schaden.

Ursachen Schadenshdhe/Bedeutung
Mangelhafte oder fehlende Vorkehrungen zur Schadensvermeidung, z.B. fehlende Risikoklasse Wert

Warnhinweise, unzureichende Vorkehrungen an Fahrzeugen 3 |mittleres Risiko 50.000,00 €

Eintrittswahrscheinlichkeit

Risikoklasse Wert

2 |mittel 30 %

Indikatoren

Ergebnisse von Fahrzeugkontrollen, Anspriiche durch Geschadigte

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

32

Maflnahmen Status zum Berichtszeitpunkt
Betriebsanweisung erstellen und regelmafig den Beschéftigten vorstellen, Protokolle von
Unfallmeldungen sorgféltig analysieren und Gegenmafinahmen ergreifen, Dokumentation von
festgestellten Mangeln

Risikoverantwortliche/r: Baubetriebshofleitung




Nr. Bezeichnung des Risikos Bereich
I-11 Fehlerhafte Preiskalkulation Baubetriebshof
Beschreibung
Falsch kalkulierte Stundensétze fihren dazu, dass die Fixkosten nicht mehr gedeckt werden.
Ursachen Schadenshdhe/Bedeutung
Falsche Berechnungsgrundlagen Risikoklasse Wert
5 [Bagatellrisiko 0,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert
I 0,

Indikatoren 1 |gering 10 %

Defizit beim Jahresabschluss

MaRnahmen
Fehler analysieren und Kalkulation anpassen.

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

51

Status zum Berichtszeitpunkt

Risikoverantwortliche/r: Kammerei




Nr. Bezeichnung des Risikos Bereich
[-12 Fehlinvestitionen (Produkt-, Qualitatsrisiko) Baubetriebshof

Beschreibung

Durch Beschaffung von Materialen/Maschinen/Fahrzeuge minderwertiger Qualitéat kénnen Folgekosten entstehen, beispielsweise durch Folgeschéaden oder teure
Instandsetzungsmalfinahmen. Auch durch Nichtberticksichtigung des Lebenshaltungszyklus, bzw. Nichtvornahme einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Vergleich
Kauf-Miete-Leasing) kénnen Fehlinvestitionen getatigt werden, ebenso wenn vor einer Neuanschaffung keine Analyse des Auslastungsgrades erfolgt.

Ursachen Schadenshdhe/Bedeutung
Innovative Investitionen (ohne Erfahrungswerte), grof3erer Augenmerk auf die Anschaffungs- als Risikoklasse Wert

auf die Folgekosten 3 |mittleres Risiko 50.000,00 €

Eintrittswahrscheinlichkeit

Risikoklasse Wert

2 |mittel 30 %

Indikatoren

RegelmaRiger Reparaturanfall, hohe Standzeiten

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

32

Maflnahmen Status zum Berichtszeitpunkt
Bei Anschaffungen verstarkt den Lebenshaltungszyklus beachten; alternativ zum Kauf Miete,
bzw. Leasing oder Zusammenarbeit mit anderen Kommunen in Betracht ziehen; Arbeitseinsatz
und Qualitat aufeinander abstimmen; permanente Uberprifung der Auslastung der Gerate.

Risikoverantwortliche/r: Baubetriebshofleitung




Nr. Bezeichnung des Risikos
I-13 Rechtliche Risiken

Bereich

Baubetriebshof

Beschreibung

Gesetzesanderungen und neue Rechtsprechungen kénnen sich ggf. negativ auf den Baubetriebshof auswirken, z.B. die offene Frage einer moglichen

Umsatzsteuerpflicht.

Ursachen

Indikatoren

MaRnahmen
Vorlagen fur Verwaltungsrat erstellen um notwendige Beschliisse zu erhalten, ggf.
Dienstanweisungen anpassen

Schadenshdhe/Bedeutung

Risikoklasse Wert

2 |schwerwiegendes Risiko 250.000,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert

2 [mittel 30 %

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

Status zum Berichtszeitpunkt

Risikoverantwortliche/r:

Vorstand



Nr. Bezeichnung des Risikos Bereich
I-14 Hohes Durchschnittsalter der Mitarbeiter Baubetriebshof

Beschreibung
Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter liegt bei ca. 48,5 Jahren . Altere Mitarbeiter sind nicht mehr so belastbar wie jiingere Mitarbeiter, die Krankheitsstande hoher.
Die Arbeitserledigung dauert langer.

Ursachen Schadenshdhe/Bedeutung
Demografische Entwicklung Risikoklasse Wert
2 |schwerwiegendes Risiko 250.000,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert
3 |hoch 75 %

Indikatoren
hohe Krankenstande, vermehrte Kuren

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

Malnahmen Status zum Berichtszeitpunkt
Leidensgerechte Arbeitsplatze schaffen, Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement,
regelmaRige Mitarbeitergesprache, Gesundheitsprogramm erstellen, z.B. Riickenschule,
Ernahrungsberatung, sportliche Aktivitaten fordern.

Risikoverantwortliche/r: Baubetriebshofleitung / Vorstand




Nr. Bezeichnung des Risikos Bereich
I-15 Mangelnde Dokumentation von Projekten Baubetriebshof

Beschreibung

Mangelnde oder fehlerhafte Dokumentation von Projekten und Arbeitsauftragen erschweren oder verhindern spéter ein Nachvollziehen der Arbeitsschritte.
Hierdurch wird die Ursachenforschung bei ggf. auftretenen Fehlern zumindest erschwert. Folgeprojekte und -arbeiten kbnnen verzégert werden, weil wichtige
Dokumente fehlen oder nur schwer zu beschaffen sind. Der Arbeitsaufwand fur Nachforschungen steigt. Kommt es zu Personalausféllen, wird die Einarbeitung
neuer Mitarbeiter, bzw. Verwantwortlicher erschwert.

Ursachen Schadenshdhe/Bedeutung
Zeitdruck, unklare Aufgabenverteilung Risikoklasse Wert
4 |geringes Risiko 15.000,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert
i 0,
Indikatoren 2 |mitel 30 %
Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)
Maflnahmen Status zum Berichtszeitpunkt

Dienstanweisungen, Dokumentation von Projekten (ARES)

Risikoverantwortliche/r: Baubetriebshofleitung




Nr. Bezeichnung des Risikos
I-16 Mangelnde Kommunikation

Bereich
Baubetriebshof

Beschreibung

Unzureichende oder zu allgemein verfasste Auftragsbeschreibungen kénnen zu Missverstandnissen zwischen den Auftraggebern (Gemeinden) und dem
Baubetriebshof fihren. Dadurch kénnen Arbeiten fehlerhaft ausgefiihrt oder hinausgezégert werden. Méglicherweise werden Priroritaten bei der

Aufgabenerledigung falsch gesetzt.

Ursachen

Indikatoren
Beschwerden von MA oder Birgern

Maflnahmen
eindeutige Auftragsbeschreibung von Kunden fordern (ggf. mit Terminvorgabe), bei grof3eren
Projekten vorherige telefonische Absprachen, bzw. Ortstermine

Schadenshbdhe/Bedeutung

Risikoklasse Wert

4 |geringes Risiko 15.000,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert

2 [mittel 30 %

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

42

Status zum Berichtszeitpunkt

Risikoverantwortliche/r: Baubetriebshofleitung




Nr. Bezeichnung des Risikos
I-17 Betriebsklima

Bereich
Baubetriebshof

Beschreibung

Durch die Zusammenlegung der Bauhofe trafen 2 Verwaltungskulturen zusammen mit z.T. unterschiedlichen Auffassungen zu Arbeitsablaufen, Betriebsregelungen
etc.. Mangelnde Kommunikation und unterschiedliche Losungsansatze fihren hier schnell zu Unstimmigkeiten zwischen den Mitarbeitern, aber auch der
Baubetriebshofleitung. In Folge dessen kann es zu Demotivation bis hin zu Arbeitsausféllen kommen.

Ursachen

Zusammenlegung von 2 verschiedenen Bauhdfen: unterschiedliche Regelungen vor der
Zusammenlegung, unterschiedliche Ansprechpartner durch 2 Baubetriebshofleiter,
unterschiedliche Standorte, ggf. Konkurrenzdenken (Angst vor Arbeitswegfall)

Indikatoren
Streitigkeiten unter den MA, steigende Anzahl der Krankheitsfalle

Maflnahmen
RegelmaRige Mitarbeiterbesprechungen, Betriebsausflug/gemeinsame Unternehmungen,
gemeinsamer Bauhofstandort

Schadenshbdhe/Bedeutung

Risikoklasse Wert

3 |mittleres Risiko 50.000,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert

2 [mittel 30 %

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

32

Status zum Berichtszeitpunkt

Risikoverantwortliche/r: Baubetriebshofleitung




Nr. Bezeichnung des Risikos Bereich
1-18 Systemausfall Baubetriebshof

Beschreibung
Ein Systemausfall, beispielsweise durch einen Stromausfall verursacht, kann zu einem Datenverlust fihren. Moglicherweise kann bei einem langerem Ausfall nicht
gearbeitet werden.

Ursachen Schadenshdhe/Bedeutung
Meist extern, z.B. durch Unwetter Risikoklasse Wert
5 [Bagatellrisiko 0,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert
i 0,
Indikatoren 2 |mitel 30 %
Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)
Maflnahmen Status zum Berichtszeitpunkt
regelmaRige und haufige Zwischenspeicherungen, Ersatzgerat fir Notfall vorhalten,
Notstromaggregat

Risikoverantwortliche/r: Sachbearbeiter/in Baubetriebshof




Nr. Bezeichnung des Risikos
II-1 Rechtsstreitigkeiten

Bereich
Gewerbegebiete

Beschreibung

Der Ausgang von Prozessen ist fir das Unternehmen haufig nicht vorhersehbar. Anhéngige oder zu erwartende Rechtsstreitigkeiten kdnnen deshalb
ergebnisrelevante Auswirkungen haben. Das Risiko bezieht sich auf die Prozessrisiken, die nicht bereits im Rahmen von Rlckstellungen berilicksichtigt worden

sind.

Ursachen
Auseinandersetzung um Anspriiche zugunsten oder zu Lasten des Unternehmens aus allen
Bereichen der betrieblichen Aufgabenerfillung

Indikatoren
Schriftwechsel mit poteniziellen Anspruchsgegnern oder deren Rechtsvertretern

Maflnahmen
Transparente Betriebsflhrung, stetiges Bemiihen um Einigung

Schadenshbdhe/Bedeutung

Risikoklasse Wert

3 |mittleres Risiko 50.000,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert

2 [mittel 30 %

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

32

Status zum Berichtszeitpunkt

Risikoverantwortliche/r: Vorstand




Nr. Bezeichnung des Risikos Bereich
[I-2 Einwirkung durch politische Entscheidungstrager Gewerbegebiete

Beschreibung

Die ErschlieBung und Vermarktung neuer Gewerbegebiete stehen regelméaRig unter dem Einfluss von politischen Entscheidungstragern sowie
gesamtwirtschaftlicher Faktoren (Weltwirtschaft). Die Sensibilitat der Bevolkerung fuhrt ggf. zu einem Interessenkonflikt zwischen den politisch und den betrieblich
Verantwortlichen. Politisch motivierte Entscheidungen kénnen so zu einer Beeintrachtigung der betrieblichen Aufgabenerfillung werden.

Ursachen Schadenshdhe/Bedeutung
Interessenkonflikt zwischen betrieblichen Belangen und politischen Motiven Risikoklasse Wert
3 |mittleres Risiko 50.000,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert
i 0,

Indikatoren 2 |mittel 30 %
Ablehnung von Vorlagen in den politischen Gremien, Einflussnahme durch politische
Entscheidungstrager auf Preisentwicklungen Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)
Maflnahmen Status zum Berichtszeitpunkt

Rechtzeitige und umfassende Abstimmung mit politischen Gremien und Entscheidungstragern

Risikoverantwortliche/r: Vorstand




Nr. Bezeichnung des Risikos
II-3 Fehlende Nachfrage / Nachfrageriuckgang

Bereich
Gewerbegebiete

Beschreibung

Durch umliegende Gewerbegebiete anderer Kommunen ensteht eine Konkurrenzsituation, die zu einem Nachfragertickgang fiihren kann. Da die Verkaufspreise
kostendeckend kalkuliert wurden, fiihren nicht verkaufte Grundstiicke zu auf3erplanméafigen Verlusten.

Ursachen
Verzdgerungen bei der Erschliel3ung, guinstigere Angebote / besser gelegende Gewerbegbiete
anderer Kommunen

Indikatoren
Nachfragestopp, bzw. -riickgang

MaRnahmen
Konkurrierende Gewerbegebiete und Marktsituation kontinuierlich beobachten,
Marketingmaflinahmen ggf. anpassen und optimieren

Schadenshbdhe/Bedeutung

Risikoklasse Wert

3 |mittleres Risiko 50.000,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert

2 [mittel 30 %

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

32

Status zum Berichtszeitpunkt

Risikoverantwortliche/r: Vorstand




Nr. Bezeichnung des Risikos
lI-4 Behdrdliche Auflagen

Bereich
Gewerbegebiete

Beschreibung

Durch behérdliche Auflagen kann die ErschlieBung der Gewerbegebiete verzégert, bzw. erschwert werden. Ggf. enstehen Mehrkosten. Verzégerungen kénnen zu

einem Nachfragertickgang/-stopp fuhren.

Ursachen
z. B. wasser-/naturschutzrechtliche Bestimmungen

Indikatoren

MaRnahmen
enge und zeitnahe Abstimmung mit Behdrden

Schadenshbdhe/Bedeutung

Risikoklasse Wert

4 |geringes Risiko 15.000,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert

1 |[gering 10 %

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

41

Status zum Berichtszeitpunkt

Risikoverantwortliche/r: Vorstand




Nr. Bezeichnung des Risikos
II-5 Fehlerhafte Preiskalkulation

Bereich
Gewerbegebiete

Beschreibung

Die Verkaufspreise fir die Gewerbegebiete sind kostendeckend kalkuliert. Kalkulationsfehler filhren mdglicherweise zu einem negativen Betriebsergebnis.

Ursachen
Nicht bertcksichtigte Aufwendungen/Investitionen

Indikatoren
Defizit beim Jahresabschluss

MaRnahmen
Fehler analysieren und Kalkulation anpassen

Schadenshbdhe/Bedeutung

Risikoklasse Wert

3 |mittleres Risiko 50.000,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert

1 |[gering 10 %

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

31

Status zum Berichtszeitpunkt

Risikoverantwortliche/r: Kammerei/ Vorstand




Nr. Bezeichnung des Risikos
llI-1 Mangelnde Dokumentation/Organisationsverschulden

Bereich

Zentrale Dienste

Beschreibung

Jedes Unternehmen hat eine betriebliche Aufbau- und Ablauforganisation sicherzustellen, die die Anforderungen an die Grundséatze zur Vermeidung eines
Organisationsverschuldens bertcksichtigt. Unzureichende Regelungen bei der Zuteilung von Aufgaben und Kompetenzen kénnen zur Verantwortung der
Unternehmensleitung fiihren. Im Schadensfall ist dabei die Nachweisbarkeit einer sicheren Organisation von entscheidender Bedeutung. Das Risiko ergibt sich
deshalb in erster Linie aus Mangeln der Dokumentation der Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens (z.B. Betriebsanweisungen, Stellenbeschreibung).

Ursachen
Unzureichende oder nicht dokumentierte Verteilung von Aufgaben und Kompetenzen innerhalb
des Unternehmens.

Indikatoren
Missverstandnisse und Schwierigkeiten im betrieblichen Ablauf durch fehlende/unzureichende
Kompetenzabgrenzungen

MaRnahmen
Stellenbeschreibungen mit klarer Zuordnung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung;
Dienstanweisungen

Schadenshbdhe/Bedeutung

Risikoklasse Wert

5 [Bagatellrisiko 0,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert

1 |[gering 10 %

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

51

Status zum Berichtszeitpunkt

Risikoverantwortliche/r:

Vorstand




Nr. Bezeichnung des Risikos
l1I-2 Fehlerhafte Bilanzierung

Bereich
Zentrale Dienste

Beschreibung

Bilanzierungsregelungen sind teilweise interpretationsféhig und interpretationsbedurftig. Unabhangige Prifungen der entsprechenden Bilanzierung (insbesondere
im Bereich der Ruickstellungen) kénnen zu einer Anderungen der getroffenen Zuordnungen mit deutlicher Ergebnisauswirkung fiihren. Fehlerhafte Zuordnung

zwischen Vermdgens- u. Erfolgsplan.

Ursachen
Unterschiedliche Auffassung zur Auslegung der Bilanzierungsregeln von Bilanzersteller und
Bilanzprufer

Indikatoren
Anteil der diskussionswirdigen Positionen im Jahresabschluss, Ergebnisabweichung vom
Planwert

MaRnahmen
Halbjahresberichte vom Vorstand an den Verwaltungsrat, rechtzeitige Abstimmung mit den
bestellten WP

Schadenshbdhe/Bedeutung

Risikoklasse Wert

4 |geringes Risiko 15.000,00 €
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikoklasse Wert

1 |[gering 10 %

Gesamtbewertung des Risikos (Farbskala)

41

Status zum Berichtszeitpunkt

Risikoverantwortliche/r: Kammerei




Nr. Bezeichnung des Risikos Bereich
[11-3 Liquiditats- und Zinsmanagement Zentrale Dienste

Beschreibung

Zur Finanzierung von Investitionen werden in Abstimmung mit der Kdmmerei regelméaiig Kreditvertrage mit festgelegten Konditionen fir einen bestimmten
Zeitraum abgeschlossen. Mit Auslaufen der Kreditvertrage besteht das Risiko, dass die Anschlusskonditionen schlechter ausfallen. Unzureichendes
Liquiditatsmanagement kann zu unnétigem Aufwand oder ausgelassenen Chancen fuhren. Bei der Anwendung moderner Finanzierungsmaglichkeiten stehen den
angestrebten Chancen auch regelméaRig gewisse Risiken gegeniber.

Ursachen Schadenshdhe/Bedeutung
Veranderung des Zinsniveaus, Risikoverwirklichung bei der Nutzung innovativer Risikoklasse Wert

Finanzierungsinstrumente 3 |mittleres Risiko 50.000,00 €

Eintrittswahrscheinlichkeit

Risikoklasse Wert
I 0,
Indikatoren 1 |gering 10 %
Hoher Aufwand flr Kontokorrentzinsen, hohe Zinsertrage, Geschéftsabschliisse gegen den
Trend des Zinsmarktes Gesamthewertung des Risikos (Farbskala)
Maflnahmen Status zum Berichtszeitpunkt

Permananter Informationsaustausch mit den Kdmmereien

Risikoverantwortliche/r: Kammerei




Risikomatrix
Uberblick der Risiken im Bereich Baubetriebshof

bestandsgefahrdenes Risiko

schwerwiegendes Risiko

Risikoklasse

mittleres Risiko

geringes Risiko

Bagatellrisiko

gering

* Unzureichende technische
Substanzerhaltung des Fuhr- und
Gerateparks

» Unzureichende Personalausstattung
» Know-How-Verlust / Personalausfall
» Unzureichender Objekt-, Fahrzeug-,
Geréteschutz

» Nachfrageriickgang

* Verkehrssicherungspflichten
* Fehlinvestitionen (Produkt-,
Qualitatsrisiko)

* Betriebsklima

mittel

Eintrittswahrscheinlichkeit




Risikomatrix
Uberblick der Risiken im Bereich Gewerbegebiete

Risikoklasse

bestandsgefahrdenes Risiko

schwerwiegendes Risiko

mittleres Risiko

geringes Risiko

Bagatellrisiko

gering

» Rechtsstreitigkeiten

* Einwirkung durch politische
Entscheidungstrager

* Fehlende Nachfrage /

Nachfragertickgang

mittel hoch

Eintrittswahrscheinlichkeit




Risikomatrix
Uberblick der Risiken im Bereich Zentrale Dienste

Risikoklasse

bestandsgefahrdenes Risiko

schwerwiegendes Risiko

mittleres Risiko

geringes Risiko

Bagatellrisiko

gering

mittel

Eintrittswahrscheinlichkeit
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Kommunalunternehmen Much-Neunkirchen-Seelscheid, Anstalt 6ffentlichen Rechts, Much
Bilanz zum 31.12.2020

B. UMLAUFVERMOGEN

I. Vorrite

unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

II. Forderungen und sonstige Vermoégensgegenstande

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen Tragergemeinden
3. sonstige Vermogensgegenstinde

III. Guthaben bei Kreditinstituten

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

283.503,69 €
283.503,69 €
17.470,70 €
647.153,21 €
220.652,36 €
885.276,27 €
84.623,34 €

1.253.403,30 €

5.359,07 €

52.990,60 €

52.990,60 €

6.844,94 €
585.154,06 €

218.911,84 €

810.910,84 €
94.848,00 €
958.749,44 €

5.592,63 €

4.589.748,56 €

3.053.474,46 €

3. Verbindlichkeiten gegeniiber Tragergemeinden
4. sonstige Verbindlichkeiten

- davon aus Steuern: 18.507,46 € (Vj.: 21.011,13 €)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vj.: 0,00 €)

Much, den 11.01.2024

gez. Hagen
Vorstand

2.276.525,32 €

18.662,88 €

3.719.156,90 €

AKTIVSEITE PASSIVSEITE
31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019
A. ANLAGEVERMOGEN A. EIGENKAPITAL
[. Immaterielle Vermdgensgegenstiande [.  Stammkapital 25.000,00 € 25.000,00 €
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche II. Kapitalriicklage 188.764,51 € 188.764,51 €
Schutzrechte und dhnliche Rechte und Werte sowie I1I. Verlustvortrag -114.281,64 € -188.764,50 €
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4,00 € 4,00 € IV. Jahresiiberschuss 233.036,91 € 74.482,86 €
4,00 € 4,00 € 332519,78€  99.482,87 €
II.  Sachanlagen . Sonderposten fiir empfangene Ertragszuschiisse 628,00 € 681,00 €
1. Grundstiicke, grundstiicksgleiche Rechte und Bauten
einschlief’lich der Bauten auf fremden Grundstiicken 636.289,71 € 636.289,71 € . RUCKSTELLUNGEN
2. technische Anlagen und Maschinen 214.266,00 € 169.730,00 € sonstige Riickstellungen 537.443,88 € 607.936,88 €
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschiftsausstattung 707.914,00 € 666.320,00 € 537.443,88€  607.936,88 €
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.772.512,48 € 616.788,68 € . VERBINDLICHKEITEN
3.330.982,19 € T 2.089.128,39 € 1. Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten 300.000,00 € 0,00 €
3.330.986,19 € 2.089.132,39 € 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.123.968,70 € 35.431,54 €

2.288.405,53 €

21.536,64 €

2.345.373,71 €

4.589.748,56 €

3.053.474,46 €
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Anlage 3

Ertrige und Aufwendungen Ist 2019/€ Plan 2020/€ Ist 2020/€ Abw./€
1. Umsatzerldse 2.702.584,95 2.727.819,00  2.960.740,83 232.921,83
2. Verminderung des Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen -1.455,44 0,00 230.455,36 230.455,36
3. andere aktivierte Eigenleistungen 4.441,38 0,00 8.574,66 8.574,66
4. sonstige betriebliche Ertrage 26.426,96 2.874,75 31.011,34 28.136,59
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fiir bezogene Waren -172.258,11 -98.854,00 -403.923,27 -305.069,27
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen -50,33 -20,00 -345,45 -325,45
-172.308,44 -98.874,00 -404.268,72 -305.394,72
6. Personalaufwand
a) Lohne und Gehalter -1.376.862,26 -1.455.769,60 -1.414.372,24 41.397,36
b) Soziale Abgaben & Aufw. Altersversorgung -388.666,61 -414.748,77 -395.152,86 19.595,91
davon: fiir Altersversorgung -105.654,85 -112.822,15 -109.623,85 3.198,30
-1.765.528,87 -1.870.518,37 -1.809.525,10 60.993,27
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermogensgegenstiande
des Anlagevermogens und Sachanlagen -192.393,28 -202.430,00 -216.217,32 -13.787,32
b) auf Vermogensgegenstande des
Umlaufvermogens, soweit diese die im
Unternehmen {blichen Abschreibungen
Uberschreiten 0,00 0,00 -3.263,20 -3.263,20
-192.393,28 -202.430,00 -219.480,52 -17.050,52
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -507.780,22 -544.792,11 -553.640,67 -8.848,56
9. Zinsen und dhnliche Aufwendungen -6.236,82 -1.000,00 -249,96 750,04
10. Ergebnis nach Steuern 87.750,22 13.079,27 243.617,22 230.537,95
11. sonstige Steuern -13.267,36 -13.079,27 -10.580,31 2.498,96
12. Jahresiuiberschuss 74.482,86 0,00 233.036,91 233.036,91
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Kommunalunternehmen Much-Neunkirchen-Seelscheid

Anhang zum Jahresabschluss 2020

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der allgemeinen und erganzenden Ansatz- und Bewertungs-
vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Vorschriften der Kommunalunternehmensver-
ordnung Nordrhein-Westfalen (KUV NRW) aufgestellt und gegliedert. Die Bilanz und die Gewinn- und
Verlustrechnung sind gem. §§ 266 Abs. 2 bzw. 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der fiir den Vorjahresabschluss angewandten
Gliederungs- und Bewertungsgrundsatze nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches
(88 265 Abs. 1, 266 ff. HGB) und den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung fiir das
Land Nordrhein-Westfalen (KUV NRW) aufgestellt.

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagenwerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, so-
weit sie der Abnutzung unterlagen, um planmaRige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermogen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und der Wert um
planmaRige Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Wirtschaftsgiiter mit Anschaffungskosten von bis zu 800 € wurden sofort abgeschrieben,
ansonsten erfolgte eine Abschreibung liber die gewdhnliche Nutzungsdauer.

Die planméaRige Abschreibung erfolgte durchgangig linear unter Zugrundelegung der technischen Nut-
zungsdauer.

Die Entwicklung des Anlagevermogens ist als Anlage diesem Bericht beigefiigt (Anlagenspiegel, Anlage
Nr. 4.1)

Aufwendungen fir im Fertigstellungsprozess oder noch in der Planung befindliche Anlagen wurden in
der Bilanzposition Anlagen im Bau ausgewiesen.

Eine Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten gem. § 255 Abs. 3 HGB erfolgte
nicht.

Unfertige Erzeugnisse wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beriicksichtigung etwai-
ger, notwendiger Gemeinkosten bewertet, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war (§ 253
Abs. 4 HGB).

Die Forderungen und sonstigen Vermogensgegenstande wurden zum Nominalwert bilanziert. Da For-
derungen nahezu ausschlieBlich gegen Tragergemeinden oder ihre Unternehmen, sonstige Personen
des offentlichen Rechts sowie gegen eigene Beschaftigte bestanden, wurden Wertberichtigungen nicht
vorgenommen.

Die liquiden Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.
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Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden gezahlte Ausgaben vor dem Abschlussstich-
tag ausgewiesen, soweit sie Aufwand fiir einen bestimmten Zeitraum danach darstellen.

Das Eigenkapital wurde zum Nominalwert angesetzt.
Sonderposten werden fiir erhaltene Investitionszuschiisse von Dritten angesetzt und entsprechend der
Abschreibung der bezuschussten Vermogensgegenstande gleichmaRBig tGber deren Nutzungsdauer auf-

gelost.

Die sonstigen Riickstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und
sind mit dem Erfillungsbetrag bewertet, der nach verniinftiger kaufmannischer Beurteilung notwendig
ist. Eine Abzinsung wurde auf der kurzen Restlaufzeit der Riickstellungen nicht vorgenommen.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfiillungsbetrag angesetzt.

Bilanz
Aktiva

Anlagevermogen
Bei der EDV-Software wurde eine Nutzungsdauer von fiinf Jahren zugrunde gelegt.

Flr Maschinen werden grundsatzlich Abschreibungssatze zwischen 10 % und 20 % p.a. angesetzt. Fahr-
zeuge werden mit Satzen von 8 % % bis 20 % abgeschrieben. Bei der Betriebs- und Geschaftsausstat-
tung liegen die Abschreibungssitze zwischen 7 %z % (Buroeinrichtungen) und 33 % % (EDV-Hardware).

Die Abschreibungssatze der bei Griindung des Unternehmens zum 01.01.2011 von den Tragergemein-
den eingelegten und der ansonsten von diesen erworbenen Vermogensgegenstande wurden unter Zu-
grundelegung der erwarteten Restnutzungsdauern festgelegt, sodass sich hier in Bezug auf die Eroff-
nungsbilanzwerte hohere Abschreibungssatze ergeben.

Die Veranderungen im Bereich des Anlagevermdgens werden detailliert durch den in der Anlage 4.1
beigefligten Anlagenspiegel dargestellt.

Im Jahr 2020 wurden u.a. ein LKW inkl. Aufsatzstreumaschine sowie zwei Pritschenwagen erworben.
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Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau entwickelten sich im Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt:

Stand Ab- Umbuchun- Stand

Nr. MaRnahme 01.01.2020 Zugange gange gen 31.12.2020
90000013 | Errichtung Bauhof Planungskos-

ten 30.435,57 € 7.206,42 € 37.641,99 €
90000014 | Errichtung Bauhof Baukosten 1.459,73 € | 1.048.922,15 € 1.050.381,88 €
90000028 | ErschlieBung Bauhof 270.318,54 € 270.318,54 €
90000047 | Erst. Gebdudemgt. Nk.-S.f.Neu-

bau Bauhof 13.412,11 € 13.412,11 €
90000056 | Errichtung Bauhof Herrichten/

Erschlielen 996,57 € 996,57 €
90000093 | Neubau Baubetriebshof Baune-

benkosten 291.633,30 € 97.926,01 € 389.559,31 €
90000131 | Ersatz f. Renault Master SU-KU

168 48,63 € -48,63 €
90000149 | Ersatz fir LKW SU-KU 176 1.351,05 € 7.717,11 € 9.068,16 €
90000153 | Ersatz fur LKW SU-KU 145 6.334,94 € -6.334,94 €
90000157 | Neues KFZ StraRenkontrolle

Much 798,24 € 798,24 €

Ersatz Frontauslegemdahgerat
90000223 | Fendt 99,46 € 99,46 €

Ersatzansch. Bagger Wacker
90000231 | Neuson 6503-2 236,22 € 236,22 €
Summe 616.788,68 € 1.162.107,37€ -6.383,57 €| 1.772.512,48 €

Der Auftrag zum Neubau des Baubetriebshofs wurde in 2020 vergeben; mit dem Bau wurde im Herbst
2020 begonnen. So sind bis zum Abschlussstichtag im Wesentlichen fiir Erdarbeiten, Bodenplatte und
Rohbau angefallen.

In den Anlagen im Bau sind auch aktivierte Eigenleistungen im Rahmen der Beschaffung von Maschinen
und Fahrzeugen ausgewiesen, soweit sich diese zum Abschlussstichtag noch nicht in einem betriebs-
bereiten Zustand befanden.

Umlaufvermdgen

Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

Der Grunderwerb und teilweise die Erschlieungsplanung in Bitzen und Bovingen sind in 2011 und
2012 erfolgt. Die ErschlieBung der Gewerbegebiete Bovingen und Bitzen (Grundausbau) ist in 2013
beauftragt und in 2014 abgeschlossen worden. Die Herstellung der Ver- und Entsorgungsanschliisse
sowie der Grundausbau der StraBen sind im Jahr 2014 fertiggestellt worden. Der Endausbau im Gewer-
begebiet Bitzen erfolgte im Herbst 2015, der Endausbau in Bovingen im Herbst 2018. Zum Abschluss-
stichtag waren in den Gewerbegebieten Bitzen und Bovingen alle Grundstiicke verkauft.

Im Jahre 2020 erfolgte der Grunderwerb fiir das Gewerbegebiet Oberdorst-Broich.
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Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und gegen Tragergemeinden sind zum Nominalwert
bilanziert. Die Forderungen betreffen Giberwiegend Leistungen des Baubetriebshofes sowie Zuschiisse
und Kostenerstattungen im Rahmen der ErschlieBung der Gewerbegebiete. Zudem wird eine Forde-
rung gegen die Tragergemeinden aus einer Bedarfszuweisung fiir das Wirtschaftsjahr 2018 i.H.v.
rd. 34 T€ ausgewiesen. Es handelt sich ausschlieRlich um Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu

einem Jahr.

31.12.2019 31.12.2020
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Abwasserbetrieb Much (Leistungen Baubetriebshof) 5.147,50 € 899,60 €
Gemeinde Ruppichteroth (Leistungen Baubetriebshof) 1.697,44 € 0,00 €
Forderungen gegen privaten Bereich (Verkaufserlds) 0,00€ 16.571,10€
6.844,94 € 17.470,70 €
Forderungen gegen Tragergemeinden
Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
Leistungen Baubetriebshof 250.805,23 € 272.560,49 €
Bedarfszuweisung Wirtschaftsjahr 2018 16.924,79 € 16.924,79 €
Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 267.730,02 € 289.485,28 €
Gemeinde Much
Leistungen Baubetriebshof 227.311,34€ 267.555,23 €
Erstattung ErschlieBungsbeitrage StraBenbau Bitzen 73.187,91 € 73.187,91 €
Bedarfszuweisung Wirtschaftsjahr 2018 16.924,79 € 16.924,79 €
Gemeinde Much 317.424,04 € 357.667,93 €
585.154,06 € 647.153,21 €
Sonstige Vermogensgegenstande
Debitorische Kreditoren 6.008,69€ 5.973,37 €
Erstattung Abwasserbetrieb Much Bodenfilterbecken Bovingen 146.088,08 € 146.088,08 €
Erstattung Abwasserbetrieb Much Kanalanschlussbeitrage Bitzen 63.312,40€  63.312,40€
Forderungen aus Personalabrechnung 0,00 € 606,22 €
Kreditorische antizipative aktive RAP 0,00 € 1.190,92 €
Ubrige sonstige Vermdgensgegenstinde 3.502,67 € 3.481,37 €
218.911,84€ 220.652,36 €
Gesamtsumme 810.910,84 € 885.276,27 €
Passiva
Eigenkapital

Zum 01.01.2011 wurden das Stammkapital in Hohe von 25.000,00 € sowie die Kapitalriicklage in Hohe
von 188.764,51 € eingestellt. Das Stammkapital entspricht der in der Unternehmenssatzung festgeleg-
ten Hohe. Die Kapitalriicklage wurde entsprechend der Satzung in Hohe des den Nennbetrag des
Stammbkapitals Gbersteigenden Wertes des von den Tragergemeinden Ubertragenen Vermogens gebil-
det. Weitere Zufiihrungen und Entnahmen sind nicht erfolgt.
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Auf Beschluss des Verwaltungsrates sind die Jahresfehlbetrdge der Jahre 2011 bis 2013, 2015 und 2017
sowie die Jahresiiberschiisse 2014, 2016 und 2019 jeweils auf neue Rechnung vorgetragen worden.

Nach § 14 Abs. 2 der Verordnung lber kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des
offentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung — KUV) soll ein entstandener Jahresverlust,
der auf neue Rechnung vorgetragen wurde, nach Ablauf von fiinf Jahren aus Haushaltsmitteln der Ge-
meinden ausgeglichen werden, soweit eine Abbuchung von den Riicklagen nicht moglich ist. Da der
Verlustvortrag zusammen mit dem Fehlbetrag fiir 2017 den Bestand der Kapitalriicklage (iberschritten
hatte, musste der Uibersteigende Betrag von rd. 34 T€ durch eine Verlustabdeckung von den Tragerge-
meinden ausgeglichen werden.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wird durch eine Bedarfszuweisung der Tragergemeinden in Héhe von rd. 34 T€
ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen.

Die Zusammensetzung des Eigenkapitals stellt sich somit wie folgt dar:

Stammbkapital 25.000,00 €
Kapitalriicklage 188.764,51 €
Verlustvortrag

Fehlbetrag 2011 -73.012,92 €

Fehlbetrag 2012 -18.689,75 €

Fehlbetrag 2013 -44.352,97 €

Uberschuss 2014 9.076,43 €

Fehlbetrag 2015 -76.700,00 €

Uberschuss 2016 54.926,57 €

Abdeckung Fehlbetrag 2011 34.082,44 €

Fehlbetrag 2017 -74.094,30 €

Ergebnis 2018 0,00 €

Uberschuss 2019 74.482,86 €
Summe Verlustvortrag -114.281,64 €
Jahresiberschuss 2020 -233.036,91 €
Eigenkapital 332.519,78 €

Ruckstellungen

Sonstige Ruckstellungen

Sonstige Riickstellungen wurden aufgrund der folgenden Sachverhalte gebildet:

Stand Inanspruch- Stand
Konto 01.01.2020 Zufiihrung nahme Auflésung 31.12.2020
281100 So. Riickst. fur nicht ggnommenen Urlaub 29.122,36 € 11.574,78 € -9.421,24 € 31.275,90 €
282100 So. Riickst. fiir geleistete Uberstunden 72.113,04 € 3.590,55€ -10.272,68 € 65.430,91 €
289100 Andere sonstige Riickstellungen 8.471,25 € 8.714,40 € -8.471,25 € 8.714,40 €
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289101 Riickstellungen f. Jahresabschlussprifung 15.470,00 € 15.470,00€ -15.005,90 € 15.934,10 €
289102 Riickst. fiir ausstehende Rechnungen 31.383,90 € 4.927,05€ -22.165,91€ 14.145,04 €
289114 Rickst. ErschlieBungskosten Bitzen 9.468,26 € 3,79€ -1.746,92 € 7.725,13 €
374100 Erhaltene Anzahlungen konsumtiv 441.908,07€ 201.187,69€ -248.877,36 € 394.218,40 €
Summe 607.936,88 € 245.468,26 € -324.160,36 € 537.443,88 €

Zum 31.12.2020 waren Rickstellungen fiir insgesamt 170 Urlaubstage und 2.802,70 Stunden auf Ar-
beitszeitkonten zu bilden (Vorjahr: 165 Tage und 3.117,05 Stunden). Die Bewertung dieser Riickstellun-
gen erfolgt auf Basis der geplanten Bezlige je Mitarbeiter flir 2021 einschlieBlich Arbeitgeberbeitrdagen
zur gesetzlichen Sozialversicherung und Zusatzversorgungkassen.

Die Riickstellungen fiir ausstehende Rechnungen betreffen ausschlieBlich Nebenkostenabrechnungen
fir den Bauhof Neunkirchen fiir 2018-2020.

Unter dem Konto 289114 sind Riickstellungen flir noch anfallende Herstellungskosten im Bereich der
Gewerbegebiete ausgewiesen, soweit diese den erwarteten Verkaufspreis liberschreiten.

Das Konto 374100 betrifft Rickstellungen, soweit fiir bereits verduRerte Gewerbegrundstiicke noch
ErschlieBungskosten anfallen.

Die Riickstellung beim Konto 289100 wurde fiir Kostenerstattungen an die Gemeinde Neunkirchen-
Seelscheid fiir die Aufstellung des Jahresabschlusses gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegentber Kreditinstituten

Zum Abschlussstichtag bestand eine Tagesgeldausleihe bei der Kreissparkasse Koln i.H.v. 300 T€ (Vor-
jahr: 0,00 €).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Zunahme gegeniiber dem Vorjahr ist insb. bedingt durch eine Abschlagsrechnung des Generalun-
ternehmers fir den Neubau des Bauhofes (rd. 1,02 Mio. €).
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Verbindlichkeiten gegentber Tragergemeinden

Zum Abschlussstichtag bestehen die folgenden Verbindlichkeiten gegeniiber den Gemeinden Much
und Neunkirchen-Seelscheid:
31.12.2019 31.12.2020
Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
Verwaltungskostenerstattungen
Liquiditatsverbund

33.448,57€  73.964,05 €
2.100.000,00 € 1.960.000,00 €
2.133.448,57 € 2.033.964,05€
154.956,96 € 242.561,27 €

2.288.405,53 € 2.276.525,32 €

Gemeinde Much (Verwaltungskostenerstattungen)

Gesamtsumme

Die Deckung des Finanzierungsbedarfs des Kommunalunternehmens erfolgt seit dem Jahr 2019 iber
einen Liquiditatsverbund mit der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid. Die Tagesgeldausleihe betrug
zum Jahresanfang 2,1 Mio. € und zum Jahresende 1,96 Mio. €. Das Kommunalunternehmen war jeder-
zeit liquide.

Gewinn- und Verlustrechnung

Der Erfolgsplan fir das Wirtschaftsjahr 2020 ist ausgeglichen. Die Gewinn- und Verlustrechnung
schlieRt mit einem Uberschuss von 233.036,91 €. Somit ergibt sich eine Verbesserung in ebendieser
Hohe.

50.000,00
=
oo
o
@ -50.000,00 -
=
<
(7]
('8
~ -
= 100.000,00 M st 2019
§ M Plan 2020
S -150.000,00
o M Ist 2020
]
-n 1
D _200000[00 nAbWelChung
-250.000,00 - -
Baubetriebshof Gewerbegebiete Gesamt
Ist 2019 -87.851,97 13.369,11 -74.482,86
Plan 2020 -19.343,98 19.343,98
Ist 2020 -141.066,84 -91.970,07 -233.036,91
Abweichung -121.722,86 -111.314,05 -233.036,91
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Die Verteilung der GuV-Positionen auf die Unternehmenssparten kann der anliegenden Erfolgsiiber-
sicht (Anlage 4.2) entnommen werden.

Die Sparte Zentrale Dienste ist liber die interne Leistungsverrechnung in Planung und Rechnung ausge-
glichen.

Fiir den Bereich des Baubetriebshofes wurde bei der Planung mit einem Uberschuss in Héhe von
rd. 19 T€ gerechnet. Im Ergebnis konnte ein Uberschuss von rd. 141 T€ erwirtschaftet werden. Zu der
Verbesserung flihren insbesondere um rd. 43 T€ hohere Umsatzerldse und Einsparungen bei den Per-
sonalaufwendungen (rd. 61 T€) sowie Ertrage aus der Verduerung von beweglichem Anlagevermégen
(rd. 24 T€).

Im Bereich der Gewerbegebiete war im Wirtschaftsplan 2020 unter Berlicksichtigung einer Bedarfszu-
weisung der Tragergemeinden i.H.v. rd. 2 T€ ein Fehlbedarf von 19 T€ vorgesehen. Insbesondere auf-
grund von zusatzlichen Erlésen im Zusammenhang mit der VerdufRerung von Gewerbegrundstiicken
konnte ein Uberschuss von rd. 94 T€ erreicht werden, ohne dass es einer Bedarfszuweisungen der Tra-
ger bedurfte.

Umsatzerlose

Die Umsatzerlose mit den einzelnen Kunden im Bereich Baubetriebshof stellten sich im Berichtsjahr
wie folgt dar:

1.600.000,00 € B 1st 2019
1.400.000,00 € 1 M Plan 2020 (rd.)
1.200.000,00 € - i Ist 2020
1.000.000,00 € - & Abweichung

800.000,00 € -

600.000,00 € -

400.000,00 € -

200.000,00 € -

Gde. Nk.-S. Gde. Much AW Much Gde. Rupp. (V::)n:isgtiig)

Ist 2019 1.337.520,06 € 1.273.560,03 € 22.664,95 € 4.838,91€

Plan 2020 (rd.)| 1.392.411,00€ 1.318.151,00 € 17.257,00 €

Ist 2020 1.411.675,29 € 1.318.969,00 € 38.739,55 € 375,98 € 700,00 €

Abweichung 19.264,29 € 818,00 € 21.482,55 € 375,98 € 700,00 €

Die Umsatzerl6ése im Bereich Baubetriebshof konnten gegeniiber dem Planansatz um rd. 43 T€ gestei-
gert werden.
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An den gesamten Umsatzerldsen hat die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid einen Anteil von 50,95 %
(Vorjahr 50,69 %), Gemeinde und Abwasserwerk Much einen Anteil von 49,01 % (Vorjahr 49,13 %) und
die Gemeinde Ruppichteroth einen Anteil von 0,18 % (Vorjahr 0,00 %).

Bei den Gewerbegebieten wurden Umsatzerl6se von rd. 190 T€ aus einer Beteiligung am Erlds aus der
vom gKU vermittelten WeiterverdauBerung von Grundstiicken im Gewerbegebiet Bitzen und der Verau-
Rerung von zwei Grundstiicken im Gewerbegebiet Bovingen erzielt.

Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Er-
zeugnissen

Es handelt sich hier um Wertveranderungen der im Umlaufvermogen angesetzten Grundstiicke in den
Gewerbegebieten (vgl. Erlduterungen zu Nr. 4.1).

Andere aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um die Kosten fiir Personal- und Maschineneinsatz einschl. Planungsleistungen fir die
Beschaffung von Fahrzeugen und Geradten und den Neubau des Bauhofes.

Sonstige betriebliche Ertrage

Aus der VerduRerung mehrerer ausgemusterter Fahrzeuge und Geréate konnten Erlése Giber Buchwert
i.H.v. rd. 24 T€ erzielt werden.

Die im Wirtschaftsplan mit rd. 2 T€ veranschlagte Bedarfszuweisung der Tragergemeinden zur Abde-
ckung des anteiligen Fehlbetrages bei der ErschlieBung der Gewerbegebiete wurde nicht erforderlich.

Materialaufwand

Die Steigerung des Materialaufwands gegeniiber dem Planansatz ergibt sich i.W. durch den Erwerb der
Grundstiicke fiir das Gewerbegebiet Oberdorst-Broich (rd. 275 T€).

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen ergaben sich Einsparungen von rd. 61 T€ im Vergleich zum Planansatz.

Der Bestand der Riickstellungen fiir Urlaub und Zeitguthaben verminderte sich um rd. 5 T€.
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Im Jahresdurchschnitt 2020 beschaftigte die Anstalt 37 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Im Vor-
jahresdurchschnitt betrug die Zahl der Beschaftigten 36. Zwei Arbeitnehmerinnen waren im Jahr 2020
teilzeitbeschaftigt.

Anhang zum Jahresabschluss 2020

Abschreibungen auf immaterielle Vermogensgegenstande
und Sachanlagen

Im Vergleich zum Planansatz von rd. 202 T€ fielen aufgrund von im Jahre 2020 vorgenommenen Neu-
und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geraten mit einem Ergebnis von rd. 216 T€ insgesamt
um rd. 14 T€ hohere Abschreibungen an. Die Zusammensetzung der Abschreibungen nach Anlagen-
klassen kann dem beigefligten Anlagenspiegel entnommen werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden u.a. die Kosten fiir die Unterhaltung der Grundstiicke, Maschinen sowie
der Betriebs- und Geschaftsausstattung, Erstattungen an die Tragergemeinden fir Verwaltungskosten,
Personalnebenkosten, Mieten fiir Gebdude, Fahrzeuge und Gerate und Kosten der Jahresabschlusspri-
fung verbucht.

12
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Abwei- Abweichung
Ist 2019 Plan 2020 Ist 2020 chung abs. rel.

523110 — Unterhalt. u. Bewirtsch. Gebaude 303,26
523130 — Reinigung, Winterdienst fiir Grundstiicke 62,01 40,00 81,38 41,38 103,45%
523300 — Unterhaltung Maschinen und tech. Anlagen 27.063,77 | 27.300,00| 21.844,70| -5.455,30 -19,98%
523400 — Unterhaltung Fahrzeuge 49.198,15 56.500,00 42.651,64 | -13.848,36 -24,51%
523410 — Reparatur Fahrzeuge 58.844,01 72.000,00 46.175,57 | -25.824,43 -35,87%
523500 — Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 1.149,51 725,98 725,98 *
523600 — Unterhaltung Betriebs- und Geschaftsaus. 20.934,50 | 24.570,00| 18.207,94| -6.362,06 -25,89%
523610 — Unterhaltung Datenverarbeitungseinricht. 78,42 8,48 8,48 *
523710 — Abfallentsorgung 1.461,01 400,00 594,36 194,36 48,59%
523720 — Gebaudereinigung 13.451,14 12.855,52 6.863,18| -5.992,34 -46,61%
524900 — Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend. 50,00 -50,00 -100,00%
524906 — Wartung Gebaudetechnik 248,61
525300 — Erstattungen an Gemeinden,GV 109.783,71 | 134.738,75| 126.611,04| -8.127,71 -6,03%
525700 — Erstattungen an so. 6ffentliche SoRe 300,00 280,00 280,00 +0,00%
529800 — Periodenfremde Sach- u. Dienstleistungen 1.502,87 1.716,48 1.716,48 *
541100 — Personaleinstellungen 200,00 1.091,88 891,88 445,94%
541200 — Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.941,74 7.100,00 2.253,95 -4.846,05 -68,25%
541300 — Reisekosten 501,12 1.620,00 437,24 -1.182,76 -73,01%
541400 — Beschéftigtenbetreuung, Dienstjubilden 220,00 400,00 -400,00 -100,00%
541600 — Dienst- und Schutzkleidung usw. 15.450,18 | 17.000,00| 18.257,34 1.257,34 7,40%
541700 — Personalnebenaufwand 76,70 576,70 38,35 -538,35 -93,35%
542100 — Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 65.275,56 99.795,60 66.075,56 | -33.720,04 -33,79%
542110 — Mietnebenkosten 8.568,00 8.568,00 *
542120 — Miete fiir Betriebs- und Geschaftsausst. 1.662,15 1.897,61 1.360,80 -536,81 -28,29%
542130 — Miete/Pacht fir unbew. Wi.glter an Ges. 37.197,24 2.377,20 37.197,24 34.820,04 1464,75%
542300 — Gebiihren 2.119,12 1.959,12 2.009,90 50,78 2,59%
542310 — Bankgebtihren 158,21 260,00 193,64 -66,36 -25,52%
542400 — Leiharbeitskrafte 12.423,75 63.621,68 63.621,68 *
542700 — Priifung, Beratung, Rechtsschutz 7.735,00 8.755,00 9.127,30 372,30 4,25%
542900 — Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten 4.947,93 6.800,00 7.194,28 394,28 5,80%
542904 — EDV-Support 52,20 52,20 *
542905 — Softwarepflege 14.676,32 15.930,27 15.189,11 -741,16 -4,65%
542909 — Energiepasse
542910 — Miete f. Maschinen, tech. Anl, Fahrzeuge 1.000,00 90,00 -910,00 -91,00%
543100 — Bliromaterial 191,66 500,00 147,58 -352,42 -70,48%
543110 — Verbrauchsmaterial 707,94 410,00 2.043,46 1.633,46 398,40%
543210 — Kopierkosten 263,28 209,20 287,28 78,08 37,32%
543300 — Zeitungen und Fachliteratur 450,22 900,00 256,28 -643,72 -71,52%
543400 — Porto 60,00 67,57 7,57 12,62%
543500 — Telefon 7.168,98 6.500,00 7.247,68 747,68 11,50%
543901 — Internetkosten 1.208,53 608,40 1.472,20 863,80 141,98%
544110 — Haftpflichtversicherung 3.592,34 3.900,00 3.429,58 -470,42 -12,06%
544120 — Unfallversicherung 8.917,80 8.600,00 8.967,12 367,12 4,27%
544130 — Gebaudeversicherung 2.963,06 3.950,76 1.548,45 -2.402,31 -60,81%
544140 - Eigenschadenversicherung 1.428,00 1.428,00 1.428,00 +0,00%
544150 — Elektronikversicherung 25,00 -25,00 -100,00%
544200 — Kfz-Versicherung 20.794,92 21.042,08 19.909,21 -1.132,87 -5,38%
544300 — Beitrage zu Verbanden und Vereinen 640,70 652,90 642,60 -10,30 -1,58%
544500 — Verluste aus Abgang von VermG AV 5.625,00 1.247,90 1.247,90 *
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549200 — Schadensfélle 883,62 883,62 *
549800 — Periodenfremde ordentliche Aufwendungen 614,49 614,49 *
549900 — Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.061,80 1.600,00 4.928,43 3.328,43 208,03%
Summe 507.780,22 | 544.792,11 | 553.640,67 8.848,56 1,62%

Die Erstattungen an Gemeinden (Konto 525300) verteilen sich wie folgt auf die beiden Tragergemein-
den:

5.1

Ist 2019 Plan 2020 Ist 2020 Ab;";i':ﬂj‘t’”g Ab‘:’;'act?:”g

Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid

Geschaftsfiihrung/Vorstand/Verwaltungsrat 2.401,45 € 2.319,20 € 2.088,55 € -230,65 € -9,95 %
Kostenrechnung 5.264,21€ 6.170,52 € 6.132,96 € -37,56 € -0,61%
Finanzbuchhaltung 25.203,04 € 33.781,02 € 30.852,77 € 2.774,70 € -8,21%
Summe Neunkirchen-Seelscheid 32.868,70 €| 42.270,74€| 39.227,83€ -3.042,91 € -7,10%
Gemeinde Much

Geschaftsfiihrung/Vorstand/Verwaltungsrat 28.311,94 € 29.634,86 €| 30.382,58 € 747,72 € 2,52%
Personalwirtschaft 30.986,26 €| 33.688,70€| 33.291,68€ -397,02 € -1,18%
IT-Management 6.966,44 € 7.797,81€ 12.773,51 € 4.975,70 € 63,81%
Beschaffungswesen 6.180,68 € 6.469,49 € 6.632,71 € 163,22 € +2,52%
Sonstige Geschéaftsaufwendungen 308,46 € 188,47 € 0,00 € -188,47 € -100,00%
Gebaudemanagement 0,00 € 6.450,51 € 0,00 € -6.450,51 € -100,00%
Gewerbegebiete 4.161,23 € 8.238,17 € 4.302,73 € -3.935,44 € -47,77%
Summe Much 76.915,01 €| 92.468,01€| 87.383,21€| -5.084,80€ -5,50%
Summe 109.783,71 €| 134.738,75€| 126.611,04 € -8.127,71 € -6,03%

Seitens der Liegenschaftsverwaltung der Gemeinde Much wurden weiterhin Aufgaben im Rahmen der

Verdullerung von Gewerbegrundstiicken wahrgenommen.

Die Erstattung an die Gemeinde Much fiir das Gebdudemanagement ist hingegen zum 01.01.2020 ent-

fallen.

Sonstige Angaben

Bestand, Leistungsfahigkeit und Ausnutzungsgrad der Anla-

gen

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden die folgenden Fahrzeuge und groReren Gerate angeschafft:

4+ 1 LKW inkl. Salzstreuer und Schneeschild

4 2 Pritschenwagen
+ 1 Mahkopf fir Mulag-Maher

Im Wirtschaftsjahr 2020 ergaben sich die folgenden Auslastungsgrade:
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2019 2020

Auslas- | Kapazitdt Istmenge Auslas- | Verdnde-
Leistungsartengruppe tung Std. Std. tung rung
S6_TAR_01 Kleingerate 10,14 % | 67.983,00 7.320,25 10,77 %| +0,63%
S6_TAR_02 Verschiedene Gerate 7,61%|44.268,00 3.626,75 8,19%| +0,58%
S6_TAR_03 WD: Rdumsch./Schneepflug/Rdumleiste u.a. 6,75 % | 5.136,00 10,50 0,20%| -6,55%
S6_TAR_04 WOD: Streukiibel/-automaten/Salzstreuer 19,08 % | 2.765,00 189,75 6,86 % | -12,22 %
S6_TAR_07 Anhanger 18,71 % | 14.493,00 2.131,00 14,70%| -4,00%
S6_TAR_08 Pflasterputzer 3,23 %| 1.581,00 56,00 354%| +0,32%
S6_TAR_09 Personenkraftwagen 57,89 % | 7.113,00 4.554,00 64,02%| +6,14%
S6_TAR_10 Vibrationsplatte, -walze 498 %| 3.162,00 118,25 3,74%| -1,24%
S6_TAR_11 GroR-/Aufsitzmaher 6,87 % | 7.905,00 348,00 4,40%| -2,47%
S6_TAR_12 Walze Bomag BW 80 9,00 % | 3.162,00 349,00 11,04 %| +2,04 %
S6_TAR_13 Pritschenwagen, Klein-Nutzfahrzeuge 66,23 % | 27.667,00 17.607,00 63,64%| -2,59%
S6_TAR_14 Friedhofsbagger Boki 26,77 % | 1.581,00 368,25 23,29%| -3,48%
S6_TAR_15 Hacksler 19,64 % | 1.581,00 976,00 61,73%| +42,10%
S6_TAR_17 Grabensohlenfrase + Messer 2,66 %| 1.581,00 -2,66 %
S6_TAR_18 Radlader 23,15%| 1.581,00 158,50 10,03%| -13,12%
S6_TAR_19 Multicar 113,27 %| 1.580,00 1.666,25 105,46%| -7,81%
S6_TAR_20 Gerate Handwerker 6,79 % | 4.743,00 435,25 9,18%| +2,39%
S6_TAR_21 Fendt-Schlepper 88,79 % | 1.581,00 1.347,50 8523%| -3,56%
S6_TAR_22 Lastkraftwagen 90,42 % | 3.952,00 4.326,00 109,46 %| +19,05 %
S6_TAR_23 Geratetrager Fendt 93,52%| 1.581,00 1.413,50 89,41%| -4,11%
S6_TAR_24 Mobilbagger 87,55%| 3.162,00 3.142,75 99,39%| +11,84 %
S6_TAR_25 Mdharm 76,99 %| 3.162,00 2.334,25 7382%| -3,17%
S6_TAR_26 Mahkopfe 59,47 % | 3.160,00 2.258,25 71,46 %| +12,00 %
S6_TAR_27 WD-Gerate Kleintraktoren 9,20% | 6.322,00 36,00 0,57%| -8,63%

Honorar des Abschlusspriufers

Das vom Abschlussprifer berechnete Gesamthonorar gem. § 285 Nr. 17 HGB betragt

e  Fir Abschlusspriifungsleistungen

6.900,00 €

Vorgange von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstich-

tag

Seit Februar 2022 fihrt Russland Krieg gegen die Ukraine. Die konkreten Auswirkungen auf die Vermo-
gens-, Finanz- und Ertragslage kdnnen noch nicht verldsslich abgeschatzt werden. Es sind jedoch er-
hebliche Kostensteigerungen insbesondere hinsichtlich Energie und bei der Beschaffung von Roh- und
Baustoffen zu verzeichnen, die zu einer deutlichen Steigerung der Inflation gefiihrt haben, wodurch
auch mit deutlich steigenden Lohnkosten im Rahmen der derzeit laufenden Tarifverhandlungen zu
rechnen ist. Ebenso ist das Zinsniveau erheblich gestiegen. Die dadurch entstandenen Mehrkosten
miissen seitens des Kommunalunternehmens durch eine Preisanhebung im Wirtschaftsjahr 2023 kom-
pensiert werden.
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Bisher wurden die entgeltlichen Aktivitaten und Leistungen der 6ffentlichen Hand zumeist nicht um-
satzbesteuert. Die europadische Mehrwertsteuersystemrichtlinie gibt nun dagegen eine grundsatzliche
Besteuerung vor, wenn andernfalls Wettbewerbsverzerrungen zulasten privatrechtlicher Unternehmen
drohen. Ab dem 01.01.2025 unterliegen gem. dem neuen § 2b UStG alle juristischen Personen des
offentlichen Rechts grundsatzlich der Umsatzsteuer — es sei denn, es handelt sich um Aufgaben des
Hoheitsbereiches. Aufgrund einer Anfrage an das Finanzamt hat dieses im Rahmen einer verbindlichen
Auskunft mitgeteilt, dass die Leistungen des Kommunalunternehmens auch weiterhin von der Umsatz-
steuer befreit sein werden.

Mutterunternehmen

Das Kommunalunternehmen wird in der Rechtsform einer rechtsfahigen Anstalt des 6ffentlichen
Rechts im Sinne von § 114a GO NRW gefiihrt. Nach § 114a haften die Gemeinden Much und Neunkir-
chen-Seelscheid fiir die Verbindlichkeiten der Anstalt unbeschrankt, soweit nicht Befriedigung aus de-
ren Vermaogen zu erlangen ist (Gewahrstragerschaft).

Angaben zu Vorstand und Verwaltungsrat

Mitglieder

Vorstand

Vorstandsvorsitzender Johannes Hagen Kdmmerer der Gemeinde
Neunkirchen-Seelscheid

1. stellvertretende Vorstandsvorsitzende ~ Zeilinger, Kerstin Beamtin der Gemeinde Much

2. stellvertretende/r Vorstandsvorsitzende/r N.N.

Verwaltungsrat

Bis Oktober 2020 setzte sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:

Vorsitzender Biischer, Norbert Blirgermeister der Gemeinde
Much
Stellvertreterin Berka, Nicole Blirgermeisterin der Gemeinde

Neunkirchen-Seelscheid
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Mitglied
1. personlicher Stellvertreter
2. personliche Stellvertreterin

Mitglied
1. personlicher Stellvertreter
2. personlicher Stellvertreter

Mitglied
1. personlicher Stellvertreter
2. personlicher Stellvertreter

Mitglied
1. personlicher Stellvertreter
2. personliche Stellvertreterin

Mitglied
1. personlicher Stellvertreter
2. personliche Stellvertreter/in

Mitglied
1. personlicher Stellvertreter
2. personlicher Stellvertreter

Mitglied
1. persénliche Stellvertreter/in
2. personliche Stellvertreterin

Mitglied
1. personlicher Stellvertreter
2. personlicher Stellvertreterin

Mitglied
1. personliche Stellvertreterin
2. personlicher Stellvertreter

Mitglied
1. personlicher Stellvertreter
2. personlicher Stellvertreter

Schillgalies, Dieter
Reker, Klaus
Kemmerling, Heike

Ludwig, Karl-Heinz
Weber, Andreas
Schippers, Ralph

Klement, Michael
Ruiters, Heinz-Willi

WeilRenberg, Markus

Tampier, Michael
Iffland, Peter

Dietrich-Zipplies, Gudrun

Knuth, Gero
Ruiters, Katja
Hauer, Edgar

Biemer, Christa
Renno, Werner

Weesbach, Mario

Hadamik, Heinz
Clashinrichs, Ralf
Benn, Rosemarie

Galinsky, Ulrich
Geb, Arnd
Vogel, Annegret

Schmitz, Peter
Jagusch, Karin

Feister, Hans-Otto

Stolze, Andreas

Parpart, Hans-Jurgen

Witzke, Horst

Ministerialrat a.D.
Rentner

Referentin

nicht berufstatig
Pensionar
Rentner

Selbstandiger im Einzelhandel
Ministerialrat a.D.
Selbstandiger Fliesenleger

Rechtsanwalt
Studiendirektor a.D.
Pensionarin

Behindertenassistent
Betriebsleiterin

Pensionar

Hausfrau
techn. Angestellter

Immobilienmakler

Steuerberater
Dipl.-Kaufmann
Hausfrau

Oberstleutnant a.D.
Dipl. Bauingenieur
Dipl.-Sozialarbeiterin

Verwaltungsangestellter
Erzieherin
Kaufm. Birokommunikation

Compliance Officer
Oberst a.D.

Dipl.-Ing., Pensionar
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Anhang zum Jahresabschluss 2020

Em Kommunalunternehmen Much-Neunkirchen-Seelscheid

Ab November 2020 setzte sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:

Vorsitzender

Stellvertreterin

Mitglied
1. personlicher Stellvertreter
2. personlicher Stellvertreter

Mitglied
1. personlicher Stellvertreter
2. personliche Stellvertreter

Mitglied
1. personlicher Stellvertreter
2. personliche Stellvertreterin

Mitglied
1. personlicher Stellvertreter
2. personlicher Stellvertreter

Mitglied
1. personlicher Stellvertreter
2. personliche Stellvertreterin

Mitglied
1. personlicher Stellvertreter
2. personlicher Stellvertreterin

Mitglied
1. personlicher Stellvertreter
2. personlicher Stellvertreterin

Mitglied

1. personlicher Stellvertreter
2. personlicher Stellvertreter
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Biischer, Norbert

Berka, Nicole

Ludwig, Karl-Heinz
Knam, Thomas

Schippers, Ralph

Ruiters, Katja
Tampier, Michael
Ruiters, Heinz-Willi

Schillgalies, Dieter
Steimel, Peter
Richter, Carsten

Stocker, Walfried
Hauer, Edgar

Weyer, Wolfgang

Zielinski, Stephan

Bronstrup, Wolfgang

Michels, Werner
Galinsky, Ulrich
Feister, Hans-Ottp

Jagusch, Karin

Gerlach, Stefan

Palonen-HeiRe, Tanja

Schepers, Ariane

Nolte, Anke
Witzke, Horst
Renno, Werner

Blrgermeister der Gemeinde
Much

Blrgermeisterin der Gemeinde

Neunkirchen-Seelscheid

Rentner
Pensionar

Pensionar

Betriebsleiterin
Rechtsanwalt

Pensionar

Ministerialrat a.D.
Beamter
Maurermeister

Rentner
Pensionar
techn. Angestellter

Diplom-Ingenieur
Studiendirektor a.D.

Diplom-Kaufmann

Oberstleutnant a.D.
Rentner

Erzieherin

Diplom-Ingenieur (FH)
Geschéftsfiihrerin
kaufm. Angestellte

Geschéaftsfuhrerin
Pensionar
Rentner



Kommunalunternehmen Much-Neunkirchen-Seelscheid

Anhang zum Jahresabschluss 2020

Mitglied Puhl, Luca Selbststandig

1. personliche Stellvertreterin Khalaf, Rola Verwaltungsfachwirtin

2. personlicher Stellvertreterin Stommel, Jessica Immobilienfachwirtin

Mitglied Stolze, Andreas Compliance Officer

1. personliche Stellvertreter Weesbach, Mario Immobilienmakler

2. personliche Stellvertreter Barth, Daniel Geschaftsfihrender Gesellschafter
Vergutung

Der Vorstandsvorsitzende ist Beamter des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Ge-
meinde Neunkirchen-Seelscheid, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende ist Beamtin des gehobenen
nichttechnischen Verwaltungsdienstes der Gemeinde Much. Der Vorstand erhélt keine Verglitung oder
Aufwandsentschadigung fir die Tatigkeit.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind gleichzeitig Mitglieder der Rate der Gemeinden Much und
Neunkirchen-Seelscheid und sachkundige Biirgerinnen und Biirger in Ausschiissen der beiden Gemein-
deréte. Sie erhalten von den Gemeinden eine Aufwandsentschadigung nach der Verordnung tber die
Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschiisse (Entschadigungsverordnung — EntschVO) vom
22.10.1994 in der jeweils geltenden Fassung. Die Gemeinde Much gewahrt Ratsmitgliedern Aufwands-
entschadigungen ausschlieRlich als monatliche Pauschale nach § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EntschVO, die Ge-
meinde Neunkirchen-Seelscheid gleichzeitig als monatliche Pauschale und Sitzungsgeld nach § 1 Abs.
1S. 1 Nr. 2 EntschVO. Sachkundigen Biirgern sind Sitzungsgelder nach § 2 Nr. 1 EntschVO zu gewahren.
Im Wirtschaftsjahr 2020 haben die vom Rat der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid bestellten sachkun-
digen Biirger ein Sitzungsgeld in Hohe von 21,20 € je Sitzung, die Mitglieder des Rates der Gemeinde
Neunkirchen-Seelscheid ein Sitzungsgeld in Hohe von 20,30 € je Sitzung erhalten. Seitens der Ge-
meinde Much waren im Wirtschaftsjahr 2020 keine sachkundigen Biirger als Mitglieder des Verwal-
tungsrates bestellt. Insgesamt wurden Sitzungsgelder in Hohe von 480,30 € gezahlt. Eine zusatzliche
Aufwandsentschadigung fir ihre Tatigkeit als Mitglieder des Verwaltungsrats wird nicht gewahrt.

Much, den 11.01.2024

gez.
Johannes Hagen

Vorstand

19



Anlagenspiegel Anlage zum Anhang, 4.1
Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert
Arten des Anlagevermagens am.01.01. des AR Abginge im Umbu.chungen am.31.12. des am_01.014 des AR Abginge im Umbthungen Zuschr_eibungen am_31412A des am.31A12. des am.01.01. des Durchschn. Durchschn.
W“ftSChaﬂs_ Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr N m . W“ftSChaﬂs_ ertschaﬂs- Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr N m . N m . W'GSChaﬁs- ertSChafts_ W“ftSChaﬂs_ Abschr.-Satz Restbuchwert
jahres Wirtschaftsjahr jahres jahres Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr jahres jahres jahres
€ € € € € € € € € € € € €
I Immaterielle Vermogensgegenstande
entgeltlich erworbene Konzessionen, gew. Schutzrechte u.3. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte
013100 DV-Software 57.346,22 0,00 0,00 0,00 57.346,22 -57.342,22 0,00 0,00 0,00 0,00 -57.342,22 4,00 4,00 0,00% 0,01%!
Summe entgeltlich erworbene Konzessionen, gew. Schutzrechte u.4. Rechte und
T 57.346,22 0,00 0,00 0,00 57.346,22 -57.342,22 0,00 0,00 0,00 0,00 -57.342,22 4,00 4,00 0,00% 0,01%
Summe Immaterielle Vermogensgegensténde 57.346,22 0,00 0,00 0,00 57.346,22 -57.342,22 0,00 0,00 0,00 0,00 -57.342,22 4,00 4,00 0,00% 0,01%
Il Sachanlagen
1.L1.1  Grundstiicke, grundstticksgl. Rechte u. Bauten einschlieRlich Bauten auf fremde Grundstiicke
034100 So. dienstl. Gebdude-Grund und Boden 131.862,99 0,00 0,00 0,00 131.862,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.862,99 131.862,99 0,00% 100,00%
Summe Grundstiicke, grundstiicksgl. Rechte u. Bauten einschlieRlich Bauten auf
e ErEE 131.862,99 0,00 0,00 0,00 131.862,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.862,99 131.862,99 0,00% 100,00%
11.L1.2 Grundst. u. grundstiicksgl. Rechte ohne Bauten
021100 Griinflachen-Grund und Boden 504.426,72 0,00 0,00 0,00 504.426,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.426,72 504.426,72 0,00% 100,00%
Summe Grundst. u. grundstiicksgl. Rechte ohne Bauten 504.426,72 0,00 0,00 0,00 504.426,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.426,72 504.426,72 0,00% 100,00%
1.3 Technische Anlagen & Maschinen
071100 Maschinen 359.362,11 87.190,78 -18.334,05 0,00 428.218,84 -189.632,11 -40.848,78 16.528,05 0,00 0,00 -213.952,84] 214.266,00 169.730,00 5,68% 50,04%
Summe Technische Anlagen & Maschinen 359.362,11 87.190,78 -18.334,05 0,00 428.218,84 -189.632,11 -40.848,78 16.528,05 0,00 0,00 -213.952,84] 214.266,00 169.730,00 5,68% 50,04%
1.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung
075100 Fahrzeuge 1.406.287,53 200.510,20 -26.226,47 6.383,57 1.586.954,83 -753.216,53 -163.250,77 26.223,47 0,00 0,00 -890.243,83 696.711,00 653.071,00 8,63% 43,90%!
081100 Betriebs- und Geschaftsausstattung 48.868,36 2.830,91 0,00 0,00 51.699,27 -35.619,36 -4.876,91 0,00 0,00 0,00 -40.496,27 11.203,00 13.249,00 9,43% 21,67%
086110 GwG mit Abrechnung 0,00 7.240,86 -7.240,86 0,00 0,00 0,00 -7.240,86 7.240,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Andere Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung 1.455.155,89 210.581,97 -33.467,33 6.383,57 1.638.654,10 -788.835,89 -175.368,54 33.464,33 0,00 0,00 -930.740,10 707.914,00 666.320,00 8,66% 43,20%!
1.5  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
096100 Anlagen im Bau 616.788,68 1.162.107,37 0,00 -6.383,57 1.772.512,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772.512,48 616.788,68 0,00% 100,00%
Summe Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 616.788,68 1.162.107,37 0,00 -6.383,57 1.772.512,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772.512,48 616.788,68 0,00% 100,00%
Summe Sachanlagen 3.067.596,39 1.459.880,12 -51.801,38 0,00 4.475.675,13 -978.468,00 -216.217,32 49.992,38 0,00 0,00/ -1.144.692,94 3.330.982,19 2.089.128,39 3,71% 74,42%
Gesamtsumme 3.124.942,61|  1.459.880,12 -51.801,38 0,00/ 4.533.021,35| -1.035.810,22 -216.217,32 49.992,38 0,00 0,00/ -1.202.035,16 3.330.986,19|  2.089.132,39 3,67% 73,48%




Anlage zum Anhang, 4.2

Erfolgsbersicht

Zentrale Dienste Baubetriebshof Gewerbegebiete Gesamt
Ertrage und Aufwendungen Ist 2019/€ Plan 2020/€ Ist 2020/€ Abw./€ Ist 2019/€ Plan 2020/€ Ist 2020/€ Abw./€ Ist 2019/€ Plan 2020/€ Ist 2020/€ Abw./€ Ist 2019/€ Plan 2020/€ Ist 2020/€ Abw./€
Umsatzerlése -2.638.583,95| -2.727.819,00| -2.770.459,82 -42.640,82 -64.001,00 -190.281,01| -190.281,01| -2.702.584,95| -2.727.819,00| -2.960.740,83| -232.921,83
Bestandsveranderungen 1.455,44 -230.455,36| -230.455,36 1.455,44 -230.455,36| -230.455,36
Andere aktivierte Eigenleistungen -4.441,38 -8.516,93 -8.516,93 -57,73 -57,73 -4.441,38 -8.574,66 -8.574,66
Sonstige betriebliche Ertrage -860,97 -860,97 -20.846,24 -1.173,00 -30.150,37 -28.977,37 -5.580,72 -1.701,75 1.701,75 -26.426,96 -2.874,75 -31.011,34 -28.136,59
Materialaufwand 50,33 20,00 -20,00 114.270,21 98.854,00 107.140,74 8.286,74 57.987,90 297.127,98 297.127,98 172.308,44 98.874,00 404.268,72 305.394,72
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 114.270,21 98.854,00 106.795,29 7.941,29 57.987,90 297.127,98 297.127,98 172.258,11 98.854,00 403.923,27 305.069,27
Bezogene Leistungen 50,33 20,00 -20,00 345,45 345,45 50,33 20,00 345,45 325,45
Personalaufwand 1.765.528,87| 1.870.518,37| 1.809.525,10 -60.993,27 1.765.528,87| 1.870.518,37| 1.809.525,10 -60.993,27
Léhne und Gehalter 1.376.862,26| 1.455.769,60| 1.414.372,24 -41.397,36 1.376.862,26| 1.455.769,60| 1.414.372,24 -41.397,36
Soziale Abgaben & Aufw. Altersversorgung 388.666,61 414.748,77 395.152,86 -19.595,91 388.666,61 414.748,77 395.152,86 -19.595,91
Abschreibungen 902,00 191.491,28 202.430,00 216.217,32 13.787,32 3.263,20 3.263,20 192.393,28 202.430,00 219.480,52 17.050,52
AfA immat. Vermogensg. & Sachanlagen 902,00 191.491,28 202.430,00 216.217,32 13.787,32 192.393,28 202.430,00 216.217,32 13.787,32
AfA Umlaufvermégen 3.263,20 3.263,20 3.263,20 3.263,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen 74.615,90 86.519,80 86.176,62 -343,18 428.282,39 449.313,44 462.058,56 12.745,12 4.881,93 8.958,87 5.405,49 -3.553,38 507.780,22 544.792,11 553.640,67 8.848,56
Zinsen und &hnliche Aufwendungen 3.150,32 562,48 69,09 -493,39 3.086,50 437,52 180,87 -256,65 6.236,82 1.000,00 249,96 -750,04
Ergebnis nach Steuern 75.568,23 86.539,80 85.315,65 -1.224,15| -161.148,50| -107.313,71| -214.116,31| -106.802,60 -2.169,95 7.694,64| -114.816,56] -122.511,20 -87.750,22 -13.079,27| -243.617,22| -230.537,95
Sonstige Steuern 13.193,79 12.997,86 10.506,74 -2.491,12 73,57 81,41 73,57 -7,84 13.267,36 13.079,27 10.580,31 -2.498,96
Jahresiiberschuss (-)/Jahresfehlbetrag (+) vor ILV 75.568,23 86.539,80 85.315,65 -1.224,15| -147.954,71 -94.315,85| -203.609,57| -109.293,72 -2.096,38 7.776,05| -114.742,99| -122.519,04 -74.482,86 0,00/ -233.036,91| -233.036,91
Ertrage aus int. Leistungsbeziehungen -75.568,23 -86.539,80 -85.315,65 1.224,15 -3.169,39 -2.084,26 -2.084,26
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 63.272,13 74.971,87 64.626,99 -10.344,88. 15.465,49 11.567,93 22.772,92 11.204,99
Jahresiiberschuss (-)/Jahresfehlbetrag (+) nach ILV 0,00 0,00 0,00 0,00 -87.851,97 -19.343,98| -141.066,84| -121.722,86 13.369,11 19.343,98 -91.970,07| -111.314,05 -74.482,86 0,00/ -233.036,91| -233.036,91
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Anlage 5

Bestatigungsvermerk des unabhangigen Abschlussprifers

An das Kommunalunternehmen der Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid Anstalt des 6f-
fentlichen Rechts, mit Sitz in Much,

Prufungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalunternehmens der Gemeinden Much und Neun-
kirchen-Seelscheid Anstalt des o6ffentlichen Rechts, Much, - bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung fir das Wirtschaftsjahr vom 01. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschlie3lich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden - gepruft. Dartiber hinaus haben wir den Lagebericht des Kom-
munalunternehmens der Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid Anstalt des 6ffentlichen

Rechts, Much, fir das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

e entspricht der beigefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften
des 8§ 114 Abs. 10 Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen -GO NRW- und der
88 22 und 27 der Kommunalunternehmensverordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen
-KUV NRW:- i.V.m. den einschlagigen deutschen fir Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundséatze ordnungs-
magiger Buchfuhrung ein den tatséchlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermo-
gens- und Finanzlage der Anstalt des 6ffentlichen Rechts zum 31. Dezember 2020 sowie sei-

ner Ertragslage fur das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

o vermittelt der beigefiigte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt
des offentlichen Rechts. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang
mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der KUV NRW und i.V.m. den einschla-
gigen deutschen fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt
die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar.

GemaR § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendungen ge-
gen die OrdnungsmaRigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefihrt hat.



WTL ..

WEeBER - THONES - LINDEN

Anlage 5

Grundlage fur die Prafungsurteile

Wir haben unsere Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung mit
§ 317 HGB und 8 114a GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprifung durchgefihrt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundséatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des
Abschlusspriifers fir die Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts* unseres Bestéti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Anstalt des 6ffentlichen Rechts un-
abhangig in Ubereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen
Anforderungen erfullt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fir unsere Prifungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats fur den Jahresab-

schluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
Vorschriften des § 114a GO NRW und § 27 KUV NRW i.V.m. den geltenden einschlagigen deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften fir Kapitalgesellschaften in allen wesentlichen Belangen
entspricht, und dafir, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsétze ord-
nungsmafiger Buchfihrung ein den tatséchlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermo-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt des 6ffentlichen Rechts vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich fur die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den
deutschen Grundsatzen ordnungsmaRiger Buchflihrung als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwortlich,
die Fahigkeit der Anstalt des oOffentlichen Rechts zur Fortfihrung der Unternehmenstétigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortfilhrung der Unternehmenstétigkeit, sofern einschlégig, anzugeben. Dartiber hinaus sind sie
dafir verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfiihrung der
Unternehmenstétigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatséchliche oder rechtliche Gegebenhei-

ten entgegenstehen.



WTL ..

WEeBER - THONES - LINDEN

Anlage 5

AuRerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die Aufstellung des Lageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt des 6ffentlichen Rechts vermittelt sowie
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des
§ 114a GO NRW und der KUV NRW i.V.m. den geltenden einschlagigen deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften fur Kapitalgesellschaften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
kunftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
fur die Vorkehrungen und MalRnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die
Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der
KUV NRW i.V.m. den geltenden einschlagigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften fur Ka-
pitalgesellschaften zu ermdglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fur die Aussagen

im Lagebericht erbringen zu kénnen.

Der Verwaltungsrat der Anstalt des offentlichen Rechts ist verantwortlich fur die Uberwachung
des Rechnungslegungsprozesses der Anstalt des 6ffentlichen Rechts zur Aufstellung des Jahres-

abschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprifers fur die Prifung des Jahresabschlusses und des La-

geberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dartiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist,
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt des 6ffentlichen
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der KUV NRW i.V.m. den
geltenden einschlagigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften fir Kapitalgesellschaften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie ei-
nen Bestéatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prufungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal3 an Sicherheit, aber keine Garantie dafir, dass eine in
Ubereinstimmung mit § 317 HGB und § 114a GO NRW unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsétze ordnungsmaRiger Abschlusspri-
fung durchgefuhrte Prufung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen kdnnen aus VerstéRen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernunftigerweise erwartet werden konnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Wahrend der Prifung tUben wir pflichtgeméaRes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. Darlber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter
- falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und fihren Prifungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Priifungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir unsere Priifungsurteile zu dienen. Das Risi-
ko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei VerstdélZen hoher
als bei Unrichtigkeiten, da VerstdRRe betrligerisches Zusammenwirken, Falschungen, beab-
sichtigte Unvollstandigkeiten, irrefihrende Darstellungen bzw. das AuRerkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten kénnen.

gewinnen wir ein Verstéandnis von dem fir die Prifung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem und den fir die Prifung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und
MafRnahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstanden ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der
Anstalt des offentlichen Rechts abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschétzten Werte und damit zusammenhéngenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unternehmenstétigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fahigkeit der Anstalt des 6ffentlichen Rechts zur Fortfuhrung der Unternehmenstatigkeit auf-
werfen konnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestéatigungsvermerk auf die dazugehdrigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser jeweiliges Prufungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol-
gerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten Pri-
fungsnachweise. Zukilnftige Ereignisse oder Gegebenheiten kdnnen jedoch dazu fuhren, dass
die Anstalt des 6ffentlichen Rechts ihre Unternehmenstétigkeit nicht mehr fortfihren kann.
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o beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schlielRlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschéftsvor-
falle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundséatze ordnungsmaBiger Buchfilhrung ein den tatsédchlichen Verhaltnissen entsprechen-
des Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt des offentlichen Rechts vermit-
telt.

e beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Anstalt des 6ffentlichen Rechts.

o fuhren wir Prufungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Pri-
fungsnachweise vollziehen wir dabei inshesondere die den zukunftsorientierten Angaben von
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
gensténdiges Prufungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko,
dass kinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Priifung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen, einschliel3lich

etwaiger Méangel im internen Kontrollsystem, die wir wahrend unserer Prufung feststellen.
Reichshof, den 14. Februar 2024

WTL Weber Thénes Linden GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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Berichterstattung iliber die Erweiterung der Abschlusspriifung nach § 53
Haushaltsgrundsitzegesetz (HGrG)

Wir haben diese Priifung auf Grundlage des IDW Priifungsstandards:
Berichterstattung tiber die Erweiterung der Abschlussprifung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) des Instituts
der Wirtschaftsprifer in Deutschland e.V., Dusseldorf, durchgefiihrt.

Nachfolgend stellen wir das Ergebnis unserer Prifung in kursiver Schrift dar. Entsprechend der
Empfehlung des Instituts der Wirtschaftspriifer in Deutschland e.V., Disseldorf, stellen wir unseren
Feststellungen die einzelnen Fragen und Unterfragen des Kataloges voran. Soweit wir in unserer
Berichterstattung nach § 53 HGrG im Einzelfall Verweise auf andere Ausfiihrungen im Prifungsbericht
zum Jahresabschluss vornehmen, geschieht dies unter konkreter Angabe der Bezugsstelle.

Fragenkreis 1: Tatigkeit von Uberwachungsorganen und Geschiftsleitung sowie
individualisierte Offenlegung der Organbeziige

a) Gibt es Geschaftsordnungen fir die Organe und einen Geschéaftsverteilungsplan fir die
Geschaftsleitung sowie ggf. fir die Konzernleitung? Gibt es dariber hinaus schriftliche Weisungen des
Uberwachungsorgans zur Organisation fiir die Geschifts- sowie ggf. fiir die Konzernleitung
(Geschaftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedirfnissen des Unternehmens bzw. des
Konzerns?

In der Satzung der Anstalt sind die Zusténdigkeiten sowie die Aufgabenverteilung geregelt. Im Rahmen
unserer Priifung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die Anlass zu Zweifeln daran geben, dass diese
Aufgabenteilung und die Einbindung in die Geschdftsprozesse sachgerecht sind.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschiisse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hiertiber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden drei Sitzungen des Verwaltungsrates statt. Die Protokolle liegen vor.

c) In welchen Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die
einzelnen Mitglieder der Geschaftsleitung tatig?

Die Vorstandsmitglieder sind in keinen o.g. Gremien tdtig.

d) Wird die Vergiitung der Organmitglieder (Geschéftsleitung, Uberwachungsorgan) individualisiert im
Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen
Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird
dies begriindet?

Der Vorstandsvorsitzende sowie die 1. stv. Vorstandsvorsitzende sind Beamte des gehobenen
nichttechnischen Verwaltungsdienstes. Der  Vorstand  erhdlt  keine  Vergiitung  oder
Aufwandsentschddigunag fiir die Tdtigkeit. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind gleichzeitig Mitglieder
der Rdte der Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid und sachkundige Biirgerinnen und Biirger in
Ausschiissen der Gemeinderdte. Sie erhalten von den Gemeinden eine Aufwandsentschédigung und
Sitzungsgelder nach der Verordnung lber die Mitglieder kommunaler Vertretungen und der Ausschiisse
(Entschddigungsverordnung). Eine zusdtzliche Aufwandsentschédigung fiir ihre Tdtigkeit als Mitglieder
des Verwaltungsrates wird nicht gewdhrt. Entsprechende Angaben sind im Anhang enthalten.
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Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedirfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem
Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zustandigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind?
Erfolgt dessen regelmaRige Uberpriifung?

Das Kommunalunternehmen besteht aus drei Sparten: Zentrale Dienste, Baubetriebshof und
interkommunale Gewerbegebiete. Die Arbeitsbereiche und Zustdndigkeiten ergeben sich aus der Satzung,

der éffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid und
der Geschdiftsordnung fiir den Vorstand.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass nicht nach Regelungen verfahren wurde.

c) Hat die Geschaftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionspravention ergriffen und dokumentiert?

Die Dienstanweisung ,, Korruptionsprévention” der Gemeinde Much wird angewandt.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen fir wesentliche Entscheidungsprozesse
(insbesondere  Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme
und -gewdahrung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Ja, geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen gibt es. Verstéfe sind uns nicht aufgefallen. Nach
unseren Feststellungen sind die Richtlinien geeignet und angemessen.

e) Besteht eine ordnungsmafige Dokumentation von Vertragen (z.B. Grundstiicksverwaltung, EDV)?

Im Rahmen unserer Priifung haben sich keine Erkenntnisse ergeben, dass keine ordnungsgemdfSe
Dokumentation von Vertrégen vorliegt.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen — auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten
sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhange von Projekten — den Bedlrfnissen des
Unternehmens?

Von der Anstalt wird gemdf3 § 9 der Satzung jéhrlich ein Wirtschaftsplan mit einem Erfolgs- und einem
Finanzplan erstellt. Neben den Planungen fiir das ndchste Jahr werden auch Planungen fiir die néichsten
fiinf Jahre aufgenommen. Nach unseren Feststellungen entsprechen der Detaillierungsgrad sowie der
Planungshorizont den Anforderungen der Anstalt.
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b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Im Rahmen der Berichterstattung werden die Planabweichungen untersucht. Sofern bei der Ausfiihrung
des Erfolgsplans erfolgsgefihrdende Minderertriige oder Mehraufwendungen zu erwarten sind, hat der
Vorstand den Verwaltungsrat zu unterrichten. Sind dariiber hinaus Verluste zu erwarten, die Auswirkungen
auf den Haushalt der Gemeinden haben kénnen, sind diese unverziiglich zu unterrichten (§ 4 Abs. 9
Unternehmenssatzung).

c) Entspricht das Rechnungswesen einschlieflich der Kostenrechnung der GréRe und den besonderen
Anforderungen des Unternehmens?

Nach den Erkenntnissen unserer Priifung gewdhrleisten der angewandte Kontenplan und die Abldufe im
Bereich Rechnungswesen eine ordnungsgemdfe und zeitnahe Erfassung der Geschdftsvorfille. Das
Rechnungswesen ist der Gréf3e des Betriebes angemessen.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditatskontrolle und
eine Kreditliberwachung gewahrleistet?

Die Anstalt verfiigt (iber ein funktionierendes Finanzmanagement. Das Finanzmanagement erfolgt zentral
durch die Finanzbuchhaltung der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid. Die Liquiditdt der Anstalt wird
laufend tiberwacht.

e) Gehodrt zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfiir geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Das zentrale Cash-Management erfolgt ebenfalls liber die Finanzbuchhaltung der Gemeinde
Neunkirchen-Seelscheid.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollstandig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das
bestehende Mahnwesen gewahrleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv
eingezogen werden?

Die Leistungen des Kommunalunternehmens werden (iber das Verfahren ARES erfasst und den Abnehmern
in Rechnung gestellt. Ein automatisiertes Mahnwesen ist eingerichtet. Da der Kundenkreis ausschlieflich
die Trdgergemeinden sowie deren verselbststindigte Aufgabenbereiche umfasst, wird von einer Erhebung
von Mahngebiihren abgesehen. Die Debitorenbuchhaltung der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
tiberwacht laufend den Ausgleich ausstehender Forderungen und erstattet dem Vorstand hieriiber Bericht.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle
wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Die Aufgaben des Controllings werden vom dafiir zusténdigen Vorstandsmitglied wahrgenommen. Zu den
Aufgaben des Controllings gehéren die Erstellung des  Wirtschaftsplanes und  der
Wirtschaftsplannachtrige, die Uberpriifung der monatlichen Absatz- und Beschaffungsmengen sowie die
Kalkulation der Abgabepreise. Daneben erfolgt eine laufende Uberwachung von Mafnahmen aus dem
Wirtschaftsplan (Investitionen und gréfSere Unterhaltsmafinahmen).
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h) Erméglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Uberwachung der
Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Entfdllt, da die Anstalt keine Beteiligungen an anderen Unternehmen hdlt.

Fragenkreis 4: Risikofriiherkennungssystem

a) Hat die Geschifts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Friihwarnsignale definiert und MaRnahmen
ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefdahrdende Risiken rechtzeitig erkannt werden kénnen?

Der Vorstand hat im Wirtschaftsjahr 2012 den Entwurf eines Risikomanagementsystems erarbeitet. Dazu
wurden die wesentlichen Risiken in den einzelnen Betriebszweigen in Form von Risikoinventarbléttern
identifiziert, Risikoursachen und -indikatoren benannt und Gegenmafinahmen definiert. Der
Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2013 die Einflihrung des Risikomanagements
beschlossen. Danach hat der Vorstand MafSnahmen ergriffen und nach Art und Umfang Friihwarnsignale
definiert, mit deren Hilfe latente bzw. bestandsgefdhrdende Risiken rechtzeitig erkannt werden kénnen.
Die Risiken werden laufend (iberpriift und bei Bedarf werden Mafinahmen ergriffen. Der Vorstand
berichtet dem Verwaltungsrat regelmdfig liber die Entwicklung der Risiken.

b) Reichen diese MalRnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfillen? Haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die MalRnahmen nicht durchgefiihrt werden?

Die Mafinahmen reichen aus und sind geeignet ihren Zweck zu erfiillen. Anzeichen, dass die MafSnahmen
nicht durchgefiihrt werden, liegen nicht vor.

c) Sind diese MaRnahmen ausreichend dokumentiert?

Eine angemessene Dokumentation liegt vor.

d) Werden die Frihwarnsignale und MaBnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen
Geschaftsumfeld sowie mit den Geschaftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

siehe Frage a)
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Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschéafte, Optionen und Derivate

Die Anstalt hat auskunftsgemdfs in 2020 keine Geschdfte mit Finanzinstrumenten, anderen
Termingeschdften, Optionen und Derivaten getdtigt und wir haben auch keine Hinweise auf derartige
Geschdfte erhalten. Fragenkreis 5 findet daher auf die Anstalt keine Anwendung.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedirfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne
Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenstindige Stelle oder wird diese Funktion durch eine
andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Aufgrund der UnternehmensgréfSe wurde keine eigene interne Revision eingerichtet. Gemdf3 § 9 Abs. 7 der
Unternehmenssatzung werden die Trdger mit der Innenrevision betraut. Die Priifung erfolgt abwechselnd
durch die Rechnungspriifungsausschiisse der beiden Gemeinden. In geraden Jahren priift der
Rechnungspriifungsausschuss der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, in ungeraden der der Gemeinde
Much. Erstmalig wurde fiir das Wirtschaftsjahr 2012 eine Innenrevision durchgefiihrt. Der
Rechnungspriifungsausschuss der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid hat die Priifung jeweils auf das
Rechnungspriifungsamt iibertragen. Seit 01.03.2017 besteht in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid kein
Rechnungspriifungsamt mehr. Der Rechnungspriifungsausschuss hat in seiner Sitzung am 17.10.2023
beschlossen, dass er die Innenrevision des Kommunalunternehmens fiir das Wirtschaftsjahr 2022 am
24.04.2024 durchfiihrt.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei
ihrer Tatigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Die Rechnungspriifungsausschiisse sind vom gKU unabhéngige Gremien der Tréigergemeinden. Eine
Gefahr von Interessenskonflikten ist nicht erkennbar.

c) Welches waren die wesentlichen Tatigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im
Geschéftsjahr? Wurde auch geprift, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B.
Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision
das letzte Mal Uber Korruptionspravention berichtet? Liegen hieriliber schriftliche Revisionsberichte
vor?

Die Innenrevision fiir das Wirtschaftsjahr 2014 wurde mit Unterbrechungen von Dezember 2015 bis
Februar 2016 durchgefiihrt. Dabei wurden folgende Tétigkeitschwerpunkte gebildet:

. Vergabe der Beschaffung von Gerditen und Ausriistungsgegensténden fiir den Baubetriebshof
e  Treibstoffkosten

e  Telefonkosten

e weitere Sachkonten (stichprobenhafte Priifung)

Der Bericht iiber die Innenrevision wurde vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 08.12.2016 zur Kenntnis
genommen. Fiir das Wirtschaftsjghr 2020 wurde keine Innenrevision gem. § 9 Abs. 7 der
Unternehmenssatzung durchgefiihrt. Es wird empfohlen, die Satzung dahingehend anzupassen.
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d) Hat die Interne Revision ihre Priifungsschwerpunkte mit dem Abschlussprifer abgestimmt?

Fiir das Wirtschaftsjahr 2020 wurde keine Interne Revision durchgefiihrt.

e) Hatdie Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mangel aufgedeckt und um welche handelt
es sich?

Fiir das Wirtschaftsjahr 2020 wurde keine Interne Revision durchgefiihrt.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen
Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/ Konzernrevision die
Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Fiir das Wirtschaftsjahr 2020 wurde keine Interne Revision durchgefiihrt.

Fragenkreis 7: Ubereinstimmung der Rechtsgeschifte und MaRBnahmen mit Gesetz, Satzung,
Geschiaftsordnung, Geschiftsanweisung und bindenden Beschliissen des
Uberwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Uberwachungsorgans zu
zustimmungspflichtigen Rechtsgeschaften und MaBnahmen nicht eingeholt worden ist?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Priifung nicht ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewihrung an Mitglieder der Geschiftsleitung oder des Uberwachungsorgans
die Zustimmung des Uberwachungsorgans eingeholt?

Es gibt keine Kreditgewdhrungen an Mitglieder der Geschdftsleitung bzw. des Verwaltungsrates.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbediirftiger Malnahmen dhnliche, aber
nicht als zustimmungsbedirftig behandelte MaRnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung
in TeilmaRnahmen)?

Wir haben keine Erkenntnisse (ber die Durchfiihrung von Mafinahmen gewonnen, die nicht entsprechend
der Satzung durchgefiihrt wurden.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschafte und MalRnahmen nicht mit Gesetz, Satzung,
Geschiftsordnung, Geschaftsanweisung und bindenden Beschliissen des Uberwachungsorgans
Ubereinstimmen?

Im Rahmen unserer Priifung sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die nicht mit Gesetz, Satzung,
Geschdftsordnung und bindenden Beschliissen des Uberwachungsorgans iibereinstimmen.
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Fragenkreis 8: Durchfiihrung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle
Anlagewerte und Vorrate) angemessen geplant und vor Realisierung auf
Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprift?

Uns ist im Rahmen unserer Priifung nicht bekannt geworden, dass Investitionen, insbesondere vor Ansatz

im Wirtschaftsplan, nicht angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilitdt/Wirtschaftlichkeit,
Finanzierbarkeit und Risiken gepriift werden.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht
ausreichend waren, um ein Urteil Uber die Angemessenheit des Preises zu ermoglichen (z.B. bei
Erwerb bzw. VerduRerung von Grundstlicken oder Beteiligungen)?

Nach unseren Feststellungen haben sich keine Anhaltspunkte dafiir ergeben, dass die Unterlagen fiir die
Preisermittlung nicht ausreichend gewesen wdiren.

c) Werden Durchfiihrung, Budgetierung und Veranderungen von Investitionen laufend Gberwacht und
Abweichungen untersucht?

Investitionen werden laufend durch Plan-Ist-Vergleich auf Ubereinstimmung mit dem Wirtschaftsplan
liberwacht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Uberschreitungen ergeben? Wenn ja, in
welcher Hohe und aus welchen Griinden?

Wesentliche Uberschreitungen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Vertrage nach Ausschépfung der
Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Derartige Anhaltspunkte sind nicht bekannt.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte fiir eindeutige VerstoRe gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF,
EU-Regelungen) ergeben?

Nach unseren Priifungsfeststellungen haben sich keine Anhaltspunkte dafiir ergeben, dass gegen
Vergaberegelungen offenkundig verstofsen wurde.

b) Werden fiir Geschéfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch
fur Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Im Rahmen unserer Priifung ist uns nicht bekannt geworden, dass nicht ausreichende Konkurrenzangebote
flir nicht den Vergaberegelungen unterliegenden Geschdfte eingeholt wurden.
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Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Uberwachungsorgan

a) Wird dem Uberwachungsorgan regelméiRig Bericht erstattet?

Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat halbjéhrlich Zwischenberichte (iber die Abwicklung des
Vermédgens- und Erfolgsplans schriftlich vorzulegen. Dem Verwaltungsrat ist ein entsprechender Bericht zu
seiner Sitzung am 20. August 2020 vorgelegt worden.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

In den Berichten werden die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermdgenslage des Unternehmens dargestellt
und die Ausfiihrung der spartenbezogenen Erfolgs- und Vermdgenspline anhand von
Abweichungsanalysen erldutert.

c) Wurde das Uberwachungsorgan iiber wesentliche Vorgiange angemessen und zeitnah unterrichtet?
Liegen insbesondere ungewdhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemadR abgewickelte
Geschaftsvorfdlle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und
wurde hierliber berichtet?

Nach unseren Feststellungen wurde der Verwaltungsrat in den Sitzungen miindlich unterrichtet. Nach

unseren Feststellungen lagen ungewdhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemdfS abgewickelte
Geschdftsvorfille im Berichtsjahr nicht vor.

d) Zu welchen Themen hat die Geschifts-/Konzernleitung dem Uberwachungsorgan auf dessen
besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Berichtsjahr wurde keine Berichterstattung nach § 90 Abs. 3 AktG durchgefiihrt.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fallen ausreichend war?

Siehe Antwort zu d).

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt
und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Uberwachungsorgan erértert?

Eine D&O-Versicherung besteht seit dem 01. Juni 2012 bei der VOV-Versicherung in KéIn. Die
Versicherungssumme betréigt 500.000 €. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschiftsleitung oder des Uberwachungsorgans
gemeldet wurden, ist dies unverziiglich dem Uberwachungsorgan offengelegt worden?

Meldungen tiber Interessenkonflikte sind uns im Rahmen unserer Priifung nicht bekannt geworden.
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Fragenkreis 11: Ungewohnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermogen?

Nach unseren Feststellungen besteht kein wesentliches nicht betriebsnotwendiges Vermdgen.

b) Sind Bestdnde auffallend hoch oder niedrig?

Nach unseren Feststellungen bestehen keine auffdlligen Bestéinde.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermogenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen
Werten erheblich hohere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermoégensgegenstande wesentlich
beeinflusst wird?

Derartige Anhaltspunkte sind uns im Rahmen unserer Priifung nicht aufgefallen.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie
sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert
werden?

Das Betriebskapital besteht zu 7,24 % (Vorjahr: 3,26 %) aus wirtschaftlichem Eigenkapital. Wesentliche
Investitionsverpflichtungen bestehen nicht.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen
wesentlicher Konzerngesellschaften?

Nicht einschldgig, da keine Konzernstruktur besteht.
c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Férdermittel einschlieBlich Garantien der
offentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen

Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Anstalt hat im Geschdftsjahr keine Investitionszuschiisse erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Durch die Anlaufverluste der ersten Geschdftsjahre ist das Eigenkapital der Anstalt entsprechend
vermindert und betrdgt zum 31. Dezember 2020 noch 7,24 % (Vorjahr: 3,26 %) der Bilanzsumme.
Finanzierungsprobleme haben sich hieraus bisher nicht ergeben. Wir empfehlen, eintretende Verluste
zligig auszugleichen.
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b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschittungspolitik, Rilcklagenbildung) mit der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Ergebnisverwendung sieht vor, dass der Jahresiiberschuss vorgetragen wird; dies ist mit der
wirtschaftlichen Lage vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilitit/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach
Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Bei der Sparte Baubetriebshof ist ein Uberschuss in Hohe von 141.066,84 € und bei der Sparte
Gewerbegebiete ist ein Uberschuss in Héhe von 91.970,07 € entstanden.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgangen gepragt?

Wir verweisen auf die Ausfiihrungen im Lagebericht der Anstalt (Anlage 1).

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen
zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen
Konditionen vorgenommen werden?

Im Rahmen unserer Priifung haben sich keine Anhaltspunkte dafiir ergeben, dass die
Leistungsbeziehungen nicht zu angemessenen Konditionen abgewickelt werden.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Es gibt keine Konzessionsabgabe.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschifte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschéfte, die fiir die Vermoégens- und Ertragslage von Bedeutung waren,
und was waren die Ursachen der Verluste?

Wir verweisen auf die Ausfiihrungen im Lagebericht der Anstalt (Anlage 1).

b) Wurden MaRnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche MaRnahmen
handelt es sich?

Die Verluste bei der Entwicklung der Gewerbegebiete sind durch Mehrkosten im Rahmen der ErschliefSung
entstanden. Hierzu verweisen wir auf die Ausfiihrungen im Lagebericht (Anlage 1).

10
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Anlage 6

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und MaRnahmen zur Verbesserung der
Ertragslage

a) Was sind die Ursachen das Jahresfehlbetrages?

Es ist kein Fehlbetrag entstanden.

b) Welche MalRnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens
zu verbessern?

Siehe Antwort zu a).

11
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Allgemeine Auftragsbedingungen

far

Wirtschaftspriufer und Wirtschaftspriufungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fir Vertrage zwischen Wirtschaftsprifern
oder Wirtschaftspriifungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send ,Wirtschaftsprifer* genannt) und ihren Auftraggebern uber Prifungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Auftrage, soweit nicht etwas anderes ausdriicklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kénnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdricklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegentiber.

2. Umfang und Ausfihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschatftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsatzen ordnungs-
mafiger Berufsausiubung ausgefiihrt. Der Wirtschaftsprifer tbernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschaftsfih-
rung. Der Wirtschaftsprifer ist fur die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprifer ist berechtigt,
sich zur Durchfiihrung des Auftrags sachverstéandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Beriicksichtigung ausléandischen Rechts bedarf — auf3er bei betriebs-
wirtschaftlichen Prifungen — der ausdriicklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlieRenden
beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftsprifer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprifer alle fur
die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig Ubermittelt werden und ihm von allen Vorgangen und
Umsténden Kenntnis gegeben wird, die fiir die Ausfiihrung des Auftrags von
Bedeutung sein koénnen. Dies gilt auch fur die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgange und Umsténde, die erst wahrend der Téatigkeit des
Wirtschaftsprifers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prifer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Vollstan-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskiinfte und Erklarungen in einer vom Wirtschaftsprifer formu-
lierten schriftlichen Erklarung zu bestétigen.

4. Sicherung der Unabhéangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprifers gefahrdet. Dies gilt fir die Dauer des
Auftragsverhaltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder Uber-
nahme von Organfunktionen und fur Angebote, Auftrage auf eigene Rech-
nung zu ibernehmen.

(2) Sollte die Durchfiihrung des Auftrags die Unabhéngigkeit des Wirtschafts-
prifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprifer, in anderen Auftragsverhaltnissen beeintrachtigen, ist der
Wirtschaftsprifer zur aufRerordentlichen Kiindigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mindliche Auskinfte

Soweit der Wirtschaftsprifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maRgebend. Entwirfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mindliche Erklarungen und Auskinfte des
Wirtschaftsprifers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden.
Erklarungen und Auskiinfte des Wirtschaftsprifers au3erhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers

(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers (Arbeits-
ergebnisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen — sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information Uiber das Tatigwerden des Wirtschafts-
prifers fir den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behérdlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und die
Information Uber das Téatigwerden des Wirtschaftsprifers fur den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulassig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfiillung
durch den Wirtschaftsprifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfil-
lung kann er die Vergiitung mindern oder vom Vertrag zurlicktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlischlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmdglichkeit der Nacherfiillung fiir ihn ohne Interesse ist. Soweit dartiber
hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Méangeln muss vom Auftraggeber
unverziglich in Textform geltend gemacht werden. Anspriiche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorséatzlichen Handlung beruhen, verjahren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mangel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftspriifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom Wirt-
schaftsprifer auch Dritten gegeniber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRerung auch Dritten
gegentiber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fallen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniliber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprifer ist nach Maf3gabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Gber Tatsachen und Umstande, die ihm
bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprifer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Far gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers, insbe-
sondere Prifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftspriifers fir Schadensersatzanspriiche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schaden aus der Verletzung von Leben, Kérper und Gesundheit,
sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begriinden, bei einem fahrléssig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemaR § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhéltnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegentiber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftspriifer
bestehenden Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahrlassigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftspriifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hoéchstbetrag
fur die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezuglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Riicksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftspriifer nur bis zur Héhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Finffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prifungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
fur Schadensersatzanspriiche, die auf vorsatzliches Verhalten zuriickzufiih-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Korper oder
Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjghrung geltend zu
machen, bleibt unberiihrt.

10. Ergadnzende Bestimmungen fur Prifungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriuften und mit einem Bestétigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftspriifer durchgefihrte Prifung im Lage-
bericht oder an anderer fur die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftspriifers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zuléssig.

(2) Widerruft der Wirtschaftspriifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestétigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf finf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Erganzende Bestimmungen fir Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstan-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch fiir Buchfihrungsauftréage. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftspriifer hierzu
ausdriicklich den Auftrag tibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprifer alle fiir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklarungen fir die Einkommensteuer,
Korperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermdgensteuererkla-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschliisse und sonstiger fiir die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachpriifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehoérden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprifer berticksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veréffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhalt der Wirtschaftspriifer fur die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftspriifer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergltungsverordnung fir die Bemessung der Vergiitung anzuwenden ist,
kann eine hohere oder niedrigere als die gesetzliche Vergitung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kérper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermdgensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tétigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhdhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsverauf3erung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstiitzung bei der Erfiillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als
zusétzliche Tatigkeit ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung
etwaiger besonderer buchmagiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergiinstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewahr fur die vollstandige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht ibernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlisselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftspriifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergltung

(1) Der Wirtschaftsprifer hat neben seiner Gebiihren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusétzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschiisse auf Vergutung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprifers auf Vergiitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Forderungen zulassig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fir den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden An-
spriiche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert fir/Licensed to: WTL Weber Thones Linden GmbH | 70006043991 | AV00011672






	(D5) - GEMEINDE MUCH Haushaltsplan 2024 Teil II - Anlagen
	1. Anlagen zum Haushaltsplan und Haushaltssicherungskonzept
	1.1 Rechtliche Grundlagen
	1.2 Stellenplan der Gemeinde Much nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW
	1.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW
	1.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW
	1.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW
	1.6 Übersicht über die kostenrechnenden Einheiten Friedhöfe und Straßenreinigung
	1.7 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen nach § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW
	1.8 Ergebnisrechnung 2022 nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW
	1.9 Finanzrechnung 2022 nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW
	1.10 Bilanz 2022 nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW
	1.11 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse für Sondervermögen sowie Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW

	1_endgültiger WiPlan Wasser 2024
	2_Prüfungsbericht Wasser JA 2022
	3_Wirtschaftsplan Abwasser 2024
	4_Prüfungsbericht Abwasser JA 2021
	Hauptteil A (Prüfungsauftrag bis Gesamtaussage)
	Prüfungsauftrag
	1. Prüfungsauftrag

	Grundsätzliche Feststellungen
	2. Grundsätzliche Feststellungen
	2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter
	Unregelmäßigkeiten

	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
	3. Prüfungsdurchführung
	3.1 Gegenstand der Prüfung
	3.2 Art und Umfang der Prüfung

	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung
	4. Feststellungen zur Rechnungslegung
	4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
	4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen
	4.1.2 Jahresabschluss
	4.1.3 Lagebericht
	4.1.4 Angaben nach § 103 Abs. 4 GO NRW
	4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses
	4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses
	4.2.2 wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

	Hauptteil B (Rest bis Vermerk) / Pflichtanlagen
	5. Feststellungen aus Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG
	6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

	Anlagendeckblatt
	Anlagen

	Bestätigungsvermerk
	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

	Fakultative Anlagen
	Rechtliche Verhältnisse
	Rechtliche Verhältnisse

	Erläuterungsteil
	Postenerläuterungen
	Umfassendere Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses

	Bilanz zum 31.12.2021 (Kurzform) - 28.03.2023.xls
	Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2021 (Kurzform) - 28.03.2023.xls
	2023-04-20 Anhang 2021.doc
	Excel Anlagenentwicklung 2021.xlsx
	Verbindlichkeitenspiegel 31.12.2021, überarbeitet am 14.04.2023.xls
	2023-04-20 Lagebericht 2021.docx
	Anl. 7, S. 6a Darlehensübersicht 2021_AW Much
	Anl. 8, Fragenkatalog § 53 HGrG_JAP 2021 AW Much.docx

	5_Prüfungsbericht Abwasser JA 2022
	6_Wirtschaftsplan 2024 gKU
	Deckblatt
	Inhalt
	Satzung
	020000_deckblatt
	020001_satzung

	Vorbericht
	1. Allgemeine Erläuterungen
	2. Personalsituation
	3. Geschäftsbereiche
	3.1 Geschäftsbereich Zentrale Dienste
	3.1.1 Erläuterungen zum Geschäftsbereich Zentrale Dienste
	3.1.2 Zahlungsfluss zwischen Gemeinden und Kommunalunternehmen

	3.2  Geschäftsbereich Baubetriebshof
	3.2.1 Erläuterungen zum Geschäftsbereich Baubetriebshof
	3.2.2 Zahlungsfluss zwischen Gemeinden, Abwasserbetrieb Much und Kommunalunternehmen

	3.3 Geschäftsbereich Interkommunale Gewerbegebiete
	3.3.1 Erläuterungen zum Geschäftsbereich Interkommunale Gewerbegebiete


	Aufwendungen
	Aufwendungen/kostenmindernde Erlöse
	Umsatzerlöse
	4. Stellenplan
	5. Schlussbemerkung

	Erfolgsplan
	Vermögensplan
	Zentrale Dienste
	Baubetriebshof
	Gewerbegebiete
	Ergebnis- & Finanzplan
	Investitionsplan
	Stellenplan
	Bilanz
	GuV

	7_Prüfungsbericht  gKU  JAP 2020
	Hauptteil A (Prüfungsauftrag bis Gesamtaussage)
	Prüfungsauftrag
	1. Prüfungsauftrag

	Grundsätzliche Feststellungen
	2. Grundsätzliche Feststellungen
	2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter
	2.2 Feststellungen zur Einhaltung von Gesetz und Satzung

	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
	3. Prüfungsdurchführung
	3.1 Gegenstand der Prüfung
	3.2 Art und Umfang der Prüfung

	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung
	4. Feststellungen zur Rechnungslegung
	4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
	4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen
	4.1.2 Jahresabschluss
	4.1.3 Lagebericht
	4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses
	4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses
	4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

	§ 53 HGrG
	5. Feststellungen aus Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

	Hauptteil B (Rest bis Vermerk) / Pflichtanlagen
	6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

	Anlagendeckblatt
	Anlagen

	Bestätigungsvermerk
	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers





